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BMBF: Entwurf einer Verordnung zur Durchführung des Bescheinigungs-

verfahrens gem. § 6 Forschungszulagengesetz 

In WTS TAX WEEKLY # 42/2019 berichteten wir über das vom Bundestag be-

schlossene Forschungszulagengesetz (FZulG). Das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) hat nun den Entwurf einer Verordnung (For-

schungszulagen-Bescheinigungsverordnung - FZulBV) gem. § 14 Abs. 1 FZulG 

veröffentlicht, mit der das Bescheinigungsverfahren gem. § 6 Forschungszula-

gengesetz (FZulG) durchgeführt werden soll. Das FZulG sieht ein zweistufiges 

Verfahren für die Gewährung der steuerlichen Forschungsförderung vor. Zum ei-

nen wird die Förderfähigkeit der Aufwendungen dem Grunde nach durch eine 

fachkundige Stelle bescheinigt (§ 6 FZulG). In einem zweiten Schritt wird dann 

die Förderung selbst beim zuständigen Finanzamt beantragt (§ 5 FZulG). Der 

Anspruch auf Forschungszulage hängt somit von der Feststellung ab, ob ein For-

schungs- und Entwicklungsvorhaben im Sinne des § 2 Abs. 1 bis 3 FZulG vor-

liegt. Die Prüfung der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 bis 3 FZulG obliegt den 

Bescheinigungsstellen, die die inhaltliche Prüfung übernehmen und dem Antrag-

steller eine Bescheinigung über das Vorliegen eines Forschungs- und Entwick-

lungsvorhabens nach § 2 FZulG ausstellen. 

Als zuständige Stelle für die Wahrnehmung der Aufgaben nach der FZulBV wird 

das BMBF benannt. Dieses wiederum wird die Bescheinigungsstellen bestim-

men, die für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens zuständig sein 

werden. Die Bescheinigungsstellen werden noch im gemeinsamen Ministerialblatt 

amtlich bekannt gegeben. Die Bescheinigung soll gem. § 5 FZulBV innerhalb von 

drei Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen dem antragsteilenden 

Unternehmen bekanntgegeben und dem zuständigen Finanzamt übermittelt wer-

den. 

Eine weitere Verordnung ist noch zu erwarten, da § 14 Abs. 2 FZulG eine Ver-

ordnungsermächtigung an das BMF enthält, mit dem das Antragsverfahren gem. 

§ 5 FZulG zu regeln ist. Die Zustimmung des Bundesrats zum FZulG wird vo-

raussichtlich am 29.11.2019 erteilt werden, so dass es aller Voraussicht nach am 

01.01.2020 in Kraft treten kann. 

 

BMF: Referentenentwurf eines Versicherungsteuerrechtsmodernisierungs-

gesetzes (VersStR-ModG)  

Das BMF hat am 14.11.2019 den lange erwarteten Referentenentwurf eines Ge-

setzes zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts (Versicherung-

steuerrechtsmodernisierungsgesetz -VersStR-ModG) veröffentlicht.  

Das Gesetz soll dazu dienen, Sinn und Zweck einzelner Vorschriften deutlicher 

im Gesetzeswortlaut zum Ausdruck zu bringen und Regelungen an aktuelle Ent-

wicklungen anzupassen. Zudem soll durch die Präzisierung gesetzlicher Normen 

sowie durch begleitende Regelungen in der Versicherungsteuer-

Durchführungsverordnung mehr Rechtssicherheit geschaffen und die Rechtsan-

wendung vereinfacht werden. Daneben sind aber auch neue erweiternde Be-

steuerungstatbestände enthalten. Ob das Ziel mit dem Entwurf tatsächlich er-
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reicht wird, ist nach einer ersten Bewertung der geplanten Maßnahmen fraglich. 

Es werden neue, komplexe Besteuerungstatbestände eingeführt und auch die 

Administration bei Versicherer aufwändiger gemacht.  

Auf folgende Änderungen ist insbesondere hinzuweisen: 

1. Ausdrückliche gesetzliche Regelung des nationalen Besteuerungsrechts 

im Verhältnis zu anderen Staaten (§ 1 Abs. 2 VersStG-E). 

Zukünftig werden Fahrzeuge, die in einem Register eines Drittlandes (außer-

halb von EU/EWR) eingetragen sind (v.a. Schiffe und Flugzeuge) und die ein 

in Deutschland ansässiger Versicherungsnehmer versichert, der deutschen 

Versicherungsteuer unterworfen.  

Dies trifft viele deutsche Konzerne, die aus Deutschland heraus ihre Schiffe 

und Flugzeuge versichern, welche in Drittländern registriert sind. Dadurch 

kommt es nunmehr zu Doppelbesteuerungen. Denn diese Fahrzeuge werden 

in der Regel im Land der Registrierung auch mit Versicherungsteuer belegt. 

Die Folge sind höhere Kosten für die Unternehmen.  

Damit wird eine Rechtansicht des BZSt, die aktuell dem BFH zur Entschei-

dung vorliegt (Az. II R 31/18), in Gesetzesform gegossen. Zusätzlich sollen 

davon auch unbewegliche Sachen, insbesondere Bauwerke und Anlagen, und 

darin befindliche Sachen, in Drittländern erfasst werden. Deutsche Versiche-

rungsnehmer mit versicherten Fahrzeugen und den genannten weiteren Sa-

chen und Gegenständen, die in einem Drittland registriert bzw. belegen sind, 

sollten daher ihren Versicherungsschutz überprüfen auch und vor allem mit 

Blick auf den Brexit, wenn solche Risiken in UK versichert sind.  

2. Einschränkung der Steuerbefreiung von Lebensversicherungen (§ 4 

Abs. 1 Nr. 5 VersStG-E; § 1 Abs. 5 VersStDV-E) 

Bislang orientiert sich die Steuerbefreiung von bestimmten Versicherungen al-

leine am versicherten Risiko und nicht am Zweck der Versicherung. Damit 

sind Lebens- und Krankenversicherungen grundsätzlich versicherungsteuer-

frei. Dies soll sich nunmehr für alle Verträge ändern, die nach dem 30.06.2021 

geschlossen werden. Die Neuregelung hat damit zur Folge, dass Kranken-, 

Pflege-, Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen nur noch dann steu-

erfrei sind, wenn die Versicherung der Versorgung der (natürlichen) Risikoper-

son oder ihrer Angehörigen dient. Die Abgrenzung dürfte in der Realität 

schwierig sein, und auch der Zweck kann über die Dauer des Versicherungs-

vertrages (bei Lebensversicherung oft über 30 Jahre) hinweg (mehrmals) 

wechseln. Zudem ist gemäß Wortlaut mehr als fraglich, ob sog. Rückde-

ckungsversicherungen von Unternehmen zur Absicherung von Erwerbs- und 

Berufsunfähigkeit ihrer Mitarbeiter damit weiter steuerfrei sind. Steuerpflichtig 

werden dann aber in jedem Fall sog. Keyman-Policen mit den Unternehmen, 

die finanzielle Risiken den Ausfall von Schlüsselpersonen absichern, um z.B. 

den Fortbestand des Unternehmens oder Umsatzausfälle in diesem Fall zu si-

chern. Auch die Absicherung von Spitzensportlern durch Verbände und Verei-

ne durch Lebens-, Berufsunfähigkeitsversicherungen dürfte zukünftig der Ver-
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sicherungsteuer unterliegen. Unklar ist zudem, was zukünftig bei sog. Grup-

penversicherungen gilt, wenn neue versicherte Personen dem bestehenden 

Vertrag hinzugefügt werden. 

3. Sonstige Änderungen 

 Änderung der Voraussetzungen für die Anwendung des ermäßigten Steu-

ersatzes für Seeschiffskaskoversicherungen (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 VersStG-E). 

 Pflicht zur elektronischen Steueranmeldung (§ 8 Abs. 1 und 3 VersStG-E) 

ab 2022. 

 Technische Regelungen zur zukünftigen steuerlichen Verarbeitung und 

Anmeldung von Korrekturen (§ 9 Abs. 2 bis 5 und § 12 VersStG-E i.V.m. 

§ 8 bis 11 VersStDV-E). 

 Einbeziehung des Risikos „Dürre“ in die ermäßigte Besteuerung für land-

wirtschaftliche Mehrgefahrenversicherungen (5 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 2 

Nr. 4 VersStG-E) 

 Einführung von Anzeigepflichten für Versicherer, Versicherungsnehmer und 

Vermittler (§ 2 und 3 VersStDV-E) insbesondere dann, wenn Drittlandsver-

sicherer beteiligt sind. Dies dient offensichtlich der Sicherung des Steuer-

anspruches.  

 Zusätzliche Informationsansprüche des Versicherers (Steuerentrichtungs-

schuldners; § 4 VersStD-E), um Versicherungsteuer dann berechnen zu 

können, wenn Entstehung / Höhe von Umständen abhängen, die nur der 

Versicherungsnehmer weiß  (z.B. bei Eintritt der Steuerpflicht nach Ver-

tragsschluss; Erhebung von Verkaufsaufschlägen durch Versicherungs-

nehmer bei Gruppenversicherungen; Mitversicherung (Steuernummern der 

beteiligten Mitversicherer)).  

 

BMF: Schreiben zu Zweifelsfragen im Zusammenhang mit § 6 Abs. 3 EStG 

und zum Verhältnis von § 6 Abs. 3 und 5 EStG 

Mit BMF-Schreiben vom 20.11.2019 äußert sich die Finanzverwaltung zu Zwei-

felsfragen zu § 6 Abs. 3 EStG im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Über-

tragung von Mitunternehmeranteilen mit Sonderbetriebsvermögen und von Antei-

len an Mitunternehmeranteilen mit Sonderbetriebsvermögen sowie mit der unent-

geltlichen Aufnahme in ein Einzelunternehmen.  

Mit der Überarbeitung des bisherigen BMF-Schreibens zur Anwendung des § 6 

Abs. 3 EStG vom 03.03.2005 mit Ergänzung vom 07.12.2006 reagiert die Fi-

nanzverwaltung auf umfangreiche Rechtsprechung des BFH zum Themenkom-

plex. 

Das neue BMF-Schreiben enthält folgende wesentliche Änderungen: 

 Zur Übertragung von Mitunternehmer(teil-)anteilen unter Vorbehaltsnieß-

brauch wird klargestellt, dass die Grundsätze des BFH-Urteils vom 

https://livefeed.nwb.de/Dokument/Anzeigen/78742_6/?SprungMarke=ja_3
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25.01.2017 (X R 59/14), wonach  die unentgeltliche Übertragung eines im 

Ganzen verpachteten gewerblichen Einzelunternehmens unter Vorbe-

halt eines Nießbrauchsrechts kein von § 6 Abs. 3 EStG erfasster Vor-

gang ist, nicht anwendbar sind. 

 Die Gesamtplanbetrachtung bei Anwendung von § 6 Abs. 3 und 5 EStG 

wird aufgegeben: 

 Die Finanzverwaltung erkennt – entgegen ihrer bisherigen Auffassung  – 

an, dass § 6 Abs. 3 S. 1 EStG auf die Übertragung des reduzierten Mit-

unternehmeranteils anwendbar ist, wenn zuvor bzw. zeitgleich funktional 

wesentliches Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen nach § 6 

Abs. 5 S. 3 EStG zum Buchwert übertragen oder nach § 6 Abs. 5 S. 1 

oder S. 2 EStG in ein anderes Betriebsvermögen/Sonderbetriebs-

vermögen des Steuerpflichtigen überführt wurde bzw. wird (BFH-Urteile 

vom 02.08.2012, IV R 41/11, und vom 12.05.2016, IV R 12/15).  

 Voraussetzung ist allerdings, dass nach Auslagerung von funktional 

wesentlichem Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen noch wei-

terhin eine funktionsfähige betriebliche Einheit besteht und die Be-

steuerung der stillen Reserven sichergestellt ist (Ausnahme der Be-

triebszerschlagung).  

 Wird aufgrund einheitlicher Planung zeitlich vor der Übertragung des 

Mitunternehmeranteils funktional wesentliches Betriebsvermö-

gen/Sonderbetriebsvermögen unter Aufdeckung der stillen Reserven 

entweder entnommen (z. B. durch unentgeltliche Übertragung auf einen 

Angehörigen) oder zum gemeinen Wert veräußert, kann der Mitunter-

nehmeranteil gleichwohl nach § 6 Abs.3 EStG zum Buchwert übertragen 

werden, sofern es sich bei dem verbleibenden „Restbetriebsvermögen“ 

weiterhin um eine funktionsfähige betriebliche Einheit handelt (BFH-

Urteil vom 09.12.2014, IV R 29/14). Zeitgleiche oder taggleiche Veräu-

ßerungen oder Entnahmen sind – mit Ausnahme von Überführungen 

und Übertragungen nach § 6 Abs. 5 EStG – für eine Buchwertfortführung 

nach § 6 Abs. 3 EStG schädlich (BFH-Urteil vom 29.11.2017, I R 7/16). 

 Im Rahmen der Gewährung der Steuervergünstigung nach § 16 Abs. 4 und 

§ 34 EStG wendet die Finanzverwaltung die Gesamtplanbetrachtung wei-

terhin an. 

 In Bezug auf die Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils 

übernimmt die Finanzverwaltung die Grundsätze des BFH-Urteils vom 

02.08.2012 (IV R 41/11) zur quotalen und disquotalen Übertragung von 

funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen. Danach wird eine rein 

wertmäßige (rechnerische) und keine wirtschaftsgutsbezoge Betrachtung 

vorgenommen.  

 Wird funktional wesentliches Betriebsvermögen/Sonderbetriebs-

vermögen in geringerem Umfang (unterquotal) übertragen, setzt die 

Buchwertübertragung i.S.d. § 6 Abs. 3 S. 2 EStG nicht voraus, dass 
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das zurückbehaltene Sonderbetriebsvermögen dauerhaft zum Be-

triebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft gehört (BFH-Urteil 

vom 12.05.2016, IV R 12/15). Auch in diesem Zusammenhang gibt 

die Finanzverwaltung nun die Gesamtplanbetrachtung auf. 

 Wird funktional wesentliches Betriebsvermögen/Sonderbetriebs-

vermögen in größerem Umfang (überquotal) übertragen, ist der Vorgang 

nicht in eine Übertragung nach § 6 Abs. 3 S. 1 EStG für den quotalen 

Teil des Betriebsvermögens/Sonderbetriebsvermögens (ohne Lauf einer 

Sperrfrist) und eine Übertragung nach § 6 Abs. 5 EStG für den überquo-

talen Teil des Betriebsvermögens/Sonderbetriebsvermögens (mit Lauf 

einer Sperrfrist) aufzuteilen. Vielmehr wird ausschließlich (und einheit-

lich) § 6 Abs. 3 S. 1 EStG (ohne Lauf einer Sperrfrist) angewendet. 

Das neue BMF-Schreiben ersetzt das bisherige BMF-Schreiben zur Anwendung 

des § 6 Abs. 3 EStG vom 03.03.2005 mit Ergänzung vom 07.12.2006 und ist auf 

alle noch offenen Veranlagungszeiträume mit Übertragungsvorgängen gem. § 6 

Abs. 3 und § 6 Abs. 5 EStG anzuwenden. Aus Vertrauensschutzgründen kann 

das bisherige BMF-Schreiben für bereits abgeschlossene Übertragungsvorgänge 

weiterhin angewendet werden, wenn die Beteiligten auf Antrag hieran einver-

nehmlich auch weiterhin festhalten möchten. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 15.11.2019 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-641/17 13.11.2019 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – Besteuerung von 
Pensionsfonds – Unterschiedliche Behandlung gebietsansässiger Pensions-
fonds und gebietsfremder Pensionsfonds – Regelung eines Mitgliedstaats, die 
es gebietsansässigen Pensionsfonds ermöglicht, ihren steuerpflichtigen Ge-
winn dadurch zu vermindern, dass sie die Rücklagen für die Zahlung von Pen-
sionen abziehen und die auf die Dividenden erhobene Steuer auf die Körper-
schaftsteuer anrechnen – Vergleichbarkeit der Situationen – Rechtfertigung 

C-547/18 14.11.2019 

Vorabentscheidungsersuchen – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Dienstleistun-
gen – Ort der Dienstleistung – Begriff der festen Niederlassung im Sinne von 
Art. 44 der Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/112/EG – Tochtergesellschaft (mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat) einer Muttergesellschaft mit Sitz in einem Drittstaat 

 

Alle am 21.11.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

V R 2/16 05.09.2019 
Zum Begriff des "Sondervermögens" i.S. von Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 6 der 
Richtlinie 77/388/EWG 

VI R 37/16 03.07.2019 Steuerfreiheit von Zinsvergünstigungen nach § 3 Nr. 58 EStG 

XI R 2/17 23.07.2019 
Zum ermäßigten Steuersatz bei Zweckbetrieben  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 76/19 vom 21.11.2019 

 

Alle am 21.11.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X B 56/19 29.08.2019 
Abzug von Krankenversicherungsbeiträgen bei privater Basis-
Krankenversicherung neben einer gesetzlichen Krankenversicherungspflicht 

X B 155/18 19.08.2019 
Keine Anwendung des ermäßigten Steuersatzes bei Verteilung einer Kapital-
zahlung aus einem Versorgungswerk auf zwei Veranlagungszeiträume 

X B 38/19 29.08.2019 Heilung der Verletzung der Wartefrist des § 47 Abs. 1 ZPO 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220611&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1635517
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9E4DF8372EA197FEC5039DBDD7CE18E3?text=&docid=220660&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1871821
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42872&pos=0&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42875&pos=1&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42878&pos=2&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42740&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42881&pos=3&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42884&pos=4&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42887&pos=5&anz=43
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Alle bis zum 22.11.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
III C 5 - 
S 7427- 
c/19/ 
10001 :002  
 

22.11.2019 

Erteilung einer neuen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer durch die nieder-

ländische Steuer- und Zollverwaltung an dort registrierte Einzelunternehmer 

zum 1. Januar 2020  

 
IV C 6 -S 
2246/19/ 
10001  
 

20.11.2019 Ertragsteuerliche Behandlung von Heil- und Heilhilfsberufen  

 
IV C 6 -S 
2241/15/ 
10003  
 

20.11.2019 Zweifelsfragen zu § 6 Absatz 3 EStG 

 
IV C 5 -S 
2353/19/ 
10010 :001  
 

15.11.2019 
Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei be-

trieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-22-erteilung-einer-neuen-umsatzsteuer-identifikationsnummer-durch-die-niederlaendische-steuer-und-zollverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-22-erteilung-einer-neuen-umsatzsteuer-identifikationsnummer-durch-die-niederlaendische-steuer-und-zollverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-22-erteilung-einer-neuen-umsatzsteuer-identifikationsnummer-durch-die-niederlaendische-steuer-und-zollverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-11-22-erteilung-einer-neuen-umsatzsteuer-identifikationsnummer-durch-die-niederlaendische-steuer-und-zollverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-11-20-ertragsteuerliche-behandlung-von-heil-und-heilhilfsberufen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-11-20-ertragsteuerliche-behandlung-von-heil-und-heilhilfsberufen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-11-20-ertragsteuerliche-behandlung-von-heil-und-heilhilfsberufen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-11-20-zweifelsfragen-zu-paragraf-6-absatz-3-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-11-20-zweifelsfragen-zu-paragraf-6-absatz-3-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-11-20-zweifelsfragen-zu-paragraf-6-absatz-3-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-11-15-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-11-15-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-11-15-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Verordnung 


des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 


Verordnung zur Durchführung von § 14 Abs. 1 des Forschungszulagen-
gesetzes 
(Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) 


A. Problem und Ziel 


Mit § 14 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes (FZulG) wird das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine oder mehrere Stellen 
zu bestimmen, zu beauftragen und soweit erforderlich zu beleihen, um die für die Ausstel-
lung der Bescheinigungen nach § 6 FZulG erforderlichen Handlungen durchzuführen und 
die Bescheinigung für den Antragsteller auszustellen sowie Verfahrensvorschriften zu § 2 
FZulG zu erlassen, insbesondere zur inhaltlichen Beurteilung der Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben sowie zum Verfahren der Beantragung der nach § 6 FZulG erforderlichen 
Bescheinigung. 


B. Lösung 


Das BMBF wird als zuständige Stelle bestimmt, die die Durchführung der Aufgabe an einen 
oder mehrere Dritte (Bescheinigungsstellen) übertragen und diese soweit erforderlich be-
leihen kann.  


C. Alternativen 


Ein einstufiges Antragsverfahren im Rahmen des Antrags auf Forschungszulage bei der 
Finanzverwaltung wird nicht für sinnvoll erachtet. Da es sich bei den zu beurteilenden For-
schungs- und Entwicklungstätigkeiten um keine typischen steuerlichen Sachverhalte han-
delt, wäre eine sachgerechte und einheitliche Beurteilung für die Finanzverwaltungen nur 
schwer vorzunehmen. Um die entsprechenden Kenntnisse zu erwerben, wären in der Fi-
nanzverwaltung umfangreiche Schulungsmaßnahmen erforderlich. Die vorgesehene de-
zentrale Bearbeitung der Anträge auf eine Forschungszulage im jeweils zuständigen Fi-
nanzamt würde einen großen Ausbildungsbedarf nach sich ziehen, wenn die Beurteilung 
der begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von den jeweils zuständigen Be-
arbeitern vorgenommen werden müsste. Zudem wäre mit unterschiedlichen Beurteilungs-
ergebnissen zu rechnen, da eine Gleichmäßigkeit in der Beurteilung bei dezentraler Bear-
beitung nur schwer zu erreichen wäre. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen in anderen 
Ländern wurde der Lösung unter B. der Vorzug gegeben. Damit wird es ermöglicht, auf die 
Strukturen und Expertise der direkten Forschungsförderung zurückzugreifen. Außerdem 
sind durch die kombinierte Aufgabenwahrnehmung Effizienzgewinne zu erwarten. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Haushaltsausgaben sind im FZulG aufgeführt. 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht durch die Verordnung kein Mehraufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Erfüllungsaufwand ist im FZulG beziffert, ebenso die Bürokratiekosten aus Informati-
onspflichten. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Aufgrund der erwarteten Zunahme an unternehmerischer Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeit ist mit einer im zeitlichen Verlauf zunehmenden Zahl der Fälle zu rechnen. Die 
Auswahl der Bescheinigungsstelle bzw. Bescheinigungsstellen erfolgt im Wege einer wett-
bewerblichen Ausschreibung, die auch zur Quantifizierung des Erfüllungsaufwands führen 
wird. Auf Grundlage der Annahmen des FZulG ist von einem Erfüllungsaufwand von nicht 
weniger als 35 Millionen Euro jährlich auszugehen. 


F. Weitere Kosten 


Die weiteren Kosten ergeben sich aus dem FZulG. 
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Verordnung des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung 


Verordnung zur Durchführung von § 14 Abs. 1 des Forschungs-
zulagengesetzes 


(Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) 


Vom ... 


Auf Grund des § 14 Absatz 1 Nummer 1 und 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 des 
Forschungszulagengesetzes vom xx.xx.xxxx (BGBl. I S. XX) verordnet das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: 


§ 1 


Gegenstand, Anwendungsbereich 


Diese Verordnung regelt das Bescheinigungsverfahren nach § 6 des Gesetzes. 


§ 2 


Zuständige Stelle 


(1) Zuständige Stelle für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Verordnung ist 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zur Durchführung werden eine oder 
mehrere Stellen bestimmt und soweit erforderlich beliehen, die Gewähr für eine sachge-
mäße Aufgabenwahrnehmung bieten (Bescheinigungsstellen). Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gibt die Bescheinigungsstellen im gemeinsamen Ministerialblatt 
(GMBl) amtlich bekannt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung bestimmt im 
Falle mehrerer Bescheinigungsstellen die Zuständigkeitsverteilung und veröffentlicht diese 
ebenso im gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl). 


(2) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung führt die Rechts- und Fachauf-
sicht über die Bescheinigungsstellen und stellt eine einheitliche Durchführung des Beschei-
nigungsverfahrens sicher. 


(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bescheinigungsstellen sind zur Geheim-
haltung besonders zu verpflichten. § 1 Absatz 2 und 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. 
März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), geändert durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 15. 
August 1974 (BGBl. I S. 1942), gilt entsprechend.  


§ 3 


Antragsverfahren 


(1) Der Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach § 6 des Gesetzes ist nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ein-
heitlich für sämtliche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eines Wirtschaftsjahres, für 
die ein Antrag auf Forschungszulage beim Finanzamt gestellt werden soll, elektronisch bei 
der nach § 2 Absatz 1 benannten Bescheinigungsstelle zu stellen. Sofern erforderlich, sind 
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ergänzende Unterlagen beizufügen. Der Vordruck nach Satz 1 wird im Internet auf der Seite 
der zuständigen Stelle veröffentlicht. 


(2) Die Bescheinigung nach § 6 des Gesetzes kann vor oder während der Durchfüh-
rung eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens oder nach Ablauf des Wirtschaftsjah-
res, für das die Forschungszulage beantragt werden soll, beantragt werden. 


(3) Der Antrag muss enthalten: 


1. Angaben zu den Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, für die eine Bescheinigung 
begehrt wird; insbesondere 


a) eine aussagekräftige, nachvollziehbare inhaltliche Beschreibung des Forschungs- 
und Entwicklungsvorhabens, 


b) den zeitlichen, personellen und den finanziellen Umfang des Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhabens; 


2. den Namen (gegebenenfalls inklusive Rechtsformzusatz), die Anschrift, die Kontaktda-
ten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ansprechperson des Antragstellers); 


3. die Steuernummer und das zuständige Finanzamt; 


4. soweit vorhanden, eine Handelsregister-Nummer.  


§ 4 


Antragsprüfung 


(1) Die zuständige Bescheinigungsstelle prüft auf der Grundlage einheitlicher Vorga-
ben, ob ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Sinne des § 2 Absatz 1 bis 3 des 
Gesetzes vorliegt. 


(2) Die Prüfung eines Antrags erfolgt auf Grundlage der vom Antragsteller im Antrag 
nach § 3 gemachten Angaben. Die Bescheinigungsstelle kann im Rahmen der Prüfung er-
gänzende Unterlagen anfordern und bei Bedarf Vorortprüfungen durchführen. 


(3) Soweit die Bescheinigungsstelle es in Ausnahmefällen für erforderlich hält, kann 
sie für die inhaltliche Prüfung eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens auf das Vor-
liegen der Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 bis 3 des Forschungszulagengesetzes ex-
terne Gutachterinnen und Gutachter hinzuziehen, wenn der Antragsteller der Hinzuziehung 
nicht bei der Antragstellung widersprochen hat. 


(4) Den externen Gutachterinnen und Gutachtern sind in Fällen des Absatzes 3 die 
Antragsunterlagen durch die zuständige Bescheinigungsstelle zur Prüfung zur Verfügung 
zu stellen. Die Gutachterinnen und Gutachter sind zur Geheimhaltung besonders zu ver-
pflichten. § 1 Absatz 2 und 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 
547), geändert durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942), 
gilt entsprechend. Vorhandene oder potentielle Interessenkonflikte schließen eine Ver-
pflichtung als Gutachterin oder Gutachter aus.  


(5) Die Kosten der externen Gutachten trägt die Bescheinigungsstelle. 
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§ 5 


Bescheinigung nach § 6 des Gesetzes 


(1) Die Bescheinigung wird von der zuständigen Bescheinigungsstelle für alle in einem 
Antrag nach § 3 aufgeführten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ausgestellt, die die 
Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes erfüllen. 


(2) Die Bescheinigung hat jeweils getrennt für jedes Vorhaben die Feststellung und 
die Begründung zu enthalten, dass es sich um ein begünstigtes Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben im Sinne des § 2 Absatz 1 bis 3 des Forschungszulagengesetzes handelt. 


(3) Die Bescheinigung soll innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen 
Unterlagen dem Antragsteller bekanntgegeben und dem zuständigen Finanzamt übermittelt 
werden. Das nach § 6 Absatz 2 des Gesetzes vorgeschriebene Muster der Bescheinigung 
wird vom Bundesministerium der Finanzen in Abstimmung mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erstellt und im Bundessteuer-
blatt bekannt gemacht. 


(4) Für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die die Voraussetzungen des § 2 Ab-
satz 1 bis 3 des Gesetzes nicht erfüllen, ist der Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung 
abzulehnen. 


(5) Gegen die Bescheinigung und die Ablehnung einer Bescheinigung ist der Wider-
spruch zulässig. 


§ 6 


Geschäftsstatistik 


(1) Über die Anträge, die Bescheinigungen und die Ablehnungen nach dieser Verord-
nung führen die Bescheinigungsstellen eine Geschäftsstatistik. Gegenstand der Geschäfts-
statistik sind die in Absatz 2 bestimmten Angaben und Merkmale. 


(2) Für die Geschäftsstatistik nach Absatz 1 sowie zum Zwecke der Evaluierung nach 
§ 17 des Gesetzes werden im Rahmen des Antragsverfahrens insbesondere folgende An-
gaben von den Antragstellern erhoben:  


1. die Angaben nach § 3 Absatz 3,  


2. der Wirtschaftszweig des Antragstellers,  


3. der Umsatz im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr (gegebenenfalls vorläufiger 
Wert oder Schätzung), 


4. die Zahl der Beschäftigten im Unternehmen insgesamt sowie die Zahl der Beschäftig-
ten im Bereich Forschung und Entwicklung zum Zeitpunkt der Antragstellung in Voll-
zeitäquivalenten, 


5. die Gesamtaufwendungen für Forschung und Entwicklung im letzten abgeschlossenen 
Wirtschaftsjahr (gegebenenfalls vorläufiger Wert oder Schätzung), unterteilt nach Per-
sonal- und Sachaufwendungen sowie internen und externen Aufwendungen, 


6. die Eigenschaft eines verbundenen Unternehmens. 
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Bei verbundenen Unternehmen sollen die Angaben zu 2. bis 5. grundsätzlich für den ge-
samten Unternehmensverbund gemacht werden. Ersatzweise können Angaben für das je-
weils rechtlich selbstständige Unternehmen gemacht werden, das den Antrag stellt. In die-
sem Fall sind zusätzlich Angaben zur Zahl der Beschäftigten und zum Umsatz im letzten 
abgeschlossenen Wirtschaftsjahr für den Unternehmensverbund zu machen (gegebenen-
falls vorläufige Werte oder Schätzungen). 


(3) Nach näherer Bestimmung der zuständigen Stelle (§ 2) stellen die Bescheini-
gungsstellen für statistische Zwecke oder zu Zwecken der Evaluierung und Erfolgskontrolle 
weitere Erhebungen bei den Antragstellern ohne Auskunftspflicht an und teilen die Angaben 
der zuständigen Stelle und, auf Weisung der zuständigen Stelle, den für die Evaluierung 
beziehungsweise für die Durchführung der in § 7 Absatz 3 genannten Erhebungen zustän-
digen Stellen mit. 


(4) Zum Zwecke der Geschäftsstatistik, der Evaluierung sowie der wissenschaftlichen 
Forschung dürfen die Bescheinigungsstellen sowie die zuständige Stelle Angaben zu dem-
selben Antragsteller aus verschiedenen Bescheinigungsverfahren zusammenführen. 


§ 7 


Datenübermittlung 


(1) Für die weitere Bearbeitung des Antrags auf Forschungszulage nach § 5 des Ge-
setzes sowie zum Zwecke der Erfolgskontrolle, Evaluierung und Gesetzesfolgenabschät-
zung übermitteln die Bescheinigungsstellen Daten aus dem Bescheinigungsverfahren an 
die Finanzverwaltung. 


(2) Zum Zwecke der Evaluierung nach § 17 des Gesetzes verarbeiten die zuständige 
Stelle sowie die Bescheinigungsstellen auf Weisung durch die zuständige Stelle die erho-
benen Einzelangaben der Antragsteller. Sie übermitteln die Angaben nach Satz 1 ein-
schließlich identifizierender Merkmale (insbesondere den Namen, die Anschrift, die E-Mail-
Adresse, die Handelsregister-Nummer, die Steuernummer) sowie der jeweiligen Entschei-
dung über den betreffenden Antrag an die mit der Evaluierung betraute Stelle bzw. betrau-
ten Stellen zur weiteren Verarbeitung, sofern die Angaben für die Durchführung der Evalu-
ierung erforderlich sind. 


(3) Die zuständige Stelle sowie die Bescheinigungsstellen dürfen die erhobenen Ein-
zelangaben der Antragsteller einschließlich identifizierender Merkmale (insbesondere den 
Namen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, die Handelsregister-Nummer, die Steuernum-
mer) sowie der jeweiligen Entscheidung über den betreffenden Antrag verarbeiten und zum 
Zweck der Evaluierung, weiterer wissenschaftlicher Forschung und zur Qualitätssicherung 
unionsrechtlicher Erhebungen an die die Erhebungen gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) Nummer 995/2012 der Kommission vom 26. Oktober 2012 mit Durchführungsvor-
schriften zur Entscheidung Nummer 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Erstellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Wissenschaft und 
Technologie (ABl. L 299 vom 27.10.2012, S. 18) durchführenden Stellen zur weiteren Ver-
arbeitung übermitteln. 


§ 8 


Inkrafttreten 


Die Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntgabe der Bescheinigungsstellen nach 
§ 2 Absatz 1 in Kraft, frühestens am 1. Januar 2020. Der Tag des Inkrafttretens ist durch 
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das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Bundesgesetzblatt gesondert be-
kannt zu geben. 


Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Durch die Gewährung einer steuerlichen Förderung sollen Anreize für Unternehmen ge-
schaffen werden, zusätzlich in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das Forschungs-
zulagengesetz (FZulG) ist zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Das Forschungszulagen-
gesetz sieht ein zweistufiges Verfahren für die Gewährung der steuerlichen Forschungsför-
derung vor. Zum einen wird die Förderfähigkeit der Aufwendungen dem Grunde nach durch 
eine fachkundige Stelle bescheinigt. In einem zweiten Schritt wird dann die Förderung 
selbst beantragt. Der Anspruch auf Forschungszulage hängt von der Feststellung ab, ob 
ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Sinne des § 2 Absatz 1 bis 3 FZulG vorliegt. 
Die Prüfung der Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 bis 3 FZulG obliegt den Bescheini-
gungsstellen, die die inhaltliche Prüfung übernehmen und dem Antragsteller eine Beschei-
nigung über das Vorliegen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens nach § 2 Absatz 
1 bis 3 FZulG ausstellen. § 14 FZulG ermächtigt das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Erlass einer Rechtsver-
ordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die die Zuständigkeit sowie das Be-
scheinigungsverfahren regelt. Die Beleihung kann notwendig sein, da die zu erstellenden 
Bescheinigungen Grundlagenbescheide im Sinne des § 171 Absatz 10 der Abgabenord-
nung (AO) darstellen und damit Verwaltungsakte sind. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Diese Verordnung regelt die Zuständigkeit und das Bescheinigungserfahren im Sinne des 
§ 6 FZulG. Des Weiteren regelt diese Verordnung die Einrichtung einer oder mehrerer Stel-
len zur Durchführung der Aufgaben und die wesentlichen Aspekte des Antragsverfahrens 
sowie die Verarbeitung von Daten zu Zwecken der in § 17 FZulG vorgesehenen Evaluie-
rung der Nutzung und Wirkung der Forschungszulage. 


III. Alternativen 


In Betracht gezogen wurde ein einstufiges Verfahren vor dem Finanzamt. Dies hätte für die 
Finanzämter aber bedeutet, dass sie die inhaltliche Prüfung der Anträge übernehmen 
müssten. Bei den Finanzämtern ist die notwendige Fachkenntnis für die inhaltliche Prüfung 
der Anträge nicht vorhanden. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen in anderen Ländern 
wurde die nachstehende Lösung bevorzugt, die es ermöglicht, auf die Strukturen der direk-
ten Forschungsförderung zurückzugreifen. 


IV. Regelungskompetenz 


Die Verordnungskompetenz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ergibt sich 
aus § 14 Absatz 1 Nummer 1 und 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 FZulG.  
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Die Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 


VI. Verordnungsfolgen 


Die Regelungsfolgen ergeben sich aus dem FZulG. 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Die Verordnung vereinfacht durch die Möglichkeit zur Benennung und Beleihung geeigneter 
fachkundiger Stellen die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 6 FZulG. Für die Antrag-
steller wird das Verfahren bürokratiearm ausgestaltet. Sie können ihren Antrag vor oder 
während der Durchführung eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens oder nach Ab-
lauf des Wirtschaftsjahres, für das die Forschungszulage beantragt werden soll, stellen. Die 
Bescheinigungen können durch die zuständige Bescheinigungsstelle direkt an das zustän-
dige Finanzamt geleitet werden. Dies bedeutet für die Antragsteller ein einfaches Verfahren. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Die Verordnung sieht eine elektronische Durchführung des Verfahrens über festgelegte 
elektronische Schnittstellen vor. Insbesondere kann die Beantragung der Bescheinigung 
online abgewickelt werden. Dies vereinfacht den Zugang und die Erschließung der Akte, 
führt zu einem reduzierten Papierverbrauch und trägt somit zur Ressourcenschonung bei. 


3. Demographische Auswirkungen 


Keine. 


4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Haushaltsausgaben ergeben sich aus dem FZulG. 


5. Erfüllungsaufwand 


Durch diese Verordnung entsteht kein neuer Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und 
Bürger, die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte von Ländern und Kommunen. Der 
Erfüllungsaufwand für die Umsetzung der Forschungszulage resultiert aus dem FZulG. 


Der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung des Bundes ergibt sich insbesondere aus der 
Beauftragung von Bescheinigungsstellen. 


In Deutschland gibt es 30.000 bis 32.000 kontinuierlich sowie 21.000 bis 22.000 gelegent-
lich Forschung und Entwicklung (FuE) treibende Unternehmen. Soweit nur die regelmäßig 
forschenden Unternehmen im ersten Jahr jeweils nur einen Antrag pro Jahr stellen, wäre 
bereits mit mindestens 30.000 Anträgen auf Bescheinigung zu rechnen. Während die For-
schungszulage pro Unternehmen nur einmal im Jahr bei der Finanzverwaltung beantragt 
wird, kann jedes Unternehmen mehrere Anträge auf Bescheinigung von FuE-Vorhaben 
stellen. Die österreichischen Erfahrungen mit der steuerlichen Förderung von Forschung 
und Entwicklung zeigen, dass jedes Unternehmen im Mittelwert für 2 bis 3 Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben eine steuerliche Forschungsförderung beantragt. Dementspre-
chend wird die Prüfung und Bearbeitung von mindestens 60.000 FuE-Vorhaben erwartet, 
für die jeweils ein eigener Antrag gestellt werden könnte. Zudem sollen mit der steuerlichen 
Förderung von Forschung und Entwicklung Anreize gesetzt werden, dass Unternehmen 
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erstmals in Forschung und Entwicklung investieren, so dass mit einer Zunahme an Anträ-
gen im zeitlichen Verlauf gerechnet wird. 


Ausgehend von internationalen Beispielen wird davon ausgegangen, dass für Deutschland 
für die Bescheinigungsstellen nicht weniger als 200 Vollzeitäquivalente als Begutachter be-
nötigt werden. Hinzu kommen nicht weniger als 50 Vollzeitäquivalente im Schnittstellenma-
nagement sowie zur Bearbeitung von Widerspruchsverfahren. 


Auf Grundlage der Personal- und Sachkostensätze des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF-Schreiben vom 12.04.2019) werden für das Bescheinigungsverfahren demnach Kos-
ten in Höhe von nicht weniger als 35 Mio. €/Jahr veranschlagt. Darin enthalten ist der Auf-
wand für die Rechts- und Fachaufsicht. In der Aufbauphase werden für die Rechts- und 
Fachaufsicht durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung Personalkosten von 
rund 340.000 Euro veranschlagt.  


Mittelfristig wird die Höhe des Personalaufwands insbesondere vom tatsächlich anfallenden 
Antragsvolumen und der weiteren Ausgestaltung des neuen Instruments der steuerlichen 
Forschungsförderung abhängen. 


6. Weitere Kosten 


Sonstige Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbeson-
dere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


7. Weitere Regelungsfolgen 


Weitere Regelungsfolgen, etwa für Verbraucherinnen und Verbraucher, sind nicht abseh-
bar. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Män-
nern sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 
der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Eine Befristung der Verordnung ist nicht geboten, da die Ermächtigungsgrundlage unbe-
fristet gilt. Nach § 17 FZulG wird das FZulG evaluiert. Die Evaluierung umfasst auch diese 
Rechtsverordnung. Eine eigenständige Evaluierung dieser Rechtsverordnung ist daher 
nicht angezeigt. 


B. Besonderer Teil 


Zu § 1 (Gegenstand, Anwendungsbereich) 


Die Vorschrift bestimmt den Gegenstand der Verordnung. Gegenstand der Verordnung sind 
die Zuständigkeit und das Verfahren für die Ausstellung von Bescheinigungen im Sinne des 
§ 6 FZulG sowie die Beauftragung einer oder mehrerer Stellen zur Durchführung der Auf-
gaben und die wesentlichen Aspekte des Antragsverfahrens sowie die Verarbeitung von 
Daten zu Zwecken der in § 17 FZulG vorgesehenen Evaluierung der Nutzung und Wirkung 
der Forschungszulage. 
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Zu § 2 (Zuständige Stelle) 


Zu Absatz 1 


Für die Erstellung der Bescheinigungen soll auf die Strukturen und Expertise der Förderung 
von Wissenschaft und Forschung zurückgegriffen werden. Für diese ist innerhalb der Bun-
desregierung das Bundesministerium für Bildung und Forschung federführend. Das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung ist daher zuständige Stelle für das Verfahren zur 
Erstellung der Bescheinigungen nach dem FZulG. Es kann sich zur Erledigung seiner Auf-
gaben nach dieser Verordnung eines oder mehrerer Dritter (Bescheinigungsstellen) bedie-
nen, diese bestimmen und soweit erforderlich beleihen. Es veröffentlicht die Bescheini-
gungsstellen und ggf. die Zuständigkeitsverteilungen bei mehreren Bescheinigungsstellen 
im gemeinsamen Ministerialblatt. 


Zu Absatz 2 


Auch wenn die Umsetzung des Bescheinigungsverfahrens an externe Stellen vergeben 
wird, verbleibt die fachliche Verantwortung beim Bundesministerium für Bildung und For-
schung als oberster Bundesbehörde. Aus diesem Grund wird klargestellt, dass dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung die Fach- und Rechtsaufsicht obliegt. Das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung hat sicherzustellen, dass einheitliche Bewer-
tungsmaßstäbe vorhanden sind und angewendet werden. 


Zu Absatz 3 


Der Absatz regelt die notwendige Verpflichtung der Mitarbeitenden der Bescheinigungsstel-
len zur Geheimhaltung. 


Zu § 3 (Antragsverfahren) 


Zu Absatz 1 


Aufgrund des zu erwartenden Antragsaufkommens soll der Antrag auf Bescheinigung 
grundsätzlich zusammengefasst für sämtliche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ei-
nes Unternehmens gestellt werden. Internationale Erfahrungen zeigen, dass auf diese 
Weise ein unbürokratischer und effizienter Bescheinigungsverlauf gewährleistet werden 
kann. Zudem kann vermieden werden, dass Unternehmen jede Änderung im Verlauf des 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens der zuständigen Bescheinigungsstelle anzeigen 
und erläutern müssen. Damit entfällt auch eine notwendige Mehrfachüberprüfung des For-
schung- und Entwicklungsvorhabens, welche einen erheblichen Mehraufwand für die Be-
scheinigungsstelle und die betroffenen Unternehmen bedeuten würde. 


Eine Standardisierung der Antragstellung nach einem vorgegebenen elektronischen Muster 
ist zur Vermeidung eines hohen Bürokratieaufwandes unerlässlich. Es bringt für die Be-
rechtigten erhebliche Bürokratievereinfachungen. 


Zu Absatz 2 


Unternehmen können bereits vorab oder während der Durchführung eines Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens eine Bescheinigung beantragen, um ihren Rechtsanspruch auf 
Forschungszulage zu klären. Grundsätzlich sollte der Antrag nach Ende des Wirtschafts-
jahres einheitlich für alle relevanten Vorhaben gestellt werden, um eine Mehrfachbeantra-
gung und damit zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. Da eine Vorabprüfung mit 
einem erheblichen Mehraufwand für die Bescheinigungsstellen, die Finanzverwaltung und 
die Unternehmen verbunden ist, sollte sie nur beantragt werden, wenn alle notwendigen 
Unterlagen des Vorhabens vorhanden sind und eine Abweichung im Verlauf des Vorhabens 
unwahrscheinlich ist. 
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Zu Absatz 3 


Die Angaben sind zur fachlichen Bewertung des Vorhabens, zur Administration des einzel-
nen Vorgangs sowie zur Zusammenführung mehrerer Anträge desselben Antragstellers er-
forderlich. 


Zu § 4 (Antragsprüfung) 


Zu Absatz 1 


Die Bescheinigungsstelle nimmt die erforderliche Prüfung vor, ob und inwieweit die vom 
Antragsteller beschriebenen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben einer oder mehreren 
der Kategorien der Grundlagenforschung, der industriellen Forschung oder der experimen-
tellen Entwicklung im Sinne des § 2 Absatz 1 bis 3 FZulG zuzuordnen sind. 


Zu Absatz 2 


Die Bescheinigung erfolgt grundsätzlich auf Grundlage der vom Antragsteller gemachten 
Angaben. Die Bescheinigungsstellen können sich insbesondere der Beweismittel des § 26 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes bedienen. Die zuständige Stelle überprüft nicht die 
Höhe der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Dies obliegt dem jeweils zustän-
digen Finanzamt. 


Zu Absatz 3 


Bei Spezialfragen, bei denen die zuständige Bescheinigungsstelle zusätzlichen Sachver-
stand als unbedingt erforderlich betrachtet, soll die Stelle wegen der Vielfalt möglicher fach-
licher Fragestellungen die Möglichkeit haben, in Ausnahmefällen externe Gutachterinnen 
und Gutachter zuzuziehen. Der Antragsteller kann einer Beiziehung im Antrag widerspre-
chen. Unklarheiten im Antrag gehen dann zu Lasten des Antragstellers. 


Zu Absatz 4 


Die zuständige Stelle sowie die Bescheinigungsstellen haben zu beachten, dass For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben der Unternehmen vertrauliche Informationen enthal-
ten können, die einen sensiblen Umgang erfordern. Entsprechend sind die Gutachterinnen 
und Gutachter so auszuwählen, dass keine Interessenkonflikte vorliegen. Die Gutachterin-
nen und Gutachter sind außerdem zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten, ins-
besondere zur Verschwiegenheit hinsichtlich der ihnen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung 
bekannten Daten zu verpflichten. 


Zu Absatz 5 


Die für die Einbindung externer Gutachterinnen und Gutachter anfallenden Kosten trägt die 
Bescheinigungsstelle. 


Zu § 5 (Bescheinigung) 


Zu Absatz 1 


Die Prüfung dem Grunde nach, also ob es sich um ein förderfähiges Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben handelt, wird ausschließlich und bindend von der zuständigen Beschei-
nigungsstelle durchgeführt. Es erfolgt keine weitere Prüfung durch das Finanzamt. Die Ent-
scheidung der Bescheinigungsstelle entfaltet daher Bindungswirkung im Sinne von § 171 
Absatz 10 AO für die Festsetzung der Forschungszulage (Grundlagenbescheid). Im Rah-
men der Festsetzung der Forschungszulage durch das zuständige Finanzamt ist das Fi-
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nanzamt daher an die Entscheidung der Bescheinigungsstelle gebunden. Die Bescheini-
gungsstelle muss daher die Angaben des Antragstellers überprüfen und kann sich zusätz-
liche Unterlagen vorlegen lassen. 


Zu Absatz 2 


Um den administrativen Aufwand für die Antragsteller und die Finanzverwaltung klein zu 
halten, ist die Bescheinigung nach einem Muster zu erstellen. Sie hat die Feststellungen 
inklusive der Begründungen zu enthalten, dass es sich um ein begünstigtes Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben handelt. Im Interesse eines möglichst geringen Bürokratieauf-
wands soll das Bescheinigungsverfahren insgesamt so standardisiert wie möglich umge-
setzt werden. Gleichzeitig ist es erforderlich, dass jede Entscheidung, insbesondere nega-
tive Entscheidungen, ausreichend begründet werden. 


Zu Absatz 3 


Um für den Antragsteller zeitnah Planungssicherheit zu erzielen, soll das Prüfverfahren 
schnell abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Prüfung übermittelt die Bescheini-
gungsstelle die Bescheinigung auch an das zuständige Finanzamt. 


Zu Absatz 4 


Liegen die Voraussetzungen nicht vor, ist der Antrag abzulehnen. 


Zu Absatz 5 


Es gelten die allgemeinen Vorschriften hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entschei-
dung der zuständigen Stelle bzw. der zuständigen Bescheinigungsstelle.  


Zu § 6 (Geschäftsstatistik) 


Zu Absatz 1 


Eine Regelung der statistischen Erfassung der Bescheinigungsverfahren ist unabdingbar 
für belastbare Aussagen zur Inanspruchnahme der Forschungszulage nach dem FZulG so-
wie zur Erfolgskontrolle und Abschätzung der Gesetzesfolgen. Die in § 17 FZulG festge-
legte Evaluierung muss sich auch auf eine hinreichende Datengrundlage zu den Beschei-
nigungsverfahren stützen können. 


Zu Absatz 2 


In diesem Absatz wird geregelt, welche Merkmale mindestens erfasst werden müssen, um 
eine aussagefähige Geschäftsstatistik durchzuführen und eine Datengrundlage für die in § 
17 FZulG festgelegte Evaluierung sowie für die Erfolgskontrolle nach den Vorgaben des § 
7 Bundeshaushaltsordnung und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften zu erstellen. 
Die beschriebenen Merkmale sind mindestens erforderlich, um eine nach Branchen, Regi-
onen und Unternehmensgrößenklassen differenzierte Analyse der Zielgruppen- und Zieler-
reichung durchzuführen. Für die Bewertung, in welchem Maße kleine und mittlere Unter-
nehmen oder größere Mittelständler Bescheinigungen beantragen und erhalten, sind ins-
besondere Angaben zu den Beschäftigten- und Umsatzgrößen notwendig. Für eine Bewer-
tung der Zielerreichung ist es insbesondere erforderlich, eventuelle Veränderungen in der 
Forschungs- und Entwicklungsintensität (Beschäftigte und Ausgaben im Bereich Forschung 
und Entwicklung) bei den antragstellenden Unternehmen ermitteln zu können. Die Erhe-
bung notwendiger Daten im Bescheinigungsverfahren reduziert den Aufwand der Unter-
nehmen im Rahmen der späteren Evaluierung, vermeidet statistische Erfassungen von 
nicht für das Besteuerungsverfahren notwendigen Merkmalen durch die Finanzverwaltung 
und ist methodisch gegenüber einer retrospektiven Abfrage zum Zeitpunkt der Evaluierung 
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zu bevorzugen, da mit Zeitverzug gemachte Angaben erfahrungsgemäß weniger zuverläs-
sig sind. 


Zu Absatz 3 


Die zuständige Stelle sowie die Bescheinigungsstellen nach § 2 müssen zum Zwecke der 
Erfolgskontrolle, zur Abschätzung der Gesetzesfolgen sowie für die Evaluierung nach § 17 
FZulG die Möglichkeit haben, über die in Absatz 2 definierten Merkmale hinaus Erhebungen 
bei den Antragstellern ohne Auskunftspflicht durchzuführen, um im Verlauf der Maßnah-
mendurchführung die Angemessenheit der Implementation des Bescheinigungsverfahrens 
sowie die Zielerreichung untersuchen zu können. Diese Erhebungen können im Rahmen 
des Bescheinigungsverfahrens oder zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. 


Zu Absatz 4 


Ein zentraler Aspekt bei der Beurteilung der Wirksamkeit der Forschungszulage ist die Ver-
änderung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der geförderten Unternehmen. Aus 
diesem Grund muss insbesondere bei Unternehmen, die Bescheinigungen in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren beantragen, die Entwicklung der Gesamtaufwendungen für 
Forschung und Entwicklung sowie der Beschäftigten in diesem Bereich beobachtet werden. 
Die Zusammenführung soll auch deshalb erfolgen, damit von Antragstellern, die mehrere 
Anträge innerhalb eines Kalenderjahres stellen, bestimmte Angaben nur einmal im Jahr 
erhoben werden müssen (zum Beispiel Umsatz, Beschäftigtenzahl im Vorjahr).  


Zu § 7 (Datenübermittlung) 


Zu Absatz 1 


Um den Bürokratieaufwand für die Antragsteller möglichst gering zu halten, sollen die im 
Bescheinigungsverfahren gemachten Angaben sowie die erstellten Bescheinigungen auch 
direkt an das zuständige Finanzamt übermittelt werden. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, dass Einzelangaben der Antragsteller einschließlich identifizierender Merk-
male wie Name des Unternehmens, Anschrift, E-Mail-Adresse, Handelsregister-Nummer 
und Steuernummer an die Stelle (bzw. Stellen) weitergegeben werden dürfen, die die Eva-
luierung nach § 17 FZulG durchführt bzw. durchführen. Dies ist notwendig, damit diese 
Stelle (bzw. Stellen) Datenanalysen vornehmen und unabhängige Befragungen der Antrag-
steller durchführen kann bzw. können. Es wird festgelegt, dass dies nur zum Zwecke der 
Evaluierung geschehen darf und sich auf die Merkmale beschränken muss, die für die Eva-
luierung erforderlich sind. 


Zu Absatz 3 


Die Erhebungen gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 995/2012 der Kommission vom 
26. Oktober 2012 mit Durchführungsvorschriften zur Entscheidung Nummer 1608/2003/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Erstellung und Entwicklung von Gemein-
schaftsstatistiken über Wissenschaft und Technologie (ABl. L 299 vom 27.10.2012, S. 18) 
dienen der Erstellung europäischer Statistiken über Wissenschaft und Technologie. Sie de-
cken unter anderem Statistiken über Forschung und Entwicklung sowie Innovationsstatisti-
ken im Unternehmenssektor ab. Die Erhebung zu Forschung und Entwicklung ist im Wirt-
schaftssektor in Deutschland als Vollerhebung durchzuführen. Entsprechend müssen alle 
Unternehmen in Deutschland befragt werden, die Forschung und Entwicklung durchführen. 
Um systematisch Forschung und Entwicklung betreibende Unternehmen zu identifizieren 
und diese in die Erhebungen einzubeziehen, sind Informationen darüber notwendig, welche 
Unternehmen Förderangebote für Forschung und Entwicklung in Anspruch genommen ha-
ben. Dazu gehört auch die Forschungszulage. Eine Identifikation derjenigen Unternehmen 
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in den Datensätzen der o. a. Statistiken, die die Forschungszulage nutzen bzw. nicht nut-
zen, ist auch eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung von Kontrollgruppenanaly-
sen im Rahmen der Evaluierung. Für eine methodisch belastbare Evaluierung nach den 
Empfehlungen der EU-Kommission für die Evaluierung von Beihilferegelungen ist die 
Durchführung von Kontrollgruppenanalysen unabdingbar. 


Zu § 8 (Inkrafttreten) 


§ 8 regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung. Bescheinigungen können erst beantragt wer-
den, wenn die Bescheinigungsstellen eingerichtet sind. Daher wird das Inkrafttreten dieser 
Verordnung an die Bekanntgabe der Bescheinigungsstellen geknüpft.







  


Dokumentenname MVO_FZulG 
Ersteller BMBF 
Stand 18.11.2019 11:27 


... 


 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 12.5.2016, IV R 12/15


Kein Wegfall des Buchwertprivilegs einer Teilmitunternehmeranteilsübertragung trotz späterer Ausgliederung eines zunächst
zurückbehaltenen Wirtschaftsguts


Leitsätze


Die Buchwertprivilegierung der unentgeltlichen Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung eines
Wirtschaftsguts des Sonderbetriebsvermögens entfällt nicht deshalb rückwirkend, weil das zurückbehaltene Wirtschaftsgut zu
einem späteren Zeitpunkt von dem Übertragenden zum Buchwert in ein anderes Betriebsvermögen übertragen wird.


Tenor


Das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 27. November 2014  1 K 10294/13 wird aufgehoben.
Der Bescheid des Beklagten für 2008 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom
28. Oktober 2014 wird mit der Maßgabe geändert, dass ein Gewinn aus der Übertragung des Teils des Mitunternehmeranteils
in Höhe von ... EUR und ein Verlust aus Ergänzungsbilanzen in Höhe von ... EUR nicht berücksichtigt werden.
Die Berechnung der festzustellenden Besteuerungsgrundlagen wird dem Beklagten übertragen.
Die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) betreibt in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG ein
Bauunternehmen auf dem Betriebsgrundstück ... (im Weiteren Betriebsgrundstück), welches ihr zunächst von A
(Beigeladener zu 2.) vermietet worden ist. A war ursprünglich alleiniger Kommanditist der Klägerin sowie der alleinige
Gesellschafter-Geschäftsführer deren Komplementär-GmbH. Das Betriebsgrundstück wurde in dem
Sonderbetriebsvermögen des A bei der Klägerin erfasst.


2 A übertrug mit notariellem Vertrag vom 19. Dezember 2008  90 % seines Kommanditanteils sowie 25 % seiner
Geschäftsanteile an der Komplementärin mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 unentgeltlich auf seinen Sohn B
(Beigeladener zu 1.). Das Betriebsgrundstück wurde nicht (teilweise) mitübertragen. Die Klägerin führte die Buchwerte
des Gesamthandsvermögens in Handels- und Steuerbilanz unverändert fort.


3 Mit notariellem Vertrag vom 14. April 2011 übertrug A das Betriebsgrundstück mit Wirkung zum 1. Januar 2011
unentgeltlich auf die G-KG, an deren Vermögen er allein beteiligt ist.


4 Im Anschluss an eine Außenprüfung ging der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) davon aus, dass
wegen der Übertragung des Betriebsgrundstücks an die G-KG im Jahr 2011 die Übertragung des Teils des
Mitunternehmeranteils (im Weiteren Teilmitunternehmeranteil) nicht gemäß § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) zum Buchwert möglich sei. Nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG hänge die
Buchwertfortführung davon ab, dass zurückbehaltenes (funktional wesentliches) Sonderbetriebsvermögen "weiterhin"
im Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft verbleibe. In analoger Anwendung des § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG müsse
allerdings mindestens eine Zeitspanne von drei Jahren als Verbleibensvoraussetzung angesehen werden. Diese Frist
sei hier nicht gewahrt. Es liege daher im Streitjahr (2008) eine Aufgabe des Teilmitunternehmeranteils nach § 16
Abs. 3 EStG vor. Das FA ermittelte einen Aufgabegewinn in Höhe von ... EUR und erfasste diesen gemäß § 16 Abs. 1
Satz 2 EStG als laufenden Gewinn. Außerdem aktivierte es in dieser Höhe Anschaffungskosten des B in einer
Ergänzungsbilanz und schrieb sie auf 15 Jahre ab. Entsprechend dieser Rechtsauffassung erließ es unter dem
26. April 2013 einen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung geänderten Bescheid für das Streitjahr über die
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (im Weiteren Gewinnfeststellungsbescheid).


5 Den Einspruch, mit dem sich die Klägerin sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach gegen den Ansatz eines
Veräußerungsgewinns (Aufgabegewinns) wandte, wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 8. November 2013
zurück. Dabei ging es nunmehr davon aus, dass die unentgeltliche Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils unter
Zurückbehaltung einer wesentlichen Betriebsgrundlage nur dann zum Buchwert möglich sei, wenn das
zurückbehaltene Wirtschaftsgut von dem Übertragenden innerhalb einer aus § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG abzuleitenden
Frist von fünf Jahren nicht aus dem Betriebsvermögen entnommen oder veräußert werde.


6 Während des anhängigen Klageverfahrens hat das FA unter dem 28. Oktober 2014 einen geänderten
Gewinnfeststellungsbescheid für 2008 erlassen, dessen Änderungen zwischen den Beteiligten nicht in Streit stehen.
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7 Das Finanzgericht (FG) hat in Unkenntnis des Änderungsbescheids mit Urteil vom 27. November 2014 den
Gewinnfeststellungsbescheid vom 26. April 2013 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 8. November 2013
entsprechend dem Klagebegehren der Klägerin abgeändert. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt,
dass die Voraussetzungen der Buchwertfortführung gemäß § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 EStG im Streitfall erfüllt seien.
Die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils von A auf seinen Sohn B sei daher zum Buchwert erfolgt. Die
Zurückbehaltung des Betriebsgrundstücks im Sonderbetriebsvermögen des A sei gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG
unschädlich gewesen. Das gelte auch für die unentgeltliche Übertragung des Betriebsgrundstücks auf die G-KG im
Jahr 2011, die gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG ebenfalls zum Buchwert erfolgt sei. Eine Behaltefrist für das
zurückbehaltene Wirtschaftsgut sei weder dem Wortlaut des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG noch der Entstehungsgeschichte
des § 6 Abs. 3 EStG zu entnehmen. Der Gefahr missbräuchlicher Gestaltungen habe der Gesetzgeber insoweit durch
die Einführung der Sperrfrist gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG begegnen wollen. Diese sehe aber nur eine fünfjährige
Haltefrist für den Rechtsnachfolger vor.


8 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


9 Im Hinblick auf den geänderten Verfahrensgegenstand (siehe dazu unter II.1.) beantragt das FA,


die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage gegen den Bescheid für 2008 über die gesonderte und einheitliche
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 abzuweisen.


10 Die Klägerin beantragt,


die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid für 2008 über die gesonderte und einheitliche Feststellung der
Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 dahingehend zu ändern, dass ein Gewinn aus der Übertragung des
Teils des Mitunternehmeranteils in Höhe von ... EUR und ein Verlust aus Ergänzungsbilanzen in Höhe von ... EUR
nicht berücksichtigt werden.


11 Zur Begründung wiederholt und vertieft die Klägerin die Ausführungen des FG.


12 Die Beigeladenen beantragen,


die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid für 2008 über die gesonderte und einheitliche Feststellung der
Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 dahingehend zu ändern, dass ein Gewinn aus der Übertragung des
Teils des Mitunternehmeranteils in Höhe von ... EUR und ein Verlust aus Ergänzungsbilanzen in Höhe von ... EUR
nicht berücksichtigt werden.


13 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schriftsatz vom 9. Juni 2015 den Beitritt zum Verfahren erklärt.
Es ist wie das FA der Auffassung, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG in dem Moment
entfallen seien, als A das zurückbehaltene Betriebsgrundstück in die G-KG eingebracht habe.


14 Einen Antrag hat das BMF nicht gestellt.


Entscheidungsgründe


15 II. Die Revision des FA ist aus verfahrensrechtlichen Gründen begründet, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die
Vorentscheidung ist aufzuheben (dazu unter 1.), der Klage gegen den zum Gegenstand des Verfahrens gewordenen
Gewinnfeststellungsbescheid vom 28. Oktober 2014 wird aber gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) stattgegeben (dazu unter 2.).


16 1. Die Vorentscheidung ist aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben.


17 a) Das FG hat in seinem Urteil den geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 2008 vom 26. April 2013 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 8. November 2013 aufgehoben, obwohl das FA während des Klageverfahrens unter
dem 28. Oktober 2014 einen geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 2008 erlassen hat. Dieser erneut geänderte
Gewinnfeststellungsbescheid ist nach § 68 FGO Gegenstand des anhängigen Verfahrens geworden (vgl. Urteile des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 14. April 2011 IV R 36/08, BFH/NV 2011, 1361, und vom 26. Juni 2014 IV R 51/11,
BFH/NV 2014, 1716). Da das FG damit über einen Gewinnfeststellungsbescheid entschieden hat, der nicht mehr
Verfahrensgegenstand war, kann das Urteil keinen Bestand haben (vgl. BFH-Urteile in BFH/NV 2011, 1361, und in
BFH/NV 2014, 1716, m.w.N.).


18 b) Der Senat entscheidet aufgrund seiner Befugnis aus den §§ 121 und 100 FGO auf der Grundlage der
verfahrensfehlerfrei zustande gekommenen und damit nach § 118 Abs. 2 FGO weiterhin bindenden tatsächlichen
Feststellungen des FG gleichwohl gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO in der Sache, da der Änderungsbescheid
hinsichtlich des streitigen Sachverhalts keine Änderungen enthält und die Sache spruchreif ist (vgl. BFH-Urteile in
BFH/NV 2011, 1361, und in BFH/NV 2014, 1716, m.w.N.).
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19 2. Der Klage gegen den Gewinnfeststellungsbescheid 2008 vom 28. Oktober 2014 wird stattgegeben.


20 Das FG hat zutreffend entschieden, dass die unentgeltliche Übertragung des Teilmitunternehmeranteils von A auf
seinen Sohn B gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG zwingend zum Buchwert erfolgt und aufgrund der späteren
unentgeltlichen Übertragung des zurückbehaltenen Betriebsgrundstücks aus dem Sonderbetriebsvermögen des A in
das Gesamthandsvermögen der G-KG der Buchwertansatz nicht rückwirkend entfallen ist (vgl. BFH-Urteil vom
2. August 2012 IV R 41/11, BFHE 238, 135, Rz 25).


21 a) Wird der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so ist bei der Ermittlung des
Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers (Mitunternehmers) der Buchwert anzusetzen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1
EStG). Dies gilt gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG auch bei der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines
Mitunternehmeranteils (Teilmitunternehmeranteils).


22 aa) Anteil eines Mitunternehmers i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ist der ganze Mitunternehmeranteil, der
sich aus dem Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie dem funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögen des
Mitunternehmers zusammensetzt (BFH-Urteil in BFHE 238, 135). Zum Buchwert findet eine Anteilsübertragung
demnach grundsätzlich nur dann statt, wenn neben dem Gesellschaftsanteil auch das gesamte funktional wesentliche
Sonderbetriebsvermögen des Übertragenden auf den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil übertragen wird.
Maßgebend dafür ist allerdings das Betriebsvermögen, das am Tag der Übertragung existiert (BFH-Urteil in BFHE
238, 135).


23 bb) Entsprechend diesen Vorgaben hat die Rechtsprechung auch für die Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils
den Buchwertansatz nur dann zugelassen, wenn zusammen mit dem Bruchteil der Anteile des
Gesellschaftsvermögens auch das vorhandene Sonderbetriebsvermögen diesem Anteil entsprechend quotal
mitübertragen wird (BFH-Urteil vom 24. August 2000 IV R 51/98, BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173). In Reaktion auf
diese Rechtsprechung (dazu näher unter II.2.b cc) hat der Gesetzgeber mit Einführung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG
i.d.F. des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes (UntStFG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 3858,
BStBl I 2002, 35) die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils zum Buchwert auch dann angeordnet, wenn der
bisherige Betriebsinhaber (Mitunternehmer) Wirtschaftsgüter, die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben
Mitunternehmerschaft gehören, nicht überträgt, sofern der Rechtsnachfolger den übernommenen
Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nicht veräußert oder aufgibt.


24 cc) Das FG und die Beteiligten sind zu Recht davon ausgegangen, dass die Übertragung der 90 % der
Kommanditanteile unter Zurückbehaltung des zum Sonderbetriebsvermögen gehörenden Betriebsgrundstücks und
der nur unterquotalen Übertragung der Geschäftsanteile an der Komplementär-GmbH zunächst gemäß § 6 Abs. 3
Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 2 EStG zwingend zum Buchwert erfolgt ist. Der Senat sieht insoweit von weiteren
Ausführungen ab.


25 b) Zu Recht ist das FG auch davon ausgegangen, dass die unentgeltliche Übertragung des Betriebsgrundstücks im
Jahre 2011 aus dem Sonderbetriebsvermögen des A bei der Klägerin in das Gesamthandsvermögen der G-KG den
Buchwertansatz nicht rückwirkend entfallen lässt. Eine derartige Rechtsfolge lässt sich weder aus dem Wortlaut des
§ 6 Abs. 3 Satz 2 EStG ableiten noch ist sie nach der Gesetzessystematik, nach der Gesetzgebungshistorie oder
nach dem Sinn und Zweck der Regelung geboten.


26 aa) Der Senat kann FA und BMF nicht in deren Annahme folgen,  aus der Gesetzesformulierung "... Wirtschaftsgüter,
die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft gehören, nicht überträgt, sofern ..." ergebe sich
der eindeutige Wille des Gesetzgebers, dass das anlässlich der Teilmitunternehmeranteilsübertragung
zurückbehaltene Wirtschaftsgut dem Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft auf unbestimmte Dauer zugehören
müsse; dieser Wille werde insbesondere durch die Verwendung des Adverbs "weiterhin" verdeutlicht. Nach dem
allgemeinen Sprachgebrauch wird das Adverb "weiterhin" nicht ausschließlich zeitraumbezogen i.S. von "(auch)
künftig" bzw. "(auch) in Zukunft", sondern auch zeitpunktbezogen i.S. von "immer noch" bzw. "auch jetzt noch"
verwendet (vgl. Duden, Die deutsche Sprache, unter dem Stichwort "weiterhin"). Für eine Wortlautauslegung im
letztgenannten Sinne spricht vorliegend die Verwendung des Adverbs in dem Relativsatz, mit dem der Kreis der
Wirtschaftsgüter eingegrenzt werden sollte, die nicht mitübertragen werden müssen. Ohne die Eingrenzung auf
"weiterhin" zum Betriebsvermögen gehörende Wirtschaftsgüter wären unter den Tatbestand des Satzes 2 alle
Wirtschaftsgüter zu subsumieren gewesen, also auch solche, die der Mitunternehmer zuvor veräußert oder
entnommen hat. Dies war aber ersichtlich nicht die Intention des Gesetzgebers. Ausgehend von dem Wortlaut erfolgt
die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils daher auch dann zwingend zum Buchwert, wenn ein Wirtschaftsgut
zunächst nur im Zeitpunkt der Übertragung im Betriebsvermögen des übertragenden Mitunternehmers bleibt (in
Betracht kommt insoweit nur Sonderbetriebsvermögen). Ein dauerhafter Verbleib des zurückbehaltenen
Wirtschaftsguts im Betriebsvermögen ist nach dem Wortlaut indes nicht geboten.


27 bb) Auch die Gesetzessystematik stützt dieses Wortlautergebnis. Hätte der Gesetzgeber den Buchwertansatz für die
Übertragung des Teilmitunternehmeranteils unter die Bedingung stellen wollen, dass das zurückbehaltene
Wirtschaftsgut im Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft auf Dauer oder jedenfalls, wie das FA und das BMF
meinen, zumindest für die nächsten fünf Jahre verbleibt, hätte es nahegelegen, dies durch die Regelung einer
entsprechenden Behaltefrist sicherzustellen. Stattdessen hat der Gesetzgeber in Anlehnung an § 13a Abs. 5 des
Erbschaftsteuergesetzes eine Behaltefrist nur für den Rechtsnachfolger geregelt. Damit sollte ersichtlich verhindert
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werden, dass stille Reserven, die in dem Teilmitunternehmeranteil ruhen, auf ein anderes Steuersubjekt verschoben
und von diesem alsbald und ggf. unter Inanspruchnahme der Tarifbegünstigung gemäß § 34 EStG realisiert werden.
Der Gesetzgeber wollte mit § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG daher einen Ausnahmefall regeln, der, anders als das FA und das
BMF meinen, keinen Rückschluss auf die Auslegung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG zulässt (ebenso Reiß in Kirchhof,
EStG, 15. Aufl., § 16 Rz 187). Der Senat sieht daher keinen Anlass, seine bisherige Rechtsprechung zur Auslegung
von § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG (BFH-Urteile in BFHE 238, 135, und vom 9. Dezember 2014 IV R 29/14, BFHE 247, 449)
zu ändern. Er hält daran vielmehr ausdrücklich fest.


28 cc) Auch die Entstehungsgeschichte des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG spricht für die gewonnene Auslegung. Die Regelung
ist zusammen mit der Neuregelung in § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG durch das UntStFG eingeführt worden.


29 (1) Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf des UntStFG sah zunächst nur eine Erweiterung des § 6
Abs. 3 Satz 1 EStG um den zweiten Halbsatz vor, wonach der zwingende Buchwertansatz auch bei der
unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehendes Einzelunternehmen sowie bei der
unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils auf eine natürliche Person gelten sollte
(BTDrucks 14/6882, S. 6). Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs sollte mit dieser Regelung die bisherige
Besteuerungspraxis durch eine gesetzliche Klarstellung abgesichert werden (BTDrucks 14/6882, S. 32).


30 (2) In seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung bat der Bundesrat, im weiteren
Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 6 Abs. 3 EStG nicht klargestellt werden könne, dass bei der
unentgeltlichen Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils die Zurückbehaltung von Sonderbetriebsvermögen für
die Anwendung der Vorschrift unschädlich sei. Zur Begründung führte der Bundesrat u.a. an, dass eine solche
Übertragung regelmäßig im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge erfolge, in vielen Fällen jedoch nicht der
gesamte Mitunternehmeranteil, sondern nur Teile übertragen würden, um die nachfolgende Generation schrittweise
an das Unternehmen heranzuführen. Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens, insbesondere Grundstücke,
würden häufig zurückbehalten. Steuerrechtlich sei allerdings umstritten, ob das Buchwertprivileg auf die Übertragung
des Teils eines Kommanditanteils Anwendung finde, weil das Sonderbetriebsvermögen nicht quotal übertragen
worden sei. Um einen gleitenden Generationenübergang nicht zu behindern, sei eine diesbezügliche
gesetzgeberische Klarstellung geboten (BRDrucks 638/1/01, S. 3). Insoweit ging es dem Bundesrat, wie bereits
dargelegt, um eine Korrektur der Rechtsprechung des BFH. Dieser hatte zuvor mit Urteil in BFHE 192, 534, BStBl II
2005, 173 den Buchwertansatz bei der Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils nur dann zugelassen, wenn
zusammen mit dem Bruchteil der Anteile des Gesellschaftsvermögens auch das vorhandene
Sonderbetriebsvermögen diesem Anteil entsprechend quotal mitübertragen wird.


31 (3) Das Gesetz wurde sodann mit einigen vom Finanzausschuss vorgeschlagenen Änderungen (BTDrucks 14/7343)
vom Bundestag beschlossen (Plenarprotokoll des Deutschen Bundestags 14/199, S. 19576). Die vom Bundesrat
angeregte Klarstellung blieb allerdings ohne weitere Begründung unberücksichtigt.


32 (4) Die Regelung des jetzigen Satzes 2 wurde erst auf Beschlussempfehlung des vom Bundesrat angerufenen
Vermittlungsausschusses in § 6 Abs. 3 EStG aufgenommen. In der vom Vermittlungsausschuss vorgeschlagenen
geänderten Fassung wurde das UntStFG anschließend vom Bundestag beschlossen; der Bundesrat stimmte dem
Gesetz zu. Zum Hintergrund des Vermittlungsergebnisses führte der Berichterstatter aus, dass durch das "echte"
Vermittlungsergebnis steuerliche Erleichterungen bei Umstrukturierungen zu Gunsten von Personengesellschaften
gerade für den Problemkreis des Generationenwechsels noch einmal verstärkt worden seien. Im Gegenzug dazu
sollten Behaltefristen mögliche missbräuchliche Gestaltungen verhindern oder zumindest erschweren (Plenarprotokoll
des Bundesrats 771, S. 721).


33 (5) Die Einfügung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG basiert damit nicht allein auf der früheren Anregung des Bundesrats,
wenngleich diese ersichtlich Gegenstand der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss war. Die ursprüngliche
Stellungnahme des Bundesrats kann daher nicht, wie das FA und das BMF meinen, unreflektiert als die maßgebliche
Gesetzesbegründung herangezogen werden. Ihr kommt allenfalls eine indizielle Bedeutung zu.


34 Zudem ist auch der Anregung des Bundesrats nicht zu entnehmen, dass die spätere Übertragung oder Überführung
des zurückbehaltenen Wirtschaftsguts das Buchwertprivileg der Übertragung des Teilmitunternehmeranteils entfallen
lässt. Die von dem FA und dem BMF für ihre andere Auffassung herangezogene Begründung ist ersichtlich aus dem
Kontext gerissen. Soweit in der Begründung davon die Rede ist, dass die nachfolgende Generation schrittweise an
das Unternehmen herangeführt werden soll, wird damit zunächst nur gutgeheißen, dass nach dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung die unentgeltliche Teilmitunternehmeranteilsübertragung auch zum Buchwert erfolgen soll. Sodann
wird der tatsächliche Befund mitgeteilt, dass häufig Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens zurückbehalten
werden. Daran anschließend wird die Bitte um Klarstellung damit begründet, dass gerade im mittelständischen
Bereich der gleitende Generationenübergang nicht behindert werden und deshalb die Zurückbehaltung von
Sonderbetriebsvermögen unschädlich sein solle. Aus dieser Formulierung kann zwar gefolgert werden, dass der
Bundesrat davon ausgegangen ist, dass im Rahmen des Generationenübergangs regelmäßig das zurückbehaltene
Wirtschaftsgut zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls auf den Empfänger des Teilanteils übergeht. Dass dies aber
zwingende Voraussetzung für den begünstigten Buchwerttransfer sein sollte, lässt sich der Begründung nicht
entnehmen. Dagegen spricht die Formulierung in dem exemplarisch aufgeführten Sachverhalt, in der es heißt, dass
der Rechtsvorgänger zur Sicherung seiner Altersvorsorge das Grundstück "(noch) nicht auf die Tochter übertragen
will" (BRDrucks 638/1/01, S. 3). Durch die Verwendung des Wortes "noch" in einem Klammerzusatz wird erkennbar,
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dass durchaus die Möglichkeit gesehen wurde, dass die spätere Übertragung des Grundstücks auf die
Rechtsnachfolgerin nicht mehr erfolgen wird.


35 dd) Eine andere Auslegung ist auch nicht nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG
geboten. Wie unter II.2.b cc (4) dargelegt, sollten mit der Regelung steuerliche Erleichterungen bei
Umstrukturierungen von Personengesellschaften im Zusammenhang mit dem Generationenwechsel verstärkt werden.
Dass der Gesetzgeber mit dieser Regelung grundsätzlich einer Zersplitterung des Betriebs vorbeugen wollte, ist nicht
erkennbar. Dem steht bereits die Erstreckung des Buchwertprivilegs auf die Übertragung eines
Teilmitunternehmeranteils entgegen. Denn die Teilmitunternehmeranteilsübertragung führt faktisch zu einer
"Zersplitterung" des vorherigen Mitunternehmeranteils. Gleiches gilt für die Buchwertprivilegierung der Übertragung
eines Teilbetriebs. Es kann mithin nicht die Rede davon sein, dass es dem Gesetzgeber immer um die Erhaltung der
bisherigen betrieblichen Einheit gegangen sei. Anderenfalls hätte es nahegelegen, dass der Gesetzgeber das
Buchwertprivileg der Teilmitunternehmeranteils- und der Teilbetriebsübertragung an die spätere Übertragung des
verbliebenen (Rest-)Mitunternehmeranteils bzw. (Rest-)Betriebs an die nämliche Person gekoppelt hätte. Dies wird
vom Gesetz aber nicht gefordert und eine entsprechende Auslegung des Gesetzes wird ersichtlich auch von dem FA
und dem BMF nicht vertreten.


36 Ebenso wenig überzeugt den Senat das Argument, § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG betreffe nach seinem Regelungskonzept
nur den Betriebsinhaber und den Rechtsnachfolger; Dritte sollten nicht begünstigt werden, was zur Folge haben
müsse, dass jede Übertragung an Dritte oder sogar eine Entnahme durch den Übertragenden für die Anwendung des
§ 6 Abs. 3 Satz 2 EStG schädlich sei. Eine Begünstigung Dritter ist, anders als das BMF meint, bei einer entgeltlichen
Übertragung des zurückbehaltenen Wirtschaftsguts aber ausgeschlossen; Gleiches gilt bei einer Entnahme. In beiden
Fällen werden die stillen Reserven --nicht tarifbegünstigt-- vom bisherigen Mitunternehmer aufgedeckt. Einer
gesetzgeberischen Vorsorge bedarf es deshalb für derartige Fälle nicht. Die mit dem Buchwertprivileg des § 6 Abs. 3
Sätze 1 und 2 EStG geschaffene Möglichkeit zur Verlagerung stiller Reserven auf ein anderes Steuersubjekt wird bei
Zurückbehaltung vom Sonderbetriebsvermögen nicht über das erforderliche Maß hinaus ausgedehnt, sondern im
Gegenteil eingeschränkt.


37 ee) Zutreffend hat das FG schließlich eine Behaltefrist für den Übergeber im Wege einer analogen Anwendung der für
den Übertragungsempfänger gesetzlich geregelten Behaltefrist abgelehnt. Es fehlt insoweit an einer planwidrigen
Unvollständigkeit des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG.


38 c) Da die Höhe des Gewinns aus der Übertragung des Teilmitunternehmeranteils und die Höhe des Verlusts aus
Ergänzungsbilanzen, die in dem streitgegenständlichen Gewinnfeststellungsbescheid vom 28. Oktober 2014 erfasst
worden sind, nicht in Streit stehen, war der Klage in dem aus dem Tenor folgenden Umfang stattzugeben.


39 d) War der Klage aus den vorgenannten Gründen stattzugeben, brauchte der Senat nicht mehr darüber zu
entscheiden, ob der streitgegenständliche Gewinnfeststellungsbescheid nicht schon deshalb entsprechend dem
Klagebegehren hätte abgeändert werden müssen, weil der hier streitige Aufgabegewinn darin nicht Gegenstand einer
selbständigen Feststellung war, sondern zusammen mit dem laufenden Gesamthandsgewinn in einer Feststellung
zusammengefasst worden ist (vgl. zu dem Erfordernis der selbständigen Feststellung eines Veräußerungsgewinns i.S.
des § 16 EStG im Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte: BFH-Urteile vom
17. Dezember 2014 IV R 57/11, BFHE 248, 66, BStBl II 2015, 536, und vom 28. Mai 2015 IV R 26/12, BFHE 249, 536,
BStBl II 2015, 797).


40 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1, § 139 Abs. 4 FGO. Die außergerichtlichen Kosten der
Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig, da es im Streitfall nicht der Billigkeit entspräche, diese dem unterlegenen FA
aufzuerlegen.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 48/16 vom 6.7.2016
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Versicherungsteuer-
rechts (Versicherungsteuerrechtsmodernisierungsgesetz - VersStR-
ModG)  


A. Problem und Ziel 


Der Rechtsprechung im Bereich des Versicherungsteuerrechts ist zu entnehmen, dass Sinn 
und Zweck einzelner Normen des Versicherungsteuergesetzes nicht immer hinreichend im 
jeweiligen Wortlaut der Vorschrift zum Ausdruck kommen. Entscheidungen aus der jünge-
ren Vergangenheit belegen, dass es deshalb nicht immer möglich ist, dem Einzelfall gerecht 
zu werden. Daher gilt es vor allem, durch klare (Neu-)Formulierung von Normen des Versi-
cherungsteuergesetzes (VersStG) den Inhalt der Vorschriften zu präzisieren und auf diese 
Weise für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 


Im Übrigen hat sich gezeigt, dass einzelne Regelungen des VersStG aktuellen Entwicklun-
gen nicht mehr im erforderlichen Maße Rechnung tragen; sie sollen daher entsprechend 
angepasst werden. 


Die geplanten Änderungen im Versicherungsteuergesetz erfordern zum großen Teil ergän-
zende Ausführungsbestimmungen in der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung 
(VersStDV). Darüber hinaus soll mit der vorgesehenen Erweiterung des § 11 die Rechts-
grundlage für weitere Regelungen in der VersStDV geschaffen werden, die ebenfalls im 
Rahmen des Dritten Verkehrsteueränderungsgesetzes umgesetzt werden sollen. Die Vers-
StDV, die derzeit lediglich drei Paragrafen umfasst, wird auf diese Weise insgesamt „wie-
derbelebt“. Damit wird im Übrigen einem Anliegen des Bundesrechnungshofs Rechnung 
getragen, derangesichts der aktuellen Fassung der VersStDV zu Recht die Frage aufge-
worfen hat, ob diese ihre Funktion, ausführende Bestimmungen zu Regelungen des Vers-
StG zu treffen, noch erfüllt. 


B. Lösung 


Das Änderungsgesetz sieht im Hinblick auf das VersStG u. a. vor, 


– die Frage des nationalen Besteuerungsrechts im Verhältnis zu anderen Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums unmissverständlich zu regeln und in diesem Zusam-
menhang systematisch konsequente Folgeregelungen zu treffen (z. B. die einheitliche 
Anwendung des Sondersteuersatzes für die Seeschiffskaskoversicherung), 


– die „Dürre“ in den Katalog der wetterbedingten Elementargefahren aufzunehmen und 
die Versicherung von Bodenerzeugnissen auch gegen diese Gefahr dem besonderen 
Steuersatz von 0,3 Promille bezogen auf die Versicherungssumme zu unterwerfen, 


– eine grundsätzliche Verpflichtung zur elektronischen Steueranmeldung zu normieren, 
um damit die Voraussetzungen für eine effektive Nutzung der technischen Möglichkei-
ten des IT-Verfahrens VERSBund zu schaffen, 


– die Einstandspflicht des Hauptbevollmächtigten von Lloyd’s, einer Art Versicherungs-
börse, zu regeln. 


Anlage 1
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Die „Wiederbelebung“ der VersStDV soll durch unterschiedliche Maßnahmen geschehen: 
So ist etwa vorgesehen, Regelungen aus dem VersStG (wieder) in die VersStDV zu verla-
gern (§ 7 – Steuerberechnung bei fremder Währung), die Rechtsanwendung durch Be-
griffsbestimmungen zu erleichtern und Regelungslücken durch Regelungen zum Verfahren 
zur Steuererstattung und -nachentrichtung) zu schließen. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Das Gesetz dürfte per Saldo zu nicht quantifizierbaren Versicherungsteuermehreinnahmen 
führen. 


Einzelheiten sind dem allgemeinen Teil der Begründung zu entnehmen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger dürfte per Saldo unverändert bleiben. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: -40 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro: -40 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: +150 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt damit nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Das Gesetz führt per Saldo zu keiner messbaren Veränderung des Erfüllungsaufwandes 
des Bundeszentralamtes für Steuern. 


Einzelheiten sind dem allgemeinen Teil der Begründung zu entnehmen. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Versicherungsteuergeset-
zes und der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung 


Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 


Änderung des Versicherungsteuergesetzes 


Das Versicherungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 
1996 (BGBl. I S. 22), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 20. November 2015 
(BGBl. I S. 2029) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 10b folgende Angabe eingefügt: 


„§ 10c Geschäftstätigkeit von Lloyd’s“. 


2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Wirtschaftsraum“ die Angabe „(EWR-Staat)“ und 
werden nach dem Wort „Steuerpflicht“ die Wörter „unabhängig vom Sitz, Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers“ eingefügt. 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem in einem EWR-Staat niedergelas-
senen Versicherer und ergibt sich die Steuerpflicht nicht aus Satz 1, so besteht die 
Steuerpflicht bei der Versicherung 


1. von Risiken mit Bezug auf Gegenstände im Sinne des Satzes 1 Nummer 1, 
die sich außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes befinden, 


2. von Risiken mit Bezug auf Fahrzeuge im Sinne des Satzes 1 Nummer 2, die 
in ein amtliches Register eines Staates außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes einzutragen oder eingetragen sind, 


3. von Reise- oder Ferienrisiken im Sinne des Satzes 1 Nummer 3, bei der der 
Versicherungsnehmer die zur Entstehung des Versicherungsverhältnisses er-
forderlichen Rechtshandlungen in einem Staat außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes vorgenommen hat, oder 


4. einer außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes belegenen Betriebs-
stätte oder sonstigen Einrichtung einer nicht natürlichen Person, 


wenn der Versicherungsnehmer seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat, es sei denn, die Gegenstände im 
Sinne der Nummer 1 oder die Betriebsstätte oder sonstige Einrichtung der nicht 
natürlichen Person im Sinne der Nummer 4 sind in einem EWR-Staat belegen, das 
Fahrzeug im Sinne der Nummer 2 ist in einem amtlichen Register eines EWR-
Staates eingetragen oder die zur Entstehung des Versicherungsverhältnisses im 
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Sinne der Nummer 3 erforderlichen Rechtshandlungen werden in einem EWR-
Staat vorgenommen.“ 


c) Im neuen Satz 3 werden nach dem Wort „Gegenstände“ ein Komma und die Wör-
ter „insbesondere nicht registrierungspflichtige oder nicht registrierte Fahrzeuge“ 
eingefügt. 


3. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 


„5. für eine Versicherung, durch die Ansprüche auf Kapital-, Renten- oder 
sonstige Leistungen begründet werden 


a) im Fall des Todes, des Erlebens oder des Alters oder 


b) im Fall der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, der Berufs- oder der 
Erwerbsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit, sofern 
diese Ansprüche der Versorgung der natürlichen Person, bei der 
sich das versicherte Risiko realisiert (Risikoperson) oder der Versor-
gung von deren Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung dienen. 


Die Ausnahme von der Besteuerung nach Satz 1 gilt nicht für die Unfall-
versicherung, die Haftpflichtversicherung und sonstige Sachversicherun-
gen. Nummer 3 bleibt unberührt;“. 


bb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 


„7. für eine Vereinbarung im Sinne des § 2 Absatz 1, soweit sie die Gewäh-
rung von Unterstützungen bei Arbeitskampfmaßnahmen oder Maßrege-
lung oder soweit sie die Gewährung von Rechtsschutz durch Gewerk-
schaften und Vereinigungen von Arbeitgebern oder durch Zusammen-
schlüsse dieser Berufsverbände für ihre Mitglieder oder für andere Be-
rufsverbände mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder zum 
Gegenstand hat. Satz 1 zweiter Halbsatz findet auch Anwendung, wenn 
die Gewährung von Rechtsschutz durch eine juristische Person erfolgt, 
deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in Satz 1 
genannten Organisationen stehen und die ausschließlich Rechtsschutz 
für die Organisation und ihre Mitglieder entsprechend deren Satzung 
durchführt;“. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Treten nach Zahlung eines Versicherungsentgelts Umstände ein, die im 
Falle ihres Vorliegens bei Zahlung des Versicherungsentgelts zu einer Steuerbe-
freiung im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b oder zu einer Steuer-
pflicht geführt hätten, so beginnt oder erlischt die Steuerbefreiung im Zeitpunkt des 
Eintritts der Umstände. Erlischt die Steuerbefreiung, beginnt die Festsetzungsfrist 
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Steuerentrichtungsschuldner oder die 
Finanzbehörde von dem Umstand Kenntnis erlangt, der zum Erlöschen der Steu-
erbefreiung führt.“ 


4. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 Nummer 2 wird nach dem Wort „Starkfrost,“ das Wort „Dürre,“ ein-
gefügt. 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Im Fall der Sollversteuerung gilt die Steuer mit Fälligkeit des Versicherungsent-
gelts als entstanden.“ 


c) Absatz 3 wird aufgehoben. 


d) Absatz 4 wird Absatz 3. 


5. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


„4. bei der Versicherung von Schäden, die an den versicherten Bodenerzeugnis-
sen durch die Einwirkung von den wetterbedingten Elementargefahren Ha-
gelschlag, Sturm, Starkfrost, Dürre, Starkregen oder Überschwemmungen 
entstehen, und bei der im Betrieb der Landwirtschaft oder der Gärtnerei ge-
nommenen Versicherung von Glasdeckungen über Bodenerzeugnissen ge-
gen Hagelschlag, Sturm, Starkregen oder Überschwemmungen für jedes 
Versicherungsjahr 0,3 Promille der Versicherungssumme;“. 


b) In Nummer 5 werden die Wörter „in das deutsche Seeschiffsregister eingetragen 
ist,“ gestrichen. 


6. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Hat der Versicherer keinen Wohnsitz oder Sitz in der Europäischen Union 
oder im Europäischen Wirtschaftsraum, ist aber ein Bevollmächtigter mit Wohnsitz 
oder Sitz in den genannten Gebieten zur Entgegennahme des Versicherungsent-
gelts bestellt, so ist dieser Steuerentrichtungsschuldner.“ 


b) In Absatz 4 werden die Wörter „Sitz oder Betriebsstätte“ durch die Wörter „Wohn-
sitz oder Sitz“ ersetzt. 


c) In Absatz 5 werden die Wörter „Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte“ durch die Wör-
ter „Wohnsitz oder Sitz“ ersetzt. 


d) In Absatz 6 werden die Wörter „Wohnsitz, seinen Sitz oder seine Betriebsstätte“ 
durch die Wörter „Wohnsitz oder seinen Sitz“ ersetzt. 


7. § 8 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung zu übermitteln, in der er die im Anmeldungszeit-
raum entstandene Steuer selbst zu berechnen hat (Steueranmeldung), 
und“. 
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bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: 


„Auf Antrag kann das Bundeszentralamt für Steuern zur Vermeidung unbilliger 
Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall hat der 
Steuerentrichtungsschuldner die Steueranmeldung nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck abzugeben.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Hat der Versicherungsnehmer nach § 7 Absatz 6 die Steuer zu entrichten, 
so hat er innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf des Monats, in dem das Ver-
sicherungsentgelt gezahlt worden ist, eine Absatz 1 Satz 1 entsprechende Steuer-
anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln und die selbst berechnete Steuer zu entrichten. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.“ 


c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Für Verspätungszuschläge gilt § 152 der Abgabenordnung mit der Maßgabe, 
dass unabhängig vom konkreten Anmeldungszeitraum bei der Bemessung des 
Verspätungszuschlags die Dauer und die Häufigkeit der Fristüberschreitung sowie 
die Höhe der Steuer zu berücksichtigen sind.“ 


8. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Ist das Versicherungsentgelt ganz oder zum Teil zurückgezahlt worden, weil 
die Versicherung vorzeitig endete oder weil das Versicherungsentgelt oder die 
Versicherungssumme herabgesetzt worden ist, so wird die Steuer auf Antrag 
insoweit erstattet, als sie bei Berücksichtigung dieser Umstände nicht zu er-
heben gewesen wäre.“ 


bb) Folgende Sätze 3 und 4 werden angefügt: 


„Die Steuer wird nicht erstattet, wenn die Prämienrückgewähr ausdrücklich 
versichert war. Ein Erstattungsanspruch ist nur gegeben, wenn die Steuer tat-
sächlich an das Bundeszentralamt für Steuern entrichtet wurde.“ 


b) Absatz 2 wird durch folgende Absätze 2 bis 5 ersetzt: 


„(2) Treten nach Zahlung des Versicherungsentgelts Umstände ein, die eine 
Steuerbefreiung nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b begründen, so wird die 
Steuer auf Antrag erstattet, soweit Versicherungsentgelt für einen Zeitraum nach 
Eintritt dieser Umstände gezahlt worden ist. Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entspre-
chend. 


(3) Entfallen bei der Versicherung von Schiffen nach Zahlung des Versiche-
rungsentgelts die Voraussetzungen für die Steuerbarkeit und die Steuerpflicht, so 
wird die Steuer auf Antrag erstattet, soweit Versicherungsentgelt für einen Zeit-
raum nach Eintritt dieser Umstände gezahlt worden ist. Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt 
entsprechend. 


(4) Im Fall der Sollversteuerung im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 2 ist die auf 
nicht vereinnahmte Versicherungsentgelte bereits entrichtete Steuer zu erstatten. 
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(5) Erlischt gemäß § 4 Absatz 2 die Steuerbefreiung, so ist die Steuer nach-
zuentrichten, soweit Versicherungsentgelt für einen Zeitraum nach Entfallen der 
Steuerbefreiung gezahlt worden ist.“ 


c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 6. 


d) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(7) Ist Steuer nach den Absätzen 5 und 6 nachzuentrichten, so ist der Versi-
cherer zum Zweck der Steuerentrichtung berechtigt, die Steuer beim Versiche-
rungsnehmer nachträglich einzufordern oder im Leistungsfall die Versicherungs-
leistung entsprechend zu kürzen.“ 


9. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Der Nummer 4 werden die Wörter „sowie das zurückgezahlte und nicht erhal-
tene Versicherungsentgelt,“ angefügt. 


bb) In der Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und fol-
gende Nummer 9 angefügt: 


„9. bei der offenen Mitversicherung die vorliegenden Informationen über die 
übrigen Mitversicherer sowie deren jeweilige Anteile am Vertrag.“ 


b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Sie“ durch die Wörter „Nachzuentrichtende Steu-
erbeträge“ ersetzt. 


10. § 10b wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Satz 1 gilt entsprechend für geänderte oder aufgehobene Befreiungsvorschriften.“ 


b) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Wird die Fälligkeit des Versicherungsentgelts geändert für Zeitpunkte, ab denen 
eine Rechtsänderung in Kraft tritt, so ist die Änderung dieser Fälligkeit im Hinblick 
auf die Steueranmeldung und Steuerentrichtung insoweit nicht zu berücksichtigen, 
als sie zu einer niedrigeren Steuer führen würde.“ 


c) Der neue Satz 5 wird aufgehoben. 


11. Nach § 10b wird folgender § 10c eingefügt: 


„§ 10c 


Geschäftstätigkeit von Lloyd’s 


(1) Der Hauptbevollmächtigte von Lloyd’s hat für alle der bei Lloyd’s vereinigten 
Einzelversicherer die nach diesem Gesetz entstandene Steuer als Steuerentrichtungs-
schuldner anzumelden und zu entrichten, soweit nicht ein anderer nachweislich die 
Steuer selbst angemeldet und entrichtet hat. 


(2) Die §§ 8, 9 und 10 gelten entsprechend. 
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(3) Für das Besteuerungsverfahren und die Vollstreckung ist § 64 Absatz 2 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes entsprechend anzuwenden. Insbesondere wirken 
Steuerfestsetzungen und sonstige gegenüber dem Hauptbevollmächtigten von Lloyd’s 
erlassene Verwaltungsakte für und gegen die an dem konkreten Versicherungsge-
schäft beteiligten Einzelversicherer. Vollstreckungsmaßnahmen in die inländischen 
Vermögenswerte aller Einzelversicherer von Lloyd’s sind zulässig, soweit diese Ver-
mögenswerte von dem Hauptbevollmächtigten verwaltet werden.“ 


12. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden die Wörter „ohne Zustimmung des Bundesrates Rechtsverord-
nungen“ durch die Wörter „Rechtsverordnungen, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedürfen, “ ersetzt. 


b) Die Nummern 4 bis 7 werden wie folgt gefasst:  


„4. das Besteuerungsverfahren, insbesondere die von den Steuerpflichtigen zu 
erfüllenden Pflichten und die Beistandspflicht Dritter, 


5. Art und Zeitpunkt der Steuerentrichtung, 


6. Mitteilungspflichten von Behörden und Gerichten, 


7. die Steuerberechnung 


a) bei Einrechnung der Steuer in das Versicherungsentgelt, 


b) nach der Versicherungsleistung, 


c) bei Werten in fremder Währung,“. 


13. Dem § 12 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt: 


„(3) § 4 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 in der Fassung des Artikels ... des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Ver-
kündung dieses Gesetzes]) ist erstmals anzuwenden auf Versicherungsverträge, die 
nach dem 30. Juni 2021 geschlossen wurden. 


(4) § 8 Absatz 1 und 3 in der Fassung des Artikels ... des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung dieses 
Gesetzes]) ist erstmals anzuwenden für Steueranmeldungen, die ab dem 1. Januar 
2022 abgegeben werden.“ 


Artikel 2 


Änderung der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Januar 1996 (BGBl. I S. 28), die zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
10. August 2009 (BGBl. I S. 2702) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 1 


Begriffsbestimmungen 


(1) Versicherer im Sinne des § 1 Absatz 2 des Gesetzes, der im Gebiet der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen ist, ist ein Versicherer, der 
seinen Sitz oder Wohnsitz in dem genannten Gebiet hat (EWR-Versicherer). 


(2) Versicherer im Sinne des § 1 Absatz 3 des Gesetzes, der außerhalb des Ge-
biets der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen ist, ist ein Versi-
cherer, der seinen Sitz oder Wohnsitz außerhalb des genannten Gebiets hat (Drittland-
versicherer), auch wenn er über eine zur Aufnahme seiner Tätigkeit erforderliche Zu-
lassung eines Mitgliedstaats verfügt. 


(3) Amtliche Register im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes 
sind insbesondere 


1. für Kraftfahrzeuge das zentrale Fahrzeugregister, 


2. für Schiffe die bei den Amtsgerichten geführten Schiffsregister, 


3. für Luftfahrzeuge die Luftfahrzeugrolle und 


4. für Schienenfahrzeuge das Fahrzeugeinstellungsregister. 


Amtlich anerkannte Register im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Geset-
zes sind insbesondere die in § 5 der Binnenschifffahrt-Kennzeichnungsverordnung ge-
nannten Register des 


1. Deutschen Motoryachtverbandes e.V.,  


2. Deutschen Segler-Verbandes e.V. und  


3. Allgemeinen Deutschen Automobilclubs e.V. 


(4) Versicherungsnehmer im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes ist bei 
der Versicherung für fremde Rechnung der materielle Versicherungsnehmer, also die 
Person, deren Risiken durch die Versicherung gedeckt werden. 


(5) Eine Versicherung im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b des Ge-
setzes dient der Versorgung der Risikoperson oder von deren Angehörigen im Sinne 
des § 15 der Abgabenordnung, wenn die Versicherungsleistung den genannten Perso-
nen zugutekommen soll. Dies ist der Fall, wenn 


1. der Risikoperson oder deren Angehörigen ein unbedingter Anspruch oder ein Be-
zugsrecht zusteht, 


2. der Versicherung eine Versorgungszusage des Versicherungsnehmers gegenüber 
der Risikoperson zugrunde liegt oder 


3. die Risikoperson ein Angehöriger des Versicherungsnehmers ist und der Versi-
cherungsnehmer die Versicherungsleistung für den Angehörigen beanspruchen 
kann. 
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Sicherungsabtretung und Verpfändung des Anspruchs aus einer Versicherung im 
Sinne des Satzes 1 lassen einen bestehenden Versorgungszweck unberührt; das Glei-
che gilt für eine Versicherung, mit der das Risiko der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
oder der verminderten Erwerbsfähigkeit eines Kreditnehmers zugunsten des Kreditin-
stituts versichert wird. 


(6) Als zur Entgegennahme des Versicherungsentgelts Bevollmächtigter im Sinne 
des § 7 Absatz 3 des Gesetzes gilt der nach den Vorschriften des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes von Versicherungsunternehmen eines Drittstaats für die Aufnahme des 
Geschäftsbetriebs im Inland bestellte Hauptbevollmächtigte, es sei denn, der Versiche-
rer bestimmt eine andere Person mit Wohnsitz oder Sitz im Gebiet der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum.“ 


2. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 2 


Anzeigepflichten für Versicherer“. 


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Ein EWR-Versicherer hat die Aufnahme des Versicherungsgeschäfts im Gel-
tungsbereich des Versicherungsteuergesetzes binnen zwei Wochen gegen-
über dem Bundeszentralamt für Steuern anzuzeigen.“ 


bb) In Satz 2 wird das Wort „gleiche“ durch das Wort „Gleiche“ ersetzt. 


c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Anmeldung“ durch das Wort „Anzeige“, das Wort 
„anzuzeigen“ durch die Wörter „zu erklären“ und das Wort „Empfangnahme“ durch 
das Wort „Entgegennahme“ ersetzt. 


d) In Absatz 3 werden die Wörter „den in der Anmeldung (Absatz 1) oder Anzeige 
(Absatz 2)“ durch die Wörter „den in der Anzeige nach den Absätzen 1 und 2“ und 
das Wort „anzuzeigen“ durch die Wörter „zu erklären““ ersetzt. 


e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst. 


„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für eine inländische Zweignie-
derlassung eines Drittlandversicherers im Sinne des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes, der die Leitung des Geschäfts im Geltungsbereich des Gesetzes übertragen 
ist.“ 


3. § 3 wird wie folgt gefasst: 


„§ 3 


Anzeigepflicht für Versicherungsnehmer und Vermittler 


Nimmt ein Versicherungsnehmer eine Versicherung bei einem Drittlandversiche-
rer, der keinen zur Entgegennahme des Versicherungsentgelts Bevollmächtigten mit 
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Wohnsitz oder Sitz im Gebiet eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum be-
stellt hat, so muss der Versicherungsnehmer den Abschluss der Versicherung gegen-
über dem Bundeszentralamt für Steuern unverzüglich anzeigen. Das Gleiche gilt für 
einen Vermittler, der den Abschluss der Versicherung vermittelt hat.“ 


4. § 4 wird wie folgt gefasst: 


„§ 4 


Informationsanspruch des Steuerentrichtungsschuldners 


Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Besteuerungsverfahrens ist der 
Steuerentrichtungsschuldner berechtigt, von allen an der Begründung oder Durchfüh-
rung eines Versicherungsverhältnisses Beteiligten Informationen über die für die Be-
steuerung erheblichen Tatsachen zu verlangen. Hierzu gehören insbesondere  


1. der Eintritt von Umständen nach Begründung des Versicherungsverhältnisses, die 
zu einer Steuerpflicht der Zahlung von Versicherungsentgelt führen; 


2. die Höhe eines der Versicherungsteuer unterliegenden Verkaufsaufschlags bei auf 
Vermarktung durch den Versicherungsnehmer angelegten Gruppenversicherun-
gen; 


3. der Eintritt der für die Nachversteuerung im Sinne des § 9 Absatz 5 und 6 des 
Gesetzes maßgebenden Umstände; 


4. die Versicherungsteuernummer eines beteiligten Mitversicherers, auch wenn er 
durch einen Makler vertreten wird.“ 


5. Im Abschnitt B wird die Zwischenüberschrift „I. Entrichtung der Steuer durch den Ver-
sicherer“ durch die Zwischenüberschrift „I. Allgemeines“ ersetzt. 


6. Die §§ 6 und 7 werden wie folgt gefasst: 


„§ 6 


Empfangsbevollmächtigter in den Fällen des § 2 Absatz 1 des Gesetzes 


(1) Für Zusammenschlüsse von Personen und Personenvereinigungen, die eine 
Vereinbarung im Sinne des § 2 Absatz 1 des Gesetzes treffen, ist ein gemeinsamer 
Empfangsbevollmächtigter zu bestellen, der für alle Beteiligten alle Verwaltungsakte 
und Mitteilungen in Empfang nimmt, die mit dem Besteuerungsverfahren und einem 
gegebenenfalls sich anschließendem Rechtsbehelfsverfahren zusammenhängen. 


(2) Ist ein Empfangsbevollmächtigter nach Absatz 1 nicht vorhanden, so gilt als 
Empfangsbevollmächtigter, wer zur Vertretung des Zusammenschlusses, zur Verwal-
tung der Versicherung oder zur Organisation der tatsächlichen Durchführung der Ver-
einbarung berechtigt ist.  


(3) Ist weder ein Empfangsbevollmächtigter noch ein Berechtigter nach den Ab-
sätzen 1 und 2 vorhanden, fordert das Bundeszentralamt für Steuern die Beteiligten 
auf, innerhalb einer bestimmten Frist einen Empfangsbevollmächtigten zu benennen. 
Die Aufforderung ist mit einem Vorschlag und dem Hinweis zu versehen, dass der vor-
geschlagenen Person die in Absatz 1 genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen mit 
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Wirkung für und gegen alle Beteiligten bekannt gegeben werden, soweit nicht ein an-
derer Empfangsbevollmächtigter benannt wird. Die Bekanntgabe an Empfangsbevoll-
mächtigte erfolgt mit Wirkung für und gegen alle Beteiligten. 


§ 7 


Steuerberechnung bei Werten in fremder Währung 


Werte in fremder Währung sind zur Berechnung der Steuer in Euro umzurechnen. 
Hierfür ist der Umsatzsteuer-Umrechnungskurs anzuwenden, den das Bundesministe-
rium der Finanzen als Durchschnittskurs für die jeweilige Währung für denjenigen Mo-
nat öffentlich bekannt gibt, in dem das Versicherungsentgelt gezahlt oder bei Sollver-
steuerung fällig wird. Eine Umrechnung nach dem durch Bankmitteilung oder Kurszet-
tel nachgewiesenen Tageskurs kann vom Bundeszentralamt für Steuern gestattet wer-
den.“ 


7. Nach § 7 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 


„II. Erstattung der Steuer“. 


8. Die §§ 8 bis 10 werden wie folgt gefasst: 


„§ 8 


Steuererstattung bei Rückzahlung von unverdientem Versicherungsentgelt 


(1) In den Fällen des § 9 Absatz 1 des Gesetzes erfolgt die Steuererstattung im 
Rahmen der Steueranmeldung für den Anmeldungszeitraum, in dem der Rückzah-
lungserfolg eingetreten ist. Die für das zurückgezahlte Versicherungsentgelt bereits 
entrichtete Steuer ist von der für den genannten Anmeldungszeitraum anzumeldenden 
Steuer abzuziehen. Der erkennbar vorgenommene Steuerabzug gilt zugleich als An-
trag auf Steuererstattung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes.  


(2) Hat der Versicherungsnehmer selbst die Steuer angemeldet und an das Bun-
deszentralamt für Steuern entrichtet, wird ihm die Steuer auf Antrag erstattet. Im Antrag 
ist der Grund für die Rückzahlung von Versicherungsentgelt anzugeben. Dem Antrag 
sind Nachweise über das an den Versicherungsnehmer zurückgezahlte Versiche-
rungsentgelt und über den Zeitpunkt der Rückzahlung beizufügen. 


§ 9 


Steuererstattung bei nachträglichem Eintritt der Steuerbefreiung 


Die Steuererstattung nach § 9 Absatz 2 des Gesetzes bezieht sich auf den Steu-
erbetrag, der auf den Anteil des gezahlten Versicherungsentgelts entfällt, der für einen 
Zeitraum nach Eintritt der die Steuerbefreiung begründenden Umstände geleistet wor-
den ist. Die Steuererstattung erfolgt durch erkennbar vorgenommenen Steuerabzug im 
Rahmen der Steueranmeldung für den Anmeldungszeitraum, in dem der Steuerent-
richtungspflichtige von den die Steuerbefreiung begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 
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§ 10 


Steuererstattung bei nachträglichem Entfallen der Steuerbarkeit bei der Versicherung 
von Schiffen 


Die Steuererstattung nach § 9 Absatz 3 des Gesetzes bezieht sich auf den Steu-
erbetrag, der auf den Anteil des gezahlten Versicherungsentgelts entfällt, der für einen 
Zeitraum nach Eintritt der Umstände geleistet worden ist, die das Entfallen der Steuer-
barkeitsvoraussetzungen begründen. Die Steuererstattung erfolgt durch erkennbar 
vorgenommenen Steuerabzug im Rahmen der Steueranmeldung für den Anmeldungs-
zeitraum, in dem der Steuerentrichtungspflichtige von den die Steuerbefreiung begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.“ 


9. Der bisherige § 10 wird § 13 und die Paragraphenüberschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 13 


Berechnung und Entrichtung der Steuer im Pauschverfahren.“ 


10. Die Zwischenüberschrift „II. Entrichtung der Steuer durch den Versicherungsnehmer“ 
wird gestrichen. 


11. § 11 wird wie folgt gefasst: 


„§ 11 


Nicht vereinnahmtes Versicherungsentgelt 


Eine Steuererstattung nach § 9 Absatz 4 des Gesetzes erfolgt im Rahmen der 
Steueranmeldung für den Anmeldungszeitraum, in dem der Versicherer die Versiche-
rung ganz oder teilweise in Abgang gestellt hat. Die für das nicht vereinnahmte Versi-
cherungsentgelt bereits entrichtete Steuer ist erkennbar von der für den genannten An-
meldungszeitraum anzumeldenden Steuer abzuziehen.“ 


12. Nach § 11 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt:  


„III. Nachentrichtung der Steuer und Entrichtung im Pauschverfahren“. 


13. Folgender § 12 wird eingefügt: 


„§ 12 


Nachentrichtung 


Die Nachentrichtung der Steuer in den Fällen des § 9 Absatz 5 und 6 des Geset-
zes hat im Rahmen der Steueranmeldung für den Anmeldungszeitraum zu erfolgen, in 
dem der Steuerentrichtungspflichtige von den die Steuerpflicht begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.“ 
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Artikel 3 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2013 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Mit der Änderung des Versicherungsteuergesetzes (VersStG) und der Versicherungsteuer-
Durchführungsverordnung (VersStDV) sind mehrere Zielsetzungen verbunden: 


1. Erreichen von mehr Rechtssicherheit durch ausdrückliche bzw. klarstellende Regelun-
gen 


Die Erfahrung mit der Rechtsprechung insbesondere auch aus der jüngeren Vergangenheit 
im Bereich des Versicherungsteuerrechts lehrt, dass der Sinn und Zweck einzelner Normen 
des Versicherungsteuergesetzes nicht immer hinreichend im jeweiligen Wortlaut der Vor-
schrift zum Ausdruck kommt. Daher gilt es vor allem, durch klare (Neu-)Formulierung von 
Normen des Versicherungsteuergesetzes (VersStG) den Inhalt der Vorschriften zu präzi-
sieren und auf diese Weise für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 


2. Modernisierung des Versicherungsteuerrechts 


Ein weiteres Ziel ist es, das Versicherungsteuerrecht zu modernisieren. Soweit sich etwa 
gezeigt hat, dass einzelne Regelungen des VersStG nicht mehr im erforderlichen Maße 
Entwicklungen im Tatsächlichen oder dem Stand der Informationstechnik Rechnung tragen, 
sollen diese entsprechend angepasst werden.  


3. Weiterentwicklung des Versicherungsteuerrechts in systematischer Hinsicht 


Schließlich soll die Novellierung auch dazu dienen, der Versicherungsteuersystematik noch 
konsequenter Geltung zu verschaffen. Das betrifft u. a. das Zusammenspiel von VersStG 
und Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung (VersStDV). Zahlreiche im VersStG 
vorgesehene Änderungen sollen dementsprechend durch ausführende Bestimmungen in 
der VersStDV ergänzt werden.  


4. Vereinfachung der Rechtsanwendung 


Ziel der Änderung der von VersStG und VersStDV ist es auch, der jeweiligen Funktion von 
Gesetz und Durchführungsverordnung stärker als bisher Rechnung zu tragen und damit 
insgesamt die Rechtsklarheit zu fördern und die Rechtsanwendung zu erleichtern. 


4. Sicherung des Versicherungsteueraufkommens 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Den o. g. Zielen dienen insbesondere folgende Maßnahmen: 


– Ausdrückliche Regelung der Voraussetzungen der Steuerbarkeit in Fällen, in denen ein 
sog. Sondertatbestand - z. B. Belegenheit eines Gebäudes - im Drittland verwirklicht 
ist, und Klarstellung der Nichtsteuerbarkeit in Fällen, in denen ein Sondertatbestand 
nicht Geltungsbereich des Versicherungsteuergesetzes verwirklicht wird, sondern in 
einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, 
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– Einschränkung der Steuerbefreiung bei bestimmten Personenversicherungen auf 
Fälle, in denen die Versicherung der Versorgung der natürlichen Person dient, bei der 
sich das versicherte Risiko realisiert, oder deren Angehöriger, 


– Regelung der Anwendbarkeit des ermäßigten Steuersatzes für die Seeschiffskasko-
versicherung auch in Fällen, in denen das abgesicherte Seeschiff nicht im deutschen 
Seeschiffsregister eingetragen ist, 


– Ergänzung des Katalogs der wetterbedingten Elementargefahren in den §§ 5 und 6 
VersStG um die „Dürre“, mit der Folge, dass künftig auch Trockenheitsversicherungen 
im Bereich der Landwirtschaft dem besonderen Versicherungsteuersatz von 0,3 Pro-
mille der Versicherungssumme unterworfen sind, 


– Normierung einer grundsätzlichen Verpflichtung zur Steueranmeldung auf elektroni-
schem Wege, um damit die Voraussetzungen für eine effektive Nutzung der techni-
schen Möglichkeiten des IT-Verfahrens VERSBund zu schaffen, 


– Regelung einer Einstandspflicht des Hauptbevollmächtigten von Lloyd’s, 


– „Wiederbelebung“ der VersStDV durch Aufnahme neuer Regelungen wie etwa der De-
finition von Begriffen des Versicherungsteuerrechts. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alter-
native Grundgesetz (GG) in Verbindung mit Artikel 106 Absatz 1 Nummer 4 GG, da das 
Aufkommen der Versicherungsteuer ganz dem Bund zusteht. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unmittelbare Bezüge zum EU-Recht hat die Änderung des Versicherungsteuergesetzes 
und der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung nicht. Völkerrechtliche Verträge 
sind nicht tangiert. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Es ist zu erwarten, dass aufgrund der u. a. vorgesehenen Präzisierungen von Regelungen 
bzw. Begriffen des VersStG die Rechtsanwendung vor alle für die Wirtschaft vereinfacht 
wird. 


Zudem ist davon auszugehen, dass der Verwaltungsvollzug durch die künftig obligatorisch 
elektronisch zu übermittelnde Versicherungsteueranmeldung erleichtert wird. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es fachlich notwendigen 
Gesetzgebungsbedarf im Bereich des Versicherungsteuerrechts umsetzt und damit auch 
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das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Die Maßnahmen betreffen insbeson-
dere folgende Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung: (2.) Globale Verantwortung wahr-
nehmen, (3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten und (4.) Nachhaltiges Wirtschaften 
stärken. Das Vorhaben unterstützt dabei die Indikatorenbereiche 2.1.a (Landbewirtschaf-
tung, 2.2 (Ernährungssicherung), 8.2.a (Staatsfinanzen konsolidieren), 8.4 (Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit) sowie 13.1.b (Beitrag zur Klimaschutzfinanzierung leisten). 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand können nicht konkret beziffert werden. 


Sie stellen sich wie folgt dar: 


Lfd. 


Nr. 


Maßnahme Steuerart/ 


Gebietskörperschaft 


Volle Jahreswirkung Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


1 § 4 Abs. 1 Nr. 5 VersStG 


Einschränkung der Steuerbefrei-
ung im Hinblick auf bestimmte 
Arten der Personenversicherung 


Insges. 


VersSt 


Bund 


Länder 


Gem. 


 


 


Nicht bezifferbare Mehreinnahmen 


- 


- 


 


2 § 4 Abs 1 Nr. 7 VersStG 


Einschränkung der Steuerbefrei-
ung bei der Gewährung von 
Rechtsschutz durch einen Be-
rufsverband 


Insges. 


VersSt 


Bund 


Länder 


Gem. 


 


 


Nicht bezifferbare Mehreinnahmen 


- 


- 


 


3 §§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 6 
Abs. Nr. 4 VersStG 


Aufnahme der „Dürre“ in den Ka-
talog der wetterbedingten Ele-
mentargefahren, deren Absiche-
rung einem besonderen Steuer-
satz von 0,3 % bezogen auf die 
Versicherungssumme unterwor-
fen ist 


Insges. 


VersSt 


Bund 


Länder 


Gem. 


 


 


Nicht bezifferbare faktische Mehreinnah-
men 


- 


- 


 


4 § 6 Abs. 2 Nr. 5 VersStG 


Anwendung des ermäßigten 
Steuersatzes von 3 % bei See-
schiffskaskoversicherungen in 
Bezug auf im Drittland re-
gistrierte Seeschiffe 


Insges. 


VersSt 


Bund 


Länder 


Gem. 


 


 


Nicht bezifferbare Mindereinnahmen 


- 


- 
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4. Erfüllungsaufwand 


Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Aufwandes für Bürgerinnen und Bürger 


Bürgerinnen und Bürger sind als Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer 
nur ausnahmsweise verpflichtet, die Versicherungsteuer selbst anzumelden und zu entrich-
ten. Dies ist nach § 7 Absatz 6 VersStG dann der Fall, wenn sie Versicherungsverträge mit 
einem Drittlandsversicherer ohne Bevollmächtigten mit Sitz oder Wohnsitz im Europäischen 
Wirtschaftsraum schließen. In diesen seltenen Fällen wären Bürgerinnen und Bürger grund-
sätzlich belastet durch einen etwaigen Umstellungsaufwand in Bezug auf die Pflicht zur 
elektronischen Steueranmeldung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VersStG). Betroffene Bürgerin-
nen und Bürger hätten allerdings die Möglichkeit, eine Befreiung von der Pflicht zu bean-
tragen (§ 8 Absatz 1 Satz 2 VersStG). 


Eine Verminderung des Erfüllungsaufwands für die anmelde- und entrichtungspflichtigen 
Bürgerinnen und Bürger ist allerdings mit der elektronischen Anmeldung selbst verbunden. 
Im Übrigen profitierten diese Personen auch von der mit dem Gesetz bezweckten Präzisie-
rungen insbesondere durch die in die VersStDV aufgenommenen neuen Regelungen. 


Per Saldo wird der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger durch das Gesetz unver-
ändert bleiben. 
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Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Aufwandes Wirtschaft 


Nr. Bezeichnung Paragraf 
und Rechts-
norm 


Art 
der 
Vor-
gabe 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-
wand 
in Mi-
nu-
ten 
pro 
Fall 


Lohn-
satz in 
Euro/h 


Per-
so-
nal-
auf-
wand 
in 
Tsd. 
€ 


Sach-
auf-
wand 
in € 
pro 
Fall 


Fall-
zahl 


Sach-
auf-
wand 
in 
Tsd. 
€ 


Ge-
samt-
auf-
wand 
in 
Tsd. 
€ 


E 2.001 Steuerpflichtigkeit bestimm-
ter Personenversicherungen 
(Anmeldung nach § 8 Abs. 1 
VersStG) 


§ 4 Absatz 1 
Nr. 5 Vers-
StG 


Infor-
ma-
tions-
pflicht 


+117 71 48,62 +7 0 0 0 +7 


E 2.002 Steuerpflichtigkeit bestimm-
ter Personenversicherungen 
(Anmeldung nach § 8 Abs. 3 
VersStG) 


§ 4 Absatz 1 
Nr. 5 Vers-
StG 


Infor-
ma-
tions-
pflicht 


+51 31 34,50 +1 0 0 0 +1 


E.2.003 Verpflichtung zur elektroni-
schen Anmeldung für Steu-
erentrichtungspflichtige, die 
nicht Versicherungsnehmer 
sind 


§ 8 Absatz 1 
VersStG 


Infor-
ma-
tions-
pflicht 


11.837 –3 50,30 –30 –1,54 11.837 –18 –48 


Umstellungsaufwand Wirtschaft 


Nr. Bezeichnung Paragraf und 
Rechtsnorm 


Art der 
Vor-
gabe 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-
wand 
in Mi-
nuten 
pro 
Fall 


Lohn
satz 
in 
Euro
/h 


Per-
so-
nal-
auf-
wan
d in 
Tsd. 
€ 


Sach
-auf-
wan
d in 
€ pro 
Fall 


Fall-
zahl 


Sach
-auf-
wan
d in 
Tsd. 
€ 


Ge-
samt-
auf-
wand 
in 
Tsd. 
€ 


E.2.0
01 


IT-Umstellung für die elektroni-
schen Anmeldung für Steu-
erentrichtungspflichtige 


§ 8 Absatz 1 
und 3 


Weitere 
Vorgabe 


    1.00
0 


150 150 150 


 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwandes in Tsd. € –40 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. € –40 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. € +150 


 


Zur Erläuterung der vom Statistischen Bundesamt ermittelten Zahlen wird auf Folgendes 
hingewiesen: 


– Verpflichtende elektronische Übermittlung der Steuererklärung und -anmeldung (§ 8 
Absatz 1 und 3 VersStG) 


Bisher waren sowohl eine analoge als auch eine digitale Übermittlung der Steuererklärung 
bzw. -anmeldung möglich. Ab 2021 wird der elektronische Versand verpflichtend. Dies führt 
zu einem einmaligen Aufwand bei den Unternehmen, die diesen Vorgang derzeit auf Papier 
abwickeln und im Anschluss zu einer laufenden Entlastung. 


Einmaliger Aufwand 
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Von den 539 unter Bundesaufsicht stehenden Unternehmen, bieten 236 steuerpflichtige 
Versicherungen an, während die restlichen Unternehmen ausschließlich steuerbefreite Pro-
dukte vertreiben. Laut BZSt werden aktuell 38 % der Steuererklärungen und -anmeldungen 
elektronisch übermittelt. Unter der Annahme, dass sich dieser Anteil ungefähr gleich über 
die 236 Unternehmen verteilt, müssten 62 % der Unternehmen und somit rund 150 Unter-
nehmen ihre IT-Systeme auf den elektronischen Versand umstellen. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Einrichtung weniger umfangreich ist, weshalb die Kosten für einen Program-
miertag à 1 000 Euro pro Unternehmen angesetzt werden. Der gesamte einmalige Aufwand 
beträgt folglich 150 Tsd. Euro. 


Unternehmen, die der Landesaufsicht unterstehen, Bevollmächtigte und Versicherungs-
nehmer/-innen, die Steuern anmelden und zahlen, werden die Vorgaben voraussichtlich 
mittels Online-Formularen erfüllen, sodass ihnen kein Umstellungsaufwand entsteht. 


Laufender Aufwand 


Der Versand der Steuererklärung und -anmeldung nach § 8 Absatz 1 nimmt derzeit im 
Durchschnitt vier Minuten bei einem Lohnsatz von 50,30 Euro pro Stunde (Wirtschaftszweig 
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen, mittleres Qualifikationsniveau) in An-
spruch und kostet 1,54 Euro an Porto und Verpackung. Dieser Zeitaufwand würde sich 
voraussichtlich auf eine Minute reduzieren und die Sachkosten vollständig entfallen. Der 
Zeitaufwand beträgt demnach 71 statt zuvor 74 Minuten. Der durchschnittliche Lohnsatz 
sinkt geringfügig von 48,69 auf 46,62 Euro. 


– Einschränkung der Steuerbefreiung von Marktwertdeckungsversicherungen (§ 4 Ab-
satz 1 Nummer 5 VersStG in Verbindung mit § 1 Absatz 5 VersStDV) 


Diese Änderungen führen dazu, dass Kranken-, Pflege-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeits-
versicherungen steuerpflichtig sind, wenn die im Versicherungsfall fälligen Ansprüche nicht 
an die Risikoperson oder ihren Angehörigen gezahlt werden. Dies trifft insbesondere auf 
Sportvereine zu, die ihre angestellten Sportlerinnen und Sportler gegen Berufsunfähigkeit 
versichern, wobei eventuelle Ansprüche an den Arbeitgeber fließen. Ähnliches gilt für 
Schlüsselkraftversicherungen. 


Aufgrund der Änderungen müssen Unternehmen, die bisher ausschließlich steuerbefreite 
Versicherungen anbieten, künftig Versicherungsteuer anmelden und abführen, sofern sie 
derartige Marktwertdeckungsversicherungen abgeschlossen haben. Unter der Annahme, 
dass dadurch die Zahl der Steueranmeldungen um ein Prozent steigt, erhöhen sich ent-
sprechend die Fallzahlen und der laufende Aufwand zweier Informationspflichten der Wirt-
schaft. 
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Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Aufwandes Verwaltung 


Die beabsichtigte Novellierung des VersStG verfolgt im Wesentlichen das Ziel, im Bereich 
des Versicherungsteuerrechts Sinn und Zweck einzelner Normen des Versicherungsteuer-
gesetzes im jeweiligen Wortlaut der Vorschrift klarer durch (Neu-)Formulierung zum Aus-
druck zu bringen, den Inhalt der Vorschriften zu präzisieren und damit für mehr Rechtssi-
cherheit und Rechtsklarheit zu sorgen. Hinzu kommt, dass aufgrund der Verpflichtung zur 
elektronischen Anmeldung mit einer gewissen Entlastung für das BZSt zu rechnen ist, so-
dass die aus der Änderung des § 4 Absatz 1 Nummer 5 VersStG resultierende höhere Fall-
zahl per Saldo nicht zu einem Erfüllungsmehraufwand führen wird. 


Per Saldo bleibt daher der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung unverändert. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Es sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Versicherungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht aufgrund der Einfügung eines § 10c. 


Zu Nummer 2 


§ 1 Absatz 2 regelt – wie bisher – die Besteuerung von Versicherungsentgelten, die im 
Rahmen von Versicherungsverhältnissen mit im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nie-
dergelassenen Versicherern gezahlt werden. 


Bei der Versicherung der in den drei Sondertatbeständen des § 1 Absatz 2 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 bezeichneten Risiken ist nach EU-Richtlinienrecht (Art. 13 Nr. 13 der RL 
2009/138/EG – Solvabilität II) die Belegenheit des Risikos unabhängig vom Wohnsitz/Sitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers danach zu bestimmen, in wel-
chem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Staat) sich die versicherten Sachen i.S. der 
Nr. 1 befinden, die in Nr. 2 genannten Fahrzeuge zugelassen sind und die in Nr. 3 für den 
Vertragsabschluss notwendige Rechtshandlung vorgenommen wird. Werden diese Sach-
verhalte in einem EWR-Staat verwirklicht, ist das versicherte Risiko dort belegen und steht 
das Besteuerungsrecht diesem Staat zu. Dementsprechend wird die Steuerbarkeit und 
Steuerpflicht in Deutschland in Bezug auf im EWR belegene Risiken der Sondertatbestände 
an die Voraussetzung geknüpft, dass die in § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 bis 3 geregel-
ten Sachverhalte im Geltungsbereich des Versicherungsteuergesetzes verwirklicht werden. 
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Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 2 Satz 1 Satzteil vor Nummer 1 


In Satz 1 ist nunmehr eine Legaldefinition des Begriffs EWR-Staat enthalten, der Bedeutung 
sowohl für den Anwendungsbereich des Absatzes 2 (Versicherungsverhältnis mit einem in 
einem EWR-Staat niedergelassenen Versicherer) als auch für die Bestimmung der Risiko-
belegenheit hat. Zudem wird in Bezug auf die in den Nummern 1 bis 3 enthaltenen Sonder-
tatbestände in Abgrenzung zu dem in Absatz 2 Satz 3 geregelten allgemeinen Tatbestand 
hervorgehoben, dass bei deren Verwirklichung im Geltungsbereich des Gesetzes die Steu-
erpflicht unabhängig davon entsteht, ob der Versicherungsnehmer dort ansässig ist. 


Zu Buchstabe b 


§ 1 Absatz 2 Satz 2 


Werden die in den Sondertatbeständen beschriebenen Sachverhalte hingegen außerhalb 
des EWR verwirklicht, besteht kein durch europäisches Richtlinienrecht festgelegtes kon-
kurrierendes Besteuerungsrecht eines anderen EWR-Staates. Das nationale Versicherung-
steuerrecht kann daher die Versicherungsteuerbarkeit und Steuerpflicht dieser Sachver-
halte bestimmen und an den Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versiche-
rungsnehmers anknüpfen. Dies entspricht der ständigen Verwaltungspraxis und wird nun-
mehr ausdrücklich in dem neuen Satz 2 geregelt. Das Gleiche gilt für die Versicherung, die 
eine im Inland ansässige nicht natürliche Person für ihre im Drittland belegene Betriebs-
stätte oder sonstige Einrichtung abschließt.  


Der neue Satz 2 bestimmt nunmehr namentlich die Steuerpflicht, wenn die in den Sonder-
tatbeständen beschriebenen Risiken oder die versicherte Betriebsstätte oder sonstige Ein-
richtung einer nicht natürlichen Person in Drittländern, d.h. außerhalb des EWR, belegen 
sind. Anknüpfungspunkt der Besteuerung ist in diesem Fall der Sitz, Wohnsitz oder ge-
wöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers in Deutschland. Eines Rückgriffs auf den 
sog. allgemeinen Tatbestand, der nunmehr in den neuen Satz 3 verschoben wurde, bedarf 
es hierzu nicht mehr. Zugleich wird mit dem zweiten Halbsatz des neuen Satzes 2 heraus-
gestellt, dass in Fällen, in denen das jeweilige Risiko nicht im Geltungsbereich des Geset-
zes, sondern in einem anderen EWR-Staat belegen ist, keine Steuerpflicht in Deutschland 
eintritt. Auf diese Weise sollen Mehrfachbesteuerungen innerhalb des EWR vermieden wer-
den.  


Die Sätze 1 und 2 behandeln die Versicherungen in Bezug auf die dort genannten Sonder-
risiken abschließend. Ist ein Tatbestand des Satzes 1 erfüllt, d. h. wird ein Sondertatbestand 
im Geltungsbereich des VersStG verwirklicht, ist Satz 2 unanwendbar. Das gilt auch dann, 
wenn ein Sondertatbestand zugleich in einem anderen EWR-Staat verwirklicht sein sollte, 
was nur im Bereich des Sondertatbestands Nr. 2 (Fahrzeuge aller Art) vorkommen kann, 
nämlich wenn ein Fahrzeug gleichzeitig in Registern mehrerer EWR-Staaten eingetragen 
ist. Ist es in einem deutschen Register eingetragen oder einzutragen, besteht die Steuer-
pflicht nach Satz 1, und zwar auch dann, wenn es zugleich in einem Register eines anderen 
EWR-Staates eingetragen sein sollte. Ist es hingegen in keinem deutschen Register, son-
dern im Register eines EWR-Staates eingetragen, besteht keine Steuerpflicht nach Satz 1 
und ist eine Steuerpflicht nach Satz 2, zweiter Halbsatz ausdrücklich ausgeschlossen. In-
folge der Spezialität dieser Regelung ist ein Rückgriff auf den allgemeinen Tatbestand des 
Satzes 3 – neu – nicht möglich. 


Zu Buchstabe c 


§ 1 Absatz 2 Satz 3 


Der neue Satz 3 entspricht im Wesentlichen der bisher in Satz 2 enthaltenen Regelung. Mit 
der Ergänzung des Wortlauts wird eindeutig geregelt, dass das Merkmal „andere Risiken 
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oder Gegenstände“ auch Fahrzeuge umfassen kann, und zwar solche, die nicht bereits vom 
Sondertatbestand des Satzes 1 Nr. 2 erfasst sind. Dies sind Fahrzeuge, die nicht registrie-
rungspflichtig sind und auch nicht freiwillig in Deutschland registriert wurden. 


Zu Nummer 3 


§ 4 


§ 4 wird in zwei Absätze gegliedert. 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 4 Absatz 1 Nummer 5 


Mit der Neufassung des § 4 Absatz 1 Nr. 5 wird herausgestellt, dass die Steuerbefreiung 
der in Satz 1 Buchstabe b angesprochenen Versicherungen aus sozialen Gründen erfolgt 
und dem Versorgungsbedürfnis derjenigen Person, bei der sich das versicherte Risiko rea-
lisieren kann (Risikoperson), dient. Einzelheiten hierzu werden in § 1 Absatz 4 der Durch-
führungsverordnung (VersStDV) geregelt. Mit der Einbeziehung der Angehörigen der Risi-
koperson werden auch Versicherungen steuerbefreit, mit denen der Versicherungsnehmer 
nicht nur sich, sondern auch Familienangehörige (mit-)versichert und die Versicherungs-
leistung beanspruchen kann. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 4 Absatz 1 Nummer 7 


§ 4 Nr. 7 wird modernisiert. Zum einen werden die bisherigen Tatbestandsmerkmale „Streik 
und Aussperrung“ durch den umfassenderen Begriff „Arbeitskampfmaßnahmen“ ersetzt. 
Dadurch wird der bisherigen und zukünftigen Weiterentwicklung des Arbeitskampfrechts 
Rechnung getragen. Zum anderen wird der Anwendungsbereich der Steuerbefreiungsre-
gelung hinsichtlich der Rechtsschutzgewährung konkretisiert. So kann der Rechtsschutz 
nicht nur von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, sondern auch von Zusammen-
schlüssen dieser Berufsverbände sowie von juristischen Personen, die im wirtschaftlichen 
Eigentum eines Berufsverbands stehen, zum Beispiel durch eine Rechtsschutz GmbH, ge-
leistet werden. Darüber hinaus erfasst die Regelung auch den Rechtsschutz, der nicht ei-
genen, sondern Mitgliedern anderer Berufsverbände mit gleicher Ausrichtung gewährt wird. 
Die Regelung ist den gerichtlichen Verfahrensordnungen nachgebildet, wonach es bei-
spielsweise möglich ist, dass ein Mitglied der Gewerkschaft A durch einen Prozessvertreter 
der Gewerkschaft B im Gerichtsverfahren vertreten wird. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Absatz 2 – neu - 


Nach dem neuen Absatz 2 entfällt die Steuerbefreiung, wenn durch eine nach Vertrags-
schluss und Zahlung des Versicherungsentgelts vorgenommene Verfügung, etwa durch 
eine Abtretung des Anspruchs oder durch Widerruf, Änderung oder Einräumung eines Be-
zugsrechts eine Person im Versicherungsfall in den Genuss der Versicherungsleistung 
kommen würde, die nicht dem in Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b genannten privilegierten 
Personenkreis angehört. Im umgekehrten Fall, in dem infolge einer nachträglichen Verfü-
gung eine begünstigte Person im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b VersStG 
im Versicherungsfall die Versicherungsleistung erhalten soll, beginnt ab dem Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der entsprechenden Verfügung die Steuerbefreiung. Eine Sonderrege-
lung für den Beginn der Festsetzungsfrist ist insbesondere für langlaufende Versicherungen 
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im Hinblick darauf erforderlich, dass die Finanzverwaltung i. d. R. keine Mitteilungen erhal-
ten dürfte über Verfügungen, die zum Erlöschen der Steuerbefreiung führen. In Fällen, in 
denen nachträglich Umstände eintreten, die zur Steuerbefreiung führen, besteht ein An-
spruch auf Steuererstattung nach § 9 Absatz 2 VersStG (n. F.) 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


Der Katalog der wetterbedingten Elementargefahren in Absatz 1 Satz 1 wird um die Gefahr 
„Dürre“ erweitert. Bereits mit dem Verkehrsteueränderungsgesetzes vom 5. Dezember 
2012 hatte der Gesetzgeber auf die Auswirkungen des Klimawandels reagiert und die für 
die Hagelversicherung bestehende versicherungsteuerliche Begünstigung auf andere Wet-
terelementargefahren wie Sturm, Starkfrost, Starkregen und Überschwemmung ausgewei-
tet. Angesichts der im Sommer des Jahres 2018 eingetretenen enormen Dürreschäden in 
der Landwirtschaft soll mit der Gesetzesänderung die Möglichkeit geschaffen werden, Ver-
sicherungen gegen Dürreschäden unter denselben steuerrechtlichen Konditionen zu neh-
men, wie sie für die anderen Wetterelementargefahren gelten. 


Unabhängig von der Aufnahme der „Dürre“ in den Katalog der wetterbedingten Elementar-
gefahren werden bereits nach geltendem Recht grundsätzlich auch sog. indexbasierte bzw. 
parametrische Versicherungen von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (i. V. m. § 6 Absatz 2 
Nummer 4) des Versicherungsteuergesetzes erfasst, bei denen das Unterschreiten von 
Schwellenwerten bestimmter Wetter-Parameter, z. B. das signifikante Überschreiten einer 
im Vertrag festgelegten oder statistisch ermittelbaren Niederschlagsmenge als Auslöser für 
die Versicherungsleistung vereinbart wird. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 5 Absatz 1 Satz 3 


Die bisher in Absatz 1 Satz 3 enthaltene Regelung zur Steuererstattung wird nach § 9 Ab-
satz 4 VersStG bzw. - soweit das Verfahren betroffen ist - nach § 11 der Versicherung-
steuer-Durchführungsverordnung verlagert. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 2 Satz 2 


Grundsätzlich knüpft die Versicherungsteuer an die Zahlung von Versicherungsentgelt an. 
Bei der so genannten Sollversteuerung wird die Steuer dagegen nicht auf Grundlage des 
vom Versicherungsnehmer gezahlten und vom Versicherer vereinnahmten Versicherungs-
entgelts, sondern nach dem im Anmeldungszeitraum angeforderten Versicherungsentgelt 
berechnet. Durch die Verwendung des Wortes „gilt“ in Satz 2 wird klargestellt, dass es sich 
bei der dort geregelten Steuerentstehung um eine Fiktion handelt. 


Zu Buchstabe c 


§ 5 Absatz 3 


Die bisher in Absatz 3 enthaltene Vorschrift zur Berechnung der Steuer in Fällen, in denen 
das Versicherungsentgelt in fremder Währung gezahlt oder fällig geworden ist, wird in die 
Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung verlagert. 
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Zu Buchstabe d 


§ 5 Absatz 4 – alt - 


Die bisher im Absatz 4 des § 5 enthaltene Regelung wird in den neuen Absatz 3 verlagert. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 6 Absatz 2 Nummer 4 


Die Aufnahme der Gefahr „Dürre“ in § 6 Absatz 2 Nummer 4 VersStG beruht auf der ent-
sprechenden Änderung des § 5 VersStG. Zudem wird mit der Anpassung des Gesetzes-
textes an die Formulierung des § 5 Absatz 1 Nummer 2 VersStG verdeutlicht, dass der be-
sondere Steuersatz in Verbindung mit der in § 5 geregelten besonderen Bemessungsgrund-
lage nur für die Versicherung von Schäden an Bodenerzeugnissen oder Glasdeckungen 
über Bodenerzeugnissen gilt, die auf die Einwirkung von den aufgeführten wetterbedingten 
Elementargefahren zurückzuführen sind. 


Zu Buchstabe b 


§ 6 Absatz 2 Nummer 5 


Soweit Deutschland das Besteuerungsrecht zusteht, soll aus steuersystematischen Grün-
den die Besteuerung der Seeschiffskaskoversicherung vereinheitlicht werden. Die bisher in 
Absatz 2 Nr. 5 für die Inanspruchnahme des besonderen Steuersatzes bei der See-
schiffskaskoversicherung vorausgesetzte Eintragung des versicherten Schiffes in das See-
schiffsregister entfällt daher. 


Zu Nummer 6 


§ 7 


Im Mittelpunkt des § 7 stehen die Regelungen zur Steuerentrichtungspflicht. Diese muss 
notfalls mit staatlichen Zwangsmitteln durchgesetzt werden können. Das ist nur gewährleis-
tet, wenn der Steuerentrichtungspflichtige über einen Wohnsitz oder Sitz innerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) verfügt. Demgegenüber ist das alternative gesetzliche 
Merkmal „Betriebsstätte“ zur Erreichung des genannten Zwecks weder erforderlich noch 
förderlich. Zudem führt das Merkmal „Betriebsstätte“ zu ungewollten Verwerfungen, etwa in 
Fällen, in denen der Versicherungsnehmer ein Versicherungsverhältnis mit einem Versi-
cherer mit Sitz außerhalb des EWR begründet, ohne davon Kenntnis zu haben, dass dieser 
Versicherer irgendwo im EWR über eine Betriebsstätte verfügt. In einem solchen Fall muss 
der Versicherungsnehmer davon ausgehen, dass ihn nach § 7 Absatz 6 VersStG selbst die 
Pflicht zur Steuerentrichtung trifft, während mit einer auf den reinen Gesetzeswortlaut be-
zogenen Auslegung dieser Vorschrift der Versicherer als Steuerentrichtungspflichtiger an-
gesehen werden könnte, weil das Gesetz lediglich auf die tatsächliche Existenz einer Be-
triebsstätte abstellt. Das Merkmal „Betriebsstätte“ wird daher in den Absätzen 3 bis 6 ge-
strichen. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 8 Absatz 1 


Mit der Änderung des § 8 in Absatz 1 VersStG wird die elektronische Steueranmeldung 
mittels verarbeitbarer, elektronisch übermittelter Datensätze obligatorisch und damit ein 
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zeitgemäßes Steueranmeldungsverfahren implementiert. In Härtefällen kann auf Antrag 
eine Steueranmeldung per Papiervordruck zugelassen werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 8 Absatz 3 


Absatz 3 enthält eine dem Absatz 1 entsprechende Regelung für Fälle, in denen der Versi-
cherungsnehmer selbst die Steuer anzumelden und zu entrichten hat. 


Zu Buchstabe c 


§ 8 Absatz 4 Satz 2 


Die bisher in Absatz 4 Satz 2 enthaltene Regelung einer fiktiven Fälligkeit der Steuer in 
Fällen nicht oder nicht rechtzeitig abgegebener Steueranmeldungen ist entbehrlich, da 
mangels Steuerfestsetzung eine Verwirkung von Säumniszuschlägen nicht in Betracht 
kommt. Die Erhebung von Verspätungszuschlägen ist dagegen nicht von der Fälligkeit der 
Steuer, sondern ausschließlich von der nicht erfolgten oder verspäteten Abgabe der Steu-
eranmeldung abhängig. In dem neu gefassten Absatz 4 Satz 2 ist für Verspätungszu-
schläge abweichend von § 152 Absatz 5 i. V. m. Absatz 8 der Abgabenordnung vorgese-
hen, dass unabhängig davon, ob der Anmeldungszeitraum der Kalendermonat, das Kalen-
dervierteljahr oder das Kalenderjahr ist, bei der Bemessung des Verspätungszuschlags die 
Dauer und Häufigkeit der Fristüberschreitung sowie die Höhe der Steuer zu berücksichtigen 
sind. 


Zu Nummer 8 


§ 9 


In dem neugefassten § 9 VersStG werden die Fälle der Erstattung (Absätze 1 bis 4) und 
der Nachentrichtung (Absätze 5 und 6) der Versicherungsteuer nunmehr in einer Norm zu-
sammengefasst. 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Absatz 1 


Die Sätze 1 und 2 des Absatzes 1 entsprechen der bisherigen Regelung des Absatzes 1. 
Mit der marginalen Änderung des Textes wird verdeutlicht, dass - wie bisher schon - der 
Steuererstattungsanspruch wegen vollständiger oder teilweiser Rückzahlung des Versiche-
rungsentgelts an den Versicherungsnehmer voraussetzt, dass ein solcher Zahlungsvor-
gang tatsächlich stattgefunden hat. Ein Rückzahlungserfolg in diesem Sinne setzt voraus, 
dass durch die Leistung des Versicherers der Anspruch des Versicherungsnehmers im 
Sinne der §§ 362 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs erloschen ist. Dies ist bei einer Über-
weisung im Zeitpunkt der Gutschrift des Rückzahlungsbetrags auf dem Konto des Versi-
cherungsnehmers der Fall, im Fall der Begebung eines Verrechnungsschecks aber erst mit 
dessen Einlösung.  


Die bisherige Regelung des Absatzes 2, wonach die Steuer nicht erstattet wird, wenn die 
Prämienrückgewähr ausdrücklich versichert war, wurde in den neuen Satz 3 des Absat-
zes 1 übernommen. Der neue Satz 4 des Absatzes 1 verdeutlicht, dass eine Steuererstat-
tung nur in Betracht kommt, wenn die Steuer zuvor vom Bundeszentralamt für Steuern auch 
tatsächlich vereinnahmt worden ist und schließt damit Sachverhalte aus, in denen der Ver-
sicherungsnehmer Versicherungsentgelt einschließlich Versicherungsteuer zwar an den 
Versicherer oder einen Inkassobevollmächtigten gezahlt hat, die Steuer aber von diesen 
nicht an den Fiskus abgeführt wurde. 
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Zu Buchstabe b 


§ 9 Absätze 2 bis 5 


Der neue Absatz 2 regelt die Steuererstattung in Fällen, in denen erst nach Zahlung des 
Versicherungsentgelts Umstände eintreten, die zur Steuerbefreiung nach § 4 Absatz 1 
Nummer 5 Buchstabe b VersStG führen (§ 4 Absatz 2 Satz 1 1. Fall VersStG). 


Der neue Absatz 3 betrifft die zeitanteilige Steuererstattung bei nachträglichem Entfallen 
der Voraussetzungen der Steuerbarkeit oder der Steuerpflicht bei der Versicherung von 
Schiffen spiegelbildlich zu der nunmehr in Absatz 6 (entspricht dem bisherigen Absatz 3) 
geregelten Nachentrichtungspflicht bei nachträglichem Eintritt der Voraussetzungen. 


Die bisher in § 5 Absatz 1 Satz 3 VersStG geregelte Steuererstattung in Fällen der Sollver-
steuerung, in denen Steuer für nicht vereinnahmtes Versicherungsentgelt entrichtet worden 
ist, wird in den neuen Absatz 4 des § 9 VersStG verlagert. 


Der neue Absatz 5 sieht die Nachentrichtung der Versicherungsteuer in den Fällen vor, in 
denen eine Steuerbefreiung nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b VersStG erlischt 
(§ 4 Absatz 2 Satz 1 2. Fall VersStG). Ist Versicherungsentgelt vor Erlöschen der Steuer-
befreiung gezahlt worden, so unterliegt es anteilig der Nachversteuerung, soweit es für ei-
nen Zeitraum gezahlt wurde, in dem die Steuerbefreiung nicht mehr gegeben ist. Diese 
Regelung dient der Vermeidung von Steuerumgehungsmöglichkeiten etwa dergestalt, dass 
Versicherungsentgelt im Wege einer Einmalzahlung für die gesamte Vertragslaufzeit ge-
zahlt und anschließend der Anspruch auf die Versicherungsleistung an eine Person abge-
treten wird, die nicht dem nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b VersStG privilegierten 
Personenkreis angehört. 


Zu Buchstabe c 


§ 9 Absatz 6 


Absatz 6 entspricht dem bisherigen Absatz 3. 


Zu Buchstabe d 


§ 9 Absatz 7 


Absatz 7 stellt eine Ergänzung des § 7 Absatz 9 VersStG dar, wonach der Versicherer be-
rechtigt ist, vom Versicherungsnehmer neben dem Versicherungsentgelt auch den hierauf 
entfallenden Steuerbetrag einzufordern. Entsteht die Steuerpflicht erst, nachdem der Ver-
sicherer das Versicherungsentgelt bereits angefordert oder erhalten hat, soll er als derje-
nige, den die Steuerentrichtungspflicht trifft, auch in diesen Fällen die Steuer vom Versiche-
rungsnehmer nachträglich verlangen können oder alternativ bei einem eingetretenem Ver-
sicherungsfall berechtigt sein, die Versicherungsleistung um den Steuerbetrag zu kürzen. 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 


Die Aufzeichnung von zurückgezahlten oder nicht erhaltenen Versicherungsentgelten ist für 
die Überprüfung von Steuererstattungen gemäß § 9 VersStG erforderlich und wird daher 
unter der Nummer 4 des Absatzes 1 neu in den Katalog der aufzuzeichnenden Angaben 
aufgenommen. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 


Die in der neuen Nummer 9 geregelte Aufzeichnungspflicht betrifft Fälle der offenen Mit-
versicherung, bei der das versicherte Risiko von mehreren Versicherern anteilig übernom-
men wird und jeder Versicherer die Steuer für das von ihm vereinnahmte anteilige Versi-
cherungsentgelt selbst anzumelden und zu entrichten hat. Die aufzuzeichnenden Informa-
tionen über die anderen Mitversicherer ermöglichen eine Überprüfung, ob das gesamte 
Versicherungsentgelt versteuert worden ist, und dienen somit einem effektiveren Verwal-
tungsvollzug. 


Zu Buchstabe b 


§ 10 Absatz 4 Satz 2 


Die Neufassung des Absatzes 4 Satz 2 stellt klar, dass sich die Monatsfrist für die Fälligkeit 
nur auf die vom Steuerpflichtigen nachzuentrichtende Steuerbeträge bezieht, nicht dage-
gen auf zu erstattende Steuerbeträge; die Erstattung hat vielmehr – wie es auch der bishe-
rigen Verwaltungspraxis entspricht – unverzüglich zu erfolgen. Mit der Änderung wird die 
bereits für die Feuerschutzsteuer geltende Regelung (§ 9 Abs. 4 Satz 2 FeuerschStG) in-
haltlich nachvollzogen. 


Zu Nummer 10 


§ 10b 


Die bisherige Fassung des § 10b VersStG erfasste nicht alle regelungsbedürftigen Sach-
verhalte aus Anlass von Rechtsänderungen. Daher wurde die Anwendungsvorschrift erwei-
tert und regelt nunmehr auch Fälle einer inhaltlichen Änderung oder Aufhebung von Steu-
erbefreiungsvorschriften. Die Regelung des bisherigen Satzes 4 hat sich durch Zeitablauf 
erledigt und kann daher entfallen. 


Zu Nummer 11 


§ 10c – neu – 


§ 10c VersStG enthält eine spezielle Regelung für die bei Lloyd‘s vereinigten Einzelversi-
cher. Lloyd‘s ist eine Vereinigung von Einzelversicherern, die eine Versicherungsbörse als 
eigenen Versicherungsmarkt betreibt, über den eine Vielzahl von Einzelpersonen in wech-
selnder Zusammensetzung Versicherungsrisiken übernehmen. Über diesen Versiche-
rungsmarkt erhalten auch Drittlandversicherer Zugang zum deutschen Versicherungs-
markt, der ansonsten einer Erlaubnis der Aufsichtsbehörde bedarf und die Errichtung einer 
Zweigniederlassung in Deutschland sowie die Bestellung eines Bevollmächtigten erfordert 
(§§ 67, 68 des Versicherungsaufsichtsgesetzes - VAG). Im Versicherungsaufsichtsrecht 
gibt es mit § 64 VAG bereits eine Sonderregelung, die verfahrens- und vollstreckungsrecht-
liche Erleichterungen für die Geltendmachung und Vollstreckung von Ansprüchen der Ver-
sicherungsnehmer enthalten, die eine Prozessführung und Vollstreckung gegen eine Viel-
zahl von Einzelpersonen als Versicherer entbehrlich macht.  


Mit dem neuen § 10c VersStG soll die Entrichtung der nach den Vorschriften des Versiche-
rungsteuergesetzes entstandenen Steuer auch in Fällen sichergestellt werden, in denen 
die Risiken über diese Versicherungsbörse von einer Vielzahl von Einzelpersonen in Bruch-
teilen gegen entsprechende Beteiligung am Versicherungsentgelt übernommen werden. 
Dementsprechend ist im neuen § 10c Absatz 1 VersStG vorgesehen, dass die Steuerent-
richtung grundsätzlich einheitlich durch den Hauptbevollmächtigten von Lloyd‘s erfolgt, es 
sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass ein anderer die Anmeldung und Entrichtung 
der Steuer übernommen hat. „Andere“ i. S. dieser Regelung können zum einen die in einem 
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konkreten Fall jeweils „eigentlich“ Entrichtungspflichtigen sein, wie etwa ein bei Lloyd’s ver-
einigter Einzelversicherer mit Sitz im EWR oder im Falle des § 7 Absatz 6 VersStG der 
Versicherungsnehmer. Aber auch in Fällen, in denen jemand - z. B. als bei Lloyd’s verei-
nigter Drittlandversicherer - die Steuer nachweislich tatsächlich anmeldet und entrichtet, 
ohne Entrichtungspflichtiger zu sein, trifft nach § 10c VersStG den Hauptbevollmächtigten 
von Lloyd’s insoweit weder die Pflicht zur Versicherungsteueranmeldung noch zur -entrich-
tung. Die Ausnahme von der regelmäßigen Pflicht des Hauptbevollmächtigten zur Steuer-
anmeldung und Entrichtung greift jedoch nur, „soweit“ ein anderer diese Pflichten - nach-
weislich - erfüllt hat; die darüber hinaus geschuldete Steuer hat der Hauptbevollmächtigte 
nach dem Grundsatz des § 10c VersStG wiederum selbst anzumelden und zu entrichten. 


Nach Absatz 2 finden die Vorschriften zum Verfahren der Steueranmeldung, zur Erstattung 
und Nachentrichtung der Steuer, zu Aufzeichnungspflichten und zur Außenprüfung entspre-
chende Anwendung. 


Die in Absatz 3 geregelte entsprechende Anwendung des § 64 Absatz 2 VAG bewirkt ver-
fahrens- und vollstreckungsrechtliche Erleichterungen. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 11 Absatz 1 Satz 1 Teilsatz vor Nummer 1 


Die Ermächtigungsgrundlage wird sprachlich modernisiert und mit zusätzlichen Regelungs-
inhalten (Nummern 4 bis 7) versehen, die zum einen die Rückverlagerung von Vorschriften 
aus dem Gesetz in die Durchführungsverordnung flankieren und zum anderen etwaige zu-
künftige Änderungen der neu in die Durchführungsverordnung eingefügten Vorschriften 
durch den Verordnungsgeber ermöglichen. 


Zu Buchstabe b 


§ 11 Absatz 1 Nummer 4 - 7Die in Nummer 4 enthaltene Ermächtigung lehnt sich im We-
sentlichen an eine frühere Ermächtigung an und ermöglicht die Konkretisierung von zur 
Durchführung eines ordnungsgemäßen Besteuerungsverfahrens notwendigen Pflichten.  


Mit Nummer 5 wird eine bis Ende 1984 wortgleich bestehende Ermächtigung reaktiviert. 


Nummer 6 ermächtigt den Verordnungsgeber, über § 10a VersStG hinausgehende Mittei-
lungspflichten zu regeln, etwa von anderen als den dort genannten Behörden. 


In der neuen Nummer 7 werden die bisher in den Nummern 6 und 7 enthaltenen Ermächti-
gungen zusammengefasst und um die Befugnis zur Regelung der Steuerberechnung bei 
Werten in fremder Währung ergänzt, weil die entsprechende Vorschrift in die Durchfüh-
rungsverordnung verlagert wird.  


Zu Nummer 13 


§ 12 Absatz 3 und 4 – neu – 


Nach dem neuen Absatz 3 der Übergangsvorschrift soll die Neufassung des § 4 Absatz 1 
Nummer 5 VersStG nur auf Neuverträge Anwendung finden. Damit bleibt zum einen die 
Rechtslage, wie sie sich aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BFH v. 17. Dezem-
ber 2014, II R 18/12, BStBl II 2015 S. 619) ergibt, für Altverträge erhalten, zum anderen 
wird Verwaltungsaufwand bei den Versicherungsunternehmen vermieden, der durch eine 
Überprüfung der Bestandsverträge entstehen würde. Darüber hinaus wird den Versiche-
rungsunternehmen eine Karenzzeit eingeräumt, in der sie ihre Vertragsformulare und Be-
dingungen an die Rechtsänderung anpassen können. § 8 Absatz 1 und Absatz 3 VersStG 
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regeln die grundsätzliche Verpflichtung des Entrichtungsschuldners bzw. des Steuerschuld-
ners zur elektronischen Steueranmeldung. Insbesondere angesichts des erforderlichen 
zeitlichen Vorlaufs für die Versicherungswirtschaft, die IT-Systeme und -verfahren entspre-
chend anzupassen, sieht Absatz 4 vor, dass die grundsätzliche Verpflichtung zur elektroni-
schen Steueranmeldung erst ab dem 1. Januar 2022 gilt. 


Zu Artikel 2 (Änderung der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 1 – neu - 


Die Absätze 1 und 2 definieren, was unter einem im Europäischen Wirtschaftsraum nieder-
gelassenen Versicherer und unter einem Drittlandversicherer im Sinne der Absätze 2 und 
3 des § 1 VersStG zu verstehen ist. Für die Unterscheidung ist der Wohnsitz bzw. Sitz des 
Versicherers als zivilrechtlicher Vertragspartner des Versicherungsnehmers maßgebend. 
Drittlandversicherer können zwar zur Aufnahme von Versicherungstätigkeit in Mitgliedstaa-
ten zugelassen werden, aber auch wenn sie in diesem Fall eine Zweigniederlassung in dem 
betreffenden Mitgliedstaat zu errichten und einen Bevollmächtigten zu bestellen haben, 
bleibt zivilrechtlicher Vertragspartner ein im Drittland ansässige Versicherer. 


In Absatz 3 werden beispielhaft die regelmäßig einschlägigen amtlichen Register für Fahr-
zeuge aufgezählt.  


Absatz 4 definiert den Versicherungsnehmer im Sinne der Regelung des § 1 Absatz 2 
Satz 3 VersStG, die der Umsetzung von Vorgaben des europäischen Richtlinienrechts zur 
Bestimmung der Risikobelegenheit dient. Der Richtliniengeber wollte für alle versicherten 
Risiken eine Lösung vorschlagen, die die Bestimmung des Staates, in dem das Risiko be-
legen ist, dadurch ermöglicht, dass sie auf konkrete und physische Merkmale statt auf recht-
liche Merkmale abstellt. Sowohl die Formulierungen in den Richtlinien (Artikel 13 Num-
mer 13 Buchstabe d der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2009 – Solvabilität II bzw. des Artikels 2 Buchstabe d, 4.Tiret der 
Richtlinie 88/357 EWG des Rates vom 22. Juni 1988) als auch der Wortlaut des § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 VersStG sind auf den typischen Fall zugeschnitten, dass der Versicherungs-
nehmer eigene Risiken versichert. In diesen Fällen ist die Annahme des jeweiligen Norm-
gebers grundsätzlich zutreffend, dass das Risiko dort belegen ist, wo der Versicherungs-
nehmer seinen Sitz/Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Versichert der Vertrags-
partner des Versicherers (formeller Versicherungsnehmer) hingegen fremde Risiken, stim-
men Sitz/Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des formellen Versicherungsnehmers und 
tatsächliche Risikobelegenheit erkennbar nicht überein, wenn sich der Sitz/Wohnsitz oder 
gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person (materieller Versicherungsnehmer) in ei-
nem anderen EWR-Staat als demjenigen des formellen Versicherungsnehmers befindet. 


Absatz 5 definiert, wann eine Versicherung im Sinne der Steuerbefreiungsnorm des § 4 
Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b VersStG der Versorgung der Risikoperson oder deren 
Angehörigen dient. Entscheidend ist grundsätzlich, dass im Versicherungsfall die Versiche-
rungsleistung der Risikoperson bzw. deren Angehörigen zufließen soll. Ausnahmen enthält 
Absatz 3 Satz 3. Danach sollen - wie bisher - eine Sicherungsabtretung oder eine Verpfän-
dung des Anspruchs oder der Abschluss einer entsprechenden Versicherung zugunsten 
eines Kreditinstituts zur Absicherung einer Verbindlichkeit die Steuerfreiheit unberührt las-
sen, denn die Risikoperson wird im Versicherungsfall durch die Leistung des Versicherers 
an das Kreditinstitut als Gläubiger der Risikoperson von einer Verbindlichkeit befreit. 


In Absatz 6 wird klargestellt, dass der nach den Vorschriften des Versicherungsaufsichts-
gesetzes von Versicherungsunternehmen eines Drittstaats für die Aufnahme des Ge-
schäftsbetriebs im Inland bestellte Hauptbevollmächtigte auch die steuerrechtlichen Ver-
pflichtungen im Inland zu erfüllen hat, sofern von dem Drittlandversicherer keine andere 
Person mit Wohnsitz oder Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum zur Entgegennahme des 
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Versicherungsentgelts bevollmächtigt wurde und damit dieser Steuerentrichtungsschuldner 
im Sinne des § 7 Absatz 3 VersStG ist. 


Zu Nummer 2 


§ 2 


Die bisher in § 2 geregelte Verpflichtung für Versicherer, der Finanzbehörde die Aufnahme 
von Versicherungsgeschäft mitzuteilen, wird beibehalten. Während ausländische Versiche-
rer bisher ausschließlich über Absatz 4 in die Anzeigepflicht einbezogen wurden, unter-
scheidet die Neufassung des § 2 nunmehr zwischen EWR-Versicherern (Absatz 1) und 
Drittlandversicherern (Absatz 4). Die Änderung des Wortlauts beruht auf der Ermächtigung 
des § 11 Nummer 4 – neu – VersStG.  


Zu Nummer 3 


§ 3 – neu - 


Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem Drittlandversicherer ohne Bevollmächtigten 
mit Wohnsitz oder Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum, ist der Versicherungsnehmer 
nach § 7 Absatz 6 VersStG verpflichtet, selbst die Steuer anzumelden und zu entrichten. 
Damit das Bundeszentralamt für Steuern überhaupt Kenntnis von derartigen 
Versicherungsverhältnissen erlangt und zur Vermeidung von Steuerumgehungen ist eine 
entsprechende Anzeige des Versicherungsnehmers erforderlich. Da Drittlandversicherer, 
die im Inland Erst- oder Rückversicherungsgeschäft betreiben wollen, zum 
Geschäftsbetrieb einer Erlaubnis der Aufsichtsbehörde bedürfen und deren Erteilung unter 
anderem von der Errichtung einer Zweigniederlassung und der Bestellung eines 
Bevollmächtigten mit Wohnsitz und ständigem Aufenthalt im Inland abhängig ist, besteht 
die Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers bereits aus tatsächlichen Gründen nur in 
Ausnahmefällen. Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Regelung des 
Besteuerungsverfahrens im Sinne der Ermächtigungsgrundlage des § 11 Nummer 4 – neu 
– VersStG. 


Zu Nummer 4 


§ 4 - neu - 


§ 4 beruht ebenfalls auf der Ermächtigung des § 11 Nummer 4 – neu – VersStG. Der Infor-
mationsanspruch des Steuerentrichtungsschuldners soll sicherstellen, dass dieser über die 
für eine korrekte Steueranmeldung und -entrichtung benötigten Tatsachen, die ihm nicht 
zwingend aus den eigenen Unterlagen bekannt sind, unterrichtet wird und er entsprechende 
Informationen einfordern kann.  


Zu Nummer 5 


Abschnitt B Zwischenüberschrift I 


Redaktionelle Anpassung der Zwischenüberschriften wegen der neuen Struktur der Vers-
StDV. 


Zu Nummer 6 


§§ 6 und 7 – neu - 


§ 6 stellt eine Regelung des Besteuerungsverfahrens im Sinne des § 11 Nummer 4 – neu 
– VersStG dar. Sie ist der Vorschrift des § 183 AO nachempfunden und dient der Erleich-
terung der Bekanntgabe von Verwaltungsakten und Mitteilungen der Finanzbehörde in Fäl-
len, in denen der Versicherer kein klassisches Versicherungsunternehmen ist, sondern ein 
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Zusammenschluss von mehreren Personen oder Personenvereinigungen im Sinne des § 2 
Absatz 1 VersStG.  


Die Regelung des bisherigen § 5 Absatz 3 VersStG wird auf Basis der Ermächtigungs-
grundlage des § 11 Nr. 7c – neu - VersStG wortgleich in § 7 VersStDV übernommen. 


Zu Nummer 7 


Abschnitt B Zwischenüberschrift II. 


Redaktionelle Anpassung der Zwischenüberschriften wegen der neuen Struktur der Vers-
StDV. 


Zu Nummer 8 


§§ 8 bis 10 – neu - 


§ 8 knüpft unmittelbar an den neu gefassten § 9 Absatz 1 VersStG an und regelt das un-
komplizierte Verfahren der Steuererstattung bei der Rückzahlung von unverdientem Versi-
cherungsentgelt. Ein förmlicher Antrag auf Steuererstattung ist nicht erforderlich. Der An-
trag gilt mit dem Abzug der zu erstattenden Steuer von der aktuell anzumeldenden Steuer 
als gestellt. Hat ausnahmsweise der Versicherungsnehmer selbst die Steuer angemeldet 
und entrichtet, kann dieser einen Antrag auf Steuererstattung stellen. Darin ist zum Zweck 
der Überprüfung, ob es sich bei dem vom Versicherer zurückgezahlten Betrag um unver-
dientes Versicherungsentgelt handelt, der Grund für die Rückzahlung anzugeben. Ferner 
sind die Höhe und der Zeitpunkt der Rückzahlung von Versicherungsentgelt nachzuweisen. 


§ 9 regelt das Erstattungsverfahren bei nachträglich eingetretener Steuerbefreiung gemäß 
§ 4 Absatz 2 Satz 1 – neu - VersStG. Grundsätzlich erfolgt die Steuererstattung im Rahmen 
der Steueranmeldung durch erkennbar vorgenommenen Steuerabzug. Gibt zum Beispiel 
der Versicherer keine regelmäßigen Steueranmeldungen ab, weil er nur wenige steuer-
pflichtige Versicherungen in seinem Bestand hat, besteht auch die Möglichkeit eines ge-
sonderten Antrags auf Steuererstattung. 


§ 10 – neu - 


§ 10 VersStDV regelt das Verfahren der Steuererstattung bei nachträglichem Entfallen der 
Voraussetzungen der Steuerbarkeit bei der Versicherung von Schiffen nach dem neuen § 9 
Absatz 3 VersStG. Grundsätzlich erfolgt die Steuererstattung im Rahmen der Steueranmel-
dung durch erkennbar vorgenommenen Steuerabzug. 


Zu Nummer 9 


§ 13 


Die Regelung des bisherigen § 10 wird in § 13 inhaltlich unverändert übernommen; lediglich 
die Überschrift wird ergänzt. 


Zu Nummer 10 


Abschnitt B Zwischenüberschrift II 


Redaktionelle Anpassung der Zwischenüberschriften wegen der neuen Struktur der Vers-
StDV. 


Zu Nummer 11 


§ 11 
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§ 11 regelt das Verfahren der Steuererstattung an sog. Sollversteuerer bei nicht verein-
nahmtem Versicherungsentgelt und bezieht sich auf den neuen § 9 Absatz 4 VersStG. Wie 
im Fall des § 10 erfolgt die Steuererstattung durch Abzug der zu erstattenden Steuer von 
der aktuell anzumeldenden Steuer. Maßgeblicher Anmeldungszeitraum ist hier derjenige, 
in dem der Versicherer die Versicherung ganz oder teilweise in Abgang gestellt hat. Diese 
Regelung entspricht dem bisherigen § 5 Absatz 1 Satz 3 VersStG. 


Zu Nummer 12 


Abschnitt B Zwischenüberschrift III 


Redaktionelle Anpassung der Zwischenüberschriften wegen der neuen Struktur der Vers-
StDV. 


Zu Nummer 13 


§ 12 – neu - 


In § 12, der auf den neuen § 9 Absatz 5 und 6 VersStG Bezug nimmt, wird der Anmeldungs-
zeitraum bestimmt, in dem Steuerentrichtungspflichtige die Verpflichtung zur Nachversteu-
erung zu erfüllen haben. Eine nachträgliche Korrektur aller Steueranmeldungen der be-
troffenen Anmeldungszeiträume ist nicht erforderlich 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass das Gesetz grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft 
tritt. 


Zu Absatz 2 


Die in Absatz 2 vorgesehene Rückwirkung der Änderung des § 6 Absatz 2 Nummer 5 Vers-
StG bewirkt, dass die Anwendbarkeit des besonderen Versicherungsteuersatzes bei der 
Seeschiffskaskoversicherung zeitlich zusammenfällt mit dem Inkrafttreten der ausdrückli-
chen Regelung der Steuerbarkeit von ausschließlich im Drittland registrierten Fahrzeugen 
im Rahmen des Ersten Verkehrsteueränderungsgesetzes. 
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A. Persönlicher Anwendungsbereich


 1 Übertragende und Aufnehmende können natürliche Personen, Mitunternehmerschaften und 


Kapitalgesellschaften sein. Aufnehmende kann auch eine Stiftung sein. Voraussetzung ist in 


allen Fällen, dass die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist. In den Fällen der 


Übertragung von Teilen eines Mitunternehmeranteils sowie der unentgeltlichen Aufnahme in 


ein Einzelunternehmen nach § 6 Absatz 3 Satz 1 2. Halbsatz und Satz 2 EStG ist die Über-


tragung nur auf natürliche Personen zulässig.


 2 Bei den grundsätzlich unter § 6 Absatz 3 EStG fallenden unentgeltlichen Übertragungen von 


einer oder auf eine Kapitalgesellschaft gehen jedoch die Regelungen zur verdeckten Gewinn-


ausschüttung i. S. d. § 8 Absatz 3 KStG oder der verdeckten Einlage vor (BFH-Urteil vom 


18. Dezember 1990, VIII R 17/85, BStBl 1991 II S. 512). Handelt es sich bei der unent-


geltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils oder eines Teils eines Mitunternehmer-


anteils um eine verdeckte Einlage (z. B. bei der Übertragung auf eine GmbH, an der der 


Übertragende beteiligt ist), greifen die Regelungen über die Betriebsaufgabe ein (BFH-Urteil 


vom 24. August 2000, IV R 51/98, BStBl 2005 II S. 173). In Fällen der verdeckten Einlage 


eines Teils eines Mitunternehmeranteils ist § 16 Absatz 1 Satz 2 EStG zu beachten. 


Beispiel 1: 


A überträgt seinen Mitunternehmeranteil im Rahmen einer verdeckten Einlage unentgeltlich 


auf die A-GmbH, deren Gesellschafter er ist. 


Der Übertragungsvorgang führt zur Aufdeckung der stillen Reserven (ggf. nach §§ 16 und 


34 EStG begünstigt). Die Anschaffungskosten der GmbH-Beteiligung erhöhen sich bei A um 


den Wert des Mitunternehmeranteils. 
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 3 Handelt es sich bei der aufnehmenden Körperschaft um eine Stiftung, die als solche keine 


Gesellschaftsrechte vermittelt, kommen die Grundsätze der verdeckten Einlage nicht zur 


Anwendung und die Buchwerte sind fortzuführen, wenn die Besteuerung der stillen Reserven 


sichergestellt ist. 


Beispiel 2: 


A überträgt seinen Mitunternehmeranteil unentgeltlich auf eine steuerpflichtige Stiftung. Der 


Übertragende A realisiert keinen Gewinn, da die Wirtschaftsgüter mit den Buchwerten anzu-


setzen sind (§ 6 Absatz 3 Satz 1 EStG). Bei der aufnehmenden Stiftung kommt es unter 


Anwendung des § 8 Absatz 1 KStG und des § 6 Absatz 3 Satz 3 EStG zu einer Buchwert-


fortführung. 


4 Ist die aufnehmende Körperschaft eine steuerbefreite Stiftung und begründet der übertragene 


Mitunternehmeranteil einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, sind ebenfalls 


die Buchwerte nach § 6 Absatz 3 EStG anzusetzen.  


Beispiel 3: 


A überträgt seinen Mitunternehmeranteil an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft 


unentgeltlich auf eine steuerbefreite Stiftung. 


Der Übertragende A realisiert keinen Gewinn, da die Wirtschaftsgüter mit den Buchwerten 


anzusetzen sind (§ 6 Absatz 3 Satz 1 EStG). Der übertragene Mitunternehmeranteil führt bei 


der aufnehmenden steuerbefreiten Stiftung zur Begründung eines steuerpflichtigen wirtschaft-


lichen Geschäftsbetriebs. Es kommt unter Anwendung des § 8 Absatz 1 KStG und des § 6 


Absatz 3 Satz 3 EStG deshalb zu einer Buchwertfortführung. 


5 Anders ist dies im Falle der Gewerblichkeit, die lediglich aufgrund Prägung nach § 15 


Absatz 3 Nummer 2 EStG gegeben ist. Denn ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb i. S. d. 


§ 14 AO liegt bei der aufnehmenden steuerbefreiten Stiftung nicht vor, wenn die Tätigkeit der 


gewerblich geprägten Personengesellschaft nicht über eine reine Vermögensverwaltung 


hinausgeht (BFH-Urteil vom 25. Mai 2011, I R 60/10, BStBl II S. 858). 


Beispiel 4: 


A überträgt seinen Mitunternehmeranteil an einer vermögensverwaltenden gewerblich 


geprägten GmbH & Co. KG (§ 15 Absatz 3 Nummer 2 EStG) unentgeltlich auf eine 


gemeinnützige Stiftung. 


Der Übertragungsvorgang führt zur Aufdeckung der stillen Reserven (ggf. nach §§ 16 und 


34 EStG begünstigt), denn die übernehmende gemeinnützige Stiftung begründet mit dem 


Mitunternehmeranteil keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 
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 6 Der Mitunternehmeranteil eines Gesellschafters umfasst sowohl den Anteil am Gesamthands-


vermögen als auch das dem einzelnen Mitunternehmer zuzurechnende Sonderbetriebsver-


mögen (BFH-Urteil vom 12. April 2000, XI R 35/99, BStBl 2001 II S. 26). Im Rahmen des 


§ 6 Absatz 3 EStG kommt nur die funktionale Betrachtung zur Anwendung. Funktional 


wesentlich können nur solche Wirtschaftsgüter sein, die im Zeitpunkt des Übertragungsvor-


gangs für die Funktion des Betriebes von Bedeutung sind; auf das Vorhandensein erheblicher 


stiller Reserven kommt es nicht an. 


I. Übertragung des gesamten Mitunternehmeranteils (§ 6 Absatz 3 Satz 1 


1. Halbsatz EStG) 


1. Übertragung unter Vorbehalt eines Nießbrauchsrechts


 7 Erfolgt die Übertragung eines Mitunternehmeranteils unter Vorbehalt eines Nießbrauchs-


rechts und wird der neue Gesellschafter Mitunternehmer, steht der Nießbrauchsvorbehalt der 


Buchwertfortführung nach § 6 Absatz 3 EStG nicht entgegen. Die Grundsätze des zu Einzel-


betrieben mit gewerblichen Einkünften nach § 15 EStG ergangenen BFH-Urteils vom 


25. Januar 2017 (X R 59/14, BStBl 2019 II S. xxx) gelten nicht für die Übertragung von 


Mitunternehmeranteilen. Dagegen ist die unentgeltliche Übertragung eines im Ganzen 


verpachteten gewerblichen Einzelunternehmens unter Vorbehalt eines Nießbrauchsrechts kein 


von § 6 Absatz 3 EStG erfasster Vorgang (BFH-Urteil vom 25. Januar 2017, X R 59/14, 


BStBl 2019 II S. xxx). 


2. Behandlung von funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen


 8 Wird der gesamte Anteil des Mitunternehmers an der Gesellschaft übertragen, setzt § 6 


Absatz 3 Satz 1 EStG vorbehaltlich der nachfolgenden Ausführungen in Rn. 10 bis 15 voraus, 


dass neben dem Anteil am Gesamthandsvermögen auch sämtliche Wirtschaftsgüter des 


Sonderbetriebsvermögens, die im Zeitpunkt der Übertragung für die Funktion des Betriebes 


von Bedeutung sind (im Folgenden funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen 


genannt), übertragen werden. 


9 Wird im Zeitpunkt der Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen funktional 


wesentliches Sonderbetriebsvermögen zurückbehalten und zeitgleich oder taggleich in das 


Privatvermögen des Übertragenden überführt, ist eine Buchwertfortführung nach § 6 Absatz 3 


Satz 1 EStG nicht zulässig, weil sich das funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen 


zum Zeitpunkt der Entnahme noch im Betriebsvermögen des Übertragenden befand und bei 


einer derartigen Konstellation gerade nicht alle im Übertragungszeitpunkt noch vorhandenen 


wesentlichen Betriebsgrundlagen des vorhandenen Betriebs nach § 6 Absatz 3 Satz 1 EStG 
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2019 II S. xxx). Es liegt in diesem Fall insgesamt grundsätzlich eine tarifbegünstigte Aufgabe 


des gesamten Mitunternehmeranteils vor (BFH-Beschluss vom 31. August 1995, 


VIII B 21/93, BStBl II S. 890). Die stillen Reserven im Gesamthandsvermögen und im 


Sonderbetriebsvermögen sind aufzudecken. § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG ist nicht anwendbar, da 


der Übertragende mit der Übertragung des (gesamten) Anteils am Gesamthandsvermögen 


nicht mehr Mitunternehmer ist. 


3. Keine Gesamtplanbetrachtung bei Anwendung von § 6 Absatz 3 und § 6 Absatz 5 


EStG 


a) Umstrukturierung und Überführung oder Übertragung 


10 Wird im Zeitpunkt der Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen funktional 


wesentliches Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG zum 


Buchwert übertragen oder nach § 6 Absatz 5 Satz 1 oder Satz 2 EStG in ein anderes Betriebs-


vermögen/Sonderbetriebsvermögen des Steuerpflichtigen überführt, ist § 6 Absatz 3 


Satz 1 EStG gleichwohl auf die Übertragung des reduzierten Mitunternehmeranteils 


anwendbar. 


Die gleichzeitige Anwendung der beiden Buchwertprivilegien nach § 6 Absatz 5 EStG 


Auslagerung von funktional wesentlichem Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen) und 


§ 6 Absatz 3 EStG ist möglich, denn es steht der Anwendung des § 6 Absatz 3 EStG nicht 


entgegen, dass im Zeitpunkt der Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG zum Betriebsver-


mögen/Sonderbetriebsvermögen der Mitunternehmerschaft gehörende Wirtschaftsgüter 


zeitgleich oder taggleich nach § 6 Absatz 5 EStG überführt oder übertragen werden (BFH-


Urteile vom 2. August 2012, IV R 41/11, BStBl 2019 II S. xxx und vom 12. Mai 2016, 


IV R 12/15, BStBl 2019 II S. xxx).  


11 Die gleichzeitige Anwendung der beiden Buchwertprivilegien darf jedoch keine Betriebs-


zerschlagung zur Folge haben. Vielmehr muss auch nach Auslagerung von funktional 


wesentlichem Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen noch weiterhin eine funktions-


fähige betriebliche Einheit bestehen und die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt 


sein. § 6 Absatz 3 EStG ist demnach auch als eine Regelung der Umstrukturierung zu 


verstehen, welche mit der Umstrukturierungsnorm des § 6 Absatz 5 EStG auf einer Ebene 


steht (BFH-Urteile vom 2. August 2012, IV R 41/11, BStBl 2019 II S. xxx und vom 12. Mai 


2016, IV R 12/15, BStBl 2019 II S. xxx). Das Erfordernis der Sicherstellung der Besteuerung 


der stillen Reserven ist sowohl in § 6 Absatz 5 EStG als auch in § 6 Absatz 3 EStG i. d. F. des 


Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren 


Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen vom 20. Dezember 2016 


(BStBl 2017 I S. 5) enthalten. 
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12 Die gleichzeitige (parallele) Anwendung der Buchwertprivilegien nach § 6 Absatz 5 und § 6 


Absatz 3 EStG zu Buchwerten kommt dagegen nicht in Betracht, wenn nach der Auslagerung 


von funktional wesentlichem Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen gem. § 6 Absatz 5 


EStG keine funktionsfähige betriebliche Einheit mehr besteht. Für die Buchwertfortführung 


gem. § 6 Absatz 3 EStG ist deshalb jeweils zeitpunktbezogen zu prüfen, ob auch nach der 


Auslagerung gem. § 6 Absatz 5 EStG noch eine funktionsfähige betriebliche Einheit nach § 6 


Absatz 3 EStG übertragen werden kann. Voraussetzung hierfür ist, dass das nach der Aus-


lagerung von Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen gem. § 6 Absatz 5 EStG noch 


verbleibende „Restbetriebsvermögen“ für sich gesehen wirtschaftlich lebensfähig ist und 


dieses weiterhin alle Merkmale eines Betriebs oder Teilbetriebs i. S. d. § 16 EStG erfüllt. 


Stellt das nach der Auslagerung gem. § 6 Absatz 5 EStG verbleibende „Restbetriebsver-


mögen“ keine funktionsfähige betriebliche Einheit mehr dar, liegt hinsichtlich des verbleiben-


den „Restbetriebsvermögens“ eine Betriebszerschlagung und damit grundsätzlich eine nicht 


nach § 16 Absatz 4, § 34 EStG steuerbegünstigte Betriebsaufgabe vor, da eine im zeitlichen 


und sachlichen Zusammenhang stehende Übertragung oder Überführung einer wesentlichen 


Betriebsgrundlage zu Buchwerten nach § 6 Absatz 5 EStG die Inanspruchnahme der 


Vergünstigungen nach § 16 Absatz 4, § 34 EStG ausschließt (vgl. hierzu auch Rn. 16). Eine 


wirtschaftliche Zerschlagung des bisherigen Betriebs im Sinne einer Betriebsaufgabe gem. 


§ 16 EStG ist aber nicht allein deshalb anzunehmen, weil das Buchwertprivileg auch für die 


unentgeltliche Übertragung einer bis zum Übertragungszeitpunkt verkleinerten betrieblichen 


Einheit zu gewähren ist.  


c) Aufdeckung der stillen Reserven im Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen 


13 Wird aufgrund einheitlicher Planung zeitlich vor der Übertragung des Mitunternehmeranteils 


funktional wesentliches Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen unter Aufdeckung der 


stillen Reserven entweder entnommen (z. B. durch unentgeltliche Übertragung auf einen 


Angehörigen) oder zum gemeinen Wert veräußert, kann der Mitunternehmeranteil gleichwohl 


nach § 6 Absatz 3 EStG zum Buchwert übertragen werden, sofern es sich bei dem verbleiben-


den „Restbetriebsvermögen“ weiterhin um eine funktionsfähige betriebliche Einheit handelt 


(BFH-Urteil vom 9. Dezember 2014, IV R 29/14, BStBl 2019 II S. xxx). § 6 Absatz 3 EStG 


ist hier also nur dann anwendbar, wenn funktional wesentliches Betriebsvermögen/Sonder-


betriebsvermögen bereits vor dem Zeitpunkt der Übertragung des Mitunternehmeranteils 


entweder veräußert oder entnommen wurde. Zeitgleiche oder taggleiche Veräußerungen oder 


Entnahmen sind dagegen - mit Ausnahme von Überführungen und Übertragungen nach § 6 


Absatz 5 EStG - für eine Buchwertfortführung nach § 6 Absatz 3 EStG schädlich (siehe 


hierzu auch Rn. 9 sowie BFH-Urteil vom 29. November 2017, I R 7/16, BStBl 2019 II 


S. xxx). 
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14 Vater V war Kommanditist bei der X-KG, an die er ein Grundstück (wesentliche Betriebs-


grundlage) vermietet hatte. V übertrug im Juli 2018 seinen gesamten Kommanditanteil 


unentgeltlich auf seinen Sohn S. Bereits im März 2018 hatte V das Grundstück nach § 6 


Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 EStG zum Buchwert auf die von ihm neu gegründete gewerblich 


geprägte Y-GmbH & Co KG übertragen. 


Die Voraussetzungen für eine Buchwertübertragung des Kommanditanteils nach § 6 


Absatz 3 EStG liegen hier vor, auch wenn das Grundstück (wesentliche Betriebsgrundlage im 


Sonderbetriebsvermögen) zuvor nach § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 EStG auf die Y-GmbH 


& Co KG ausgelagert und deshalb nicht ebenfalls an den Sohn übertragen wurde, weil nach 


den BFH-Urteilen vom 2. August 2012 - IV R 41/11- (BStBl 2019 II S. xxx) und vom 


12. Mai 2016 - IV R 12/15 - (BStBl 2019 II S. xxx) eine gleichzeitige Anwendung der 


Buchwertprivilegien des § 6 Absatz 3 und des § 6 Absatz 5 EStG möglich ist.  


e) Zeitlich gestreckte Aufgabe eines Mitunternehmeranteils (§§ 16, 34 EStG) 


15 Die Aufgabe einer betrieblichen Einheit und damit auch eines Mitunternehmeranteils kann in 


mehreren Schritten zeitlich gestreckt als einheitlicher Vorgang i. S. d. §§ 16, 34 EStG erfol-


gen. Danach liegt eine Betriebsaufgabe i. S. d. § 16 Absatz 3 EStG vor, wenn der Steuer-


pflichtige den Entschluss gefasst hat, seine betriebliche Tätigkeit einzustellen und seinen 


Betrieb als selbständigen Organismus des Wirtschaftslebens aufzulösen, und wenn er in 


Ausführung dieses Entschlusses alle wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen 


Vorgang innerhalb kurzer Zeit (hier gilt eine Frist von bis zu 18 Monaten) an verschiedene 


Abnehmer veräußert, überträgt oder in das Privatvermögen überführt. In diesen Fällen 


entsteht ein insgesamt nach §§ 16, 34 EStG steuerbegünstigter Gewinn (vgl. hierzu BFH-


Urteile vom 19. Mai 2005, IV R 17/02, BStBl II S. 637 und vom 30. August 2007, IV R 5/06, 


BStBl 2008 II S. 113). 


4. Weitere Anwendung des Gesamtplangedankens bei § 16 Absatz 4 und § 34 EStG 


16 Abweichend von den Aussagen unter 3. ist übereinstimmend mit der BFH-Rechtsprechung 


der Gedanke des Gesamtplans im Rahmen der Gewährung der Steuervergünstigungen nach 


§ 16 Absatz 4 und § 34 EStG auch weiterhin anzuwenden. Der Gesamtplangedanke dient in 


diesem Bereich der Verwirklichung des Zwecks der Vergünstigungen nach § 16 Absatz 4 und 


§ 34 EStG, die zusammengeballte Realisierung der während vieler Jahre entstandenen stillen 


Reserven nicht ungemildert dem progressiven Einkommensteuertarif zu unterwerfen (siehe 


BFH-Urteil vom 17. Dezember 2014, IV R 57/11, BStBl 2015 II S. 536). Außerdem sind bei 


der Prüfung der Vergünstigungen nach § 16 Absatz 4 und § 34 EStG auch funktional nicht 


wesentliche Wirtschaftsgüter mit stillen Reserven zu berücksichtigen. 
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betriebliche Einheit mehr dar, liegt hinsichtlich des verbleibenden „Restbetriebsvermögens “ 


eine Betriebszerschlagung und damit eine Betriebsaufgabe gem. § 16 EStG vor. Eine 


derartige Betriebszerschlagung führt zu einer nicht steuerbegünstigten Betriebsaufgabe i. S. d. 


§ 16 Absatz 4 und § 34 EStG, da eine im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehende 


Übertragung oder Überführung einer wesentlichen Betriebsgrundlage zu Buchwerten nach § 6 


Absatz 5 EStG die Inanspruchnahme der Vergünstigungen nach § 16 Absatz 4 und § 34 EStG 


mangels Aufdeckung aller stiller Reserven ausschließt.  


5. Behandlung von funktional nicht wesentlichem Sonderbetriebsvermögen 


17 Wird im Zeitpunkt der Übertragung des Anteils am Gesamthandsvermögen funktional nicht 


wesentliches Sonderbetriebsvermögen entnommen oder nach § 6 Absatz 5 EStG zum Buch-


wert in ein anderes Betriebsvermögen überführt oder übertragen, steht dies der Anwendung 


des § 6 Absatz 3 Satz 1 EStG im Hinblick auf die Übertragung des Mitunternehmeranteils 


ebenfalls nicht entgegen. Wird dieses Sonderbetriebsvermögen entnommen, entsteht insoweit 


grundsätzlich ein laufender Gewinn (BFH-Urteil vom 29. Oktober 1987, IV R 93/85, 


BStBl 1988 II S. 374). 


II. Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils 


1. Übertragung unter Vorbehalt eines Nießbrauchsrechts 


18 Rn. 7 Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils. 


2. Übertragung bei funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen 


19 Die unter I. dargestellten Grundsätze zur Anwendung der BFH-Urteile vom 2. August 2012 -


IV R 41/11- (BStBl 2019 II S. xxx), vom 12. Mai 2016 - IV R 12/15 - (BStBl 2019 II S. xxx) 


und vom 9. Dezember 2014 - IV R 29/14 - (BStBl 2019 II S. xxx) zur Übertragung des 


gesamten Anteils am Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft sind bei der 


Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft 


entsprechend anzuwenden. Im Übrigen gilt hier Folgendes: 


a) Quotale Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen und eines 


Teils des Sonderbetriebsvermögens (§ 6 Absatz 3 Satz 1 2. Halbsatz EStG) 


20 § 6 Absatz 3 Satz 1 EStG ist im Falle der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines 


Anteils am Gesamthandsvermögen bei gleichzeitigem Vorhandensein von funktional 


wesentlichem Sonderbetriebsvermögen auch dann anwendbar, soweit das funktional 


wesentliche Sonderbetriebsvermögen quotal nicht in demselben Verhältnis übergeht, in dem 


der übertragene Teil des Anteils am Gesamthandsvermögen zum gesamten Anteil am 
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II S. 173). Umfasst das Sonderbetriebsvermögen mehrere Wirtschaftsgüter, z. B. Grund-


stücke, müssen deshalb nicht alle funktional wesentlichen Wirtschaftsgüter anteilig mit 


übertragen werden. 


21 Gem. BFH-Urteil vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - (BStBl 2019 II S. xxx) wird für die 


Fälle der Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils bei gleichzeitigem Vorhanden-


sein von funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen eine rein wertmäßige (rechne-


rische) Betrachtung vorgenommen. Eines Wertgutachtens bedarf es nicht, wenn das 


funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen in demselben Verhältnis übergeht, in dem 


der übertragene Teil des Anteils am Gesamthandsvermögen zum gesamten Anteil am 


Gesamthandsvermögen steht.  


22 Die Voraussetzungen des § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG sind (nur) dann erfüllt, wenn nicht 


mindestens ein Anteil am Sonderbetriebsvermögen übertragen wird, der dem übertragenen 


Teil des Anteils am Gesamthandsvermögen des Übertragenden entspricht; nur dann liegt eine 


unterquotale Übertragung i. S. d. § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG vor. 


23 Beispiel 1: 


Vater V ist alleiniger Kommanditist der V GmbH & Co. KG. Die V GmbH ist als Komple-


mentärin nicht am Vermögen der KG beteiligt. Für ihren Betrieb überlässt V der KG zwei 


Grundstücke (wesentliche Betriebsgrundlagen), nämlich das Grundstück 1 mit aufstehender 


Produktionshalle sowie das Grundstück 2 mit aufstehendem Bürogebäude und ange-


schlossenem Lagerplatz. Beide Grundstücke haben den identischen Teilwert von 3 Mio. Euro. 


V überträgt nun auf seinen Sohn S neben dem hälftigen Kommanditanteil das ganze Grund-


stück 1. Grundstück 2 behält er hingegen vollständig zurück. Wertmäßig betrachtet kommt es 


damit weder zu einer unter- noch zu einer überquotalen Übertragung von Sonderbetriebs-


vermögen. Diese Vorgehensweise führt daher im rechnerischen Ergebnis zu einer quotalen 


Übertragung und deshalb nicht zur Aufdeckung von stillen Reserven in dem vorhandenen 


Sonderbetriebsvermögen (hier also die Grundstücke 1 und 2). Die Behaltefrist nach § 6 


Absatz 3 Satz 2 EStG kommt nicht zur Anwendung, weil V wertmäßig einen Anteil am 


Sonderbetriebsvermögen überträgt, der dem übertragenen Teil des Anteils am Gesamthands-


vermögen des Übertragenden entspricht. 


Diese Grundsätze gelten für den Fall der unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person 


in ein Einzelunternehmen entsprechend. 


24 Beispiel 2: 


Vater V erzielt aus seinem Einzelunternehmen Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Im Betriebsvermögen des V befinden sich zwei Grund-


stücke (wesentliche Betriebsgrundlagen), nämlich das Grundstück 1 mit aufstehender 
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schlossenem Lagerplatz. Beide Grundstücke haben den identischen Teilwert von 3 Mio. Euro. 


V nimmt seinen Sohn S unentgeltlich in sein Einzelunternehmen auf und S erhält einen 


Vermögensanteil von 50 % am Betriebsvermögen. Abweichend davon erhält S das Allein-


eigentum am Grundstück 1 und V bleibt dafür Alleineigentümer des Grundstücks 2. Wert-


mäßig betrachtet kommt es damit weder zu einer unter- noch zu einer überquotalen 


Begründung von Sonderbetriebsvermögen. Dieses Vorgehen führt daher im rechnerischen 


Ergebnis zu einer quotalen Aufnahme des S. Die Behaltefrist nach § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG 


kommt auch hier nicht zur Anwendung. 


b) Disquotale Übertragung von Gesamthandsvermögen und Sonderbetriebsvermögen 


aa) Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen unter gleichzeitiger 


Zurückbehaltung von Sonderbetriebsvermögen (unterquotale Übertragung – § 6 


Absatz 3 Satz 2 EStG) 


25 Wird im Zeitpunkt der unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein Einzel-


unternehmen oder der unentgeltlichen Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthands-


vermögen funktional wesentliches Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen nicht oder in 


geringerem Umfang (unterquotal) übertragen, als es dem übertragenen Teil des Einzelunter-


nehmens oder des Anteils am Gesamthandsvermögen entspricht, liegt insgesamt eine 


Übertragung nach § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG vor. 


26 Voraussetzung für die Buchwertübertragung ist dann, dass der Übernehmer den über-


nommenen Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nicht 


veräußert oder aufgibt. Der Veräußerung des Mitunternehmeranteils steht die Veräußerung 


nur des Anteils am Gesamthandsvermögen oder eines Teils davon und/oder des mit dem 


Mitunternehmeranteil übernommenen funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens oder 


eines Teils davon innerhalb der Fünf-Jahresfrist gleich. Veräußert der Rechtsnachfolger den 


übernommenen Mitunternehmeranteil - oder einen Teil davon - oder gibt er den Mitunterneh-


meranteil innerhalb der Behaltefrist auf, liegen in Bezug auf den ursprünglichen Über-


tragungsvorgang die Voraussetzungen für die Buchwertübertragung nach § 6 Absatz 3 Satz 2 


EStG nicht mehr vor. Für die gesamte Übertragung sind dann rückwirkend auf den ursprüng-


lichen Übertragungsstichtag die Teilwerte anzusetzen (§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO). 


Der dabei beim Übertragenden entstehende Gewinn ist laufender Gewinn (§ 16 Absatz 1 


Satz 2 i. V. m. § 16 Absatz 3 EStG). Für die Berechnung der Behaltefrist ist grundsätzlich auf 


den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums hinsichtlich des übernommenen Mitunterneh-


meranteils (= Übergang von Nutzen und Lasten) abzustellen. Die Behaltefrist endet spätestens 


dann, wenn dem Rechtsnachfolger neben dem Teil des Anteils auch der restliche Bruchteil 


des Anteils am Gesamthandsvermögen übertragen wird (BFH-Urteil vom 2. August 2012, 


IV R 41/11, BStBl 2019 II S. xxx). 
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27 War der Übernehmer bereits vor der unentgeltlichen Übertragung des Teils des Anteils 


Mitunternehmer dieser Mitunternehmerschaft, ist von einer Veräußerung des übernommenen 


Anteils erst auszugehen, wenn der Anteil der Beteiligung nach der Veräußerung des Teils des 


Mitunternehmeranteils unter dem Anteil der übernommenen Beteiligung liegt oder das mit 


dem Mitunternehmeranteil übernommene funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen 


innerhalb der Fünf-Jahresfrist veräußert oder entnommen wird. 


28 Beispiel: 


Vater V und Sohn S sind jeweils zu 50 % an einer OHG beteiligt. V überträgt unentgeltlich 


einen Teil seines Gesellschaftsanteils auf S, behält sein Sonderbetriebsvermögen aber zurück, 


so dass V jetzt zu 25 % und S zu 75 % an der OHG beteiligt sind. S reduziert innerhalb der 


Fünf-Jahresfrist seine Beteiligung auf 20 % und veräußert entsprechend einen Teil seines 


Mitunternehmeranteils. 


Es liegt eine unterquotale Übertragung von V auf S nach § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG vor, bei 


der die Behaltefrist zu beachten ist. Da der Anteil des S nach der Veräußerung (20 %) unter 


dem Anteil der übernommenen Beteiligung (25 %) liegt, hat er auch einen Teil des über-


nommenen Mitunternehmeranteils veräußert. Für die ursprüngliche Übertragung von V auf S 


ist damit insgesamt § 6 Absatz 3 EStG nicht anwendbar (Rn. 26).Für die gesamte Über-


tragung sind rückwirkend auf den ursprünglichen Übertragungsstichtag die Teilwerte 


anzusetzen (§ 6 Absatz 3 Satz 2 EStG, § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO). Der bei V 


entstehende Gewinn ist laufender Gewinn (§ 16 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 16 Absatz 3 EStG). 


29 Eine Veräußerung i. S. d. § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG ist grundsätzlich auch eine Einbringung 


nach den §§ 20 oder 24 UmwStG, unabhängig davon, ob die Buchwerte, gemeinen Werte 


oder Zwischenwerte angesetzt werden. Als Veräußerung gilt auch ein Formwechsel nach 


§ 25 UmwStG. Überträgt der Rechtsnachfolger einzelne Wirtschaftsgüter des übernommenen 


Sonderbetriebsvermögens gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten nach § 6 Absatz 5 


Satz 3 EStG auf einen Dritten, liegt auch eine Veräußerung vor. Wird der nach § 6 Absatz 3 


Satz 2 EStG übertragene Teil eines Mitunternehmeranteils vom Übernehmer zu einem 


späteren Zeitpunkt insgesamt zu Buchwerten nach § 20 UmwStG in eine Kapitalgesellschaft 


oder zu Buchwerten nach § 24 UmwStG in eine Personengesellschaft eingebracht, liegt 


- abweichend vom oben genannten Grundsatz - keine schädliche Veräußerung i. S. d. § 6 


Absatz 3 Satz 2 EStG vor, wenn der Einbringende die hierfür erhaltene Beteiligung an der 


Kapitalgesellschaft oder den erhaltenen Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von 


mindestens fünf Jahren - beginnend mit der ursprünglichen Übertragung des Mitunter-


nehmeranteils nach § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG - nicht veräußert oder aufgibt und die 


Kapitalgesellschaft oder die Personengesellschaft den eingebrachten Mitunternehmeranteil 


oder die eingebrachten Wirtschaftsgüter innerhalb der genannten Frist nicht veräußert. 
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30 Eine unentgeltliche Weiterübertragung ist unschädlich; dabei geht die Behaltefrist jedoch auf 


den Rechtsnachfolger über. Dem Rechtsnachfolger ist die Behaltedauer des Übertragenden 


anzurechnen. 


31 Voraussetzung für eine Buchwertübertragung i. S. d. § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG ist nicht, dass 


das zurückbehaltene Sonderbetriebsvermögen dauerhaft zum Betriebsvermögen derselben 


Mitunternehmerschaft gehört. Denn nach dem BFH-Urteil vom 12. Mai 2016 - IV R 12/15 - 


(BStBl 2019 II S. xxx) entfällt die Buchwertprivilegierung der unentgeltlichen Übertragung eines 


Teils eines Mitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung eines Wirtschaftsgutes des Sonderbe-


triebsvermögens nicht deshalb rückwirkend, weil das zurückbehaltene Wirtschaftsgut zu einem 


späteren Zeitpunkt von dem Übertragenden zum Buchwert nach § 6 Absatz 5 EStG in ein anderes 


Betriebsvermögen übertragen wird. Wird Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen aufgrund 


einheitlicher Planung vor der unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein 


bestehendes Einzelunternehmen oder der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines 


Mitunternehmeranteils entnommen oder unter Aufdeckung der stillen Reserven zum 


Verkehrswert veräußert, schließt dies eine Buchwertübertragung nach § 6 Absatz 3 EStG 


nicht aus. Die zeitgleiche oder taggleiche Entnahme oder Veräußerung ist jedoch schädlich 


(vgl. auch Rn. 13). 


bb) Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen unter gleichzeitiger 


überquotaler Übertragung von Sonderbetriebsvermögen 


32 Wird im Zeitpunkt der unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein Einzel-


unternehmen oder der unentgeltlichen Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthands-


vermögen funktional wesentliches Betriebsvermögen/Sonderbetriebsvermögen in größerem 


Umfang (überquotal) übertragen, als es dem übertragenen Teil des Einzelunternehmens oder 


des Anteils am Gesamthandsvermögen entspricht, ist der Vorgang nicht in eine Übertragung 


nach § 6 Absatz 3 Satz 1 EStG für den quotalen Teil des Betriebsvermögens/Sonderbetriebs-


vermögens (ohne Lauf einer Sperrfrist) und eine Übertragung nach § 6 Absatz 5 EStG für den 


überquotalen Teil des Betriebsvermögens/Sonderbetriebsvermögens (mit Lauf einer Sperr-


frist) aufzuteilen. Denn in diesem Fall handelt es sich ausschließlich (und einheitlich) um eine 


unentgeltliche Aufnahme einer natürlichen Person in ein Einzelunternehmen oder eine unent-


geltliche Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils nach § 6 Absatz 3 Satz 1 EStG 


ohne Lauf einer Sperrfrist (BFH-Urteil vom 2. August 2012, IV R 41/11, BStBl 2019 II 


S. xxx). 


33 Die o. g. Grundsätze gelten auch, wenn die Mitunternehmerstellung des Empfängers mit der 


Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils erstmals begründet wird (BFH-Urteil 


vom 6. Dezember 2000, VIII R 21/00, BStBl 2003 II S. 194). 
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34 Wird ein Teil eines Mitunternehmeranteils unentgeltlich übertragen, jedoch für die Mitunter-


nehmerschaft funktional nicht wesentliches Sonderbetriebsvermögen zurückbehalten, ist § 6 


Absatz 3 Satz 1 EStG uneingeschränkt anwendbar. Der übernehmende Gesellschafter hat die 


Buchwerte fortzuführen. Bei der Überführung des zurückbehaltenen Sonderbetriebsver-


mögens in das Privatvermögen entsteht laufender Gewinn (vgl. Rn. 17). 


III. Isolierte Übertragung von Sonderbetriebsvermögen 


35 Wird das Sonderbetriebsvermögen isoliert (d. h. ohne Änderung der Beteiligungsverhältnisse 


bei der Mitunternehmerschaft) unentgeltlich übertragen, liegt keine Übertragung eines Mitun-


ternehmeranteils vor (BFH-Urteil vom 11. Dezember 1990, VIII R 14/87, BStBl 1991 II 


S. 510). Liegen die Voraussetzungen des § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG vor, erfolgt die Über-


tragung zum Buchwert. Andernfalls handelt es sich um eine Entnahme. § 16 Absatz 4 und 


§ 34 EStG sind nicht anwendbar. 


C. Unentgeltliche Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehendes 


Einzelunternehmen (§ 6 Absatz 3 Satz 1 2. Halbsatz EStG) 


36 Bei der unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehendes Einzelun-


ternehmen unter Zurückbehaltung von Betriebsvermögen ist § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG 


anzuwenden, wenn das zurückbehaltene Betriebsvermögen Sonderbetriebsvermögen bei der 


entstandenen Mitunternehmerschaft wird (vgl. Rn. 20 ff.). 


D. Fälle der mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung 


37 Entsteht infolge einer unentgeltlichen Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG eine mitunterneh-


merische Betriebsaufspaltung (vgl. hierzu auch BMF-Schreiben vom 28. April 1998, BStBl I 


S. 583), sind verschiedene Fallgruppen zu unterscheiden: 


a) Übertragung von Sonderbetriebsvermögen, das nach der Übertragung im 


Gesamthandseigentum des Übertragenden und des Übernehmenden steht 


38 Begründen der Übertragende und der Übernehmer hinsichtlich des anteilig übertragenen 


Sonderbetriebsvermögens nach der Übertragung zivilrechtlich eine Gesamthandsgemeinschaft 


(§ 718 ff. BGB), wird diese unmittelbar zur Besitzpersonengesellschaft. In diesem Fall folgt 


der unter § 6 Absatz 3 Satz 1 EStG fallenden Übertragung eine Zurechnung der Wirtschafts-


güter des Sonderbetriebsvermögens zum Gesamthandsvermögen der Besitzpersonengesell-


schaft gem. § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG unmittelbar nach. 
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Absatz 3 Satz 2 EStG, so führt eine unterquotale Übertragung des Sonderbetriebsvermögens 


in die Besitzpersonengesellschaft zu keiner schädlichen Veräußerung oder Aufgabe i. S. d. § 6 


Absatz 3 Satz 2 EStG; für die einer Übertragung nach § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG nach-


folgenden Übertragungen sind insbesondere die Rn. 26 und 29 zu beachten. 


b) Übertragung von Sonderbetriebsvermögen, das nach der Übertragung im 


Bruchteilseigentum des Übertragenden und Übernehmenden steht 


39 Wird bei der anteiligen Übertragung von Sonderbetriebsvermögen dem Übernehmer zivil-


rechtlich ein Bruchteil zu Eigentum übertragen (§ 741 BGB), findet zuerst eine unentgeltliche 


Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils (einschließlich des Sonderbetriebs-


vermögens) auf den übernehmenden Gesellschafter nach § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG statt. 


Anschließend erfolgt sowohl bei dem übertragenden Gesellschafter als auch bei dem über-


nehmenden Gesellschafter eine Überführung des Sonderbetriebsvermögens in das Sonder-


betriebsvermögen bei der Besitzpersonengesellschaft (GbR) gem. § 6 Absatz 5 Satz 2 EStG.


Hinsichtlich des Sonderbetriebsvermögens findet hier allerdings kein Rechtsträgerwechsel 


statt, sondern es erfolgt hier nur ein Zuordnungswechsel von dem Sonderbetriebsvermögen 


bei der bisherigen Personengesellschaft in das Sonderbetriebsvermögen der Besitzpersonen-


gesellschaft (BFH-Urteil vom 18. August 2005, IV R 59/04, BStBl II S. 830). 


Beispiel (für eine quotale Übertragung des Sonderbetriebsvermögens): 


A ist zu 60 % an der AB OHG beteiligt, der er auch ein im Sonderbetriebsvermögen 


befindliches Grundstück zur Nutzung überlässt. In 2018 überträgt A die Hälfte seines 


Mitunternehmeranteils (1/2 des Anteils am Gesamthandsvermögen und 1/2 des Sonder-


betriebsvermögens) unentgeltlich auf C. Die AC-GbR überlässt das Grundstück der ABC-


OHG entgeltlich zur Nutzung. 


a)


Das Grundstück steht im Gesamthandsvermögen von A und C 


b) 


Das Grundstück steht im Bruchteilseigentum von A und C 


zu a) 


Zunächst liegt eine unentgeltliche Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils nach 


§ 6 Absatz 3 Satz 1 EStG vor, der zwingend eine Buchwertfortführung vorschreibt. Im 


zweiten Schritt ändert sich aufgrund der steuerlichen Beurteilung des neu entstandenen 


Gebildes als mitunternehmerische Betriebsaufspaltung die bisherige Zuordnung des 
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handsvermögen bei der AC-GbR. Die damit verbundene Übertragung des Sonderbetriebs-


vermögens in das Gesamthandsvermögen der AC-GbR erfolgt nach § 6 Absatz 5 Satz 3 


Nummer 2 EStG zum Buchwert. 


zu b) 


Zunächst liegt eine unentgeltliche Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils nach 


§ 6 Absatz 3 Satz 1 EStG vor, der zwingend eine Buchwertfortführung vorschreibt. Im 


zweiten Schritt ändert sich aufgrund der steuerlichen Beurteilung des neu entstandenen 


Gebildes als mitunternehmerische Betriebsaufspaltung die bisherige Zuordnung des 


Grundstücks als Sonderbetriebsvermögen bei der OHG. Das Grundstück wird - wegen des 


fehlenden Rechtsträgerwechsels bei dem Bruchteilseigentum - zu Sonderbetriebsvermögen 


der Mitunternehmer bei der „gesamthandsvermögenslosen“ AC-GbR (BFH-Urteil vom 


18. August 2005, IV R 59/04, BStBl II S. 830). Die damit verbundene Überführung des 


Sonderbetriebsvermögens bei der OHG auf das Sonderbetriebsvermögen bei der AC-GbR 


erfolgt nach § 6 Absatz 5 Satz 2 EStG zum Buchwert. 


E. Aufhebung einzelner Regelungen in anderen Verwaltungsanweisungen 


40 Rn. 19 des BMF-Schreibens zur Anwendung des § 6 Absatz 5 EStG vom 8. Dezember 2011 


(BStBl I S. 1279) ist insoweit überholt, als dort unter Rn. 19 zu prüfen ist, ob einer Buchwert-


fortführung nach § 6 Absatz 5 EStG die Gesamtplanrechtsprechung entgegensteht.  


Hinsichtlich der in Rn. 8 des BMF-Schreibens zu den wiederkehrenden Leistungen nach § 10 


Absatz 1a Nummer 2 EStG vom 11. März 2010 (BStBl I S. 227) in Bezug genommenen 


quotalen Übertragung von Sonderbetriebsvermögen sind die Grundsätze dieses Schreibens 


anzuwenden. 


Außerdem ist das BMF-Schreiben vom 12. September 2013 (BStBl I S. 1164) insoweit über-


holt, als dort unter Punkt II.2. die Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 2. August 2012 


- IV R 41/11 - im Bundessteuerblatt zurückgestellt wurde; dieses BMF-Schreiben wird 


insoweit aufgehoben. 


F. Zeitliche Anwendung 


41 Dieses Schreiben ersetzt das bisherige BMF-Schreiben zur Anwendung des § 6 Absatz 3 


EStG vom 3. März 2005 (BStBl I S. 458) mit Ergänzung vom 7. Dezember 2006 (BStBl I 


S. 766) und ist auf alle noch offenen Veranlagungszeiträume mit Übertragungsvorgängen 


gem. § 6 Absatz 3 und § 6 Absatz 5 EStG anzuwenden.  


42 Aus Vertrauensschutzgründen kann das BMF-Schreiben zur Anwendung des § 6 Absatz 3 


EStG vom 3. März 2005 (BStBl I S. 458) mit Ergänzung vom 7. Dezember 2006 (BStBl I 


S. 766) für bereits abgeschlossene Übertragungsvorgänge weiterhin angewendet werden, 


wenn die Beteiligten auf Antrag hieran einvernehmlich auch weiterhin festhalten möchten. 
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Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Vorbehaltsnießbrauch hindert steuerneutrale unentgeltliche Übertragung eines Gewerbebetriebs


Leitsätze


1. Die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG setzt voraus, dass der Übertragende seine bisherige gewerbliche Tätigkeit
einstellt. Daran fehlt es, wenn die einzige wesentliche Betriebsgrundlage aufgrund des vorbehaltenen Nießbrauchs vom
bisherigen Betriebsinhaber weiterhin gewerblich genutzt wird (Bestätigung der BFH-Urteile vom 2. September 1992 XI R
26/91, BFH/NV 1993, 161, und vom 12. Juni 1996 XI R 56, 57/95, BFHE 180, 436, BStBl II 1996, 527; in Abgrenzung zur
Rechtsprechung zur Übertragung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, vgl. BFH-Urteile vom 26. Februar 1987 IV R
325/84, BFHE 150, 321, BStBl II 1987, 772, und vom 7. April 2016 IV R 38/13, BFHE 253, 390, BStBl II 2016, 765).
2. Es ist insoweit unerheblich, ob ein aktiv betriebener oder ein verpachteter Betrieb unter Vorbehaltsnießbrauch übertragen
wird.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 18. September 2014  13 K 724/11 E wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


A.


1 Der Revisionskläger ist Alleinerbe seiner Mutter (M), der im Laufe des Revisionsverfahrens verstorbenen Klägerin und
Revisionsklägerin. M ihrerseits war Alleinerbin ihres im Streitjahr verstorbenen Ehemanns (E). Dieser war
Alleineigentümer des bebauten Grundstücks B-Straße 57 in G (Grundstück). In dem Gebäude befinden sich eine
Gaststätte sowie vermietete Wohnungen und Büros. Ab 1967 verpachtete E die Gaststätte, die er zunächst selbst
betrieb, an wechselnde Pächter. Er behandelte Grundstück und Gebäude in vollem Umfang als Betriebsvermögen
und erklärte die aus der (Betriebs-)Verpachtung bzw. Vermietung erzielten Einkünfte auch nach der Verpachtung als
solche aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG).


2 Hinsichtlich des Grundstücks schlossen E und sein Sohn W, der Revisionskläger, unter Beteiligung der M am 10. März
1990 einen notariell beurkundeten Übertragungsvertrag. Nach dessen § 2 übertrug E das Grundstück --ohne
Vereinbarung eines Entgelts (vgl. § 7 des Vertrages)-- auf den Revisionskläger. Jedoch sollte es erst nach dem Tod
des E und der M aufgelassen werden (§ 3 des Vertrages). Zur Sicherung seines Anspruchs wurde dem
Revisionskläger die Eintragung einer Auflassungsvormerkung bewilligt (§ 6 des Vertrages). Nach § 9 des Vertrages
sollten Besitz, Nutzen und Lasten des übertragenen Grundstücks erst nach dem Tod des E und der M auf ihn
übergehen. Sollte E vor der M versterben, stand ihr bis zu ihrem Tod ein uneingeschränktes, rechnungsfreies
Nießbrauchsrecht an dem Grundstück zu (§ 10 des Vertrages).


3 Steuerliche Folgerungen wurden aus diesem Vertrag nicht gezogen. E erklärte bezüglich der (Betriebs-)Verpachtung
bzw. Vermietung der sonstigen Räumlichkeiten weiterhin Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Nach dem Tode des E am
17. Februar 2005 ließen M und der Revisionskläger am 4. Mai 2005 unter Bezugnahme auf den Übertragungsvertrag
vom 10. März 1990 folgende (auszugsweisen) Erklärungen notariell beurkunden:


"... § 1 Vorbemerkungen und Grundbuchbestand


... Die Erschienenen zu 1) und 2) sind übereingekommen, daß die Auflassung des Grundbesitzes an den
Erschienenen zu 2) und die Eigentumsumschreibung im Grundbuch bereits zu Lebzeiten der Erschienenen zu 1)
erfolgen soll, und zwar unter gleichzeitiger Eintragung eines Nießbrauchsrechts für diese.


§ 2 Auflassung


Aufgrund der zu § 3 des vorgenannten Übertragungsvertrags erteilten Auflassungsvollmacht erklärt der Erschienene
zu 2) mit Zustimmung der Erschienenen zu 1) die Auflassung nunmehr wie folgt:
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Es besteht Einigkeit darüber, dass der im Grundbuch von G Blatt ... gebuchte Grundbesitz von dem verstorbenen
Vater des Erschienenen zu 2) nunmehr auf den Erschienenen zu 2) als Alleineigentümer übergehen soll. ...


§ 3 Nießbrauchsrecht


Unter Bezugnahme auf die Bestimmungen in § 10 des vorgenannten Übertragungsvertrags bewilligen die
Erschienenen zu 1) und 2) die Eintragung des Nießbrauchsrechts zugunsten der Erschienenen zu 1) ... mit der
Maßgabe, daß zur Löschung der Nachweis des Todes der Berechtigten genügen soll. ..."


4 Eine Regelung zum Übergang von Nutzen und Lasten enthält dieser Vertrag nicht. Die Eigentumsumschreibung und
das Nießbrauchsrecht wurden am 27. Oktober 2005 im Grundbuch eingetragen.


5 M erklärte für sich selbst und für E bezüglich der Verpachtung der Gaststätte und der Vermietung der sonstigen
Räumlichkeiten für das gesamte Streitjahr 2005 Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Im Einzelnen gab sie Einkünfte für E
in Höhe von 13.681 EUR und für sich selbst in Höhe von 58.380 EUR an. Dem folgte der Beklagte und
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) zunächst und setzte die Einkommensteuer erklärungsgemäß fest.


6 Im Rahmen einer Außenprüfung vertrat die Prüferin die Auffassung, es entstehe ein Entnahmegewinn, wenn ein
Einzelunternehmer unter dem Vorbehalt eines lebenslänglichen Nießbrauchsrechts Grundstücke des
Betriebsvermögens auf seine Kinder übertrage. Dementsprechend seien die Einkünfte aus der Verpachtung der
Gaststätte bzw. der Vermietung der sonstigen Räumlichkeiten ab dem Zeitpunkt der Entnahme als solche aus
Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 EStG zu behandeln. Es ergebe sich danach ein begünstigter
Aufgabegewinn gemäß § 16 EStG in Höhe von 1.075.500 EUR. Der laufende Gewinn aus Gewerbebetrieb sei um
46.704 EUR zu mindern und in derselben Höhe seien Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung anzusetzen, von
denen jedoch Absetzungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 10.720 EUR abzuziehen seien.


7 Das FA erließ dementsprechend einen Änderungsbescheid für 2005, in dem laufende Einkünfte aus Gewerbebetrieb
des E in Höhe von 13.681 EUR, der M in Höhe von 11.676 EUR und ein Aufgabegewinn in Höhe von 1.075.750 EUR
der Besteuerung zugrunde gelegt wurden. Als Einkünfte der M aus Vermietung und Verpachtung setzte das FA
35.984 EUR an. Auf den Aufgabegewinn wandte es § 34 Abs. 3 EStG an.


8 M war der Meinung, sie habe den Gewerbebetrieb nicht aufgegeben, er bestehe mangels Abgabe einer
Aufgabeerklärung fort. Sie habe ihn als ruhenden Gewerbebetrieb mit Vertrag vom 4. Mai 2005 auf ihren Sohn
übertragen. Das vorbehaltene Nießbrauchsrecht betreffe den Gewerbebetrieb insgesamt und nicht nur das einzelne
Grundstück. Dementsprechend liege auch keine Entnahme vor. Vielmehr sei mit der Übertragung aller wesentlichen
Betriebsgrundlagen des Gewerbebetriebs auf den Revisionskläger bei diesem ein neuer ruhender Gewerbebetrieb
entstanden. Es liege insoweit ein Fall vor, wie ihn der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 26. Februar 1987
IV R 325/84 (BFHE 150, 321, BStBl II 1987, 772) im Bereich der Land- und Forstwirtschaft entschieden habe. Danach
unterfalle die unentgeltliche Übertragung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs auch unter Zurückbehaltung
eines Vorbehaltsnießbrauchs der Vorschrift des § 6 Abs. 3 EStG.


9 Dem stehe das vom FA angeführte BFH-Urteil vom 2. September 1992 XI R 26/91 (BFH/NV 1993, 161) nicht
entgegen, das für den streitgegenständlichen ruhenden Gewerbebetrieb, der von der Tätigkeit her
Vermögensverwaltung sei, nicht gelten könne. Diesem sei eine Tätigkeitskomponente bereits in dem Augenblick
abhandengekommen, in dem die eigene geschäftliche Tätigkeit aufgegeben und zu einer Verpachtung des Betriebs
übergegangen worden sei.


10 Aber selbst wenn auf die Tätigkeitskomponente eines ruhenden Gewerbebetriebs abgestellt werde, seien die
Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 EStG erfüllt. Denn für den ruhenden Gewerbebetrieb sei es ausreichend, wenn der
Verpächter die Absicht und die objektive Möglichkeit habe, die bisherige gewerbliche Tätigkeit wieder aufzunehmen,
und zwar in eigener Person oder durch einen Gesamtrechtsnachfolger oder einen unentgeltlichen
Einzelrechtsnachfolger. Dabei sei die Absicht der Wiederaufnahme zu bejahen, solange diese objektiv möglich sei
und der Verpächter dem Finanzamt gegenüber keine Betriebsaufgabe erklärt habe.


11 Der Einspruch der M hatte keinen Erfolg. Das FA vertrat die Auffassung, M habe den ruhenden Gewerbebetrieb
aufgrund des ihr eingeräumten Nießbrauchsrechts fortgeführt und die hiermit verbundenen Geschäftsbeziehungen
weiter genutzt. Dies reiche nicht aus, um die Rechtswirkungen des § 6 Abs. 3 EStG herbeizuführen und infolgedessen
die Aufdeckung der stillen Reserven zu vermeiden. Auch die Klage der M war nicht erfolgreich. Das Finanzgericht
(FG) befand in dem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 2133 veröffentlichten Urteil, das FA habe zu
Recht den streitbefangenen Vorgang als (Zwangs-)Betriebsaufgabe gemäß § 16 Abs. 3 EStG behandelt und das
Vorliegen der Voraussetzungen einer unentgeltlichen Betriebsübertragung gemäß § 6 Abs. 3 EStG verneint.
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12 Der Revisionskläger stützt die Revision auf die Verletzung materiellen Rechts. Das FG habe die Besonderheiten eines
ruhenden Gewerbebetriebs verkannt. Es habe mit einem tätigkeitsbezogenen Betriebsbegriff argumentiert, ohne die
von der Rechtsprechung des BFH entwickelten besonderen Grundsätze und Merkmale für eine
Betriebsunterbrechung zu berücksichtigen. Wie bei der Aufgabe erlösche auch bei der Verpachtung der werbende
Betrieb. Im Falle der Verpachtung sei danach ein werbender Betrieb, an den insbesondere die Gewerbesteuerpflicht
knüpfe, beim Pächter gegeben, nicht dagegen beim Verpächter. Es liege mithin ein Fall vor, in welchem gerade ohne
die Tätigkeitsmerkmale des § 15 Abs. 2 EStG weiterhin gewerbliche Einkünfte erzielt würden.


13 Dem Großen Senat des BFH komme es in seinem grundlegenden Urteil vom 13. November 1963 GrS 1/63 S (BFHE
78, 315, BStBl III 1964, 124) nicht auf die gewerbliche Tätigkeit an. Maßgeblich sei vielmehr die weitere steuerliche
Verhaftung des Betriebsvermögens gewesen, wie sich aus dem ersten Leitsatz des Urteils entnehmen lasse, in dem
von einer Fortführung des Betriebsvermögens und nicht von einer Fortführung des Betriebs gesprochen werde.


14 Würden die wesentlichen Wirtschaftsgüter eines Betriebs nicht veräußert, sondern insgesamt verpachtet, so bedeute
die Verpachtung grundsätzlich die Einstellung der gewerblichen Tätigkeit des bisherigen Betriebsinhabers. Die
Einstellung könne allerdings entweder eine endgültige oder aber eine bloße Betriebsunterbrechung sein. Die bloße
Betriebsunterbrechung lasse den Fortbestand des Betriebs unberührt. Sie werde ausdrücklich anerkannt und mit ihr
die Tatsache, dass die Annahme einer Betriebsaufgabe letztlich von den subjektiven Absichten des Steuerpflichtigen
bzw. im Falle der Verpachtung von der Aufgabeerklärung abhänge. Betriebsverpachtung heiße dementsprechend die
Beendigung der nach § 15 EStG konstitutiven gewerblichen Tätigkeit, die Nutzung des weiterhin bestehenden
Betriebsvermögens in anderer Art sowie die Abhängigkeit des Fortbestandes eines Betriebs und des
Betriebsvermögens von der Abgabe der Betriebsaufgabeerklärung. Die Bezugnahme im finanzgerichtlichen Urteil auf
§ 15 Abs. 2 Satz 1 EStG gelte mithin nur für den Regelfall, für den nicht zu bezweifeln sei, dass grundsätzlich der
Betriebsbegriff tätigkeitsbezogen sei.


15 Es gebe neben der Betriebsaufgabe und der Veräußerung noch den ruhenden Gewerbebetrieb im engeren Sinne
(ohne Verpachtung) und im weiteren Sinne (mit Verpachtung). Auch die Einstellung jedweder Tätigkeit, selbst einer
Verpachtungstätigkeit, lasse die Betriebseigenschaft des verbliebenen Betriebsvermögens unberührt, wenn nach den
erkennbaren Umständen die Wirtschaftsgüter jederzeit die Wiederaufnahme des Betriebs gestatteten und
wahrscheinlich sei, dass die werbende Tätigkeit innerhalb einer überschaubaren Zeit wieder aufgenommen werde
(Senatsurteil vom 26. Februar 1997 X R 31/95, BFHE 183, 65, BStBl II 1997, 561). Unbeschadet einer fehlenden
gewerblichen Betätigung räume die Rechtsprechung dem Steuerpflichtigen ein Wahlrecht ein und mache das
Vorliegen der gewerblichen Einkünfte nicht mehr von seiner Tätigkeit abhängig, sondern ausschließlich von der
persönlichen Entscheidung des Steuerpflichtigen. Es entspreche deshalb nicht der BFH-Rechtsprechung, wenn das
Urteil des FG die Verpachtung des Gaststättenbetriebs als gewerbliche Tätigkeit der M qualifiziere, jedenfalls in der
Weise, dass diese Tätigkeit für das Vorliegen eines Gewerbebetriebs konstitutiv sei. Es sei eine Tätigkeit, die die
gewerblichen Einkünfte unberührt lasse, im Übrigen aber zu einem Ruhen des Gewerbebetriebs führe, wie jedwede
Unterlassung einer Tätigkeit, wenn objektiv die Möglichkeit der Wiederaufnahme bestehe.


16 Im Urteil vom 17. April 1997 VIII R 2/95 (BFHE 183, 385, BStBl II 1998, 388) unterscheide der BFH zwischen
gewerblichen Einkünften aus einer entfalteten gewerblichen Tätigkeit i.S. von § 15 Abs. 2 EStG und den gewerblichen
Einkünften aus einem verpachteten, fortgeführten Betrieb. Dabei handele es sich um zwei unterschiedliche Dinge.
Aus den Rechtsfolgen bei dem einen könne nicht auf die Rechtsfolgen bei dem anderen geschlossen werden.


17 Ebenso wenig sei der Hinweis darauf tragend, dass für die Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG die "Quelle" übergehen
müsse. Denn die Frage sei doch gerade, was hier die Quelle der fortbestehenden gewerblichen Einkünfte sei. Diese
sei jedenfalls keine Tätigkeit, denn die im Streitfall ausgeführte Tätigkeit führe allein nur zu Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung. Es gehe um den "Eigentumsbetrieb", um die Verhaftung der stillen Reserven. Die Quelle der
Einkünfte und damit tragend für das Institut des ruhenden Gewerbebetriebs sei mithin das wirtschaftliche Eigentum an
dem --ohne Tätigkeit-- fortbestehenden Betriebsvermögen.


18 Bei der Betriebsverpachtung sei nicht die Tätigkeit prägend und qualifiziere diese als gewerblich. Es sei gerade
umgekehrt so, dass der verbleibende Charakter als Betriebsvermögen (mangels Betriebsaufgabe) die aus dem
Betriebsvermögen erzielten Einkünfte zu gewerblichen mache. Auf die Tätigkeit komme es --wie bei der echten
Betriebsunterbrechung-- nicht an.


19 Es gehe letztlich um die Abgrenzung zur Betriebsaufgabe. Dann aber bestehe keine Veranlassung, eine
Betriebsaufgabe anzunehmen, wenn --wie hier-- ein Betrieb ohne Tätigkeit im Ganzen übertragen werde und objektiv
der neue Inhaber in der Lage sei, kraft seiner zum bisherigen Inhaber des ruhenden Gewerbebetriebs begründeten
Rechtsbeziehungen die unterbrochene gewerbliche Tätigkeit wieder aufzunehmen und fortzuführen.


20 Dem BFH-Urteil in BFHE 183, 385, BStBl II 1998, 388 könne entnommen werden, dass auch der Inhaber eines
ruhenden Gewerbebetriebs diesen trotz Einstellung seiner bisherigen gewerblichen Tätigkeit gemäß § 7 Abs. 1 der
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) bzw. § 6 Abs. 3 EStG übertragen könne. Für die Annahme
einer Betriebsaufgabe bestehe dann aber keine Veranlassung, wenn die "andere Tätigkeit" im Rahmen der
unterbrochenen Betriebstätigkeit bei dem Übertragenden verbleibe. In der Sache handele es sich um eine
Vermietungstätigkeit, da M über die Nutzungsüberlassung hinaus weder erhebliche zusätzliche Sonderleistungen
erbracht habe noch die Tätigkeit nach Art und Umfang ausnahmsweise bereits die Annahme eines Gewerbebetriebs
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rechtfertige. Die Verpachtung stelle deshalb bezüglich der verbliebenen Tätigkeit regelmäßig eine
Vermögensverwaltung dar (vgl. BFH-Urteil in BFHE 183, 385, BStBl II 1998, 388).


21 Diese Tätigkeit müsse nicht übergehen, um dennoch einen Betrieb und dementsprechend Betriebsvermögen bejahen
zu können. Sie könnte auch ganz entfallen, z.B. wenn die Nießbraucherin den Pachtvertrag beende und die
Gaststätte im Einverständnis mit dem Eigentümer bis zur Fortsetzung durch ihn schließe. Was aber bei einer
Betriebsunterbrechung im engeren Sinne gelte, müsse auch bei der Übertragung des Betriebs auf einen im Übrigen
zur Fortsetzung bereiten und befähigten Dritten gelten. Denn § 6 Abs. 3 EStG wäre sicher auch dann anzuwenden,
wenn eine Betriebsunterbrechung im engeren Sinne vorliege und weder Übertragender noch Übernehmer überhaupt
eine Tätigkeit entfalteten.


22 Dementsprechend verkenne das FG den Betriebsbegriff bei einem ruhenden Gewerbebetrieb und damit die
Möglichkeit der Übertragung dieses Betriebs unter Nießbrauchsvorbehalt. Das von ihm zitierte Urteil des IV. Senats
des BFH vom 30. März 2006 IV R 31/03 (BFHE 212, 563, BStBl II 2006, 652) stelle keine Abkehr von dessen
bisheriger Rechtsprechung dar, in welcher bei der Land- und Forstwirtschaft explizit der Vorbehalt des Nießbrauchs
für unschädlich erklärt werde. Deshalb bleibe die Entscheidung des IV. Senats des BFH vom 28. März 1985
IV R 88/81 (BFHE 143, 559, BStBl II 1985, 508) für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft auch für diesen Fall
von Bedeutung.


23 Es sei --im Gegensatz zur Auffassung des FA-- nicht vornehmlicher Sinn und Zweck des § 6 Abs. 3 EStG,
Umstrukturierungen zu erleichtern; dieser liege vielmehr vor allem darin, den unentgeltlichen Betriebsübergang
insbesondere in der Generationennachfolge von steuerlichen Belastungen zu verschonen. Insoweit diene diese
Vorschrift zugleich der Verwirklichung des durch Art. 14 des Grundgesetzes (GG) geschützten Erbrechts. Das bedinge
geradezu die Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG im Streitfall. Es liege praktisch eine Umstrukturierung mit dem Ziel der
Übergabe des Betriebs bzw. der Möglichkeit der Wiederaufnahme des werbenden Betriebs in zwei Stufen vor. Auf der
ersten Stufe werde die werbende Tätigkeit altersbedingt aufgegeben und verpachtet, während auf der zweiten Stufe
die Übertragung auf die nächste Generation unter Zurückbehaltung von Einkünften vollzogen werde, welche aus dem
werbenden Objekt finanziert würden.


24 Dies sei bei der Übertragung des ruhenden Betriebs gegen Versorgungsleistungen nicht anders. Wenn sich hier der
Übertragende von der den Gewerbebetrieb prägenden Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 1 und Abs. 2 EStG bereits getrennt
habe und nur noch eine Tätigkeit ausübe, welche den Rahmen privater Vermögensverwaltung nicht überschreite, sei
kein Grund ersichtlich, beide Fälle unterschiedlich zu behandeln. Weder in dem einen noch in dem anderen Fall
entfalte der Übertragende eine gewerbliche Tätigkeit.


25 Der Revisionskläger beantragt sinngemäß,


das angefochtene Urteil, den Einkommensteuerbescheid für 2005 vom 27. Mai 2010 sowie die
Einspruchsentscheidung vom 16. Februar 2011 aufzuheben,


hilfsweise,


ihm die beschränkte Erbenhaftung vorzubehalten.


26 Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


27 Das FG sei zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Übertragung eines ins Betriebsvermögen eingelegten
Grundstücks durch eine Einzelunternehmerin unter dem Vorbehalt eines lebenslangen Nießbrauchsrechts als
Betriebsaufgabe gemäß § 16 Abs. 3 EStG zu behandeln sei und dementsprechend die Voraussetzungen einer
unentgeltlichen Betriebsübertragung nach § 6 Abs. 3 EStG nicht gegeben seien.


Entscheidungsgründe


B.


I.


28 Die Revision ist unbegründet und nach § 126 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen.


29 Es kann dahinstehen, ob M im Streitjahr dem Revisionskläger einen Betrieb oder lediglich ein Grundstück übertragen
hat (unter 1.). Auch bei einer unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs (unter 2.) hätte das FG zu Recht die
Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 EStG als nicht erfüllt angesehen (unter 3.). Der erkennende Senat kann es wegen
des Verböserungsverbotes dahingestellt sein lassen, ob das FG --dem FA folgend-- zu Recht eine tarifbegünstigte
Betriebsaufgabe gemäß § 16 Abs. 3 EStG bejaht hat oder ob es sich um eine Entnahme handelt. Aus demselben
Grunde ist die Höhe der Einkünfte der M aus Vermietung und Verpachtung nicht zu ändern (unter 4.).
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30 1. Nicht eindeutig ist, ob durch die Auflassung vom 4. Mai 2005 in Folge des nicht vollzogenen Übertragungsvertrages
vom 10. März 1990 der Verpachtungsbetrieb von M auf ihren Sohn, den Revisionskläger, übertragen wurde oder ob
nicht vielmehr lediglich das Grundstück der Übertragungsgegenstand war.


31 Werden die Vereinbarungen aufgrund ihres Wortlauts dahingehend ausgelegt, dass lediglich das Grundstück
übertragen wurde, während M ihren Verpachtungsbetrieb --nunmehr mittels des vorbehaltenen Nießbrauchs am
Grundstück-- fortsetzte, sei es als Gewerbebetrieb, sei es im Wege der Vermietung und Verpachtung nach § 21 EStG,
liegt eine Entnahme des Grundstücks vor, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG mit dem Teilwert anzusetzen ist,
oder aber, der Prüferin folgend, eine Betriebsaufgabe. Damit hätte die Revision des Revisionsklägers bereits aus
diesem Grund keinen Erfolg (zu den Berechnungen des Entnahmegewinns im Einzelnen s. unter B.I.4.).


32 2. Wenn man hingegen davon ausgeht, dass sich die Übertragung nicht auf das Grundstück allein beschränkte,
sondern sich vielmehr --da es dessen einzige wesentliche Betriebsgrundlage war-- auf den ruhenden verpachteten
Betrieb bezog (zur Behandlung der Verpachtung eines Grundstücks, das die alleinige wesentliche Betriebsgrundlage
darstellt, als Betriebsverpachtung s. Senatsurteil vom 7. November 2013 X R 21/11, BFH/NV 2014, 676, Rz 16,
m.w.N.), hätte M dem Revisionskläger im Streitjahr einen Gewerbebetrieb unentgeltlich übertragen.


33 a) Es ist zunächst unstreitig, dass M mit dem Tode ihres Ehemanns E als dessen Gesamtrechtsnachfolgerin Inhaberin
eines verpachteten Gewerbebetriebs wurde.


34 b) Mit der Eintragung des Eigentumsübergangs am Grundstück sowie der gleichzeitigen Bestellung des
Nießbrauchsrechts im Grundbuch am 27. Oktober 2005 (vgl. zur Zulässigkeit der Koppelung der unentgeltlichen
Grundstücksübergabe mit dem vorbehaltenen Nießbrauch BFH-Urteil vom 28. Juli 1981 VIII R 124/76, BFHE 134,
130, BStBl II 1982, 378; Götz/ Hülsmann, Der Nießbrauch im Zivil- und Steuerrecht, 11. Aufl., 2017, Rz 106) wurde
der Revisionskläger nicht nur rechtlicher, sondern auch wirtschaftlicher Eigentümer des Grundstücks. Das
vorbehaltene "uneingeschränkte und rechnungsfreie" Nießbrauchsrecht führte nicht dazu, dass M das wirtschaftliche
Eigentum gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) weiterhin innehatte.


35 aa) Eine vom zivilrechtlichen Eigentum abweichende Zuordnung von Wirtschaftsgütern im Abgabenrecht kommt
grundsätzlich nur in Betracht, wenn ein anderer als der rechtliche Eigentümer die tatsächliche Herrschaft ausübt und
den nach bürgerlichem Recht Berechtigten (durch vertragliche Vereinbarung oder aus anderen Gründen) für die
gewöhnliche Nutzungsdauer wirtschaftlich von der Einwirkung ausschließen kann (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO). Nach
ständiger Rechtsprechung ist der Vorbehaltsnießbraucher nur dann wirtschaftlicher Eigentümer, wenn sich seine
rechtliche und tatsächliche Stellung gegenüber dem zivilrechtlichen Eigentümer des Grundstücks von der normalen
--lediglich eine Nutzungsbefugnis vermittelnden-- Position eines Nießbrauchers so deutlich unterscheidet, dass er die
tatsächliche Herrschaft über das nießbrauchsbelastete Grundstück ausübt (s. z.B. Senatsurteil vom 28. Juli 1999
X R 38/98, BFHE 190, 139, BStBl II 2000, 653, unter II.2.a und b, m.w.N.). Entscheidend ist der wirtschaftliche
Ausschluss des Eigentümers von der Einwirkung auf die Sache, den die Rechtsprechung dann annimmt, wenn nach
dem Gesamtbild der Verhältnisse kein Herausgabeanspruch besteht oder der Herausgabeanspruch des
zivilrechtlichen Eigentümers keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat. Dies gilt unabhängig davon, ob das
Verfügungsrecht, insbesondere das Recht zur Belastung und Veräußerung, beim zivilrechtlichen Eigentümer verbleibt
(z.B. Senatsurteile vom 12. April 2000 X R 20/99, BFH/NV 2001, 9, unter II.2.c, und vom 18. September 2003
X R 21/01, BFH/NV 2004, 306, unter II.3.a, jeweils m.w.N.).


36 bb) Der Streitfall weist keine Besonderheiten auf, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten.
Unerheblich ist, dass der Vorbehaltsnießbrauch auf Lebenszeit der Nießbraucherin M bestellt wurde, da damit bei
einem Wirtschaftsgut mit längerer Lebensdauer nicht der Ausschluss des Eigentümers für die gewöhnliche
Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Objekt verbunden ist (vgl. BFH-Urteile in BFHE 190, 139, BStBl II 2000,
653, unter II.2.c; vom 24. Juni 2004 III R 50/01, BFHE 206, 551, BStBl II 2005, 80, unter II.2.a, und vom 27. Juni 2006
IX R 63/04, BFH/NV 2006, 2225, unter II.1.d). Weitere Vereinbarungen, die auf ein wirtschaftliches Eigentum
hindeuten könnten, sind nicht erkennbar.


37 c) Die Betriebsübertragung erfolgte unentgeltlich, da die Bestellung des Nießbrauchs keine Gegenleistung des
Revisionsklägers als Erwerber darstellt (ständige BFH-Rechtsprechung, vgl. z.B. Urteile in BFHE 134, 130, BStBl II
1982, 378; in BFHE 150, 321, BStBl II 1987, 772, unter 1.; vom 12. April 1989 I R 105/85, BFHE 157, 93, BStBl II
1989, 653; vom 10. April 1991 XI R 7, 8/84, BFHE 164, 343, BStBl II 1991, 791, und vom 24. April 1991 XI R 5/83,
BFHE 164, 352 , BStBl II 1991, 793, unter 4.; s.a. Erlass des Bundesministeriums der Finanzen vom 30. September
2013 IV C 1-S 2253/07/10004, BStBl I 2013, 1184, Rz 40).


38 3. Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen,
so sind gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG bei der Ermittlung des Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers die
Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben.


39 Zweifelsfrei kann auch ein ruhender, verpachteter und noch nicht aufgegebener Betrieb Übertragungsgegenstand des
§ 6 Abs. 3 EStG sein (vgl. z.B. jüngst Senatsurteil vom 6. April 2016 X R 52/13, BFHE 253, 359, BStBl II 2016, 710,
Rz 27, das die Frage zum Inhalt hatte, ob das Verpächterwahlrecht bei einer teilentgeltlichen Übertragung eines
verpachteten Betriebs fortbesteht; s.a. z.B. Blümich/Ehmcke, § 6 EStG Rz 1222, m.w.N.).
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40 Die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG setzt aber zusätzlich voraus, dass der Übertragende seine bisherige
gewerbliche Tätigkeit einstellt. Daran fehlt es hier, da M die einzige wesentliche Betriebsgrundlage, das Grundstück,
aufgrund des ihr vorbehaltenen Nießbrauchs weiterhin selbst vermietet und verpachtet hat.


41 Die höchstrichterliche Rechtsprechung, die zu § 7 Abs. 1 EStDV ergangen ist, gilt auch für die unentgeltliche
Übertragung eines Gewerbebetriebs gemäß § 6 Abs. 3 EStG (unter a bis c). Die insoweit abweichende
Rechtsprechung des IV. Senats des BFH bezüglich des unentgeltlichen Übergangs eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebs unter Vorbehaltsnießbrauch kann nicht auf den unentgeltlichen Übergang eines
Gewerbebetriebs übertragen werden (unter d). Es macht für die Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG keinen Unterschied,
ob der übertragende Betrieb aktiv betrieben wird oder ob es sich um einen ruhenden Betrieb in Form eines
Verpachtungsbetriebs handelt (unter e). Die dadurch bewirkte steuerpflichtige Aufdeckung stiller Reserven verstößt
nicht gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 GG (unter f).


42 a) Nach der Rechtsprechung des BFH zur Vorgängervorschrift des § 6 Abs. 3 EStG setzt die unentgeltliche
Übertragung eines Betriebs i.S. des § 7 Abs. 1 Satz 1 EStDV voraus, dass das (wirtschaftliche) Eigentum an den
wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang und unter Aufrechterhaltung des geschäftlichen
Organismus auf einen Erwerber übertragen wird. Dabei ist der Begriff des Betriebs nicht allein gegenstands-, sondern
zugleich tätigkeitsbezogen zu verstehen. Voraussetzung einer Betriebsübertragung sei deshalb, dass der
Gewerbetreibende die im Rahmen des übertragenen Betriebs ausgeübte gewerbliche Tätigkeit aufgebe. Für die
Auslegung der Begriffe "Betrieb" und "Teilbetrieb" in § 7 Abs. 1 EStDV könne insoweit nichts anderes gelten als für die
entsprechenden Begriffe in § 16 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Hier wie dort gelte es, die Veräußerung bzw. Übertragung des
Unternehmens oder Unternehmensteils von der Veräußerung bzw. Übertragung der einzelnen Wirtschaftsgüter dieses
Unternehmens oder Unternehmensteils, also der Betriebsmittel, zu unterscheiden. Unerheblich sei, dass ein Eigentum
an der betrieblichen Betätigung nicht bestehen und dass diese Betätigung deshalb streng genommen auch nicht
veräußert und übertragen werden könne. Denn auch wenn --sachenrechtlich-- Gegenstand der Veräußerung bzw. der
Übertragung lediglich die einzelnen Betriebsmittel seien, so ändere dies doch nichts daran, dass der Übertragende
schuldrechtlich verpflichtet sei, dem Erwerber die Fortsetzung der bislang von ihm ausgeübten Tätigkeit zu
ermöglichen. Damit verbunden sei, dass der Übertragende sich einer weiteren Tätigkeit im Rahmen des übertragenen
Gewerbebetriebs endgültig enthalte und seine bisherige Tätigkeit einstelle. Anderenfalls würden lediglich einzelne
oder alle Betriebsmittel, nicht aber der Betrieb als solcher übertragen (BFH-Urteile in BFH/NV 1993, 161, unter II.2.,
m.w.N. aus der BFH-Rechtsprechung, und vom 12. Juni 1996 XI R 56, 57/95, BFHE 180, 436, BStBl II 1996, 527,
unter II.2.; im Ergebnis ebenso der I. Senat des BFH in seinem Urteil in BFHE 157, 93, BStBl II 1989, 653, unter
II.4.a).


43 b) Die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung gilt auch für die unentgeltliche Übertragung eines
Gewerbebetriebs unter dem Regime des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG. Es bestehen keine Bedenken, diese
Rechtsprechung auf den durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBl I 1999, 402,
BStBl I 1999, 304) eingeführten wortgleichen § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG zu übertragen, da ausweislich der
Begründung des Gesetzentwurfes (s. BTDrucks 14/265, S. 174) die bisherige Regelung des § 7 Abs. 1 EStDV
übernommen werden sollte.


44 c) Der erkennende Senat sieht keine Veranlassung, trotz der in einem Teil des Schrifttums vertretenen gegenteiligen
Ansicht auf die Einstellung der Tätigkeit des Übertragenden als Voraussetzung für eine steuerneutrale unentgeltliche
Betriebsübertragung zu verzichten und die Anforderungen an eine Übertragung gemäß § 6 Abs. 3 EStG
normenspezifisch dergestalt einzuschränken, dass die unentgeltliche Übertragung eines Betriebs unter dem Vorbehalt
eines Nießbrauchs steuerneutral möglich ist (so aber Strahl in Korn, § 6 EStG Rz 474.3.2 und Rz 474.0; Gosch,
Anmerkung zum BFH-Urteil vom 2. September 1992 XI R 26/91, Die steuerliche Betriebsprüfung 1993, 20;
Tiedtke/Wälzholz, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 1999, 217; Geck/Messner, Zeitschrift für Erbrecht und
Vermögensnachfolge --ZEV-- 2015, 91; Hörger/Rapp in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar,
§ 16 Rz 41; im Ergebnis wohl ebenso Hoffmann in Littmann/Bitz/Pust, § 6 Rz 1023 durch Verweisung auf
Hörger/Rapp in Littmann/Bitz/Pust, und Gratz/ Uhl-Ludäscher in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 6 EStG
Rz 1251; für einen Ertragsnießbrauch die steuerneutrale unentgeltliche Übertragung bejahend El Mourabit, ZEV 2016,
14).


45 Vielmehr ist es konsequent, weiterhin zu fordern, dass der übertragende Betriebsinhaber auch bei einer
unentgeltlichen Betriebsübertragung seine bisherige gewerbliche Tätigkeit einstellt, ebenso wie er sie bei einer
entgeltlichen Betriebsübergabe, der Betriebsveräußerung gemäß § 16 Abs. 1 EStG, zu beenden hat. Die von der
bisherigen BFH-Rechtsprechung sowie der Vorinstanz herausgearbeiteten Argumente (s. dazu B.I.3.a) sind
überzeugend und werden vom erkennenden Senat aus den folgenden Gründen geteilt.


46 aa) Die durch § 6 Abs. 3 EStG (zwingend) angeordnete Buchwertfortführung durch den unentgeltlichen
Rechtsnachfolger führt zu einer interpersonellen Verlagerung der stillen Reserven. Anders als bei der unentgeltlichen
Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern räumt der Gesetz- und Verordnungsgeber im Interesse einer ertragsteuerlich
unbelasteten Vermögensübertragung und der Erhaltung der wirtschaftlichen Einheit in der Hand des Erwerbers hier
ausnahmsweise dem Realisationsprinzip (verstanden im Sinne eines Umsatzakts) den Vorrang vor dem
Subjektsteuerprinzip ein (so Senatsurteil vom 20. Juli 2005 X R 22/02, BFHE 210, 345, BStBl II 2006, 457, unter
II.3.e bb, m.w.N.). Dies gilt aber nur für den Sonderfall der unentgeltlichen Übertragung ganzer Betriebe und
vergleichbarer Organisationseinheiten. Bei der unentgeltlichen Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter des
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Betriebsvermögens, welche das Gesetz grundsätzlich als Entnahme beurteilt (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 1
Nr. 4 Satz 1 EStG), verbleibt es hingegen bei der systemkonformen Besteuerung des Rechtsvorgängers sowie des
Rechtsnachfolgers nach ihrer jeweiligen individuellen Leistungsfähigkeit (Beschluss des Großen Senats des BFH vom
17. Dezember 2007 GrS 2/04, BFHE 220, 129, BStBl II 2008, 608, unter D.III.6.a bb).


47 bb) Damit ist der eigentliche Zweck der Steuerverschonung des § 6 Abs. 3 EStG die Bewahrung der wirtschaftlichen
Einheit, also des übertragenen Betriebs, an dem sich die Auslegung dieser Ausnahmeregelung zu messen hat.


48 Diese wirtschaftliche Einheit ist untrennbar mit der Tätigkeit des jeweiligen Betriebsinhabers für diesen Betrieb
verbunden. Wird der neue Betriebsinhaber nicht in die Lage versetzt, die gewerbliche Tätigkeit fortzusetzen, weil der
frühere Betriebsinhaber weiterhin unter Einsatz des übertragenen Betriebsvermögens gewerblich tätig ist, kann eine
wirtschaftliche Einheit nicht übergegangen sein. Behält sich ein Eigentümer den Nießbrauch an einem
Gewerbebetrieb bei dessen Übergabe vor und übt er weiterhin seine bisherige gewerbliche Tätigkeit aus, erfolgt eine
zeitlich gestaffelte Betriebsübergabe. Zunächst wird das Eigentum an dem Betrieb übertragen und später aufgrund
der Beendigung des Nießbrauchs die eigene gewerbliche Tätigkeit des Übernehmers ermöglicht. Die notwendige
wirtschaftliche Einheit, die es zu bewahren gilt, ist damit --jedenfalls solange der Nießbrauch besteht-- nicht gegeben,
so dass die Voraussetzungen für eine steuerneutrale Betriebsübertragung gemäß § 6 Abs. 3 EStG nicht erfüllt sind.


49 d) Die Rechtsprechung des IV. Senats des BFH in Bezug auf die Übertragung eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebs unter Vorbehaltsnießbrauch ist auf die unentgeltliche Übertragung eines Gewerbebetriebs mit vorbehaltenem
Nießbrauch nicht übertragbar.


50 aa) In inzwischen ständiger Rechtsprechung hat der IV. Senat des BFH im Wege einer bereichsspezifischen
Auslegung entschieden, dass ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb unentgeltlich im Wege der
vorweggenommenen Erbfolge auch dann gemäß § 6 Abs. 3 EStG bzw. § 7 Abs. 1 EStDV ohne Aufdeckung stiller
Reserven übertragen werden kann, wenn sich der Übertragende den Nießbrauch an dem land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb vorbehält (Urteil vom 26. Februar 1987 IV R 325/84, BFHE 150, 321, BStBl II 1987, 772;
s.a. Urteil in BFHE 143, 559, BStBl II 1985, 508, unter c zur Veräußerung eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebs mit Rückpacht durch den bisherigen Betriebsinhaber).


51 Im Gegensatz zur Auffassung des FG hat der IV. Senat des BFH diese Rechtsprechung nicht aufgegeben, sondern
sie vielmehr jüngst in Bezug auf die unentgeltliche Übertragung eines Forstbetriebs unter Nießbrauchsvorbehalt
bestätigt. Er ist dabei zum Ergebnis gelangt, dass die Eigentumsübertragung im Hinblick auf einen wirtschaftenden
Forstbetrieb steuerlich weitgehend irrelevant sei. Steuerrechtlich mache es nämlich keinen Unterschied, ob der
wirtschaftende Betrieb zusammen mit dem Eigentumsübergang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem
Wegfall des Nießbrauchs übertragen werde. Im Ergebnis werde der während des Nießbrauchs in zwei Betriebe
(ruhender Eigentümerbetrieb und aktiver Nießbrauchsbetrieb) aufgespaltene Forstbetrieb in der Person des
Rechtsnachfolgers wiedervereinigt. Diese Vorgänge führten indes nicht zu einer Betriebsaufgabe, sondern zu einer
steuerneutralen Betriebsübertragung nach § 6 Abs. 3 EStG (Urteil vom 7. April 2016 IV R 38/13, BFHE 253, 390,
BStBl II 2016, 765, Rz 28).


52 bb) Die Rechtsprechung des IV. Senats des BFH zum Vorbehaltsnießbrauch bei der unentgeltlichen Übertragung
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs kann jedoch nicht auf den unentgeltlichen Übergang eines
Gewerbebetriebs gemäß § 6 Abs. 3 EStG übertragen werden.


53 (1) Die Judikatur des IV. Senats des BFH beruht auf seiner Rechtsprechung zur Betriebsveräußerung gemäß § 14
EStG. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift sieht er stets dann als gegeben an, wenn das (wirtschaftliche) Eigentum
an den Gegenständen bzw. Wirtschaftsgütern des land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens entgeltlich in
einem einheitlichen Vorgang auf den Erwerber übertragen wird. Die Einstellung oder Beendigung der land- und
forstwirtschaftlichen Betätigung durch den Veräußerer ist demzufolge grundsätzlich kein Kriterium für eine
Betriebsveräußerung. Wesentlich ist danach allein, dass das Eigentum an allen wesentlichen Betriebsgrundlagen
übergeht.


54 Nach der Zwecksetzung der §§ 14, 16 EStG werde der Veräußerungsgewinn steuerlich begünstigt, weil alle stillen
Reserven eines Betriebs aufgedeckt und in einem Veranlagungszeitraum versteuert würden und damit in voller
Schärfe der Steuerprogression unterlägen. Die Veräußerung des gesamten Betriebsvermögens und die damit
verbundene geballte Realisierung der stillen Reserven rechtfertige die Gewährung der Tarifvergünstigung des § 34
EStG ohne Rücksicht darauf, ob der Veräußernde die land- und forstwirtschaftliche Betätigung als Pächter "fortsetze"
oder nicht (BFH-Urteil in BFHE 143, 559, BStBl II 1985, 508, unter c).


55 Da die Einstellung der land- und forstwirtschaftlichen Betätigung des bisherigen Betriebsinhabers nach dieser auch
von der Finanzverwaltung anerkannten Rechtsprechung (vgl. Amtliches Einkommensteuer-Handbuch 2015, H 14
Stichwort Rückverpachtung) keine notwendige Voraussetzung für eine Veräußerung eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebs gemäß § 14 EStG darstellt (s. dazu auch HHR/Paul, § 14 EStG Rz 26), ist die
Rechtsprechung des IV. Senats des BFH konsequent, auch bei einer unentgeltlichen Übertragung eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebs auf dieses Erfordernis zu verzichten und den vorbehaltenen Nießbrauch für die
steuerneutrale Übertragung gemäß § 6 Abs. 3 EStG nicht als schädlich anzusehen. Die Gleichbehandlung der
entgeltlichen und unentgeltlichen Übergabe eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs bedingt damit für die Land-
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und Forstwirtschaft insoweit eine bereichsspezifische Auslegung des § 6 Abs. 3 EStG.


56 (2) Diese kann indes auf den Übergang eines Gewerbebetriebs nicht übertragen werden (so bereits der XI. Senat des
BFH in BFH/NV 1993, 161, unter II.3., sowie im Ansatz ebenso zweifelnd der IV. Senat des BFH in BFHE 143, 559,
BStBl II 1985, 508, unter c).


57 Die Beendigung der bisherigen gewerblichen Tätigkeit ist als selbständiges Merkmal der Tatbestandsverwirklichung
des § 16 Abs. 1 EStG und losgelöst von dem Merkmal der Übertragung der wesentlichen Betriebsgrundlagen zu
sehen. Denn bereits der Begriff des Gewerbebetriebs i.S. von § 15 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 EStG ist
tätigkeitsbezogen definiert. Er wird begründet durch eine mit Gewinnabsicht unternommene, selbständige und
nachhaltige Tätigkeit, die sich u.a. als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt. Da der Begriff
"Gewerbebetrieb" eine tätigkeitsbezogene Komponente aufweist, ist Voraussetzung einer Betriebsveräußerung, dass
der Gewerbetreibende nicht nur die Betriebsmittel überträgt, sondern auch seine durch den betrieblichen Organismus
bestimmte gewerbliche Tätigkeit aufgibt (Senatsurteile vom 16. Dezember 1992 X R 52/90, BFHE 170, 363, BStBl II
1994, 838, unter 4., und vom 17. Juli 2008 X R 40/07, BFHE 222, 433, BStBl II 2009, 43, unter II.3., m.w.N.; s.a. z.B.
Schmidt/Wacker, EStG, 36. Aufl., § 16 Rz 97 ff.; Stahl in Korn, § 16 EStG Rz 49; HHR/Geissler, § 16 EStG Rz 135
und Rz 136 unter Stichwort Vorbehaltsnießbrauch). Die notwendige Gleichbehandlung der entgeltlichen und der
unentgeltlichen Übertragung (vgl. dazu BFH-Urteil in BFHE 157, 93, BStBl II 1989, 653, unter II.4.a) führt demzufolge
bei dem Übergang eines Gewerbebetriebs dazu, dass --wie oben dargestellt-- ein weiteres Tätigwerden aufgrund
eines vorbehaltenen Nießbrauchs die Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG hindert (im Ergebnis ebenso Schmidt/Kulosa,
EStG, 36. Aufl., § 6 Rz 646; Schießl, Deutsche Steuer-Zeitung 2007, 113; Knobbe, EFG 2014, 2133; wohl auch
Lederle/Wanner, DStR 2015, 2270; Blümich/Ehmcke, § 6 EStG Rz 1222 f.; Mutscher in Frotscher, EStG, Freiburg
2015, § 6 Rz 479; ebenso für die Veräußerung unter Vorbehaltsnießbrauch Reiß in Kirchhof, EStG, 16. Aufl., § 16
EStG Rz 47; HHR/Geissler, § 16 EStG Rz 136 a.E.).


58 e) Es ist für die Frage der Anwendbarkeit des § 6 Abs. 3 EStG unerheblich, ob ein aktiv betriebener oder ein
verpachteter und insofern ruhender Betrieb unter Vorbehaltsnießbrauch übertragen wird. Nach der auch vom
Revisionskläger zitierten Entscheidung des Großen Senats des BFH in BFHE 78, 315, BStBl III 1964, 124 gilt im Falle
der Betriebsverpachtung und Aufgabeerklärung der bisherige Betrieb als fortbestehend. Der bisher aktiv
bewirtschaftete Betrieb wird nur in anderer Form als bisher genutzt (s.a. BFH-Urteil vom 12. Dezember 2013
IV R 17/10, BFHE 244, 23, BStBl II 2014, 316, Rz 21). Da die verpachteten Wirtschaftsgüter Gegenstand des
Betriebsvermögens des Steuerpflichtigen bleiben, solange dieser nicht erklärt, den Betrieb aufgeben zu wollen, ist
auch ihre Übertragung nur dann steuerneutral möglich, wenn die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 EStG erfüllt sind.
Auf das Erfordernis einer Tätigkeitseinstellung --bei einem verpachteten Betrieb die Einstellung der Verpachtung-- zu
verzichten, würde bedeuten, den Verpachtungsbetrieb im Vergleich zu einem operativ tätigen Betrieb zu privilegieren,
ohne dass dafür ein Grund erkennbar wäre.


59 f) Im Gegensatz zur Auffassung des Revisionsklägers verstößt die steuerpflichtige Aufdeckung der stillen Reserven
bei einer Betriebsübertragung unter dem Vorbehalt des Nießbrauchs nicht gegen Art. 3 GG, obwohl bei der
steuerneutralen Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen die Fortführung der stillen Reserven möglich ist
und der Übertragende lediglich die wiederkehrenden Leistungen gemäß § 22 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes
i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer
steuerlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2014 (BGBl I 2014, 2417, BStBl I 2015, 58) --EStG n.F.-- zu versteuern
hat.


60 aa) Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Dabei
verwehrt Art. 3 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber nicht jede Differenzierung. Differenzierungen bedürfen jedoch stets der
Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Ziel und Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (ständige
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, vgl. z.B. Beschluss vom 29. September 2015  2 BvR 2683/11, DStR
2015, 2757, unter B.II.1.a; s.a. Senatsurteil vom 27. Januar 2016 X R 33/13, BFH/NV 2016, 1002, Rz 33).


61 bb) Die Differenzierung zwischen der steuerlichen Behandlung der unentgeltlichen Betriebsübergabe ohne Einstellung
der bisherigen Tätigkeit durch den bisherigen Betriebsinhaber mit der Aufdeckung der stillen Reserven und der
steuerneutralen Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen ist sachlich gerechtfertigt.


62 Den jeweiligen Übergaben ist zwar gemein, dass sie unentgeltlich sind, oft aus familiären Gründen zur Ermöglichung
des Generationswechsels erfolgen und der vorweggenommenen Erbfolge dienen. Der entscheidende Unterschied
zwischen den beiden Übertragungen ist aber, dass bei der Betriebsübergabe unter Nießbrauchsvorbehalt die
betriebliche Tätigkeit vom Übergeber fortgesetzt wird, während sie bei der Vermögensübergabe gegen
Versorgungsleistungen endet.


63 (1) Der bisherige Betriebsinhaber führt bei der Übertragung unter Vorbehaltsnießbrauch seine gewerbliche Tätigkeit
fort. Er ist mit dem Ergebnis seiner wirtschaftlichen Betätigung, im Streitfall den von Dritten erhaltenen Vermietungs-
und Verpachtungseinnahmen, steuerpflichtig. Ihm sind die wirtschaftlichen Chancen und Risiken seiner gewerblichen
Aktivitäten aufgrund des vorbehaltenen Nießbrauchs zuzurechnen, durch die er gewerbliche Einkünfte gemäß § 15
EStG erzielt.
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64 (2) Die Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen ist demgegenüber geprägt durch das
Versorgungsbedürfnis des Übertragenden als typischerweise notwendige Folge der Übertragung von
existenzsicherndem Vermögen sowie die aus dem übertragenen Wirtschaftsgut resultierende Leistungsfähigkeit des
zur Zahlung Verpflichteten, des neuen Betriebsinhabers (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. Senatsurteil vom
13. Dezember 2005 X R 61/01, BFHE 212, 195, BStBl II 2008, 16, unter II.3.). Nur diesem stehen die wirtschaftlichen
Erträge sowie die Chancen und Risiken aus der Bewirtschaftung des übertragenen Betriebs zu.


65 Demzufolge endet bei der Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen die betriebliche Tätigkeit des
bisherigen Betriebsinhabers, er kann keinen Einfluss mehr auf die unternehmerischen Entscheidungen des
übergebenen Betriebs nehmen. Ihm werden vielmehr lebenslange und wiederkehrende Versorgungsleistungen vom
Übernehmer eingeräumt. Die erhaltene private Versorgungsrente hat der Vermögensübergeber gemäß § 22 Nr. 1a
EStG n.F. zu versteuern.


66 Die unterschiedlichen wirtschaftlichen Folgen der unentgeltlichen Betriebsübergabe und der Vermögensübergabe
gegen Versorgungsleistungen sowie die daraus resultierende unterschiedliche steuerliche Qualifizierung der nach der
Übergabe erzielten Einkünfte rechtfertigen es, die Übertragungen selbst ebenfalls steuerlich ungleich zu behandeln.


67 4. Da die Voraussetzungen für eine steuerneutrale Übertragung des Verpachtungsbetriebs gemäß § 6 Abs. 3 EStG
nicht erfüllt sind, stellt die Übertragung des Grundstücks eine gewinnrealisierende Entnahme dar, die zur Aufdeckung
der stillen Reserven führt.


68 a) M hat das Grundstück dem Betriebsvermögen entnommen (§ 4 Abs. 1, § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG), da die
unentgeltliche Übertragung aus persönlichen Gründen ein privater Vorgang ist, der nur im außerbetrieblichen Bereich
vollzogen werden kann. Der Vorbehalt des Nießbrauchs hat nicht zur Folge, dass nur ein Teil der ideellen
Grundstückshälfte aus dem Betriebsvermögen entnommen worden ist. Eigentum und Nießbrauch sind auch nicht
teilweise identisch. Das Nießbrauchsrecht ist vielmehr mit der Bestellung im privaten Vermögensbereich neu
entstanden (vgl. zu dem Vorstehenden BFH-Urteil vom 2. August 1983 VIII R 170/78, BFHE 139, 76, BStBl II 1983,
735, unter 1. und 3.; und Senatsurteil vom 20. September 1989 X R 140/87, BFHE 158, 361, BStBl II 1990, 368, unter
2.a).


69 b) Die Werte des entnommenen Grundstücks (316.000 EUR) und des Gebäudes (804.000 EUR) sind zwischen den
Beteiligten unstreitig. Der Senat kann es dahinstehen lassen, ob das FA und das FG den Entnahmegewinn zu Recht
als steuerbegünstigten Aufgabegewinn behandelt und die Tarifvergünstigung des § 34 Abs. 3 EStG gewährt haben.
Ihm ist eine Verböserung der Steuerfestsetzung versagt.


70 Aus den gleichen Gründen kann dahinstehen, ob das FA bei der Ermittlung der Einkünfte der M aus Vermietung und
Verpachtung die AfA rechtsfehlerfrei ermittelt hat, da eine Änderung insoweit für M auch nur nachteilig wäre.


II.


71 Der vom Revisionskläger gestellte Hilfsantrag, den der erkennende Senat als Dürftigkeitseinrede nach § 1990 des
Bürgerlichen Gesetzbuches versteht, hat ebenfalls keinen Erfolg.


72 Die Beschränkung der Erbenhaftung ist vom Erben nicht im Steuerfestsetzungsverfahren oder gegen das
Leistungsgebot, sondern gemäß § 265 AO i.V.m. § 781 der Zivilprozessordnung allein im
Zwangsvollstreckungsverfahren einredeweise geltend zu machen (ständige BFH-Rechtsprechung, vgl. z.B.
Entscheidungen vom 24. Juni 1981 I B 18/81, BFHE 133, 494, BStBl II 1981, 729, und vom 17. Januar 2008
VI R 45/04, BFHE 220, 204, BStBl II 2008, 418, unter II.2.b; s.a. Klein/Werth, AO, 13. Aufl., § 265 Rz 13, m.w.N.).


III.


73 Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 39/17 vom 14.6.2017
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 2.8.2012, IV R 41/11


Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils bei gleichzeitiger Ausgliederung von Sonderbetriebsvermögen -
Verhältnis und Zweck von § 6 Abs. 5 EStG und § 6 Abs. 3 EStG - Wertbezogene Betrachtung - Einbeziehung von
Sonderbetriebsvermögen in die Betriebsvermögensgrenzen des § 7g EStG a.F. - Betriebsaufspaltung


Leitsätze


Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG in seiner seit dem Veranlagungszeitraum 2001 gültigen Fassung scheidet die
Aufdeckung der stillen Reserven im unentgeltlich übertragenen Mitunternehmeranteil auch dann aus, wenn ein funktional
wesentliches Betriebsgrundstück des Sonderbetriebsvermögens vorher bzw. zeitgleich zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG
übertragen worden ist.


Tatbestand


1 A. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, betreibt ein Speditions- und
Transportunternehmen. Alleineigentümer des mit einer Tankstelle und einem Verwaltungsgebäude bebauten, an die
Klägerin für deren Betrieb verpachteten Grundstücks X-Straße war ab dem 1. Januar 1996 F, der --nur für das
Streitjahr 2002-- Beigeladene zu 2. Aufgrund Gesellschaftsvertrags vom 3. Januar 1997 war F mit einer Hafteinlage
von 199.500 DM bzw. 103.000 EUR auch Kommanditist der Klägerin sowie alleiniger Gesellschafter/Geschäftsführer
der Komplementär-GmbH.


2 Mit Wirkung zum 1. Oktober 2002 übertrug F im Wege der vorweggenommenen Erbfolge unter Zurückbehaltung des
vorgenannten Grundstücks seinen Kommanditanteil zum Buchwert unentgeltlich auf seine Tochter Z, die Beigeladene
zu 3., wobei diese zunächst einen Anteil von 20 % treuhänderisch für F halten sollte; ihm sollte auch ein
Ergebnisanteil in dieser Höhe zustehen. Die Beteiligten gehen übereinstimmend davon aus, dass F gleichfalls mit
Wirkung zum 1. Oktober 2002 auch seinen Anteil an der Komplementär-GmbH unentgeltlich an Z übertragen hat; mit
diesem Geschäftsanteil gingen alle damit verbundenen Rechte und Ansprüche, insbesondere das
Gewinnbezugsrecht, auf Z über. Das zurückbehaltene Grundstück übertrug F am 19. Dezember 2002 zum Buchwert
auf die von ihm am 27. September 2002 neu gegründete I-KG, die den Pachtvertrag mit der Klägerin fortsetzte.
Alleiniger Kommanditist der I-KG ist F. Gleichfalls am 19. Dezember 2002 wurde das Treuhandverhältnis bezüglich
des Kommanditanteils von 20 % beendet.


3 Eine bei der Klägerin durchgeführte Außenprüfung vertrat in ihrem (geänderten) Bericht vom 10. Januar 2008 die
Ansicht, dass der Ansatz des an Z übertragenen Kommanditanteils nicht zum Buchwert habe erfolgen dürfen, weil das
als Sonderbetriebsvermögen des F bei der Klägerin bilanzierte Grundstück nicht an Z mitübertragen, sondern zum
Buchwert in das Betriebsvermögen der I-KG übertragen worden sei. Da nicht der gesamte Mitunternehmeranteil
übertragen worden sei, seien die im übertragenen Kommanditanteil enthaltenen stillen Reserven in Höhe von
--jedenfalls zu jener Zeit unstreitig-- 100.000 EUR aufzudecken, als laufender Gewinn zu versteuern und dem F als
buchtechnische Entnahme sowie der Z als buchtechnische Einlage zuzurechnen.


4 Des Weiteren vertrat die Außenprüfung die Auffassung, dass zum 31. Dezember 2003 in Höhe von 150.000 EUR,
zum 31. Dezember 2004 in Höhe von 153.065,20 EUR und zum 31. Dezember 2005 in Höhe von 120.000 EUR
Gewinn mindernd gebildete Rücklagen (Ansparabschreibungen) Gewinn erhöhend aufzulösen seien, da unter
Berücksichtigung des in der Ergänzungsbilanz der Z enthaltenen Kapitals das Betriebsvermögen über 204.517 EUR
(Größenmerkmal i.S. des § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a des Einkommensteuergesetzes in
seiner in den Streitjahren 2003 bis 2005 gültigen Fassung --EStG a.F.--) liege. Das Darlehenskonto der Z, auf dem
sowohl Entnahmen, Einlagen als auch die Gewinne verbucht worden seien, sei als Eigenkapital anzusehen. Sonst
hätte Z die nach ihrer Meinung als Fremdkapital anzusetzenden Forderungen in einer Sonderbilanz aktivieren
müssen.


5 In seinen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) geänderten Bescheiden über die gesonderte und einheitliche
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2002 bis 2005 und Gewerbesteuermessbescheiden 2002 bis 2005 vom
30. Januar 2008 schloss sich der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) der Auffassung der
Außenprüfung an. Den Einspruch der Klägerin wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 30. September 2008
zurück. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2011, 2142
veröffentlichen Gründen ab.


6 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts.


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


1 von 9 22.11.2019, 17:43







7 Hinsichtlich der streitbefangenen Übertragung eines Mitunternehmeranteils zum Buchwert beanstandet sie im
Wesentlichen die u.a. von der Finanzverwaltung im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom
3. März 2005 IV B 2 -S 2241- 14/05 (BStBl I 2005, 458) vertretene Auffassung, dass eine Buchwertfortführung nach
§ 6 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes (UntStFG) vom
20. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 3858) --EStG-- nicht zulässig sei, wenn die Beteiligung an der
Mitunternehmerschaft unentgeltlich übertragen werde, nachdem in engem zeitlichem Zusammenhang funktional
wesentliches Sonderbetriebsvermögen zu Buchwerten in ein anderes Betriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 EStG
ausgegliedert worden sei. Diese Rechtsansicht beruhe auf Vorstellungen, die an die sog. Gesamtplanrechtsprechung
anknüpfe (Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 6. September 2000 IV R 18/99, BFHE 193, 116, BStBl II 2001,
229), welche aber nur im Rahmen des § 16 EStG für die Frage der Tarifbegünstigung nach § 34 EStG relevant sei.


8 Zur steuerlichen Behandlung der streitbefangenen Rücklagen (Ansparabschreibungen) trägt die Klägerin vor, das
Größenmerkmal für die Bildung einer Rücklage nach § 7g Abs. 3 EStG a.F. sei nicht überschritten. Das negative
Wirtschaftsgut "Schuld" in der Gesamthandsbilanz und das positive Wirtschaftsgut des Sonderbetriebsvermögens
"Forderung" höben sich gegenseitig auf. Soweit das BMF-Schreiben vom 25. Februar 2004 IV A 6 -S 2183b- 1/04
(BStBl I 2004, 337) in seiner Rz 2 für Personengesellschaften u.a. davon ausgehe, dass bei der Anwendung des § 7g
Abs. 3 ff. EStG a.F. das gesamte Betriebsvermögen als Einheit zu behandeln sei, hingegen nach Rz 1 des Schreibens
im Fall einer Betriebsaufspaltung sowohl das Besitz- als auch das Betriebsunternehmen Ansparabschreibungen
bilden könnten, verstoße dies gegen den Gleichheitssatz.


9 Die Klägerin beantragt,


unter Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils die geänderten Feststellungsbescheide 2002 bis 2005 und
Gewerbesteuermessbescheide 2002 bis 2005 vom 30. Januar 2008 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom
30. September 2008 dahin zu ändern, dass kein Firmenwert in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt wird und die
Gewinn erhöhende Auflösung der zum 31. Dezember 2003 in Höhe von 150.000 EUR, zum 31. Dezember 2004 in
Höhe von 153.065,20 EUR und zum 31. Dezember 2005 in Höhe von 120.000 EUR gebildeten Rücklagen
(Ansparabschreibungen) rückgängig gemacht wird.


10 Die Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt.


11 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


12 Es trägt vor, § 6 Abs. 3 EStG (i.d.F. des UntStFG) habe die gleichlautende Vorgängerregelung des § 7 der
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) a.F. in das EStG übernommen. Das BMF-Schreiben in BStBl I
2005, 458 verweise deshalb zutreffend auf die bisher zu § 7 EStDV a.F. ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung
(u.a. die im BFH-Urteil in BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229 vertretene sog. Gesamtplanrechtsprechung). Zu Unrecht
gehe die Klägerin davon aus, dass das Gesetz eine Buchwertfortführung sowohl nach § 6 Abs. 3 als auch nach § 6
Abs. 5 EStG nicht (mehr) ausschließe.


13 Bei der Prüfung der Betriebsvermögensgrenzen nach § 7g Abs. 2 Nr. 1 EStG a.F. sei neben dem Festkapital
(Kapitalkonto I) auch das Verrechnungskonto der Kommanditisten (Kapitalkonto II) als Eigenkapital anzusehen. Die
ungleiche Behandlung nach § 7g EStG a.F. im Verhältnis zu Fällen der Betriebsaufspaltung beruhe auf dem Vorliegen
ungleicher Sachverhalte.


14 Das BMF ist dem Verfahren wegen der Frage beigetreten, ob und inwieweit der Streitfall Anlass bietet, die in Rz 6 und
7 des BMF-Schreibens in BStBl I 2005, 458 getroffenen Aussagen in Frage zu stellen. Es trägt im Wesentlichen vor:
Werde im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils
funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen gemäß § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert in ein anderes
Betriebsvermögen überführt oder übertragen, so könne der Anteil am Gesamthandsvermögen nicht nach § 6 Abs. 3
EStG zum Buchwert übertragen werden. Der dem Streitfall zugrunde liegende Sachverhalt entspreche dem in Rz 7
des BMF-Schreibens in BStBl I 2005, 458 gebildeten Beispiel. Wegen des identischen Wortlauts von § 6 Abs. 3 Satz 1
EStG und § 7 Abs. 1 EStDV a.F. könne die zu letztgenannter Vorschrift ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung
auch auf die gesetzliche Nachfolgevorschrift, die lediglich klarstellende Funktion habe, angewandt werden; hierzu
gehöre auch die Anwendung der sog. Gesamtplanrechtsprechung (BFH-Urteile in BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229,
und vom 20. Januar 2005 IV R 14/03, BFHE 209, 95, BStBl II 2005, 395). Eine Buchwertfortführung nach dem als
Billigkeitsregelung zugunsten des Steuerpflichtigen zu verstehenden § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG komme im Streitfall nicht
in Betracht, denn diese Vorschrift setze voraus, dass anlässlich der Übertragung eines Mitunternehmeranteils nicht
mitübertragene Wirtschaftsgüter weiterhin Betriebsvermögen derselben (ursprünglichen) Mitunternehmerschaft
blieben, während im Streitfall die Übertragung an eine neu gegründete KG erfolgt sei. Dabei seien für die steuerliche
Beurteilung auch nach § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert erfolgte Übertragungen von funktional wesentlichem
Betriebsvermögen von Bedeutung, die im zeitlichen Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung eines
Mitunternehmeranteils erfolgten; zwischen Übertragungen kurz vor und kurz nach der Anteilsübertragung sei
jedenfalls dann nicht zu unterscheiden, wenn die Übertragungen innerhalb desselben Veranlagungszeitraums
erfolgten. Nach dem Prinzip der Abschnittsbesteuerung seien im Streitfall die Verhältnisse zum Bilanzstichtag auf den
31. Dezember 2002 maßgeblich; weil das streitbefangene Sonderbetriebsvermögen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
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zum Betriebsvermögen der ursprünglichen Mitunternehmerschaft gehört habe, seien die Voraussetzungen des § 6
Abs. 3 Satz 2 EStG auch ohne Rückgriff auf die Gesamtplanrechtsprechung zu verneinen. Soweit der BFH die
Anwendung des § 42 AO und der Gesamtplanrechtsprechung in seinem Urteil vom 9. November 2011 X R 60/09
(BFHE 236, 29, BStBl II 2012, 638) verneint habe, unterscheide sich der jener Entscheidung zugrunde liegende
Sachverhalt von dem des Streitfalles.


15 Das BMF hat keinen Antrag gestellt.


Entscheidungsgründe


16 B. Die Revision ist teilweise begründet, wobei der erkennende Senat in der Sache selbst entscheiden kann (§ 126
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Zu Unrecht hat das FG mit dem FA die streitbefangenen
unentgeltlichen Übertragungen des Teils eines Mitunternehmeranteils zum 1. Oktober 2002 sowie des verbliebenen
ganzen Mitunternehmeranteils am 19. Dezember 2002 als einen einheitlichen Vorgang behandelt, dabei das Vorliegen
der Tatbestandsvoraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG und damit eine Übertragung zum Buchwert verneint und
in Folge dessen die Aktivierung eines Firmen- oder Geschäftswerts in Höhe von 100.000 EUR in einer
Ergänzungsbilanz der Z gebilligt (B.I.). Im Übrigen ist die Revision unbegründet und deshalb nach § 126 Abs. 2 FGO
zurückzuweisen. Das FG ist im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass das nach § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2
i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG a.F. für die Bildung einer Gewinn mindernden Rücklage (Ansparabschreibung)
maßgebliche Größenmerkmal des Betriebsvermögens des Gewerbebetriebs nicht erfüllt worden ist (B.II.).


17 I. Die streitbefangenen Übertragungen würdigt der Senat dahin, dass zunächst ein Teilmitunternehmeranteil in Gestalt
von 80 % der Kommanditanteile einschließlich der gesamten zum Sonderbetriebsvermögen des F gehörenden Anteile
an der Komplementär-GmbH und sodann mit Aufhebung der Treuhandvereinbarung die verbliebenen
Kommanditanteile von 20 % auf Z übertragen worden sind. Zeitgleich mit der letztgenannten Anteilsübertragung
wurde das bis dahin zum Sonderbetriebsvermögen des F gehörende Grundstück auf die I-KG übertragen. Die erste
Übertragung ist als Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2
Alternative 2 EStG anzusehen und hat die Fortführung der Buchwerte zur Folge. Die spätere Übertragung des
verbliebenen Gesellschaftsanteils erfüllt nach Auffassung des Senats ungeachtet der gleichzeitig zum Buchwert
stattfindenden Übertragung von funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG
die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG und führt deshalb ebenfalls nicht zur Aufdeckung stiller
Reserven.


18 1. a) Wird der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so ist bei der Ermittlung des
Gewinns des bisherigen Mitunternehmers für die übertragenen Wirtschaftsgüter bzw. Anteile an Wirtschaftsgütern der
Buchwert anzusetzen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG). Der Rechtsnachfolger ist nach § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG an
diese Werte gebunden. Anteil eines Mitunternehmers i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ist der ganze
Mitunternehmeranteil, der sich aus dem Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie dem funktional wesentlichen
Sonderbetriebsvermögens des Mitunternehmers zusammensetzt (BFH-Urteil vom 22. September 2011 IV R 33/08,
BFHE 235, 278, BStBl II 2012, 10, unter II.1.a (2), m.w.N. zur insoweit identischen Rechtslage unter der Geltung von
§ 7 Abs. 1 EStDV a.F.). Zum Buchwert findet eine Anteilsübertragung demnach grundsätzlich nur dann statt, wenn
neben dem Gesellschaftsanteil auch das gesamte funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen des
Übertragenden auf den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil übertragen wird. Maßgebend dafür ist allerdings
das Betriebsvermögen, das am Tag der Übertragung existiert. Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens, die
zuvor entnommen oder veräußert worden sind, sind nicht mehr Bestandteil des Mitunternehmeranteils. Ebenso ist für
den Bestand des Gesellschaftsvermögens auf den Zeitpunkt der Übertragung abzustellen. Inwieweit im
Zusammenhang mit einer vorherigen Entnahme oder Veräußerung stille Reserven aufgedeckt worden sind, ist ohne
Bedeutung.


19 Wird funktional wesentliches Betriebsvermögen taggleich mit der Übertragung der Gesellschaftsanteile an einen
Dritten veräußert oder übertragen oder in ein anderes Betriebsvermögen des bisherigen Mitunternehmers überführt,
liegen die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für eine Fortführung der Buchwerte grundsätzlich nicht vor.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist nach Auffassung des Senats aber dann zu machen, wenn die Übertragung
auf den Dritten oder die Überführung in ein anderes Betriebsvermögen des bisherigen Mitunternehmers nach § 6
Abs. 5 EStG zum Buchwert stattfindet. Die Privilegierungen nach § 6 Abs. 5 EStG und § 6 Abs. 3 EStG stehen nach
dem Wortlaut des Gesetzes gleichberechtigt nebeneinander. Ein Rangverhältnis ist weder ausdrücklich geregelt noch
lässt es sich im Wege der Auslegung bestimmen. Soweit die Finanzverwaltung der Übertragung nach § 6 Abs. 5 EStG
Vorrang einräumt mit der Folge, dass dann die unentgeltliche Übertragung des reduzierten Mitunternehmeranteils zur
vollen Aufdeckung der darin liegenden stillen Reserven führt, wird eine Rechtsgrundlage nicht genannt; sie ist nach
Auffassung des Senats auch nicht gegeben (s. dazu näher nachfolgend unter B.I.3.).


20 b) Unter der Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Alternative 2
EStG ist die Übertragung eines Bruchteils der Anteile des Gesellschaftsvermögens auf den Rechtsnachfolger zu
verstehen. Damit verbunden werden kann auch die Übertragung von Sonderbetriebsvermögen des übertragenden
Mitunternehmers auf den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil. Notwendig ist die Mitübertragung von
Sonderbetriebsvermögen indessen nicht. Dies folgt aus der Regelung in § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG, der der Senat
entnimmt, dass der Gesetzgeber die Buchwertfortführung auch bei nicht zumindest anteiliger Mitübertragung von
Sonderbetriebsvermögen zulassen, allerdings mit einer den Rechtsnachfolger bindenden Behaltefrist versehen wollte.
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Wird Sonderbetriebsvermögen mitübertragen, nimmt an der Rechtsfolge des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG das gesamte auf
den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil übertragene Sonderbetriebsvermögen teil. In welchem
zahlenmäßigen Verhältnis es zu dem Bruchteil des übertragenen Gesellschaftsvermögens steht, ist ohne Bedeutung
(s. dazu näher unter B.I.2.c).


21 2. Dies vorausgeschickt hat die Übertragung von 80 % der Gesellschaftsanteile unter Zurückbehaltung des zum
Sonderbetriebsvermögen gehörenden Grundstücks und unter Mitübertragung der gesamten zum
Sonderbetriebsvermögen gehörenden Anteile an der Komplementär-GmbH nicht zur Aufdeckung stiller Reserven
geführt.


22 a) Nach den bindenden Feststellungen des FG sieht der Senat keinen Anlass, die Wirksamkeit der im Streitfall
getroffenen Treuhandabrede in Frage zu stellen; auch die Beteiligten haben nichts Gegenteiliges vertreten. Danach
hat F zum 1. Oktober 2002 zunächst nur 80 % seiner (ursprünglichen) Kommanditanteile unentgeltlich auf Z
übertragen.


23 b) Für die zum 1. Oktober 2002 übertragenen 80 % der Gesellschaftsanteile ist nach § 6 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 6
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Alternative 2 EStG der Buchwert fortzuführen.


24 aa) Nachdem F über den 1. Oktober 2002 hinaus zu 20 % seiner ursprünglichen Gesellschaftsanteile an der Klägerin
beteiligt war, zählte das Grundstück X-Straße weiterhin zum Sonderbetriebsvermögen des F und damit zum
"Betriebsvermögen derselben Personengesellschaft" (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 17. Dezember 2008 IV R 65/07, BFHE
224, 91, BStBl II 2009, 371, unter II.2.a, m.w.N.). Dabei kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob der Wortlaut
des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG ("Wirtschaftsgüter ... nicht überträgt") im Sinne einer wertbezogenen oder einer
gegenständlichen (wirtschaftsgutbezogenen) Betrachtung auszulegen ist (näher dazu im Folgenden unter B.I.2.c).
Auch die Beteiligten gehen jedenfalls sinngemäß davon aus, dass in Folge der Zurückbehaltung des streitbefangenen
Grundstücks das mitübertragene Sonderbetriebsvermögen dem an Z übertragenen Anteil eines
Mitunternehmeranteils weder wert- noch wirtschaftsgutbezogen korrespondierte. Deshalb gelangt § 6 Abs. 3 Satz 2
EStG im Streitfall ungeachtet dessen zur Anwendung, ob hinsichtlich des Grundstücks X-Straße eine wertmäßige
oder gegenständliche Betrachtung anzustellen ist.


25 bb) Dass F mit der Übertragung der restlichen 20 % der Gesellschaftsanteile an Z als Gesellschafter der Klägerin
ausschied und damit das Grundstück X-Straße schon ungeachtet dessen gleichzeitiger Übertragung an die I-KG nicht
mehr zum Betriebsvermögen "derselben" Mitunternehmerschaft gehörte, steht einer Anwendung des § 6 Abs. 3
Satz 2 EStG auf die zum 1. Oktober 2002 erfolgte Anteilsübertragung nicht entgegen. Dass die in § 6 Abs. 3 Satz 2
EStG vorausgesetzte Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft mit der Beendigung des
Treuhandverhältnisses am 19. Dezember 2002 nicht mehr gegeben war, hat lediglich zur Folge, dass anlässlich der
(weiteren) Anteilsübertragung am 19. Dezember 2002 neu zu beurteilen ist, ob und inwieweit stille Reserven
aufzudecken sind (B.I.3.).


26 cc) Gleiches gilt, soweit § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG eine Behaltefrist für das Halten des übernommenen
Mitunternehmeranteils durch den Rechtsnachfolger bestimmt. Bis zur unentgeltlichen Übertragung des bei F
verbliebenen Teils des ursprünglichen Mitunternehmeranteils am 19. Dezember 2002 wurde der bereits von Z als
Rechtsnachfolgerin übernommene Teil des ursprünglichen Mitunternehmeranteils --wie in § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG
vorausgesetzt-- nicht veräußert oder aufgegeben. Der Senat geht davon aus, dass die Frist spätestens dann endet,
wenn dem Rechtsnachfolger in den Teilanteil auch der restliche Bruchteil des Anteils am Gesellschaftsvermögen
übertragen wird.


27 c) Der (alleinigen) Anwendung des § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 EStG auf die zum 1. Oktober 2002 erfolgte Übertragung
von 80 % der Gesellschaftsanteile des F steht nicht entgegen, dass F als alleiniger Gesellschafter/Geschäftsführer
der Komplementär-GmbH zu diesem Zeitpunkt seinen Anteil an dieser Gesellschaft nicht nur --entsprechend dem
übertragenen Teil seines Kommanditanteils-- zu 80 %, sondern überquotal zu 100 % unentgeltlich an Z übertragen
hat.


28 aa) Da der Mitunternehmeranteil eines Gesellschafters --wie oben ausgeführt-- sowohl den Anteil am
Gesamthandsvermögen als auch das dem einzelnen Mitunternehmer zuzurechnende Sonderbetriebsvermögen
umfasst, unterfällt auch die anteilige Übertragung des Sonderbetriebsvermögens dem Anwendungsbereich des § 6
Abs. 3 EStG (BFH-Urteil in BFHE 235, 278, BStBl II 2012, 10, unter II.1.a (2), m.w.N.). Die alleinige Beteiligung eines
Kommanditisten an der Komplementär-GmbH führt regelmäßig zu aktivem Sonderbetriebsvermögen II (vgl. BFH-Urteil
in BFHE 224, 91, BStBl II 2009, 371, unter II.2.a bb, m.w.N.). Der erkennende Senat geht deshalb im Streitfall davon
aus, dass auch die Beteiligung des F an der Komplementär-GmbH der Klägerin zu dessen Sonderbetriebsvermögen
gezählt hat.


29 bb) Auch die überquotale (Mit-)Übertragung von Sonderbetriebsvermögen ist allein nach § 6 Abs. 3 EStG zu
beurteilen. Es ist umstritten, ob auch insoweit § 6 Abs. 3 EStG zur Anwendung gelangt (vgl. z.B. Wendt, Finanz-
Rundschau --FR-- 2005, 468, 474, m.w.N.) oder ob bei überquotaler Übertragung von Sonderbetriebsvermögen
anlässlich der Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen der Vorgang in eine Übertragung nach
§ 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für den quotalen Teil des Sonderbetriebsvermögens und eine Übertragung nach § 6 Abs. 5
EStG für den überquotalen Teil des Sonderbetriebsvermögens aufzuteilen ist (so BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 458,
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Rz 16; vgl. auch Stein, Der Betrieb 2012, 1529, m.w.N.). Nach Auffassung des erkennenden Senats fällt indes auch
der überquotale Teil des Sonderbetriebsvermögens in den Anwendungsbereich des § 6 Abs. 3 EStG. Dies folgt aus
einer teleologischen Auslegung von Satz 2 der Vorschrift. Dieser Regelung liegt ersichtlich in Anknüpfung an die
bisherige Rechtsprechung die Vorstellung zugrunde, zu einer anteiligen (quotalen) Übertragung von
Sonderbetriebsvermögen anzuhalten. Die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG sind deshalb (nur) erfüllt,
wenn nicht mindestens ein Anteil am Sonderbetriebsvermögen übertragen wird, der dem Anteil des übertragenen
Teilanteils am gesamten Mitunternehmeranteil des Übertragenden entspricht. Nach Sinn und Zweck der Vorschrift
kann dieser Anteil nur wertmäßig und nicht gegenständlich (wirtschaftsgutbezogen) verstanden werden (näher dazu
Wendt in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 6 EStG Anm. J 01-19). Darüber hinaus steht einer Anwendung des § 6
Abs. 5 EStG auf einen überquotalen Teil des Sonderbetriebsvermögens aber auch entgegen, dass dieser Vorgang in
Verbindung mit der Übertragung eines Mitunternehmeranteils zu sehen ist und es deshalb nicht um die Übertragung
von Einzelwirtschaftsgütern geht, sondern um die Übertragung von Sachgesamtheiten. Ob anlässlich der Übertragung
von Sachgesamtheiten stille Reserven aufzudecken sind, ist nicht nach § 6 Abs. 5 EStG, sondern nach Abs. 3 der
Vorschrift zu entscheiden.


30 cc) Für die Anteilsübertragung zum 1. Oktober 2002 geht der erkennende Senat davon aus, dass trotz der
gleichzeitigen überquotalen (Mit-)Übertragung eines Einzelwirtschaftsguts des Sonderbetriebsvermögens II (Anteil an
Komplementär-GmbH) im Streitfall die Vorschrift des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG anzuwenden ist. Zwar folgt aus den
vorgenannten Erwägungen auch, dass es bei einer überquotalen (Mit-)Übertragung von Sonderbetriebsvermögen der
Regelung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG mit der Folge des Laufs der dort genannten Behaltefrist nicht bedarf, sondern
dass § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG unmittelbar zur Anwendung gelangt. Bei der erwähnten wertbezogenen Betrachtung sind
die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG jedoch nur dann nicht erfüllt, wenn der Gesamtwert der
übertragenen Wirtschaftsgüter den Wert des gesamten quotal mit zu übertragenden Sonderbetriebsvermögens
abdeckt. Im Streitfall ist jedoch weder von den Beteiligten vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass trotz überquotaler
Übertragung des Anteils an der Komplementär-GmbH der Wert der zum 1. Oktober 2002 mitübertragenen
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens des F 80 % des gesamten Sonderbetriebsvermögens des F
überschritten hätte.


31 dd) Nach alledem ist nicht von Bedeutung, dass das FG keine Feststellungen zum weiteren Schicksal des GmbH-
Anteils getroffen hat. Kommt die Vorschrift des § 6 Abs. 5 EStG auch hinsichtlich des Anteils an der Komplementär-
GmbH nicht zum Tragen, so braucht insbesondere auch nicht geprüft zu werden, ob hinsichtlich der unentgeltlichen
Übertragung des GmbH-Anteils an Z die Behaltefrist des § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG (hier i.V.m. § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3
EStG) eingehalten worden ist und deshalb eine Aufdeckung stiller Reserven rückwirkend auf den Zeitpunkt der
Übertragung dieses Wirtschaftsguts ausscheidet.


32 3. Auch für die am 19. Dezember 2002 übertragenen verbliebenen Gesellschaftsanteile von 20 % ist nach § 6 Abs. 3
Satz 1 Halbsatz 1 EStG der Buchwert fortzuführen. Nach der seit dem Veranlagungszeitraum 2001 gültigen
Gesetzeslage scheidet die Aufdeckung der stillen Reserven, die in den durch einen unentgeltlich übertragenen
Mitunternehmeranteil verkörperten materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern ruhen, und deren Zurechnung zum
laufenden Gewinn auch dann aus, wenn ein funktional wesentliches Betriebsgrundstück des
Sonderbetriebsvermögens in engem zeitlichem Zusammenhang vor oder spätestens zugleich mit der Übertragung
des Mitunternehmeranteils in ein anderes Betriebsvermögen (mit Rechtsträgerwechsel) übertragen worden ist und
wenn dabei --wie bezüglich des von F übertragenen Grundstücks zwischen den Beteiligten unstreitig ist-- die
Voraussetzungen des Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 5 EStG vorliegen.


33 a) Ihrem Wortlaut nach können § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG unabhängig voneinander und damit auch gleichzeitig
--jeweils mit der Rechtsfolge der Buchwertfortführung-- zur Anwendung gelangen. Sowohl § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG als
auch der nach § 52 Abs. 16a EStG i.d.F. des Art. 1 Nr. 13 Buchst. b UntStFG auf Übertragungsvorgänge nach dem
31. Dezember 2000 anzuwendende § 6 Abs. 5 EStG sehen jeweils zwingend Buchwerttransfers vor. Wird --wie hier
am 19. Dezember 2002-- der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so sind nach
§ 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG bei der Ermittlung des Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers
(Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die
Gewinnermittlung ergeben. Nach § 6 Abs. 5 Satz 1 EStG ist für den Fall, dass ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem
Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen überführt wird, bei der Überführung
(ebenfalls) der Wert anzusetzen, der sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergibt, sofern die
Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist; nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG gilt Satz 1 der Vorschrift u.a.
entsprechend, soweit ein Wirtschaftsgut --wie hier das Grundstück X-Straße-- unentgeltlich aus dem
Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers (hier des F) in das Gesamthandsvermögen einer anderen
Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt ist (hier der I-KG), übertragen wird. Handelt es sich indes --was der
erkennende Senat bereits in seinem Urteil vom 6. Mai 2010 IV R 52/08 (BFHE 229, 279, BStBl II 2011, 261, unter
II.2.c cc der Gründe) hervorgehoben hat-- bei den Regelungen in § 6 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 3 EStG um zwei
in ihrer zwingenden, kein Wahlrecht des Steuerpflichtigen zulassenden Anordnung von Rechtsfolgen gleich lautende
(übereinstimmende) Gesetzesbefehle, die sich logisch nicht widersprechen, so sind diese bei gleichzeitigem Vorliegen
der jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen grundsätzlich auch nebeneinander zu befolgen. Dies bedeutet, dass nach
dem Gesetzeswortlaut auch gleichzeitige Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG möglich sind.
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34 b) Der gleichzeitige Eintritt der Rechtsfolgen beider Normen (Buchwerttransfer) läuft dem Sinn und Zweck des
Gesetzes regelmäßig nicht zuwider. Der Zweck der Regelungen des § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG gebietet keine
Auslegung beider Vorschriften dahin, dass bei gleichzeitigem Vorliegen ihrer Tatbestandsvoraussetzungen § 6 Abs. 3
Satz 1 EStG stets nur eingeschränkt nach Maßgabe einer anders lautenden Zweckbestimmung des --im Streitfall
einschlägigen-- § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG verstanden werden und zur Anwendung gelangen darf.


35 aa) Bei gleichzeitiger Anwendung beider Normen kommt es nicht zur Kumulation von Steuervergünstigungen. Denn
die durch ein nach § 6 Abs. 5 EStG begünstigtes Einzelwirtschaftsgut verkörperten stillen Reserven wären anlässlich
der Übertragung einer nach § 6 Abs. 3 EStG begünstigten Sachgesamtheit gleichfalls nicht aufzudecken gewesen,
wenn das betreffende Wirtschaftsgut weiterhin dieser Sachgesamtheit zugehörig gewesen wäre. Zugleich bleiben die
stillen Reserven dieses Wirtschaftsguts in beiden Fällen gleichermaßen steuerverhaftet.


36 bb) § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG i.d.F. des UntStFG führt die u.a. bereits in seinen früheren Fassungen und in der
Vorgängervorschrift des § 7 Abs. 1 EStDV a.F. enthaltene Regelung fort, wonach die unentgeltliche Übertragung eines
Mitunternehmeranteils zum Buchwert erfolgt; dabei ist das Gesetzgebungsverfahren zum UntStFG auch von dem
Bemühen gekennzeichnet, eine Einschränkung des bisherigen Anwendungsbereichs der Vorschrift zu vermeiden (vgl.
BTDrucks 14/6882, S. 32 und 14/7344, S. 7). Wie bei der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder
Teilbetriebs dient der Verzicht auf die Offenlegung der stillen Reserven, die in den durch einen Mitunternehmeranteil
verkörperten Wirtschaftsgütern enthalten sind, der Sicherung der Liquidität des nach einem Rechtsträgerwechsel
fortgeführten Betriebs; in der Literatur wird insoweit auch auf ein tradiertes Motiv des Gesetzgebers verwiesen, die
betriebliche Kontinuität sicherzustellen (vgl. Werndl, in: Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 6 Rz J 4). Wird keine
--mangels Entgeltlichkeit des Übertragungsvorgangs regelmäßig aus der Substanz des Betriebs zu finanzierende--
Steuerbelastung zum Zeitpunkt der Übertragung ausgelöst, entspricht dies --wenn auch als Ausnahme vom Prinzip
der subjektbezogenen Einkünfteermittlung-- auch folgerichtig dem Umstand, dass dem Betrieb durch den
Übertragungsvorgang selbst wegen dessen Unentgeltlichkeit auch nicht mittelbar liquide Mittel entzogen werden.
Begünstigt die Vorschrift damit die Übertragung von Sachgesamtheiten und nicht von Einzelwirtschaftsgütern, so dient
sie typischerweise der Erleichterung der Generationennachfolge (vgl. auch z.B. Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff,
a.a.O., § 6 Rz J 5; zu im Zusammenhang mit dieser Zweckbestimmung stehenden verfassungsrechtlichen
Erwägungen auch Wendt, FR 2005, 468, 472).


37 cc) § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG begünstigt gleichfalls Fälle des Rechtsträgerwechsels, hat dabei aber nicht die
Übertragung von "Gesamtheiten" von Wirtschaftsgütern, sondern die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter im Blick.
Die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern auf einen anderen Rechtsträger zum Buchwert soll nach Aufgabe der
zwischenzeitlich durch das Steuerentlastungsgesetz (StEntlG) 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBl I 1999,
402) bestimmten Regelung, Übertragungen mit Rechtsträgerwechsel zwingend zum Teilwert vorzunehmen (vgl. § 6
Abs. 5 Satz 3 EStG i.d.F. des StEntlG 1999/2000/2002; näher zur Rechtsentwicklung z.B. BTDrucks 14/6882, S. 32;
Wendt, FR 2002, 53; Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz L 3 ff.), der Erleichterung von
"Umstrukturierungen" insbesondere an Personengesellschaften dienen (vgl. BTDrucks 14/6882, S. 32 und 14/7344,
S. 7; BFH-Beschluss vom 15. April 2010 IV B 105/09, BFHE 229, 199, BStBl II 2010, 971, unter II.2.b aa; zutreffend
hiernach z.B. Werndl, in: Kirchhof/ Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz L 10); dabei lässt sich der begünstigte
Übertragungszweck nach den Gesetzesmaterialien negativ dahin abgrenzen, dass bei einer "Umstrukturierung" die
Übertragung nicht zum Zweck der Vorbereitung einer nachfolgenden Veräußerung oder Entnahme erfolgt (vgl.
BTDrucks 14/6882, S. 32 f.). Damit letztlich verbunden ist die --eine Durchbrechung des Subjektsteuerprinzips
rechtfertigende (BFH-Beschluss in BFHE 229, 199, BStBl II 2010, 971)-- Vorstellung, dass eine --typisierend als
Ergebnis einer Umstrukturierung unterstellte-- betriebswirtschaftlich effizientere Nutzung eines einzelnen
Wirtschaftsguts in einem anderen Betriebsvermögen nicht durch eine Besteuerung stiller Reserven behindert werden
soll. Entscheidend ist insoweit, dass das übertragene Wirtschaftsgut --wenn auch durch einen neuen Rechtsträger--
weiterhin betrieblich genutzt wird. Damit ist regelmäßig auch die in dem nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG entsprechend
anwendbaren Satz 1 der Vorschrift als Voraussetzung einer Buchwertfortführung bestimmte Sicherstellung der
Besteuerung der stillen Reserven gewährleistet. Liegt diese Tatbestandsvoraussetzung nicht vor, wird der Zweck der
Umstrukturierung regelmäßig verfehlt, so dass dann die sofortige Aufdeckung der stillen Reserven gerechtfertigt ist.
Einer Zweckverfehlung des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG soll im Übrigen auch die "Sperrfrist" (Behaltefrist) nach § 6 Abs. 5
Satz 4 EStG entgegenwirken (näher hierzu z.B. Fischer in Kirchhof, EStG, 11. Aufl., § 6 Rz 221; Werndl, in:
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz L 40 ff.).


38 dd) (1) Die vorgenannten, in § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG verfolgten Gesetzeszwecke sind auch dann miteinander
vereinbar, wenn die Beteiligten von Übertragungsvorgängen in zeitlichem Zusammenhang sowohl die
Rechtsnachfolge des bisherigen Betriebsinhabers als auch Umstrukturierungen im vorgenannten Sinne
beabsichtigen. Kommt es insoweit zu einer Konkurrenz (einem Nebeneinander) zweier mit Blick auf ihre Rechtsfolgen
übereinstimmender Gesetzesbefehle (vgl. BFH-Urteil in BFHE 229, 279, BStBl II 2011, 261, unter II.1.c cc der
Gründe), so bedarf es deshalb regelmäßig keiner teleologischen Reduktion einer oder beider miteinander
konkurrierender Rechtsnormen. Auch der Normzweck schließt es demnach grundsätzlich nicht aus, dass auch
gleichzeitige Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG möglich sind. Soweit durch die parallele Anwendung
beider Vorschriften missbräuchliche Gestaltungen zu besorgen sein könnten, wird dem durch die Regelung von sog.
Sperrfristen in beiden Vorschriften vorgebeugt (vgl. § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG und § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG).
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39 (2) Eine einschränkende Auslegung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG kommt bei (allen) Übertragungsvorgängen i.S. dieser
Norm nur dann in Betracht, wenn die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der entsprechenden Sachgesamtheit und damit
die Einkünfteerzielung des betreffenden Einzelunternehmers oder der Personengesellschaft durch Übertragungen von
Einzelwirtschaftsgütern in einer Weise berührt würde, dass es wirtschaftlich zu einer Zerschlagung des Betriebs und
damit im Ergebnis zu einer Betriebsaufgabe käme. In dieser Situation würde der Normzweck des § 6 Abs. 3 EStG, die
Existenz der übertragenen Sachgesamtheit als Wirtschaftseinheit zu sichern, verfehlt. Allein der Umstand, dass ein
bislang funktional wesentliches Wirtschaftsgut aus dem Betrieb ausscheidet, ohne dass es diesem künftig auf
veränderter Rechtsgrundlage (z.B. Miete oder Pacht) weiter zum Wirtschaften zur Verfügung steht, rechtfertigt
hingegen noch nicht zwingend die Annahme, dass künftig keine funktionsfähige Sachgesamtheit mehr besteht.
Vielmehr kann dies sogar umgekehrt den Schluss rechtfertigen, dass das betreffende Wirtschaftsgut für die
Funktionsfähigkeit der Sachgesamtheit --wie etwa bei einem im Rahmen der Generationennachfolge hinsichtlich des
Unternehmenszwecks neu ausgerichteten Betrieb-- nicht mehr von wesentlicher Bedeutung ist.


40 (3) Nach den das Revisionsgericht gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen liegt im Streitfall ein solcher
Ausnahmefall indes nicht vor. Vielmehr sollte und konnte im Streitfall das Speditions- und Transportunternehmen der
Klägerin trotz der Übertragung des Betriebsgrundstücks fortgeführt werden. Ist vom Fortbestand des gesamten
Betriebs der Klägerin auszugehen, dann verkörpert auch der von F am 19. Dezember 2002 übertragene gesamte
Mitunternehmeranteil eine funktionsfähige Sachgesamtheit.


41 c) Wird danach der Buchwerttransfer gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für den unentgeltlichen Übergang eines
Mitunternehmeranteils nunmehr grundsätzlich auch dann nicht ausgeschlossen, wenn ein ausgegliedertes
Einzelwirtschaftsgut (hier: Grundstück X-Straße) zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehört hat, so steht dies
nicht im Widerspruch zu der zu § 7 Abs. 1 EStDV a.F. ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung, deren
Folgerungen das BMF in seinem Schreiben in BStBl I 2005, 458 (u.a. in Rz 4 und 6 sowie --unter Bezug auf die sog.
Gesamtplanrechtsprechung-- in Rz 7) für die --wie im Streitfall-- nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG zu
beurteilende Übertragung eines gesamten Mitunternehmeranteils auch insoweit übernommen hat, als im engen
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Übertragung des Mitunternehmeranteils funktional wesentliches
Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert in ein anderes Betriebsvermögen überführt bzw.
übertragen wird (zur Ausnahme bei der Übertragung von funktional nicht wesentlichem, nach § 6 Abs. 5 EStG
überführtem bzw. übertragenem Sonderbetriebsvermögen vgl. Rz 8 des BMF-Schreibens in BStBl I 2005, 458).


42 aa) Die genannte BFH-Rechtsprechung hat für die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils i.S. von
§ 7 Abs. 1 EStDV a.F. gefordert, dass (auch) alle diejenigen Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens auf den
Erwerber mitübertragen werden, die für die Mitunternehmerschaft funktional wesentlich sind (vgl. z.B. BFH-Urteil vom
24. August 2000 IV R 51/98, BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173, unter 2.b bb der Gründe). Gefolgert hat dies der BFH
u.a. aus Sinn und Zweck des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG; diese Vorschrift und damit auch die Behandlung
bestimmter Wirtschaftsgüter als Sonderbetriebsvermögen hätten den Sinn und Zweck, einen Mitunternehmer einem
Einzelunternehmer insoweit gleichzustellen, als die Vorschriften des Gesellschaftsrechts dem nicht entgegenstünden
(vgl. hierzu und zum Folgenden BFH-Urteil in BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173, m.w.N.). Würden anlässlich der
unentgeltlichen Übertragung eines Einzelunternehmens Wirtschaftsgüter vom Übertragenden zurückbehalten, die zu
den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehörten, liege keine Betriebsübertragung im Ganzen, sondern eine
Betriebsaufgabe vor. Ebenso sei für die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils i.S. von § 7 Abs. 1
EStDV a.F. zu fordern, dass alle diejenigen Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens auf den Erwerber
mitübertragen werden, die für die Mitunternehmerschaft funktional wesentlich seien. Würden für die
Mitunternehmerschaft wesentliche Grundlagen nicht mitübertragen, liege auch insoweit eine Betriebsaufgabe vor.


43 bb) Die vom BFH zu § 7 Abs. 1 EStDV a.F. vertretene (einschränkende) Auslegung des Begriffs des Anteils eines
Mitunternehmers kommt jedoch nicht in Betracht, wenn nunmehr gleichzeitig die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 und
Abs. 5 EStG gegeben sind. Denn nach Maßgabe des § 6 Abs. 5 EStG sind Einzelwirtschaftsgüter unabhängig davon
zum Buchwert zu überführen, ob sie zuvor dem Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers oder dem
Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers zugehörig waren. Wenn --wie oben ausgeführt-- nach der seit dem
Veranlagungszeitraum 2001 gültigen Gesetzeslage grundsätzlich Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG
gleichzeitig möglich sind, so gilt dies sowohl für den Einzel- als auch den Mitunternehmer. Deshalb ist nicht ersichtlich,
dass es gleichheitsrechtlich geboten wäre, anlässlich der Übertragung eines Mitunternehmeranteils den
Buchwerttransfer nach § 6 Abs. 3 EStG allein deshalb zu versagen, weil zugleich funktional wesentliches
Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 EStG überführt bzw. übertragen wird. Im Übrigen findet die vom BMF in
BStBl I 2005, 458 (Rz 7 und 8) vertretene Differenzierung hinsichtlich funktional wesentlichem und nicht wesentlichem
Sonderbetriebsvermögen (zustimmend Schmidt/Wacker, EStG, 31. Aufl., § 16 Rz 435; Wacker, Höchstrichterliche
Finanzrechtsprechung 2010, 939) im Wortlaut des § 6 Abs. 5 EStG keine Stütze. Soweit in Teilen der Literatur
ausdrücklich oder sinngemäß die Auffassung vertreten wird, dass im Fall der Anwendung des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG
die gleichzeitige Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG ausgeschlossen sei (z.B. Blümich/ Ehmcke, § 6 EStG
Rz 1240c; Fischer in Kirchhof, a.a.O., § 6 Rz 197 f.; HHR/Gratz, § 6 EStG Rz 1364; Herrmann in Frotscher, EStG,
Freiburg 2011, § 6 Rz 481; Schmidt/Kulosa, a.a.O., § 6 Rz 648 und 650; Prinz in Bordewin/Brandt, § 6 EStG Rz 828;
Schmidt/Wacker, a.a.O., § 16 Rz 435; Werndl, in: Kirchhof/ Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz J 9; anderer Ansicht z.B.
Emmrich/Kloster, GmbH-Rundschau 2005, 448, 451; Hoffmann in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht,
Kommentar, § 6 Rz 1017a; Storg, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2002, 1384, 1386; Wendt, FR 2005, 468, 471),
beruht dies --soweit überhaupt eine nähere Begründung dieser Rechtsansicht erfolgt-- im Wesentlichen auf der
bloßen Übertragung der Folgerungen der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung auf die Rechtslage nach
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dem UntStFG. Insoweit ergeben sich auch hieraus keine tragenden Gesichtspunkte, die dem Normenverständnis des
Senats entgegenstehen könnten.


44 d) Dem hier vertretenen Auslegungsergebnis steht auch nicht die Regelung des auf der Beschlussempfehlung des
Vermittlungsausschusses zum UntStFG (BTDrucks 14/7780, S. 2, ohne Begründung) beruhenden § 6 Abs. 3 Satz 2
EStG entgegen, dessen Voraussetzungen hinsichtlich der unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils
am 19. Dezember 2002 nicht vorliegen. Denn jene Norm betrifft keine Überführung von Einzelwirtschaftsgütern i.S.
des § 6 Abs. 5 EStG, die einer Umstrukturierung im o.g. Sinne dienen; sie setzt vielmehr voraus, dass trotz
Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils vom bisherigen Mitunternehmer nicht übertragene
Wirtschaftsgüter (zum Buchwert) weiter dem Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft angehören und
insoweit gerade nicht Gegenstand einer gleichzeitigen Umstrukturierung sind. Insoweit lässt sich aus dem Umstand,
dass § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG als Voraussetzung für die Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils zum Buchwert
die Einhaltung einer Sperrfrist (Behaltefrist) durch den Rechtsnachfolger des übernommenen
Teilmitunternehmeranteils formuliert, nicht schließen, dass jedenfalls bei Zurückbehaltung funktional wesentlichen
Sonderbetriebsvermögens kein gleichzeitiger --wie dargestellt unterschiedlichen Zwecken dienender--
Buchwerttransfer nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG zulässig ist.


45 e) Anderes lässt sich auch nicht aus den §§ 16, 34 EStG herleiten. Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG i.d.F. des
UntStFG, der nach § 52 Abs. 34 EStG i.d.F. des Art. 1 Nr. 13 Buchst. d Doppelbuchst. aa des UntStFG erstmals auf
Veräußerungen anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezember 2001 erfolgen, ist die Veräußerung des gesamten
Anteils an einer Mitunternehmerschaft erforderlich, um in den Genuss der Tarifermäßigung des § 34 EStG zu
kommen. Veräußerungen eines Teils eines Mitunternehmeranteils sind nicht mehr tarifbegünstigt, da nur die geballte
Aufdeckung aller stillen Reserven privilegiert werden soll (vgl. BTDrucks 14/6882, S. 34). Hieraus ist zwar zu folgern,
dass eine Tarifermäßigung auch dann ausgeschlossen ist, wenn ein Mitunternehmer für ihn wesentliche
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens nicht mitveräußert, sondern zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG in
ein anderes Betriebsvermögen überträgt (vgl. z.B. Reiß in Kirchhof, a.a.O., § 16 Rz 136 ff., m.w.N.). Gegenüber den
§§ 16, 34 EStG haben indes § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG --wie dargestellt-- eine ganz andere Zweckbestimmung, so
dass auf diese Rechtsnormen die den §§ 16, 34 EStG zugrunde liegenden Wertungen des Gesetzgebers nicht ohne
weiteres übertragbar sind (so im Ergebnis auch Storg, DStR 2002, 1384, 1385; Wendt, FR 2005, 468, 471 f.).


46 f) Nicht zum Tragen kommt der Einwand des BMF, dass im Streitfall nach dem Prinzip der Abschnittsbesteuerung die
Verhältnisse zum Bilanzstichtag auf den 31. Dezember 2002 maßgeblich seien. Denn zum einen kommt es für die
steuerliche Beurteilung auf die Verhältnisse im jeweiligen Zeitpunkt einer unentgeltlichen Übertragung i.S. des § 6
Abs. 3 EStG an. Zum anderen besteht aus den vorgenannten Gründen kein Bedarf, die beiden streitbefangenen
Anteilsübertragungen "zu verklammern", folglich auch nicht durch einen Bezug beider Vorgänge auf den
nachfolgenden Bilanzstichtag.


47 g) Offenbleiben kann im Streitfall, ob die vorgenannten Grundsätze für die Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG nicht nur
im Fall der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG Geltung beanspruchen,
sondern auch bei der --im Streitfall hinsichtlich des Grundstücks X-Straße in Einklang mit der Auffassung der
Beteiligten zu verneinenden-- Entnahme von Wirtschaftsgütern in das Privatvermögen oder bei der Veräußerung von
Wirtschaftsgütern (vgl. zu einer derartigen Fallkonstellation für die Anwendung des § 24 Abs. 1 des
Umwandlungssteuergesetzes BFH-Urteil in BFHE 236, 29, BStBl II 2012, 638) zur Anwendung gelangen könnten,
also bei Vorgängen, in denen es sogar zur Aufdeckung der durch das entsprechende Wirtschaftsgut verkörperten
stillen Reserven kommt.


48 II. Das FG hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass das nach § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a
EStG a.F. für die Bildung einer Gewinn mindernden Rücklage (Ansparabschreibung) maßgebliche Größenmerkmal
des Betriebsvermögens des Gewerbebetriebs in den Streitjahren 2003 bis 2005 nicht erfüllt worden ist.


49 1. Zu Recht geht das FA davon aus, dass die Frage, ob ein (variables) Kapitalkonto II eines Kommanditisten (auf dem
auch entnahmefähige Gewinnanteile verbucht werden) als Eigenkapital und damit als Bestandteil des
Betriebsvermögens i.S. des Größenmerkmals in § 7g Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG a.F. anzusehen ist oder ob es als
echte Darlehensforderung des Kommanditisten gegenüber der KG als Fremdkapital zu behandeln ist, nicht
entscheidungserheblich ist. Denn selbst wenn mit der Klägerin von Fremdkapital auszugehen wäre, so wäre die
entsprechende Forderung des Gesellschafters als Sonderbetriebsvermögen in der Sonderbilanz des Gesellschafters
zu aktivieren und in der Steuerbilanz der Gesellschaft als Passivposten auszuweisen. Für die Gesamtbilanz folgt
daraus, dass die Forderung zu Eigenkapital unter Erhöhung des Gesamtkapitalkontos des Gesellschafters wird (vgl.
BFH-Urteil vom 12. Dezember 1996 IV R 77/93, BFHE 183, 379, BStBl II 1998, 180) und deshalb --wovon auch das
BMF-Schreiben in BStBl I 2004, 337, Rz 2 zutreffend ausgeht-- Teil des Betriebsvermögens i.S. von § 7g Abs. 2 Nr. 1
Buchst. a EStG a.F. ist. Die Einbeziehung auch des Sonderbetriebsvermögens in die Betriebsvermögensgrenzen
korrespondiert folgerichtig mit dem Umstand, dass bei Personengesellschaften Ansparabschreibungen sowohl im
Gesamthandsvermögen als auch im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers vorgenommen werden können
(vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2004, 337, Rz 2; aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung z.B. BFH-Urteil vom
29. März 2011 VIII R 28/08, BFHE 233, 434). Anders als die Klägerin meint, ist es auch gleichheitsrechtlich nicht
geboten, Sonderbetriebsvermögen nicht als Teil des nach § 7g EStG a.F. als Größenmerkmal maßgeblichen
Betriebsvermögens zu behandeln. Wenn sich die Klägerin auf Rz 1 des BMF-Schreibens in BStBl I 2004, 337 beruft,
wonach im Fall einer Betriebsaufspaltung sowohl das Besitz- als auch das Betriebsunternehmen
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Ansparabschreibungen bilden können, so folgt diese Behandlung aus dem Umstand, dass es sich --worauf das FA
zutreffend unter Bezug auf das BFH-Urteil vom 17. Juli 1991 I R 98/88 (BFHE 165, 369, BStBl II 1992, 246)
hingewiesen hat-- bei einer Betriebsaufspaltung weiterhin um rechtlich selbständige Unternehmen handelt. Dies liefert
einen hinreichenden sachlichen Grund, beide Unternehmen hinsichtlich der Betriebsvermögensgrenzen des § 7g
EStG a.F. getrennt zu betrachten, selbst wenn ihre persönliche und sachliche Verflechtung eine ihrer Art nach
vermögensverwaltende und damit nicht gewerbliche Betätigung zum Gewerbebetrieb werden lässt.


50 2. Nach den hinsichtlich ihrer rechnerischen Folgerichtigkeit nicht in Frage gestellten Berechnungen der
Außenprüfung belief sich das für die Anwendung des § 7g EStG a.F. maßgebliche Betriebsvermögen auf
427.113,02 EUR (2003), 418.026,93 EUR (2004) und 370.432,39 EUR (2005). Nach den Ausführungen unter B.I. der
Gründe ist dieses Betriebsvermögen für Zwecke des § 7g EStG a.F. in den Jahren 2003 bis 2005 um folgende
Beträge (Angaben in EUR; Absetzungen für Abnutzung --AfA--) zu mindern:


51


Jahr   2002   2003   2004   2005   


Kapital 100.000 98.333 91.666 84.999


./. AfA ./.  1.667 ./.  6.667 ./.  6.667 ./.  6.667


= Differenz 98.333 91.666 84.999 78.332


Korrekturbetrag ./. 91.666 ./. 84.999 ./. 78.332


52 Gleichwohl überschreitet auch das danach verbleibende Betriebsvermögen in allen Streitjahren die in diesen Jahren
maßgebliche Betriebsvermögens-Grenze von 204.517 EUR. Deshalb sind FA und FG im Ergebnis zu Recht davon
ausgegangen, dass in den Streitjahren 2003 bis 2005 keine Ansparabschreibungen zu gewähren sind.


53 III. Somit waren unter Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils der geänderte Gewinnfeststellungsbescheid 2002 und
der geänderte Gewerbesteuermessbescheid 2002 vom 30. Januar 2008 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom
30. September 2008 dahin zu ändern, dass kein Geschäftswert in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt wird. Die
Übertragung der Ermittlung der danach festzustellenden Besteuerungsgrundlagen und des danach festzusetzenden
Gewerbesteuermessbetrags auf das FA beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 100 Abs. 2 Satz 2 FGO. Soweit in Folge der
Nichtberücksichtigung des streitbefangenen Geschäftswerts die hierauf in den Jahren 2002 bis 2005 vorgenommenen
AfA zu Unrecht erfolgt sind, wird dies das FA für das Streitjahr 2002 zu berücksichtigen haben. Für die nachfolgenden
Streitjahre 2003 bis 2005 würde die gewinnerhöhende Rückgängigmachung der AfA zu einer nach der FGO
unzulässigen Verböserung führen, nachdem die Revision hinsichtlich der streitbefangenen Ansparabschreibungen
2003 bis 2005 zurückzuweisen war. Insoweit wird das FA die Voraussetzungen des § 174 Abs. 4 AO zu prüfen haben.


54 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO. Die Kosten der Beigeladenen
sind nicht erstattungsfähig (§ 139 Abs. 4 FGO). Es entspricht nicht der Billigkeit, der Klägerin oder der Staatskasse die
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen. Weder haben die Beigeladenen das Revisionsverfahren
wesentlich gefördert noch durch Stellung eines Antrags ein Kostenrisiko getragen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 29. März
2012 IV R 18/08, BFH/NV 2012, 1095; BFH-Beschluss vom 2. Februar 2012 IV B 60/10, BFH/NV 2012, 699, jeweils
m.w.N.).


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 71/12 vom 17.10.2012, Pressemitteilung Nr. 48/16 vom 6.7.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 12.5.2016, IV R 12/15


Kein Wegfall des Buchwertprivilegs einer Teilmitunternehmeranteilsübertragung trotz späterer Ausgliederung eines zunächst
zurückbehaltenen Wirtschaftsguts


Leitsätze


Die Buchwertprivilegierung der unentgeltlichen Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung eines
Wirtschaftsguts des Sonderbetriebsvermögens entfällt nicht deshalb rückwirkend, weil das zurückbehaltene Wirtschaftsgut zu
einem späteren Zeitpunkt von dem Übertragenden zum Buchwert in ein anderes Betriebsvermögen übertragen wird.


Tenor


Das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 27. November 2014  1 K 10294/13 wird aufgehoben.
Der Bescheid des Beklagten für 2008 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom
28. Oktober 2014 wird mit der Maßgabe geändert, dass ein Gewinn aus der Übertragung des Teils des Mitunternehmeranteils
in Höhe von ... EUR und ein Verlust aus Ergänzungsbilanzen in Höhe von ... EUR nicht berücksichtigt werden.
Die Berechnung der festzustellenden Besteuerungsgrundlagen wird dem Beklagten übertragen.
Die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) betreibt in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG ein
Bauunternehmen auf dem Betriebsgrundstück ... (im Weiteren Betriebsgrundstück), welches ihr zunächst von A
(Beigeladener zu 2.) vermietet worden ist. A war ursprünglich alleiniger Kommanditist der Klägerin sowie der alleinige
Gesellschafter-Geschäftsführer deren Komplementär-GmbH. Das Betriebsgrundstück wurde in dem
Sonderbetriebsvermögen des A bei der Klägerin erfasst.


2 A übertrug mit notariellem Vertrag vom 19. Dezember 2008  90 % seines Kommanditanteils sowie 25 % seiner
Geschäftsanteile an der Komplementärin mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 unentgeltlich auf seinen Sohn B
(Beigeladener zu 1.). Das Betriebsgrundstück wurde nicht (teilweise) mitübertragen. Die Klägerin führte die Buchwerte
des Gesamthandsvermögens in Handels- und Steuerbilanz unverändert fort.


3 Mit notariellem Vertrag vom 14. April 2011 übertrug A das Betriebsgrundstück mit Wirkung zum 1. Januar 2011
unentgeltlich auf die G-KG, an deren Vermögen er allein beteiligt ist.


4 Im Anschluss an eine Außenprüfung ging der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) davon aus, dass
wegen der Übertragung des Betriebsgrundstücks an die G-KG im Jahr 2011 die Übertragung des Teils des
Mitunternehmeranteils (im Weiteren Teilmitunternehmeranteil) nicht gemäß § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) zum Buchwert möglich sei. Nach § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG hänge die
Buchwertfortführung davon ab, dass zurückbehaltenes (funktional wesentliches) Sonderbetriebsvermögen "weiterhin"
im Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft verbleibe. In analoger Anwendung des § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG müsse
allerdings mindestens eine Zeitspanne von drei Jahren als Verbleibensvoraussetzung angesehen werden. Diese Frist
sei hier nicht gewahrt. Es liege daher im Streitjahr (2008) eine Aufgabe des Teilmitunternehmeranteils nach § 16
Abs. 3 EStG vor. Das FA ermittelte einen Aufgabegewinn in Höhe von ... EUR und erfasste diesen gemäß § 16 Abs. 1
Satz 2 EStG als laufenden Gewinn. Außerdem aktivierte es in dieser Höhe Anschaffungskosten des B in einer
Ergänzungsbilanz und schrieb sie auf 15 Jahre ab. Entsprechend dieser Rechtsauffassung erließ es unter dem
26. April 2013 einen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung geänderten Bescheid für das Streitjahr über die
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (im Weiteren Gewinnfeststellungsbescheid).


5 Den Einspruch, mit dem sich die Klägerin sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach gegen den Ansatz eines
Veräußerungsgewinns (Aufgabegewinns) wandte, wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 8. November 2013
zurück. Dabei ging es nunmehr davon aus, dass die unentgeltliche Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils unter
Zurückbehaltung einer wesentlichen Betriebsgrundlage nur dann zum Buchwert möglich sei, wenn das
zurückbehaltene Wirtschaftsgut von dem Übertragenden innerhalb einer aus § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG abzuleitenden
Frist von fünf Jahren nicht aus dem Betriebsvermögen entnommen oder veräußert werde.


6 Während des anhängigen Klageverfahrens hat das FA unter dem 28. Oktober 2014 einen geänderten
Gewinnfeststellungsbescheid für 2008 erlassen, dessen Änderungen zwischen den Beteiligten nicht in Streit stehen.
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7 Das Finanzgericht (FG) hat in Unkenntnis des Änderungsbescheids mit Urteil vom 27. November 2014 den
Gewinnfeststellungsbescheid vom 26. April 2013 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 8. November 2013
entsprechend dem Klagebegehren der Klägerin abgeändert. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt,
dass die Voraussetzungen der Buchwertfortführung gemäß § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 EStG im Streitfall erfüllt seien.
Die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils von A auf seinen Sohn B sei daher zum Buchwert erfolgt. Die
Zurückbehaltung des Betriebsgrundstücks im Sonderbetriebsvermögen des A sei gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG
unschädlich gewesen. Das gelte auch für die unentgeltliche Übertragung des Betriebsgrundstücks auf die G-KG im
Jahr 2011, die gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG ebenfalls zum Buchwert erfolgt sei. Eine Behaltefrist für das
zurückbehaltene Wirtschaftsgut sei weder dem Wortlaut des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG noch der Entstehungsgeschichte
des § 6 Abs. 3 EStG zu entnehmen. Der Gefahr missbräuchlicher Gestaltungen habe der Gesetzgeber insoweit durch
die Einführung der Sperrfrist gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG begegnen wollen. Diese sehe aber nur eine fünfjährige
Haltefrist für den Rechtsnachfolger vor.


8 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


9 Im Hinblick auf den geänderten Verfahrensgegenstand (siehe dazu unter II.1.) beantragt das FA,


die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage gegen den Bescheid für 2008 über die gesonderte und einheitliche
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 abzuweisen.


10 Die Klägerin beantragt,


die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid für 2008 über die gesonderte und einheitliche Feststellung der
Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 dahingehend zu ändern, dass ein Gewinn aus der Übertragung des
Teils des Mitunternehmeranteils in Höhe von ... EUR und ein Verlust aus Ergänzungsbilanzen in Höhe von ... EUR
nicht berücksichtigt werden.


11 Zur Begründung wiederholt und vertieft die Klägerin die Ausführungen des FG.


12 Die Beigeladenen beantragen,


die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid für 2008 über die gesonderte und einheitliche Feststellung der
Besteuerungsgrundlagen vom 28. Oktober 2014 dahingehend zu ändern, dass ein Gewinn aus der Übertragung des
Teils des Mitunternehmeranteils in Höhe von ... EUR und ein Verlust aus Ergänzungsbilanzen in Höhe von ... EUR
nicht berücksichtigt werden.


13 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schriftsatz vom 9. Juni 2015 den Beitritt zum Verfahren erklärt.
Es ist wie das FA der Auffassung, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG in dem Moment
entfallen seien, als A das zurückbehaltene Betriebsgrundstück in die G-KG eingebracht habe.


14 Einen Antrag hat das BMF nicht gestellt.


Entscheidungsgründe


15 II. Die Revision des FA ist aus verfahrensrechtlichen Gründen begründet, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die
Vorentscheidung ist aufzuheben (dazu unter 1.), der Klage gegen den zum Gegenstand des Verfahrens gewordenen
Gewinnfeststellungsbescheid vom 28. Oktober 2014 wird aber gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) stattgegeben (dazu unter 2.).


16 1. Die Vorentscheidung ist aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben.


17 a) Das FG hat in seinem Urteil den geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 2008 vom 26. April 2013 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 8. November 2013 aufgehoben, obwohl das FA während des Klageverfahrens unter
dem 28. Oktober 2014 einen geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 2008 erlassen hat. Dieser erneut geänderte
Gewinnfeststellungsbescheid ist nach § 68 FGO Gegenstand des anhängigen Verfahrens geworden (vgl. Urteile des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 14. April 2011 IV R 36/08, BFH/NV 2011, 1361, und vom 26. Juni 2014 IV R 51/11,
BFH/NV 2014, 1716). Da das FG damit über einen Gewinnfeststellungsbescheid entschieden hat, der nicht mehr
Verfahrensgegenstand war, kann das Urteil keinen Bestand haben (vgl. BFH-Urteile in BFH/NV 2011, 1361, und in
BFH/NV 2014, 1716, m.w.N.).


18 b) Der Senat entscheidet aufgrund seiner Befugnis aus den §§ 121 und 100 FGO auf der Grundlage der
verfahrensfehlerfrei zustande gekommenen und damit nach § 118 Abs. 2 FGO weiterhin bindenden tatsächlichen
Feststellungen des FG gleichwohl gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO in der Sache, da der Änderungsbescheid
hinsichtlich des streitigen Sachverhalts keine Änderungen enthält und die Sache spruchreif ist (vgl. BFH-Urteile in
BFH/NV 2011, 1361, und in BFH/NV 2014, 1716, m.w.N.).
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19 2. Der Klage gegen den Gewinnfeststellungsbescheid 2008 vom 28. Oktober 2014 wird stattgegeben.


20 Das FG hat zutreffend entschieden, dass die unentgeltliche Übertragung des Teilmitunternehmeranteils von A auf
seinen Sohn B gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG zwingend zum Buchwert erfolgt und aufgrund der späteren
unentgeltlichen Übertragung des zurückbehaltenen Betriebsgrundstücks aus dem Sonderbetriebsvermögen des A in
das Gesamthandsvermögen der G-KG der Buchwertansatz nicht rückwirkend entfallen ist (vgl. BFH-Urteil vom
2. August 2012 IV R 41/11, BFHE 238, 135, Rz 25).


21 a) Wird der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so ist bei der Ermittlung des
Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers (Mitunternehmers) der Buchwert anzusetzen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1
EStG). Dies gilt gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG auch bei der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines
Mitunternehmeranteils (Teilmitunternehmeranteils).


22 aa) Anteil eines Mitunternehmers i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ist der ganze Mitunternehmeranteil, der
sich aus dem Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie dem funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögen des
Mitunternehmers zusammensetzt (BFH-Urteil in BFHE 238, 135). Zum Buchwert findet eine Anteilsübertragung
demnach grundsätzlich nur dann statt, wenn neben dem Gesellschaftsanteil auch das gesamte funktional wesentliche
Sonderbetriebsvermögen des Übertragenden auf den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil übertragen wird.
Maßgebend dafür ist allerdings das Betriebsvermögen, das am Tag der Übertragung existiert (BFH-Urteil in BFHE
238, 135).


23 bb) Entsprechend diesen Vorgaben hat die Rechtsprechung auch für die Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils
den Buchwertansatz nur dann zugelassen, wenn zusammen mit dem Bruchteil der Anteile des
Gesellschaftsvermögens auch das vorhandene Sonderbetriebsvermögen diesem Anteil entsprechend quotal
mitübertragen wird (BFH-Urteil vom 24. August 2000 IV R 51/98, BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173). In Reaktion auf
diese Rechtsprechung (dazu näher unter II.2.b cc) hat der Gesetzgeber mit Einführung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG
i.d.F. des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes (UntStFG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 3858,
BStBl I 2002, 35) die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils zum Buchwert auch dann angeordnet, wenn der
bisherige Betriebsinhaber (Mitunternehmer) Wirtschaftsgüter, die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben
Mitunternehmerschaft gehören, nicht überträgt, sofern der Rechtsnachfolger den übernommenen
Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nicht veräußert oder aufgibt.


24 cc) Das FG und die Beteiligten sind zu Recht davon ausgegangen, dass die Übertragung der 90 % der
Kommanditanteile unter Zurückbehaltung des zum Sonderbetriebsvermögen gehörenden Betriebsgrundstücks und
der nur unterquotalen Übertragung der Geschäftsanteile an der Komplementär-GmbH zunächst gemäß § 6 Abs. 3
Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 2 EStG zwingend zum Buchwert erfolgt ist. Der Senat sieht insoweit von weiteren
Ausführungen ab.


25 b) Zu Recht ist das FG auch davon ausgegangen, dass die unentgeltliche Übertragung des Betriebsgrundstücks im
Jahre 2011 aus dem Sonderbetriebsvermögen des A bei der Klägerin in das Gesamthandsvermögen der G-KG den
Buchwertansatz nicht rückwirkend entfallen lässt. Eine derartige Rechtsfolge lässt sich weder aus dem Wortlaut des
§ 6 Abs. 3 Satz 2 EStG ableiten noch ist sie nach der Gesetzessystematik, nach der Gesetzgebungshistorie oder
nach dem Sinn und Zweck der Regelung geboten.


26 aa) Der Senat kann FA und BMF nicht in deren Annahme folgen,  aus der Gesetzesformulierung "... Wirtschaftsgüter,
die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft gehören, nicht überträgt, sofern ..." ergebe sich
der eindeutige Wille des Gesetzgebers, dass das anlässlich der Teilmitunternehmeranteilsübertragung
zurückbehaltene Wirtschaftsgut dem Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft auf unbestimmte Dauer zugehören
müsse; dieser Wille werde insbesondere durch die Verwendung des Adverbs "weiterhin" verdeutlicht. Nach dem
allgemeinen Sprachgebrauch wird das Adverb "weiterhin" nicht ausschließlich zeitraumbezogen i.S. von "(auch)
künftig" bzw. "(auch) in Zukunft", sondern auch zeitpunktbezogen i.S. von "immer noch" bzw. "auch jetzt noch"
verwendet (vgl. Duden, Die deutsche Sprache, unter dem Stichwort "weiterhin"). Für eine Wortlautauslegung im
letztgenannten Sinne spricht vorliegend die Verwendung des Adverbs in dem Relativsatz, mit dem der Kreis der
Wirtschaftsgüter eingegrenzt werden sollte, die nicht mitübertragen werden müssen. Ohne die Eingrenzung auf
"weiterhin" zum Betriebsvermögen gehörende Wirtschaftsgüter wären unter den Tatbestand des Satzes 2 alle
Wirtschaftsgüter zu subsumieren gewesen, also auch solche, die der Mitunternehmer zuvor veräußert oder
entnommen hat. Dies war aber ersichtlich nicht die Intention des Gesetzgebers. Ausgehend von dem Wortlaut erfolgt
die Übertragung des Teilmitunternehmeranteils daher auch dann zwingend zum Buchwert, wenn ein Wirtschaftsgut
zunächst nur im Zeitpunkt der Übertragung im Betriebsvermögen des übertragenden Mitunternehmers bleibt (in
Betracht kommt insoweit nur Sonderbetriebsvermögen). Ein dauerhafter Verbleib des zurückbehaltenen
Wirtschaftsguts im Betriebsvermögen ist nach dem Wortlaut indes nicht geboten.


27 bb) Auch die Gesetzessystematik stützt dieses Wortlautergebnis. Hätte der Gesetzgeber den Buchwertansatz für die
Übertragung des Teilmitunternehmeranteils unter die Bedingung stellen wollen, dass das zurückbehaltene
Wirtschaftsgut im Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft auf Dauer oder jedenfalls, wie das FA und das BMF
meinen, zumindest für die nächsten fünf Jahre verbleibt, hätte es nahegelegen, dies durch die Regelung einer
entsprechenden Behaltefrist sicherzustellen. Stattdessen hat der Gesetzgeber in Anlehnung an § 13a Abs. 5 des
Erbschaftsteuergesetzes eine Behaltefrist nur für den Rechtsnachfolger geregelt. Damit sollte ersichtlich verhindert
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werden, dass stille Reserven, die in dem Teilmitunternehmeranteil ruhen, auf ein anderes Steuersubjekt verschoben
und von diesem alsbald und ggf. unter Inanspruchnahme der Tarifbegünstigung gemäß § 34 EStG realisiert werden.
Der Gesetzgeber wollte mit § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG daher einen Ausnahmefall regeln, der, anders als das FA und das
BMF meinen, keinen Rückschluss auf die Auslegung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG zulässt (ebenso Reiß in Kirchhof,
EStG, 15. Aufl., § 16 Rz 187). Der Senat sieht daher keinen Anlass, seine bisherige Rechtsprechung zur Auslegung
von § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG (BFH-Urteile in BFHE 238, 135, und vom 9. Dezember 2014 IV R 29/14, BFHE 247, 449)
zu ändern. Er hält daran vielmehr ausdrücklich fest.


28 cc) Auch die Entstehungsgeschichte des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG spricht für die gewonnene Auslegung. Die Regelung
ist zusammen mit der Neuregelung in § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG durch das UntStFG eingeführt worden.


29 (1) Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf des UntStFG sah zunächst nur eine Erweiterung des § 6
Abs. 3 Satz 1 EStG um den zweiten Halbsatz vor, wonach der zwingende Buchwertansatz auch bei der
unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehendes Einzelunternehmen sowie bei der
unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils auf eine natürliche Person gelten sollte
(BTDrucks 14/6882, S. 6). Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs sollte mit dieser Regelung die bisherige
Besteuerungspraxis durch eine gesetzliche Klarstellung abgesichert werden (BTDrucks 14/6882, S. 32).


30 (2) In seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung bat der Bundesrat, im weiteren
Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 6 Abs. 3 EStG nicht klargestellt werden könne, dass bei der
unentgeltlichen Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils die Zurückbehaltung von Sonderbetriebsvermögen für
die Anwendung der Vorschrift unschädlich sei. Zur Begründung führte der Bundesrat u.a. an, dass eine solche
Übertragung regelmäßig im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge erfolge, in vielen Fällen jedoch nicht der
gesamte Mitunternehmeranteil, sondern nur Teile übertragen würden, um die nachfolgende Generation schrittweise
an das Unternehmen heranzuführen. Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens, insbesondere Grundstücke,
würden häufig zurückbehalten. Steuerrechtlich sei allerdings umstritten, ob das Buchwertprivileg auf die Übertragung
des Teils eines Kommanditanteils Anwendung finde, weil das Sonderbetriebsvermögen nicht quotal übertragen
worden sei. Um einen gleitenden Generationenübergang nicht zu behindern, sei eine diesbezügliche
gesetzgeberische Klarstellung geboten (BRDrucks 638/1/01, S. 3). Insoweit ging es dem Bundesrat, wie bereits
dargelegt, um eine Korrektur der Rechtsprechung des BFH. Dieser hatte zuvor mit Urteil in BFHE 192, 534, BStBl II
2005, 173 den Buchwertansatz bei der Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils nur dann zugelassen, wenn
zusammen mit dem Bruchteil der Anteile des Gesellschaftsvermögens auch das vorhandene
Sonderbetriebsvermögen diesem Anteil entsprechend quotal mitübertragen wird.


31 (3) Das Gesetz wurde sodann mit einigen vom Finanzausschuss vorgeschlagenen Änderungen (BTDrucks 14/7343)
vom Bundestag beschlossen (Plenarprotokoll des Deutschen Bundestags 14/199, S. 19576). Die vom Bundesrat
angeregte Klarstellung blieb allerdings ohne weitere Begründung unberücksichtigt.


32 (4) Die Regelung des jetzigen Satzes 2 wurde erst auf Beschlussempfehlung des vom Bundesrat angerufenen
Vermittlungsausschusses in § 6 Abs. 3 EStG aufgenommen. In der vom Vermittlungsausschuss vorgeschlagenen
geänderten Fassung wurde das UntStFG anschließend vom Bundestag beschlossen; der Bundesrat stimmte dem
Gesetz zu. Zum Hintergrund des Vermittlungsergebnisses führte der Berichterstatter aus, dass durch das "echte"
Vermittlungsergebnis steuerliche Erleichterungen bei Umstrukturierungen zu Gunsten von Personengesellschaften
gerade für den Problemkreis des Generationenwechsels noch einmal verstärkt worden seien. Im Gegenzug dazu
sollten Behaltefristen mögliche missbräuchliche Gestaltungen verhindern oder zumindest erschweren (Plenarprotokoll
des Bundesrats 771, S. 721).


33 (5) Die Einfügung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG basiert damit nicht allein auf der früheren Anregung des Bundesrats,
wenngleich diese ersichtlich Gegenstand der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss war. Die ursprüngliche
Stellungnahme des Bundesrats kann daher nicht, wie das FA und das BMF meinen, unreflektiert als die maßgebliche
Gesetzesbegründung herangezogen werden. Ihr kommt allenfalls eine indizielle Bedeutung zu.


34 Zudem ist auch der Anregung des Bundesrats nicht zu entnehmen, dass die spätere Übertragung oder Überführung
des zurückbehaltenen Wirtschaftsguts das Buchwertprivileg der Übertragung des Teilmitunternehmeranteils entfallen
lässt. Die von dem FA und dem BMF für ihre andere Auffassung herangezogene Begründung ist ersichtlich aus dem
Kontext gerissen. Soweit in der Begründung davon die Rede ist, dass die nachfolgende Generation schrittweise an
das Unternehmen herangeführt werden soll, wird damit zunächst nur gutgeheißen, dass nach dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung die unentgeltliche Teilmitunternehmeranteilsübertragung auch zum Buchwert erfolgen soll. Sodann
wird der tatsächliche Befund mitgeteilt, dass häufig Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens zurückbehalten
werden. Daran anschließend wird die Bitte um Klarstellung damit begründet, dass gerade im mittelständischen
Bereich der gleitende Generationenübergang nicht behindert werden und deshalb die Zurückbehaltung von
Sonderbetriebsvermögen unschädlich sein solle. Aus dieser Formulierung kann zwar gefolgert werden, dass der
Bundesrat davon ausgegangen ist, dass im Rahmen des Generationenübergangs regelmäßig das zurückbehaltene
Wirtschaftsgut zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls auf den Empfänger des Teilanteils übergeht. Dass dies aber
zwingende Voraussetzung für den begünstigten Buchwerttransfer sein sollte, lässt sich der Begründung nicht
entnehmen. Dagegen spricht die Formulierung in dem exemplarisch aufgeführten Sachverhalt, in der es heißt, dass
der Rechtsvorgänger zur Sicherung seiner Altersvorsorge das Grundstück "(noch) nicht auf die Tochter übertragen
will" (BRDrucks 638/1/01, S. 3). Durch die Verwendung des Wortes "noch" in einem Klammerzusatz wird erkennbar,
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dass durchaus die Möglichkeit gesehen wurde, dass die spätere Übertragung des Grundstücks auf die
Rechtsnachfolgerin nicht mehr erfolgen wird.


35 dd) Eine andere Auslegung ist auch nicht nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG
geboten. Wie unter II.2.b cc (4) dargelegt, sollten mit der Regelung steuerliche Erleichterungen bei
Umstrukturierungen von Personengesellschaften im Zusammenhang mit dem Generationenwechsel verstärkt werden.
Dass der Gesetzgeber mit dieser Regelung grundsätzlich einer Zersplitterung des Betriebs vorbeugen wollte, ist nicht
erkennbar. Dem steht bereits die Erstreckung des Buchwertprivilegs auf die Übertragung eines
Teilmitunternehmeranteils entgegen. Denn die Teilmitunternehmeranteilsübertragung führt faktisch zu einer
"Zersplitterung" des vorherigen Mitunternehmeranteils. Gleiches gilt für die Buchwertprivilegierung der Übertragung
eines Teilbetriebs. Es kann mithin nicht die Rede davon sein, dass es dem Gesetzgeber immer um die Erhaltung der
bisherigen betrieblichen Einheit gegangen sei. Anderenfalls hätte es nahegelegen, dass der Gesetzgeber das
Buchwertprivileg der Teilmitunternehmeranteils- und der Teilbetriebsübertragung an die spätere Übertragung des
verbliebenen (Rest-)Mitunternehmeranteils bzw. (Rest-)Betriebs an die nämliche Person gekoppelt hätte. Dies wird
vom Gesetz aber nicht gefordert und eine entsprechende Auslegung des Gesetzes wird ersichtlich auch von dem FA
und dem BMF nicht vertreten.


36 Ebenso wenig überzeugt den Senat das Argument, § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG betreffe nach seinem Regelungskonzept
nur den Betriebsinhaber und den Rechtsnachfolger; Dritte sollten nicht begünstigt werden, was zur Folge haben
müsse, dass jede Übertragung an Dritte oder sogar eine Entnahme durch den Übertragenden für die Anwendung des
§ 6 Abs. 3 Satz 2 EStG schädlich sei. Eine Begünstigung Dritter ist, anders als das BMF meint, bei einer entgeltlichen
Übertragung des zurückbehaltenen Wirtschaftsguts aber ausgeschlossen; Gleiches gilt bei einer Entnahme. In beiden
Fällen werden die stillen Reserven --nicht tarifbegünstigt-- vom bisherigen Mitunternehmer aufgedeckt. Einer
gesetzgeberischen Vorsorge bedarf es deshalb für derartige Fälle nicht. Die mit dem Buchwertprivileg des § 6 Abs. 3
Sätze 1 und 2 EStG geschaffene Möglichkeit zur Verlagerung stiller Reserven auf ein anderes Steuersubjekt wird bei
Zurückbehaltung vom Sonderbetriebsvermögen nicht über das erforderliche Maß hinaus ausgedehnt, sondern im
Gegenteil eingeschränkt.


37 ee) Zutreffend hat das FG schließlich eine Behaltefrist für den Übergeber im Wege einer analogen Anwendung der für
den Übertragungsempfänger gesetzlich geregelten Behaltefrist abgelehnt. Es fehlt insoweit an einer planwidrigen
Unvollständigkeit des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG.


38 c) Da die Höhe des Gewinns aus der Übertragung des Teilmitunternehmeranteils und die Höhe des Verlusts aus
Ergänzungsbilanzen, die in dem streitgegenständlichen Gewinnfeststellungsbescheid vom 28. Oktober 2014 erfasst
worden sind, nicht in Streit stehen, war der Klage in dem aus dem Tenor folgenden Umfang stattzugeben.


39 d) War der Klage aus den vorgenannten Gründen stattzugeben, brauchte der Senat nicht mehr darüber zu
entscheiden, ob der streitgegenständliche Gewinnfeststellungsbescheid nicht schon deshalb entsprechend dem
Klagebegehren hätte abgeändert werden müssen, weil der hier streitige Aufgabegewinn darin nicht Gegenstand einer
selbständigen Feststellung war, sondern zusammen mit dem laufenden Gesamthandsgewinn in einer Feststellung
zusammengefasst worden ist (vgl. zu dem Erfordernis der selbständigen Feststellung eines Veräußerungsgewinns i.S.
des § 16 EStG im Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte: BFH-Urteile vom
17. Dezember 2014 IV R 57/11, BFHE 248, 66, BStBl II 2015, 536, und vom 28. Mai 2015 IV R 26/12, BFHE 249, 536,
BStBl II 2015, 797).


40 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1, § 139 Abs. 4 FGO. Die außergerichtlichen Kosten der
Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig, da es im Streitfall nicht der Billigkeit entspräche, diese dem unterlegenen FA
aufzuerlegen.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 48/16 vom 6.7.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 9.12.2014, IV R 29/14


Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils nach Veräußerung von Sonderbetriebsvermögen


Leitsätze


Veräußert ein Mitunternehmer aufgrund einheitlicher Planung Sonderbetriebsvermögen, bevor er den ihm verbliebenen
Mitunternehmeranteil unentgeltlich überträgt, steht dies der Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 EStG nicht entgegen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte zu 1. (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG, deren Komplementär-GmbH nicht am
Gesellschaftsvermögen beteiligt ist. Kommanditisten waren ursprünglich V (Kläger und Revisionsbeklagter zu 2.
--Kläger--) zu 2/3 und sein Sohn S zu 1/3. Die Klägerin hatte bis zum Jahr 2001 einen Einzelhandel mit Spielwaren,
Kinderwagen und Textilien betrieben. Dazu waren Räumlichkeiten in den Gebäuden A-Straße 1, 2 und 3 genutzt
worden. Die Grundstücke A-Straße 1 und 3 gehörten dem Kläger. Im Haus Nr. 1 wurden der Keller als Lager und das
1. Obergeschoss (OG) für den Spielwarenhandel genutzt, während sich das Handelsgeschäft für Kinderwagen und
Textilien im Erdgeschoss (EG) des Hauses Nr. 3 befand. EG und 2. OG des Hauses Nr. 1 waren zu gewerblichen
Zwecken vermietet, während das 3. OG zu privaten Wohnzwecken genutzt wurde. Das 1. OG des Hauses Nr. 3 war
zu fremden Wohnzwecken vermietet. Die Klägerin behandelte das Grundstück A-Straße 1 zu 83 % und das
Grundstück A-Straße 3 zu 40 % als Sonderbetriebsvermögen des Klägers.


2 Mitte des Jahres 2001 gab die Klägerin ihre Geschäftsräume in der A-Straße 3 auf und vermietete sie nach
entsprechendem Umbau an den Betreiber einer Eisdiele. Ihre übrigen Geschäftsräume und die Geschäftsausstattung
des Spielwarenhandels vermietete die Klägerin an die im Jahr 2001 neu gegründete C-GmbH, an der die Klägerin zu
30 % beteiligt war. Die C-GmbH erwarb große Teile des Warenlagers mit Spielwaren, während die Waren aus dem
Textil- und Kinderwagenhandel von der Klägerin bis zum Frühjahr 2003 an Dritte abverkauft wurden.


3 Zum 2. Oktober 2007 verkaufte der Kläger das Grundstück A-Straße 3 zum Preis von 500.000 EUR an den Betreiber
der Eisdiele, nachdem schon seit 2004 über einen Verkauf verhandelt worden war.


4 Mit notariellen Verträgen vom 18. Oktober 2007 übertrug der Kläger seinen Kommanditanteil, seinen Anteil an der
Komplementär-GmbH und das Grundstück A-Straße 1 im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf S. Im
Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung behielt sich der Kläger an der von ihm bewohnten Wohnung im
3. OG des Gebäudes ein lebenslanges Wohnrecht sowie die Zusage von nach § 323 der Zivilprozessordnung (ZPO)
abänderbaren laufenden Geldleistungen von zunächst monatlich 2.300 EUR vor.


5 Den Gewinn aus der Veräußerung des zum Sonderbetriebsvermögen gehörenden Teils des Grundstücks A-Straße 3
von ... EUR erklärte die Klägerin in ihrer Gewinnfeststellungserklärung für das Jahr 2007 (Streitjahr) als
Sonderbetriebseinnahme des Klägers. Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) führte eine
Außenprüfung für die Jahre 2006 und 2007 durch und erließ anschließend am 20. August 2010 einen erstmaligen
Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2007. Den Feststellungen
der Außenprüfung folgend erfasste das FA darin einen tarifbegünstigten Gewinn aus der Aufgabe des
Mitunternehmeranteils des Klägers in Höhe von ... EUR, der auch den Gewinn aus der Veräußerung des zum
Sonderbetriebsvermögen gehörenden Grundstücksteils beinhaltete.


6 Die hiergegen von der Klägerin und dem Kläger eingelegten Einsprüche wies das FA durch
Einspruchsentscheidungen vom 22. August 2011 als unbegründet zurück.


7 Das Finanzgericht (FG) gab der anschließend von den Klägern erhobenen Klage mit in Entscheidungen der
Finanzgerichte (EFG) 2014, 1369 veröffentlichtem Urteil statt. Der Kläger habe seinen ganzen Mitunternehmeranteil
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zum Buchwert auf S übertragen. Die Veräußerung des
Grundstücks A-Straße 3 stehe dem Ansatz des Buchwerts für das unentgeltlich übertragene Vermögen nicht
entgegen. Die sog. Gesamtplanrechtsprechung finde auf Übertragungen i.S. des § 6 Abs. 3 EStG keine Anwendung.
Zudem sei der bis zur Veräußerung zum Sonderbetriebsvermögen gehörende Grundstücksteil keine funktional
wesentliche Betriebsgrundlage des Betriebs der Klägerin gewesen.


8 Mit der Revision macht das FA weiter geltend, die Übertragung des Mitunternehmeranteils vom Kläger auf S sei als
Aufgabe des Mitunternehmeranteils i.S. des § 16 Abs. 3 EStG zu würdigen.


9 Das FA beantragt, das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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10 Die Kläger beantragen, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


11 II. Die Revision ist zulässig, aber nicht begründet und war deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--).


12 1. Die Revision ist ordnungsgemäß begründet und deshalb nicht unzulässig, wie die Kläger geltend machen.


13 a) Nach § 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a FGO muss die Revisionsbegründung die bestimmte Bezeichnung der Umstände
enthalten, aus denen sich die Rechtsverletzung ergibt. Dies erfordert, dass die erhobene Rüge eindeutig erkennen
lassen muss, welche Norm des Bundesrechts der Revisionskläger für verletzt hält. Ferner muss der Revisionskläger
die Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art angeben, die nach seiner Auffassung das erstinstanzliche Urteil als
unrichtig erscheinen lassen. Denn er ist gehalten, Inhalt, Umfang und Zweck des Revisionsangriffs von vornherein
klarzustellen. Demgemäß muss sich der Revisionskläger mit den tragenden Gründen des finanzgerichtlichen Urteils
auseinandersetzen und darlegen, weshalb er diese für unrichtig hält (ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
--BFH--, vgl. z.B. Urteile vom 25. August 2009 I R 88, 89/07, BFHE 226, 296; vom 25. Juni 2003 X R 66/00, BFH/NV
2004, 19; Beschluss vom 10. Mai 2012 IV R 47/10, BFH/NV 2012, 1608).


14 b) Die Revisionsbegründung des FA lässt die aus seiner Sicht verletzten Rechtsnormen erkennen, nämlich § 6 Abs. 3
und § 16 Abs. 3 EStG. Die Ausführungen in der Revisionsbegründungsschrift enthalten zwar keine konkrete
Auseinandersetzung mit dem Urteil des FG, aber doch eingehende Ausführungen zu den im Urteil behandelten
Rechtsfragen. Die Begründung macht deutlich, dass sich das FA von den Argumenten des FG nicht hat überzeugen
lassen und dass es weiter an seiner schon zuvor im Klageverfahren ausführlich begründeten Rechtsansicht festhält.
Wenn alle Argumente angesprochen sind und mehr zur Streitfrage nicht zu sagen ist, bedarf es keiner weiter
gehenden Revisionsbegründung (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 26. Juli 2006 X R 43/05, BFH/NV 2007, 55; BFH-Beschluss
vom 20. September 1993 X R 57/91, BFH/NV 1994, 720).


15 2. In der Sache hat die Revision keinen Erfolg. Das FG hat zutreffend entschieden, dass kein Gewinn aus der
Aufgabe des Mitunternehmeranteils des Klägers festzustellen ist.


16 a) Nach § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG gehört zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb auch der
Gewinn aus der Aufgabe des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als Mitunternehmer des Betriebs
anzusehen ist. Eine Aufgabe des Mitunternehmeranteils kann darin bestehen, dass der Gesellschafter einer
Personengesellschaft seinen Anteil am Gesamthandsvermögen unentgeltlich überträgt, ohne dem Rechtsnachfolger
auch alle Wirtschaftsgüter seines Sonderbetriebsvermögens mit zu übertragen, die als wesentliche Betriebsgrundlage
des Mitunternehmeranteils anzusehen sind (BFH-Beschluss vom 31. August 1995 VIII B 21/93, BFHE 178, 379, BStBl
II 1995, 890; BFH-Urteil vom 24. August 2000 IV R 51/98, BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173).


17 b) Der Kläger hat seinen Mitunternehmeranteil nicht dadurch aufgegeben, dass er neben dem Anteil am Vermögen
der Klägerin sowie dem Anteil an der Komplementär-GmbH und dem Grundstück A-Straße 1 nicht auch das
Grundstück A-Straße 3 unentgeltlich auf S übertragen hat. Denn das Grundstück A-Straße 3 stand im Zeitpunkt der
Übertragung des Gesellschaftsanteils nicht mehr im Eigentum des Klägers und gehörte deshalb nicht mehr zu seinem
Mitunternehmeranteil.


18 c) Die kurz zuvor vorgenommene Veräußerung des Grundstücks A-Straße 3 ist nicht im Wege einer
zusammenfassenden Betrachtung als Teil des Übertragungsvorgangs anzusehen. Es kann dahinstehen, ob
Veräußerung und Anteilsübertragung auf einem einheitlichen Plan des Klägers beruhten. Denn selbst wenn dies der
Fall wäre, würde die Grundstücksveräußerung der Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG auf die Übertragung des
Gesellschaftsanteils und des verbliebenen Sonderbetriebsvermögens nicht mit der Folge entgegenstehen, dass der
Vorgang als Aufgabe des Mitunternehmeranteils zu beurteilen wäre.


19 aa) Wie der erkennende Senat mit Urteil vom 2. August 2012 IV R 41/11 (BFHE 238, 135) entschieden hat, setzt eine
Anteilsübertragung i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG nur die Übertragung des gesamten Betriebsvermögens voraus,
das im Zeitpunkt der Übertragung existiert. Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens, die zuvor entnommen
oder veräußert worden sind, sind nicht mehr Bestandteil des Mitunternehmeranteils. Danach steht es der
Buchwertübertragung des verbliebenen Mitunternehmeranteils nicht entgegen, wenn zuvor eine im
Sonderbetriebsvermögen gehaltene wesentliche Betriebsgrundlage zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG auf
einen Dritten übertragen worden ist. Nicht anders kann es sich verhalten, wenn --wie hier-- ein solches Wirtschaftsgut
vor der Anteilsübertragung unter Aufdeckung der stillen Reserven aus dem Sonderbetriebsvermögen ausgeschieden
ist.


20 bb) Den dagegen erhobenen Einwand des FA, aus der sog. Gesamtplanrechtsprechung ergebe sich, dass beide
Übertragungsvorgänge zusammengefasst zu betrachten seien, hält der Senat nicht für zutreffend.
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21 (1) Das FA beruft sich darauf, der BFH habe mit seinen Urteilen vom 6. September 2000 IV R 18/99 (BFHE 193, 116,
BStBl II 2001, 229) und vom 27. Oktober 2005 IX R 76/03 (BFHE 212, 360, BStBl II 2006, 359) der Rechtsfigur eines
Gesamtplans nicht nur unter dem Aspekt der §§ 16, 34 EStG, sondern z.B. auch in Bezug auf § 42 der
Abgabenordnung (AO) Bedeutung beigemessen. Die Rechtsprechung beruhe darauf, dass eine aufgrund einheitlicher
Planung in engem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehende Mehrzahl von Rechtsgeschäften für die
steuerliche Beurteilung zu einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang zusammenzufassen und sodann unter den
Steuertatbestand zu subsumieren sei.


22 (2) Einen derart allgemeingültigen Rechtssatz hat der BFH indessen nicht aufgestellt. Vielmehr hat er in den
entschiedenen Einzelfällen untersucht, ob die Voraussetzungen eines Gestaltungsmissbrauchs nach § 42 AO
vorliegen oder ob eine Norm des materiellen Steuerrechts teleologisch dahingehend auszulegen ist, dass sie auf
einen bestimmten Lebenssachverhalt nicht angewendet wird, obwohl der Tatbestand der Norm dem Wortlaut nach
verwirklicht sein konnte. Grundlage der Steuerrechtsanwendung war jeweils die zivilrechtliche Gestaltung. Erfüllt diese
die Voraussetzungen des § 42 AO, entsteht der Steueranspruch nach § 42 Abs. 1 Satz 3 AO heutiger Fassung so,
wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen Gestaltung entsteht. Anderenfalls ist das
Steuergesetz auf das zivilrechtlich verwirklichte Rechtsgeschäft anzuwenden. Bei der Auslegung des Steuergesetzes
sind die allgemeinen Grundsätze anzuwenden, zu denen auch die am Zweck des Gesetzes orientierte Auslegung
gehört.


23 (3) Vor diesem Hintergrund hat der BFH entschieden, dass die Tarifvergünstigung nach § 34 EStG dem Zweck diene,
die zusammengeballte Realisierung der während vieler Jahre entstandenen stillen Reserven nicht dem progressiven
Einkommensteuertarif zu unterwerfen. Die Tarifvergünstigung setze deshalb voraus, dass alle stillen Reserven der
wesentlichen Grundlagen des Betriebs in einem einheitlichen Vorgang aufgelöst würden. Die kurz vor einer
Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs stattfindende Übertragung wesentlicher Betriebsgrundlagen ohne
Aufdeckung der in ihnen gebundenen stillen Reserven stehe einer Tarifbegünstigung des Veräußerungs- oder
Aufgabegewinns dann entgegen, wenn beide Vorgänge auf einem vorher gefassten Plan beruhten (BFH-Urteile in
BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229; vom 6. Dezember 2000 VIII R 21/00, BFHE 194, 97, BStBl II 2003, 194; vom
20. Januar 2005 IV R 14/03, BFHE 209, 95, BStBl II 2005, 395; vom 19. November 2009 IV R 89/06, BFH/NV 2010,
818; vom 30. August 2012 IV R 44/10, BFH/NV 2013, 376).


24 (4) Auf die Anwendung von § 6 Abs. 3 EStG können diese Grundsätze nicht übertragen werden (BFH-Urteil in BFHE
238, 135, Rz 45). Die Buchwertfortführung nach einer unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder
Mitunternehmeranteils dient der ertragsteuerlich unbelasteten Vermögensübertragung zur Sicherung der Liquidität der
nach dem Rechtsträgerwechsel fortgeführten betrieblichen Einheit und damit typischerweise der Erleichterung der
Generationennachfolge (BFH-Urteile in BFHE 238, 135, Rz 36, und vom 20. Juli 2005 X R 22/02, BFHE 210, 345,
BStBl II 2006, 457). Sie setzt daher nur voraus, dass im Zeitpunkt der Übertragung eine solche funktionsfähige
betriebliche Einheit besteht. Welchen Umfang das Betriebsvermögen vor der Übertragung hatte, ist für die
Verwirklichung des Zwecks ohne Bedeutung. Dem Gesetz ist auch kein sonstiger Anhaltspunkt dafür zu entnehmen,
dass der Umfang der übertragenen betrieblichen Einheit für einen bestimmten Zeitraum vor der Übertragung nicht
durch Zugang oder Abgang von Wirtschaftsgütern verändert worden sein darf. Es ist deshalb für die Fortführung des
Buchwerts nach § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 3 EStG ohne Bedeutung, ob und wann zuvor ein Wirtschaftsgut dem
Betriebsvermögen zugegangen ist oder dieses verlassen hat und unter welchen Umständen und mit welchen
steuerlichen Folgen dieser Vorgang stattgefunden hat. Es ist ebenfalls unerheblich, ob ein aus dem Betriebsvermögen
entferntes Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Übertragung noch tatsächlich in der betrieblichen Einheit genutzt wird oder
nicht.


25 Dementsprechend hat der BFH bereits unter der Geltung des § 7 Abs. 1 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung a.F., der Vorgängervorschrift des § 6 Abs. 3 EStG, entschieden, dass die Entnahme einer
wesentlichen Betriebsgrundlage im Zusammenhang mit der Übertragung des verkleinerten Betriebs der Fortführung
der Buchwerte des übertragenen Betriebsvermögens nicht entgegensteht. Dabei maß der BFH dem Umstand keine
Bedeutung bei, dass der Gewinn aus der Entnahme der wesentlichen Betriebsgrundlage steuerbefreit war (BFH-Urteil
vom 9. Mai 1996 IV R 77/95, BFHE 180, 391, BStBl II 1996, 476). Vergleichbar mit der Buchwertfortführung nach § 6
Abs. 3 EStG ist außerdem die Buchwertfortführung bei einer Einbringung nach § 24 des
Umwandlungssteuergesetzes, wie sich ausdrücklich den Gesetzesmaterialien zu § 6 Abs. 3 EStG entnehmen lässt
(BTDrucks 14/23, S. 173). Nach dem BFH-Urteil vom 9. November 2011 X R 60/09 (BFHE 236, 29, BStBl II 2012,
638) steht es der Fortführung der Buchwerte nicht entgegen, wenn vor der Einbringung eine wesentliche
Betriebsgrundlage des einzubringenden Betriebs unter Aufdeckung der stillen Reserven veräußert wird und die
Veräußerung auf Dauer angelegt ist.


26 (5) Im Streitfall kommt danach eine zusammenfassende Betrachtung nicht in Betracht. Die Veräußerung des
Grundstücks A-Straße 3 unter Aufdeckung der stillen Reserven vor der unentgeltlichen Übertragung des verbliebenen
Mitunternehmeranteils kann auch nach Meinung des FA nicht als Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 AO angesehen
werden. Die Veräußerung steht der Buchwertfortführung gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG weder nach dem Wortlaut der
Vorschrift noch nach deren Zweck entgegen.


27 Bei dieser Sachlage kommt es nicht mehr auf die vom FG ebenfalls verneinte Frage an, ob das Grundstück
A-Straße 3 im Zeitpunkt der Veräußerung noch eine wesentliche Betriebsgrundlage des Betriebs der Klägerin war.
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28 d) Die Übertragung des Gesellschaftsanteils sowie der noch vorhandenen Wirtschaftsgüter des
Sonderbetriebsvermögens auf S erfüllt auch im Übrigen die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG.
Insbesondere ist die Übertragung unentgeltlich erfolgt. Zwar hat sich der Kläger die Einräumung eines Wohnrechts
und wiederkehrender Leistungen vorbehalten. Zum einen betraf das Wohnrecht aber die vom Kläger zu eigenen
Wohnzwecken genutzte Wohnung, die nicht Bestandteil des Betriebsvermögens war. Zum anderen sind die
wiederkehrenden Leistungen, soweit sie überhaupt auf den zum Betriebsvermögen gehörenden Grundstücksteil
entfallen, nicht als Entgelt anzusehen. Denn die Leistungen haben Versorgungscharakter, wie sich aus der
Bezugnahme auf § 323 ZPO ergibt. Eine Übertragung gegen Versorgungsleistungen wird aber nach ständiger
Rechtsprechung als unentgeltlich behandelt und steht der Fortführung der Buchwerte nicht entgegen (Beschluss des
Großen Senats des BFH vom 5. Juli 1990 GrS 4-6/89, BFHE 161, 317, BStBl II 1990, 847, unter C.II.1.d).


29 Dementsprechend ist die Übertragung des Gesellschaftsanteils und der zum Übertragungszeitpunkt vorhandenen
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens als unentgeltliche Übertragung eines ganzen Mitunternehmeranteils
i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG anzusehen. Die Übertragung hat insgesamt zum Buchwert stattgefunden
und nicht zur Entstehung eines Gewinns für den Kläger geführt.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 48/16 vom 6.7.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 29.11.2017, I R 7/16


ECLI:DE:BFH:2017:U.291117.IR7.16.0


Zurückbehalt wesentlicher Betriebsgrundlage bei Einbringung - Betriebsaufspaltung


Leitsätze


Eine nach § 20 UmwStG 2002 begünstigte Buchwerteinbringung setzt voraus, dass auf den übernehmenden Rechtsträger
alle Wirtschaftsgüter übertragen werden, die im Einbringungszeitpunkt zu den funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen
des betreffenden Betriebs gehören.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 10. Dezember 2015  1 K 3485/13 wird
als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind zusammen veranlagte Eheleute. Den gewerblichen Teil des in ihrem
Miteigentum stehenden Grundstücks X-Straße in L vermieteten sie seit 1996 an den Kläger, der dort ein
Einzelunternehmen (Maschinenbau) betrieb. Nach Gründung der ... GmbH (GmbH), deren Gesellschafter die Kläger
zunächst zu je 50 v.H. waren, vermietete der Kläger ab dem 1. Januar 1999 die Maschinen und den Kundenstamm
seines Einzelunternehmens sowie die Eheleute den vorgenannten Grundstücksanteil an die GmbH. Nachdem der
Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) den Klägern mitgeteilt hatte, er gehe von einer
Betriebsaufspaltung zwischen den Klägern und der GmbH aus, übertrug die Klägerin am 25. Februar 1999 ihren
GmbH-Anteil dem Kläger, der damit Alleingesellschafter-Geschäftsführer der GmbH wurde.


2 Der Kläger erwarb mit Kaufvertrag vom 18. Oktober 2001 das unbebaute Grundstück Z-Straße in L, das er unter
Inanspruchnahme einer unter seiner Einzelfirma beantragten öffentlichen Finanzhilfe mit Gewerberäumen (Nutzfläche:
593 qm) bebaute. Nachdem der Kläger am 17. Dezember 2002 unentgeltlich seinen hälftigen Miteigentumsanteil an
dem Grundstück in der Z-Straße der Klägerin übertragen hatte, verlegte die GmbH ihren Unternehmenssitz nach der
Fertigstellung der Gewerberäume in die Z-Straße. Die Grundstücksgemeinschaft vermietete sodann für die Dauer von
zehn Jahren mit Vertrag vom 17. September 2003 das Grundstück rückwirkend zum 1. März 2003 für monatlich ... EUR
zuzüglich Umsatzsteuer an die GmbH.


3 Der Kläger teilte zunächst die Einschätzung des FA, dass sein hälftiger Miteigentumsanteil (Grundstück Z-Straße) zu
seinem Besitzeinzelunternehmen gehöre und berichtigte seine Einkommensteuererklärung 2002 entsprechend. Zudem
erklärte er (betreffend seinen Miteigentumsanteil) für die Jahre 2003 bis 2005 gewerbliche Vermietungseinkünfte und
erläuterte dies jeweils mit "50 v.H. anteilig ... (Kläger) Betriebsvermögen". Das FA veranlagte die Kläger
erklärungsgemäß. Mit Rücksicht auf zwischenzeitliche Erweiterungsbauten wurde der Mietvertrag durch den Vertrag
vom 16. Dezember 2008 ersetzt und die Vertragslaufzeit bis zum 30. November 2018 verlängert sowie im Jahre 2014
erneut geändert (weitere Mieterhöhung).


4 Mit notariell beurkundetem Vertrag über die "Ausgliederung zur Aufnahme" vom 25. August 2006 übertrug der Kläger
sein Besitzeinzelunternehmen zum 1. Januar 2006 gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten der GmbH; seinen
Anteil am Grundstück Z-Straße behielt er zurück. In ihrer Einkommensteuererklärung 2006 (Streitjahr) gaben die Kläger
insoweit keinen Aufgabegewinn an; vielmehr gingen sie von einer steuerneutralen Einbringung nach § 20 des
Umwandlungssteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (UmwStG 2002) aus.


5 Im Rahmen einer bei den Klägern durchgeführten Außenprüfung kam der Prüfer zu dem Ergebnis, die
Voraussetzungen des § 20 UmwStG 2002 hätten nicht vorgelegen, weil das Grundstück Z-Straße nicht mit eingebracht
worden sei. Der Teilwert der GmbH-Anteile wurde im Einvernehmen mit dem Kläger auf ... EUR festgelegt. Die
aufgedeckten stillen Reserven entfielen mit ... EUR auf die GmbH-Anteile, mit ca. ... EUR auf die Maschinen sowie
weiteres Anlagevermögen des Besitzeinzelunternehmens und mit ca. ... EUR auf den Miteigentumsanteil des
Grundstücks Z-Straße.


6 Das FA folgte dem Prüfer mit geändertem Einkommensteuerbescheid 2006 und setzte nach § 16 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) einen steuerbaren "Veräußerungsgewinn" in Höhe von ... EUR an.
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7 Nach erfolglosem Einspruch erhoben die Kläger dagegen Klage vor dem Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg,
welches diese mit in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2016, 423 abgedrucktem Urteil vom 10. Dezember
2015  1 K 3485/13 als unbegründet abwies.


8 Mit der Revision beantragen die Kläger, unter Aufhebung des Urteils des FG Baden-Württemberg vom 10. Dezember
2015  1 K 3185/13 den Bescheid über Einkommensteuer für 2006 vom 7. Mai 2009 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 24. September 2013 dahingehend zu ändern, dass der Veräußerungspreis, den der
Kläger mit Einbringung seines Einzelunternehmens in die ... GmbH erzielt hat, mit dem Buchwert des eingebrachten
Betriebsvermögens angesetzt wird.


9 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


10 Die Revision der Kläger ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung
--FGO--). Dem FG ist darin zu folgen, dass aufgrund des Rückbehalts des Grundstücksanteils Z-Straße die
Einbringung der weiteren Wirtschaftsgüter des Besitzeinzelunternehmens in die GmbH nicht nach § 20 UmwStG 2002
steuerrechtlich zu Buchwerten vollzogen werden konnte und deshalb zugleich auch zum Anfall eines
Betriebsaufgabegewinns nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 EStG geführt hat (gl.A. Leipold, EFG 2016, 432;
referierend von Glasenapp, Betriebs-Berater --BB-- 2016, 434; Koch, BB 2016, 2603, 2606 f.; Brühl/Weiss, Die
Unternehmensbesteuerung 2017, 259, 262 ff.).


11 1. Auszugehen ist hierbei davon, dass --worüber zwischen den Beteiligten kein Streit besteht-- der Kläger aufgrund
der Überlassung der Maschinen seines bisherigen Einzelunternehmens ab 1999 eine Betriebsaufspaltung mit der
GmbH als Betriebsunternehmen begründet hatte. Insbesondere ist zwischen den Beteiligten nicht streitig, dass der
Kläger im Besitz- wie im Betriebsunternehmen seinen Willen durchsetzen konnte und der GmbH insoweit wesentliche
Betriebsgrundlagen überlassen hat. Zum Betriebsvermögen des Besitzeinzelunternehmens gehörten folglich neben
den Maschinen auch die Beteiligung an der GmbH sowie der Miteigentumsanteil des Klägers am Grundstück
Z-Straße. Letzteres ist nicht Betriebsvermögen der Grundstücksgemeinschaft geworden, weil durch dessen
Vermietung an die GmbH keine weitere Betriebsaufspaltung begründet wurde. Der Kläger beherrschte die
Grundstücksgemeinschaft nicht, da er an ihr nur zu 50 v.H. beteiligt war (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom
2. Dezember 2004 III R 77/03, BFHE 208, 215, BStBl II 2005, 340).


12 2. Die Einbringung erfüllte nicht die Tatbestandsvoraussetzungen des § 20 Abs. 1 UmwStG 2002.


13 a) Nach § 20 Abs. 1 UmwStG 2002 gelten in dem Fall, dass ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil
in eine Kapitalgesellschaft eingebracht wird und der Einbringende dafür neue Anteile an der Gesellschaft erhält
(Sacheinlage), für die Bewertung des eingebrachten Betriebsvermögens und der neuen Gesellschaftsanteile die
nachfolgenden Absätze. Nach Maßgabe des § 20 Abs. 2 UmwStG 2002 darf die Kapitalgesellschaft das
übernommene Betriebsvermögen auf Antrag einheitlich mit dem Buchwert oder einem höheren Wert ansetzen.
Dadurch soll verhindert werden, dass notwendige strukturelle Veränderungen in der Fortführung des
unternehmerischen Engagements durch steuerliche Folgen belastet werden (vgl. Senatsbeschluss vom 19. Dezember
2007 I R 111/05, BFHE 220, 152, BStBl II 2008, 536 zu § 20 UmwStG 1995). Liegen bezogen auf die vorgenommene
Einbringung die Tatbestandsvoraussetzungen des § 20 Abs. 1 UmwStG 2002 vor, so bestimmten sich die
Rechtsfolgen --obwohl die Einbringung einer Sachgesamtheit gegen die Gewährung von Gesellschaftsrechten als
tauschähnlicher Vorgang einer Veräußerung i.S. von § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG vergleichbar ist-- nicht nach § 16
EStG (BFH-Urteil vom 11. September 1991 XI R 15/90, BFHE 166, 425, BStBl II 1992, 404).


14 b) In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass der durch die Begründung einer Betriebsaufspaltung in Form des
Besitzunternehmens entstandene Betrieb Gegenstand einer Einbringung i.S. des Umwandlungssteuergesetzes sein
kann (BFH-Urteil vom 24. Oktober 2000 VIII R 25/98, BFHE 193, 367, BStBl II 2001, 321; BFH-Beschluss vom 1. April
2010 IV B 84/09, BFH/NV 2010, 1450). Die Einbringung eines solchen Betriebs ist dann nach § 20 Abs. 1 UmwStG
2002 steuerlich begünstigt, wenn alle funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang auf
die übernehmende Kapitalgesellschaft übertragen werden (Senatsurteile vom 16. Februar 1996 I R 183/94, BFHE
180, 97, BStBl II 1996, 342; vom 25. November 2009 I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl II 2010, 471). Ob dies der Fall
ist, ist eine Frage der Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalls, die vorrangig dem Tatsachengericht obliegt.
Ist dessen Würdigung möglich und lässt weder einen Verstoß gegen Denkgesetze noch allgemeine Erfahrungssätze
erkennen, so bindet sie gemäß § 118 Abs. 2 FGO das Revisionsgericht (vgl. BFH-Urteil vom 13. Januar 2015
IX R 46/13, BFH/NV 2015, 668; Senatsurteil vom 9. Juli 2003 I R 100/02, BFHE 203, 77).


15 3. Das FG hat die Frage, ob der Miteigentumsanteil des Klägers am Grundstück in der Z-Straße notwendiges
Betriebsvermögen seines Besitzeinzelunternehmens gewesen ist, in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender
Weise bejaht.
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16 a) Zum notwendigen Betriebsvermögen eines Besitzunternehmens gehören alle Wirtschaftsgüter, die das
Besitzunternehmen der Betriebsgesellschaft überlässt, denn die Vermietung von Wirtschaftsgütern an die
Betriebsgesellschaft prägt die Tätigkeit des Besitzunternehmens. Werden daher dem Besitzunternehmen von einer
Eigentümergemeinschaft, an der der Besitzeinzelunternehmer beteiligt ist, Wirtschaftsgüter zur Weitervermietung an
die Betriebsgesellschaft überlassen, sind diese in Höhe des Miteigentumsanteils des Besitzeinzelunternehmers als
Betriebsvermögen auszuweisen (BFH-Urteil in BFHE 208, 215, BStBl II 2005, 340).


17 b) Zwar hat die Eigentümergemeinschaft das Grundstück Z-Straße dem Besitzeinzelunternehmen des Klägers nicht
überlassen, sondern es an die GmbH vermietet, so dass es nicht unmittelbar dem Betrieb des
Besitzeinzelunternehmens diente. Zum notwendigen Betriebsvermögen einer Besitzgesellschaft gehören aber auch
solche Wirtschaftsgüter, die dazu bestimmt sind, die Vermögens- und Ertragslage der Betriebsgesellschaft zu
verbessern und damit den Wert der Beteiligung daran zu erhalten oder zu erhöhen (BFH-Urteile vom 7. März 1978
VIII R 38/74, BFHE 124, 533, BStBl II 1978, 378; vom 23. September 1998 XI R 72/97, BFHE 187, 36, BStBl II 1999,
281; vom 19. Oktober 2000 IV R 73/99, BFHE 193, 354, BStBl II 2001, 335; in BFHE 208, 215, BStBl II 2005, 340).
Vermietet eine Eigentümergemeinschaft, an der der Besitzeinzelunternehmer --wie auch im Streitfall-- beteiligt ist,
Wirtschaftsgüter an die Betriebs-GmbH, kann dies aus Sicht des Besitzeinzelunternehmers dazu dienen, die
Vermögens- und Ertragslage der Betriebsgesellschaft zu verbessern und damit den Wert der Beteiligung daran zu
erhalten oder zu erhöhen. In diesem Fall gehört sein Miteigentumsanteil am vermieteten Wirtschaftsgut zum
notwendigen Betriebsvermögen seines Besitzeinzelunternehmens (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 der Abgabenordnung; vgl. BFH-
Urteil vom 8. März 1990 IV R 60/89, BFHE 160, 443, BStBl II 1994, 559). Der Besitzeinzelunternehmer kann mit der
Vermietung jedoch auch einen anderen Zweck verfolgen, etwa möglichst hohe Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung zu erzielen. In diesem Fall ist das anteilige Eigentum des Besitzunternehmers am Wirtschaftsgut nicht
dem Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens, sondern seinem privaten Bereich zuzuordnen. Das gilt
entsprechend, wenn der Gesellschafter einer Besitzpersonengesellschaft der Betriebs-GmbH ein Grundstück
überlässt (BFH-Urteil in BFHE 208, 215, BStBl II 2005, 340, m.w.N.).


18 c) Ob die Überlassung des Grundstücks dem betrieblichen oder dem privaten Bereich zuzuordnen ist, ist unter
Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Indizien für den Veranlassungszusammenhang der
Nutzungsüberlassung mit den betrieblichen Interessen des Besitzeinzelunternehmens können sich daraus ergeben,
dass das Nutzungsverhältnis eindeutig durch die Interessen der Betriebskapitalgesellschaft bestimmt wird. Dies trifft
nach den Ausführungen im BFH-Urteil in BFHE 208, 215, BStBl II 2005, 340 etwa zu, wenn der Betriebs-GmbH ein
Wirtschaftsgut zu Bedingungen überlassen wird, die nicht dem unter Fremden Üblichen entsprechen oder wenn das
Wirtschaftsgut seiner Zweckbestimmung nach nur an das Betriebsunternehmen vermietet werden kann oder wenn es
für das Betriebsunternehmen unverzichtbar ist. Indizien für eine betriebliche Veranlassung können aber auch aus
Umständen hergeleitet werden, die mit dem Besitzeinzelunternehmen selbst zusammenhängen, z.B. wenn die
Nutzungsüberlassung in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Begründung der Betriebsaufspaltung steht (vgl.
BFH-Urteile vom 13. Oktober 1998 VIII R 46/95, BFHE 187, 425, BStBl II 1999, 357, und vom 10. Juni 1999
IV R 21/98, BFHE 189, 117, BStBl II 1999, 715). Für die private Veranlassung der Gebrauchsüberlassung kann
danach sprechen, wenn der Mietvertrag erst längere Zeit nach der Betriebsaufspaltung geschlossen wird oder der
Besitzeinzelunternehmer zivilrechtlich keinen oder nur geringen Einfluss auf die Beschlüsse der
Grundstücksgemeinschaft nehmen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Besitzeinzelunternehmer bei einer
Miteigentumsquote von 50 v.H. zwar seinen Willen in der Grundstücksgemeinschaft nicht durchsetzen, aber ein
Tätigwerden des anderen Miteigentümers gegen seine Interessen verhindern kann. Ebenso kann er bei einer
Vermietung auf unbestimmte Zeit verhindern, dass der Mietvertrag gekündigt wird (vgl. BFH-Urteil in BFHE 208, 215,
BStBl II 2005, 340).


19 d) Im Streitfall ist das FG von den vorgenannten Rechtsgrundsätzen ausgegangen und hat seine Überzeugung zum
Vorliegen von notwendigem Betriebsvermögen --in Abgrenzung gegenüber dem dem BFH-Urteil in BFHE 208, 215,
BStBl II 2005, 340 zugrunde liegenden Sachverhalt-- darauf gestützt, dass mit der Vermietung des Grundstücks
Z-Straße, dessen betriebliche Nutzung nach dem Grundstückskaufvertrag sowie nach der beantragten Finanzhilfe von
Anfang an beabsichtigt gewesen sei, die Vermögens- und Ertragslage der GmbH verbessert und der Wert der
Beteiligung erhalten werden sollte. Die Vorinstanz hat sich hierbei u.a. davon leiten lassen, dass das Mietverhältnis
Z-Straße nahtlos an das zur X-Straße angeschlossen und das neue Grundstück angesichts seiner größeren Ausmaße
die Chance zur betrieblichen Kapazitätserweiterung (Aufträge; Umsatz und Arbeitnehmerzahl) eröffnet habe. Zudem
hat das FG berücksichtigt, dass der fachkundig vertretene Kläger über viele Jahre hinweg in Buchführung und Bilanz
einen betrieblichen Bezug des Grundstücks dokumentiert habe und aufgrund seiner hälftigen Beteiligung an der
Grundstücksgemeinschaft ein Tätigwerden der Ehefrau gegen seine Interessen habe verhindern können. Dass das
Mietverhältnis einem Fremdvergleich standhalte und die Ehegatten nachhaltig positive Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung erzielt hätten, sei im Rahmen der Gesamtwürdigung kein besonders gewichtiges Indiz für eine private
Veranlassung.


20 e) Die Tatsachen- und Beweiswürdigung des FG ist zumindest möglich und für den Senat bindend (§ 118 Abs. 2
FGO); darauf, dass das FA weitere --teilweise vom FG aber nicht festgestellte-- Umstände anführt, welche die
Würdigung des FG stützen, kommt es insoweit nicht an.


21 aa) Soweit die Kläger vorgetragen haben, die Rechtsposition des Klägers sei gegenüber dem dem BFH-Urteil in
BFHE 208, 215, BStBl II 2005, 340 zugrunde liegenden Sachverhalt "deutlich schlechter", dringen sie schon deshalb
nicht durch, weil sich das FG mehrfach von diesem Sachverhalt abgegrenzt hat. Insoweit ist es zwar richtig, dass der
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Mietvertrag im Streitfall nur auf zehn Jahre abgeschlossen worden ist. Dies ist im Rahmen der Gesamtwürdigung aber
nur ein Indiz unter Vielen.


22 bb) Dass die Klägerin als Mitgesellschafterin der Grundstücksgemeinschaft eine rechtlich und tatsächlich relevante
Sperr-Stellung innegehabt habe, ist deshalb irrelevant, weil der Besitzeinzelunternehmer bei einer Miteigentumsquote
von 50 v.H. zwar seinen Willen in der Grundstücksgemeinschaft nicht durchsetzen, aber ein Tätigwerden des anderen
Miteigentümers gegen seine Interessen verhindern kann (vgl. BFH-Urteil in BFHE 208, 215, BStBl II 2005, 340).


23 cc) Den von den Klägern hervorgehobenen Umstand, dass aus dem überlassenen Grundstück regelmäßig positive
Einkünfte erzielt worden sind, hat das FG im Übrigen berücksichtigt. Darauf, dass eine Alternativnutzung des
Grundstücks Z-Straße für Wohnzwecke möglich gewesen wäre und keine besonderen Einbauten vorgenommen
worden seien, kommt es schon deshalb nicht an, weil es allein um die Frage geht, ob das Grundstück dazu bestimmt
war, die Vermögens- und Ertragslage der Betriebsgesellschaft zu verbessern und damit den Wert der Beteiligung
daran zu erhalten oder zu erhöhen.


24 dd) Soweit die Kläger schließlich ausführen, es bestehe bezogen auf den Sachverhalt kein rechtserheblicher
Unterschied zum BFH-Urteil in BFHE 208, 215, BStBl II 2005, 340, der Kläger habe seinen hälftigen
Grundstücksanteil X-Straße nicht als Betriebsvermögen angesehen, und der Umstand, dass das Grundstück Z-Straße
von Anfang an für eine betriebliche Nutzung vorgesehen gewesen sei, sei ebenso irrelevant wie die Erteilung des
Zuschusses bzw. das FG ziehe falsche Schlüsse aus der hälftigen Beteiligung des Klägers an der
Grundstücksgemeinschaft, setzen sie nur eine eigene Tatsachen- und Beweiswürdigung an die Stelle der vom FG
vorgenommenen und jedenfalls möglichen Würdigung.


25 f) Soweit die Kläger im Rahmen ihres vorgenannten Vortrags Verfahrensrügen erhoben haben, greifen diese nicht
durch und sieht der Senat insoweit von einer Begründung ab (§ 126 Abs. 6 Satz 1 FGO).


26 4. Das FG hat weiter zutreffend angenommen, dass das Grundstück Z-Straße wesentliche Betriebsgrundlage des
Besitzeinzelunternehmens des Klägers war.


27 a) Nach den Ausführungen im Senatsurteil in BFHE 227, 445, BStBl II 2010, 471 ist der Begriff "wesentliche
Betriebsgrundlage", soweit es um die Anwendung des § 20 UmwStG geht, im funktionalen Sinne zu verstehen. Als
funktional wesentlich sind dabei alle Wirtschaftsgüter anzusehen, die für den Betriebsablauf ein erhebliches Gewicht
haben und mithin für die Fortführung des Betriebs notwendig sind oder dem Betrieb das Gepräge geben (Senatsurteil
vom 19. Januar 1983 I R 57/79, BFHE 137, 487, BStBl II 1983, 312; BFH-Urteil vom 24. August 1989 IV R 135/86,
BFHE 158, 245, BStBl II 1989, 1014). Ein Grundstück ist für den Betrieb im vorgenannten Sinne wesentlich, wenn es
die räumliche und funktionale Grundlage für die Geschäftstätigkeit bildet und es dem Unternehmen ermöglicht, seinen
Geschäftsbetrieb aufzunehmen und auszuüben (BFH-Urteil vom 14. Februar 2007 XI R 30/05, BFHE 216, 559, BStBl
II 2007, 524, m.w.N.). Demzufolge ist grundsätzlich jedes vom Betrieb genutzte Grundstück eine funktional
wesentliche Betriebsgrundlage, es sei denn, es ist im Einzelfall ausnahmsweise nur von geringer wirtschaftlicher
Bedeutung für den Betrieb. Die Zuordnung eines Grundstücks zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen scheitert auch
nicht daran, dass das Betriebsunternehmen jederzeit am Markt ein für seine Belange gleichwertiges Objekt kaufen
oder mieten könnte (vgl. BFH-Urteile vom 13. Juli 2006 IV R 25/05, BFHE 214, 343, BStBl II 2006, 804; vom 19. März
2009 IV R 78/06, BFHE 224, 428, BStBl II 2009, 803; vom 3. September 2009 IV R 61/06, BFH/NV 2010, 404; vom
6. Mai 2010 IV R 52/08, BFHE 229, 279, BStBl II 2011, 261; vom 18. Juni 2015 IV R 11/13, BFH/NV 2015, 1398;
Senatsurteil vom 7. April 2010 I R 96/08, BFHE 229, 179, BStBl II 2011, 467). Gleiches gilt für den Miteigentumsanteil
an einer wesentlichen Betriebsgrundlage (vgl. BFH-Urteile vom 10. November 2005 IV R 7/05, BFHE 211, 312, BStBl
II 2006, 176; vom 19. Dezember 2012 IV R 29/09, BFHE 240, 83, BStBl II 2013, 387).


28 b) Der Schluss des FG, dass der Miteigentumsanteil des Klägers am Grundstück Z-Straße für den Betriebsablauf
(auch) des Besitzeinzelunternehmens ein erhebliches Gewicht hatte und für die Fortführung des Betriebs notwendig
war --und mithin eine wesentliche Betriebsgrundlage des Besitzeinzelunternehmens darstellte--, ist wiederum möglich
und folglich für den Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindend. Das Grundstück bildete nicht nur die räumliche und
funktionale Grundlage für die Produktionstätigkeit der GmbH, sondern zugleich auch des Besitzeinzelunternehmens,
dessen Geschäftszweck in der entgeltlichen Maschinenüberlassung an die GmbH bestand. Das Grundstück Z-Straße
war insoweit für die GmbH als Betriebsunternehmen unverzichtbar; es ermöglichte dieser, ihren Geschäftsbetrieb
auszuüben.


29 5. Der Senat ist ferner an die Auslegung des Ausgliederungsvertrags durch das FG gebunden, weshalb davon
auszugehen ist, dass der Miteigentumsanteil des Klägers am Grundstück Z-Straße nicht mit auf die GmbH übertragen
worden ist.


30 a) Die Auslegung von Verträgen und Willenserklärungen gehört zum Bereich der tatsächlichen Feststellungen und
bindet den BFH gemäß § 118 Abs. 2 FGO, wenn sie den Grundsätzen der §§ 133, 157 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
entspricht und nicht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstößt. Das Revisionsgericht prüft lediglich, ob das
FG die gesetzlichen Auslegungsregeln sowie die Denkgesetze und Erfahrungssätze beachtet und die für die
Vertragsauslegung bedeutsamen Begleitumstände erforscht und rechtlich zutreffend gewürdigt hat (vgl. BFH-Urteile
vom 6. Juni 2013 IV R 28/10, BFH/NV 2013, 1810; vom 17. Mai 2017 II R 35/15, BFHE 258, 95, BStBl II 2017, 966).
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31 b) Dass das FG gesetzliche Auslegungsregeln nicht beachtet oder im Rahmen seiner Vertragsauslegung
Denkgesetze oder Erfahrungssätze verletzt haben könnte, ist nicht erkennbar. Das FG hat zunächst maßgeblich
darauf abgestellt, dass der Ausgliederungsvertrag unter "Sonstiges" (Nr. II.3. Buchst. a) ausdrücklich Bezug auf die
zum 31. Dezember 2005 aufgestellte Schlussbilanz und die in der Anlage aufgeführten Gegenstände nimmt. Dort war
aber das Grundstück nicht aufgeführt und ab dem Streitjahr auch nicht im Anlagevermögen der GmbH erfasst. Soweit
unter "Sonstiges" (Nr. II.3. Buchst. e des Vertrags) u.a. Vermögensgegenstände, die nicht in der beigefügten Anlage
aufgeführt sind, auf die GmbH übergehen (sollten), hat das FG darauf abgestellt, dass sich aus dem zweiten Satz
dieser Klausel ergibt, dass damit (nur) immaterielle oder bis zur Eintragung der Spaltung in das Handelsregister
erworbene Vermögensgegenstände gemeint sind, die aus steuerlichen oder tatsächlichen Gründen nicht in der
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2005 enthalten sein konnten. Diese Auslegung ist zwar nicht zwingend, aber
naheliegend und damit möglich, denn der Miteigentumsanteil am Grundstück Z-Straße fällt nicht unter den Satz 2 der
vorgenannten Klausel. Das FG hat auch zu Recht angenommen, dass aus den vertraglichen Bestimmungen zur
"Übertragung" (Nr. II.1.) und zum "Stichtag" (Nr. II.2.) die Übertragung des Miteigentumsanteils nicht hergeleitet
werden kann, da insoweit auf die weiteren Vertragsvereinbarungen verwiesen wird. Dass dies von den
Vertragsparteien auch so verstanden worden sein muss, ergibt sich aus dem Umstand, dass der Miteigentumsanteil
am Grundstück Z-Straße bis heute im Grundbuch nicht auf die GmbH umgeschrieben worden ist.


32 6. Die von den Klägern begehrte Buchwerteinbringung ist auch nicht deshalb anzuerkennen, weil das Zurückbehalten
des Grundstücksanteils Z-Straße unschädlich wäre.


33 a) Der Senat hat mit Urteil in BFHE 229, 179, BStBl II 2011, 467, bezogen auf die Zurückbehaltung eines
Grundstücks, welches eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, entschieden, dass die vom Gesetz geforderte
Einbringung eines (Teil-) Betriebs nur dann vorliegt, wenn auf den übernehmenden Rechtsträger alle Wirtschaftsgüter
übertragen werden, die im Einbringungszeitpunkt zu den funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen des betreffenden
(Teil-)Betriebs gehören. Daran fehlt es, wenn --wie im Streitfall bezogen auf das Grundstück Z-Straße-- einzelne
dieser Wirtschaftsgüter nicht übertragen werden, sondern der übernehmende Rechtsträger insoweit nur ein
obligatorisches Nutzungsrecht erhält.


34 b) Nichts anderes folgt aus dem von den Klägern in der mündlichen Verhandlung geäußerten Verweis auf das BFH-
Urteil in BFHE 240, 83, BStBl II 2013, 387. Dieses Urteil betrifft § 20 des Gesetzes über steuerliche Maßnahmen bei
Änderung der Unternehmensform (UmwStG 1977) und enthält dazu die Aussage, soweit BFH-Senate zu
Einbringungsvorgängen inzwischen entschieden hätten, dass es der Anwendbarkeit der §§ 20 bzw. 24 UmwStG 1995
nicht entgegenstehe, wenn vor der Einbringung eine wesentliche Betriebsgrundlage des einzubringenden Betriebs
unter Aufdeckung der stillen Reserven "ausgelagert" oder veräußert werde, soweit dies auf Dauer angelegt sei und
sich deshalb nicht nur als vorgeschoben erweise (vgl. Senatsurteil in BFHE 227, 445, BStBl II 2010, 471, und BFH-
Urteil vom 9. November 2011 X R 60/09, BFHE 236, 29, BStBl II 2012, 638), seien diese Urteile zu einer neueren
Rechtslage ergangen und werde zu § 20 UmwStG 1977 daran festgehalten, dass die Ausgliederung wesentlicher
Betriebsgrundlagen der Buchwertfortführung für das eingebrachte Betriebsvermögen entgegenstehe (vgl. z.B.
Senatsurteil in BFHE 180, 97, BStBl II 1996, 342). Im Streitfall ist indessen nicht die Konstellation einer "vorherigen
Ausgliederung" oder Veräußerung zu beurteilen. Vielmehr befand sich das Grundstück zum Einbringungszeitpunkt
noch im Betriebsvermögen des Besitzeinzelunternehmens.


35 c) Auch das zu § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG ergangene BFH-Urteil vom 2. August 2012 IV R 41/11 (BFHE 238, 135)
steht den vorstehenden Ausführungen nicht entgegen. Zwar scheidet nach dessen Leitsatz unter Geltung des § 6
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG die Aufdeckung der stillen Reserven im unentgeltlich übertragenen
Mitunternehmeranteil auch dann aus, wenn ein funktional wesentliches Betriebsgrundstück des
Sonderbetriebsvermögens "vorher bzw. zeitgleich" zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG übertragen wird. Diese
Aussage war indessen nicht entscheidungserheblich, weil dem dortigen Streitfall gerade keine zeitgleiche
Übertragung der wesentlichen Betriebsgrundlagen zugrunde lag. Im Übrigen könnte der Senat einem Verständnis des
§ 20 UmwStG 2002, wonach die Zurückbehaltung einer wesentlichen Betriebsgrundlage für die Annahme einer
steuerneutralen Betriebseinbringung unschädlich sei, wenn sie als Folge der Einbringung zu einer Entnahme führe,
schon deshalb nicht folgen, weil in einer derartigen Konstellation gerade nicht alle im Einbringungszeitpunkt
vorhandenen wesentlichen Betriebsgrundlagen des vorhandenen Betriebs eingebracht werden.


36 7. Der Kläger hat schließlich mit dem FG auch keinen Teilbetrieb "Maschinenvermietung" nach § 20 Abs. 1 UmwStG
2002 in die GmbH eingebracht.


37 a) Nach ständiger Rechtsprechung ist unter einem Teilbetrieb ein organisch geschlossener, mit einer gewissen
Selbständigkeit ausgestatteter Teil des Gesamtbetriebs zu verstehen, der für sich allein funktions- bzw. lebensfähig ist
(BFH-Urteil vom 4. Juli 2007 X R 49/06, BFHE 218, 316, BStBl II 2007, 772; Beschluss des Großen Senats des BFH
vom 18. Oktober 1999 GrS 2/98, BFHE 189, 465, BStBl II 2000, 123). Ein Teilbetrieb wird nur übertragen, wenn die
Tätigkeit endgültig eingestellt wird und sämtliche zum Teilbetrieb gehörenden wesentlichen Betriebsgrundlagen auf
den Erwerber übergehen (BFH-Urteile vom 20. Januar 2005 IV R 14/03, BFHE 209, 95, BStBl II 2005, 395; in BFHE
218, 316, BStBl II 2007, 772). Dabei ist grundsätzlich auf die Situation aus der Sicht des Übertragenden zum
Zeitpunkt der Übertragung abzustellen (Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 189, 465, BStBl II 2000,
123; BFH-Urteil vom 15. März 2007 III R 53/06, BFH/NV 2007, 1661; BFH-Beschluss vom 15. Oktober 2008
X B 170/07, BFH/NV 2009, 167; Senatsurteil in BFHE 229, 179, BStBl II 2011, 467). Ein Teilbetrieb setzt danach einen
Hauptbetrieb (Gesamtbetrieb) voraus, der ohne den Teilbetrieb als Betrieb weiterexistiert (vgl. Senatsurteil vom
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12. April 1989 I R 105/85, BFHE 157, 93, BStBl II 1989, 653).


38 b) Die Grundstücksverwaltung im Rahmen eines Gewerbebetriebs ist zwar Teilbetrieb, wenn sie auch außerhalb des
Gewerbebetriebs gewerblichen Charakter hätte und sich als gesonderter Verwaltungskomplex aus dem
Gesamtbetrieb des Besitzunternehmens heraushebt (Senatsurteil vom 13. Oktober 1972 I R 213/69, BFHE 107, 418,
BStBl II 1973, 209; BFH-Urteil in BFHE 209, 95, BStBl II 2005, 395). Im Fall der Betriebsaufspaltung reicht es insoweit
aus, dass die Verpachtungstätigkeit infolge der für die Betriebsaufspaltung geltenden Grundsätze als gewerblich
qualifiziert wird (BFH-Urteil in BFHE 209, 95, BStBl II 2005, 395). Im Streitfall würde hingegen nach der Übertragung
eines etwaigen Teilbetriebs "Maschinenvermietung" kein Hauptbetrieb weiterexistieren, weil die verbleibende
"Grundstücksvermietung" nicht (mehr) als gewerbliche Tätigkeit qualifiziert werden könnte. Da ein einzelnes
zurückbehaltenes Grundstück keinen Teilbetrieb "Grundstücksverwaltung" begründet (vgl. BFH-Urteil vom 21. Mai
1992 X R 77-78/90, BFH/NV 1992, 659), kann im Übrigen die Vermietung der Maschinen kein zweiter Teilbetrieb
innerhalb des Gesamtbetriebs sein.


39 8. Lagen mithin im Streitfall die Tatbestandsvoraussetzungen des § 20 Abs. 1 UmwStG 2002 nicht vor, so ist die
Einbringung des Besitzeinzelunternehmens in die GmbH gegen Gesellschaftsanteile an der übernehmenden
Gesellschaft nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 EStG steuerbar.


40 a) Danach gehören zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb auch Gewinne, die bei der Veräußerung (§ 16 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 EStG) oder der Aufgabe des Gewerbebetriebs (§ 16 Abs. 3 Satz 1 EStG) erzielt werden.
Veräußerungsgewinn ist nach § 16 Abs. 2 EStG der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der
Veräußerungskosten den Wert des Betriebsvermögens übersteigt. Nach § 16 Abs. 3 Sätze 6 und 7 EStG sind dabei
die Veräußerungspreise anzusetzen, wenn die einzelnen dem Betrieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der
Aufgabe des Betriebs veräußert werden, während ansonsten der gemeine Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen
ist.


41 b) Bei der Einbringung von Betriebsvermögen (hier: des Besitzeinzelunternehmens des Klägers) in eine
Kapitalgesellschaft gegen Gesellschaftsanteile an der übernehmenden Gesellschaft handelt es sich zwar um einen
tauschähnlichen und damit entgeltlichen (Veräußerungs-)Vorgang (vgl. Senatsurteil vom 5. Juni 2002 I R 6/01,
BFH/NV 2003, 88). Da der Kläger jedoch seinen Anteil am Grundstück Z-Straße zurückbehalten und damit --wie
erläutert-- nicht alle wesentlichen Betriebsgrundlagen der GmbH übertragen hat, ist der Gesamtvorgang als
Betriebsaufgabe (§ 16 Abs. 3 Satz 1 EStG) zu werten.


42 c) Zum Aufgabegewinn gehören gemäß § 16 Abs. 3 Satz 7 EStG auch die stillen Reserven der Wirtschaftsgüter, die
im Zuge der Einbringung in das Privatvermögen des Klägers überführt worden sind (Grundstücksanteil Z-Straße;
Beteiligung an GmbH). Einwendungen gegen die Ermittlung der Höhe des Aufgabegewinns haben die Kläger nicht
erhoben. Rechtsfehler sind für den Senat auch insoweit nicht erkennbar.


43 9. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 2.8.2012, IV R 41/11


Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils bei gleichzeitiger Ausgliederung von Sonderbetriebsvermögen -
Verhältnis und Zweck von § 6 Abs. 5 EStG und § 6 Abs. 3 EStG - Wertbezogene Betrachtung - Einbeziehung von
Sonderbetriebsvermögen in die Betriebsvermögensgrenzen des § 7g EStG a.F. - Betriebsaufspaltung


Leitsätze


Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG in seiner seit dem Veranlagungszeitraum 2001 gültigen Fassung scheidet die
Aufdeckung der stillen Reserven im unentgeltlich übertragenen Mitunternehmeranteil auch dann aus, wenn ein funktional
wesentliches Betriebsgrundstück des Sonderbetriebsvermögens vorher bzw. zeitgleich zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG
übertragen worden ist.


Tatbestand


1 A. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, betreibt ein Speditions- und
Transportunternehmen. Alleineigentümer des mit einer Tankstelle und einem Verwaltungsgebäude bebauten, an die
Klägerin für deren Betrieb verpachteten Grundstücks X-Straße war ab dem 1. Januar 1996 F, der --nur für das
Streitjahr 2002-- Beigeladene zu 2. Aufgrund Gesellschaftsvertrags vom 3. Januar 1997 war F mit einer Hafteinlage
von 199.500 DM bzw. 103.000 EUR auch Kommanditist der Klägerin sowie alleiniger Gesellschafter/Geschäftsführer
der Komplementär-GmbH.


2 Mit Wirkung zum 1. Oktober 2002 übertrug F im Wege der vorweggenommenen Erbfolge unter Zurückbehaltung des
vorgenannten Grundstücks seinen Kommanditanteil zum Buchwert unentgeltlich auf seine Tochter Z, die Beigeladene
zu 3., wobei diese zunächst einen Anteil von 20 % treuhänderisch für F halten sollte; ihm sollte auch ein
Ergebnisanteil in dieser Höhe zustehen. Die Beteiligten gehen übereinstimmend davon aus, dass F gleichfalls mit
Wirkung zum 1. Oktober 2002 auch seinen Anteil an der Komplementär-GmbH unentgeltlich an Z übertragen hat; mit
diesem Geschäftsanteil gingen alle damit verbundenen Rechte und Ansprüche, insbesondere das
Gewinnbezugsrecht, auf Z über. Das zurückbehaltene Grundstück übertrug F am 19. Dezember 2002 zum Buchwert
auf die von ihm am 27. September 2002 neu gegründete I-KG, die den Pachtvertrag mit der Klägerin fortsetzte.
Alleiniger Kommanditist der I-KG ist F. Gleichfalls am 19. Dezember 2002 wurde das Treuhandverhältnis bezüglich
des Kommanditanteils von 20 % beendet.


3 Eine bei der Klägerin durchgeführte Außenprüfung vertrat in ihrem (geänderten) Bericht vom 10. Januar 2008 die
Ansicht, dass der Ansatz des an Z übertragenen Kommanditanteils nicht zum Buchwert habe erfolgen dürfen, weil das
als Sonderbetriebsvermögen des F bei der Klägerin bilanzierte Grundstück nicht an Z mitübertragen, sondern zum
Buchwert in das Betriebsvermögen der I-KG übertragen worden sei. Da nicht der gesamte Mitunternehmeranteil
übertragen worden sei, seien die im übertragenen Kommanditanteil enthaltenen stillen Reserven in Höhe von
--jedenfalls zu jener Zeit unstreitig-- 100.000 EUR aufzudecken, als laufender Gewinn zu versteuern und dem F als
buchtechnische Entnahme sowie der Z als buchtechnische Einlage zuzurechnen.


4 Des Weiteren vertrat die Außenprüfung die Auffassung, dass zum 31. Dezember 2003 in Höhe von 150.000 EUR,
zum 31. Dezember 2004 in Höhe von 153.065,20 EUR und zum 31. Dezember 2005 in Höhe von 120.000 EUR
Gewinn mindernd gebildete Rücklagen (Ansparabschreibungen) Gewinn erhöhend aufzulösen seien, da unter
Berücksichtigung des in der Ergänzungsbilanz der Z enthaltenen Kapitals das Betriebsvermögen über 204.517 EUR
(Größenmerkmal i.S. des § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a des Einkommensteuergesetzes in
seiner in den Streitjahren 2003 bis 2005 gültigen Fassung --EStG a.F.--) liege. Das Darlehenskonto der Z, auf dem
sowohl Entnahmen, Einlagen als auch die Gewinne verbucht worden seien, sei als Eigenkapital anzusehen. Sonst
hätte Z die nach ihrer Meinung als Fremdkapital anzusetzenden Forderungen in einer Sonderbilanz aktivieren
müssen.


5 In seinen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) geänderten Bescheiden über die gesonderte und einheitliche
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2002 bis 2005 und Gewerbesteuermessbescheiden 2002 bis 2005 vom
30. Januar 2008 schloss sich der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) der Auffassung der
Außenprüfung an. Den Einspruch der Klägerin wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 30. September 2008
zurück. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2011, 2142
veröffentlichen Gründen ab.


6 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts.
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7 Hinsichtlich der streitbefangenen Übertragung eines Mitunternehmeranteils zum Buchwert beanstandet sie im
Wesentlichen die u.a. von der Finanzverwaltung im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom
3. März 2005 IV B 2 -S 2241- 14/05 (BStBl I 2005, 458) vertretene Auffassung, dass eine Buchwertfortführung nach
§ 6 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes (UntStFG) vom
20. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 3858) --EStG-- nicht zulässig sei, wenn die Beteiligung an der
Mitunternehmerschaft unentgeltlich übertragen werde, nachdem in engem zeitlichem Zusammenhang funktional
wesentliches Sonderbetriebsvermögen zu Buchwerten in ein anderes Betriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 EStG
ausgegliedert worden sei. Diese Rechtsansicht beruhe auf Vorstellungen, die an die sog. Gesamtplanrechtsprechung
anknüpfe (Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 6. September 2000 IV R 18/99, BFHE 193, 116, BStBl II 2001,
229), welche aber nur im Rahmen des § 16 EStG für die Frage der Tarifbegünstigung nach § 34 EStG relevant sei.


8 Zur steuerlichen Behandlung der streitbefangenen Rücklagen (Ansparabschreibungen) trägt die Klägerin vor, das
Größenmerkmal für die Bildung einer Rücklage nach § 7g Abs. 3 EStG a.F. sei nicht überschritten. Das negative
Wirtschaftsgut "Schuld" in der Gesamthandsbilanz und das positive Wirtschaftsgut des Sonderbetriebsvermögens
"Forderung" höben sich gegenseitig auf. Soweit das BMF-Schreiben vom 25. Februar 2004 IV A 6 -S 2183b- 1/04
(BStBl I 2004, 337) in seiner Rz 2 für Personengesellschaften u.a. davon ausgehe, dass bei der Anwendung des § 7g
Abs. 3 ff. EStG a.F. das gesamte Betriebsvermögen als Einheit zu behandeln sei, hingegen nach Rz 1 des Schreibens
im Fall einer Betriebsaufspaltung sowohl das Besitz- als auch das Betriebsunternehmen Ansparabschreibungen
bilden könnten, verstoße dies gegen den Gleichheitssatz.


9 Die Klägerin beantragt,


unter Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils die geänderten Feststellungsbescheide 2002 bis 2005 und
Gewerbesteuermessbescheide 2002 bis 2005 vom 30. Januar 2008 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom
30. September 2008 dahin zu ändern, dass kein Firmenwert in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt wird und die
Gewinn erhöhende Auflösung der zum 31. Dezember 2003 in Höhe von 150.000 EUR, zum 31. Dezember 2004 in
Höhe von 153.065,20 EUR und zum 31. Dezember 2005 in Höhe von 120.000 EUR gebildeten Rücklagen
(Ansparabschreibungen) rückgängig gemacht wird.


10 Die Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt.


11 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


12 Es trägt vor, § 6 Abs. 3 EStG (i.d.F. des UntStFG) habe die gleichlautende Vorgängerregelung des § 7 der
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) a.F. in das EStG übernommen. Das BMF-Schreiben in BStBl I
2005, 458 verweise deshalb zutreffend auf die bisher zu § 7 EStDV a.F. ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung
(u.a. die im BFH-Urteil in BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229 vertretene sog. Gesamtplanrechtsprechung). Zu Unrecht
gehe die Klägerin davon aus, dass das Gesetz eine Buchwertfortführung sowohl nach § 6 Abs. 3 als auch nach § 6
Abs. 5 EStG nicht (mehr) ausschließe.


13 Bei der Prüfung der Betriebsvermögensgrenzen nach § 7g Abs. 2 Nr. 1 EStG a.F. sei neben dem Festkapital
(Kapitalkonto I) auch das Verrechnungskonto der Kommanditisten (Kapitalkonto II) als Eigenkapital anzusehen. Die
ungleiche Behandlung nach § 7g EStG a.F. im Verhältnis zu Fällen der Betriebsaufspaltung beruhe auf dem Vorliegen
ungleicher Sachverhalte.


14 Das BMF ist dem Verfahren wegen der Frage beigetreten, ob und inwieweit der Streitfall Anlass bietet, die in Rz 6 und
7 des BMF-Schreibens in BStBl I 2005, 458 getroffenen Aussagen in Frage zu stellen. Es trägt im Wesentlichen vor:
Werde im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils
funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen gemäß § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert in ein anderes
Betriebsvermögen überführt oder übertragen, so könne der Anteil am Gesamthandsvermögen nicht nach § 6 Abs. 3
EStG zum Buchwert übertragen werden. Der dem Streitfall zugrunde liegende Sachverhalt entspreche dem in Rz 7
des BMF-Schreibens in BStBl I 2005, 458 gebildeten Beispiel. Wegen des identischen Wortlauts von § 6 Abs. 3 Satz 1
EStG und § 7 Abs. 1 EStDV a.F. könne die zu letztgenannter Vorschrift ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung
auch auf die gesetzliche Nachfolgevorschrift, die lediglich klarstellende Funktion habe, angewandt werden; hierzu
gehöre auch die Anwendung der sog. Gesamtplanrechtsprechung (BFH-Urteile in BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229,
und vom 20. Januar 2005 IV R 14/03, BFHE 209, 95, BStBl II 2005, 395). Eine Buchwertfortführung nach dem als
Billigkeitsregelung zugunsten des Steuerpflichtigen zu verstehenden § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG komme im Streitfall nicht
in Betracht, denn diese Vorschrift setze voraus, dass anlässlich der Übertragung eines Mitunternehmeranteils nicht
mitübertragene Wirtschaftsgüter weiterhin Betriebsvermögen derselben (ursprünglichen) Mitunternehmerschaft
blieben, während im Streitfall die Übertragung an eine neu gegründete KG erfolgt sei. Dabei seien für die steuerliche
Beurteilung auch nach § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert erfolgte Übertragungen von funktional wesentlichem
Betriebsvermögen von Bedeutung, die im zeitlichen Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung eines
Mitunternehmeranteils erfolgten; zwischen Übertragungen kurz vor und kurz nach der Anteilsübertragung sei
jedenfalls dann nicht zu unterscheiden, wenn die Übertragungen innerhalb desselben Veranlagungszeitraums
erfolgten. Nach dem Prinzip der Abschnittsbesteuerung seien im Streitfall die Verhältnisse zum Bilanzstichtag auf den
31. Dezember 2002 maßgeblich; weil das streitbefangene Sonderbetriebsvermögen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
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zum Betriebsvermögen der ursprünglichen Mitunternehmerschaft gehört habe, seien die Voraussetzungen des § 6
Abs. 3 Satz 2 EStG auch ohne Rückgriff auf die Gesamtplanrechtsprechung zu verneinen. Soweit der BFH die
Anwendung des § 42 AO und der Gesamtplanrechtsprechung in seinem Urteil vom 9. November 2011 X R 60/09
(BFHE 236, 29, BStBl II 2012, 638) verneint habe, unterscheide sich der jener Entscheidung zugrunde liegende
Sachverhalt von dem des Streitfalles.


15 Das BMF hat keinen Antrag gestellt.


Entscheidungsgründe


16 B. Die Revision ist teilweise begründet, wobei der erkennende Senat in der Sache selbst entscheiden kann (§ 126
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Zu Unrecht hat das FG mit dem FA die streitbefangenen
unentgeltlichen Übertragungen des Teils eines Mitunternehmeranteils zum 1. Oktober 2002 sowie des verbliebenen
ganzen Mitunternehmeranteils am 19. Dezember 2002 als einen einheitlichen Vorgang behandelt, dabei das Vorliegen
der Tatbestandsvoraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG und damit eine Übertragung zum Buchwert verneint und
in Folge dessen die Aktivierung eines Firmen- oder Geschäftswerts in Höhe von 100.000 EUR in einer
Ergänzungsbilanz der Z gebilligt (B.I.). Im Übrigen ist die Revision unbegründet und deshalb nach § 126 Abs. 2 FGO
zurückzuweisen. Das FG ist im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass das nach § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2
i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG a.F. für die Bildung einer Gewinn mindernden Rücklage (Ansparabschreibung)
maßgebliche Größenmerkmal des Betriebsvermögens des Gewerbebetriebs nicht erfüllt worden ist (B.II.).


17 I. Die streitbefangenen Übertragungen würdigt der Senat dahin, dass zunächst ein Teilmitunternehmeranteil in Gestalt
von 80 % der Kommanditanteile einschließlich der gesamten zum Sonderbetriebsvermögen des F gehörenden Anteile
an der Komplementär-GmbH und sodann mit Aufhebung der Treuhandvereinbarung die verbliebenen
Kommanditanteile von 20 % auf Z übertragen worden sind. Zeitgleich mit der letztgenannten Anteilsübertragung
wurde das bis dahin zum Sonderbetriebsvermögen des F gehörende Grundstück auf die I-KG übertragen. Die erste
Übertragung ist als Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2
Alternative 2 EStG anzusehen und hat die Fortführung der Buchwerte zur Folge. Die spätere Übertragung des
verbliebenen Gesellschaftsanteils erfüllt nach Auffassung des Senats ungeachtet der gleichzeitig zum Buchwert
stattfindenden Übertragung von funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG
die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG und führt deshalb ebenfalls nicht zur Aufdeckung stiller
Reserven.


18 1. a) Wird der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so ist bei der Ermittlung des
Gewinns des bisherigen Mitunternehmers für die übertragenen Wirtschaftsgüter bzw. Anteile an Wirtschaftsgütern der
Buchwert anzusetzen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG). Der Rechtsnachfolger ist nach § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG an
diese Werte gebunden. Anteil eines Mitunternehmers i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ist der ganze
Mitunternehmeranteil, der sich aus dem Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie dem funktional wesentlichen
Sonderbetriebsvermögens des Mitunternehmers zusammensetzt (BFH-Urteil vom 22. September 2011 IV R 33/08,
BFHE 235, 278, BStBl II 2012, 10, unter II.1.a (2), m.w.N. zur insoweit identischen Rechtslage unter der Geltung von
§ 7 Abs. 1 EStDV a.F.). Zum Buchwert findet eine Anteilsübertragung demnach grundsätzlich nur dann statt, wenn
neben dem Gesellschaftsanteil auch das gesamte funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen des
Übertragenden auf den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil übertragen wird. Maßgebend dafür ist allerdings
das Betriebsvermögen, das am Tag der Übertragung existiert. Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens, die
zuvor entnommen oder veräußert worden sind, sind nicht mehr Bestandteil des Mitunternehmeranteils. Ebenso ist für
den Bestand des Gesellschaftsvermögens auf den Zeitpunkt der Übertragung abzustellen. Inwieweit im
Zusammenhang mit einer vorherigen Entnahme oder Veräußerung stille Reserven aufgedeckt worden sind, ist ohne
Bedeutung.


19 Wird funktional wesentliches Betriebsvermögen taggleich mit der Übertragung der Gesellschaftsanteile an einen
Dritten veräußert oder übertragen oder in ein anderes Betriebsvermögen des bisherigen Mitunternehmers überführt,
liegen die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für eine Fortführung der Buchwerte grundsätzlich nicht vor.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist nach Auffassung des Senats aber dann zu machen, wenn die Übertragung
auf den Dritten oder die Überführung in ein anderes Betriebsvermögen des bisherigen Mitunternehmers nach § 6
Abs. 5 EStG zum Buchwert stattfindet. Die Privilegierungen nach § 6 Abs. 5 EStG und § 6 Abs. 3 EStG stehen nach
dem Wortlaut des Gesetzes gleichberechtigt nebeneinander. Ein Rangverhältnis ist weder ausdrücklich geregelt noch
lässt es sich im Wege der Auslegung bestimmen. Soweit die Finanzverwaltung der Übertragung nach § 6 Abs. 5 EStG
Vorrang einräumt mit der Folge, dass dann die unentgeltliche Übertragung des reduzierten Mitunternehmeranteils zur
vollen Aufdeckung der darin liegenden stillen Reserven führt, wird eine Rechtsgrundlage nicht genannt; sie ist nach
Auffassung des Senats auch nicht gegeben (s. dazu näher nachfolgend unter B.I.3.).


20 b) Unter der Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Alternative 2
EStG ist die Übertragung eines Bruchteils der Anteile des Gesellschaftsvermögens auf den Rechtsnachfolger zu
verstehen. Damit verbunden werden kann auch die Übertragung von Sonderbetriebsvermögen des übertragenden
Mitunternehmers auf den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil. Notwendig ist die Mitübertragung von
Sonderbetriebsvermögen indessen nicht. Dies folgt aus der Regelung in § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG, der der Senat
entnimmt, dass der Gesetzgeber die Buchwertfortführung auch bei nicht zumindest anteiliger Mitübertragung von
Sonderbetriebsvermögen zulassen, allerdings mit einer den Rechtsnachfolger bindenden Behaltefrist versehen wollte.


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


3 von 9 22.11.2019, 17:48







Wird Sonderbetriebsvermögen mitübertragen, nimmt an der Rechtsfolge des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG das gesamte auf
den Rechtsnachfolger in den Gesellschaftsanteil übertragene Sonderbetriebsvermögen teil. In welchem
zahlenmäßigen Verhältnis es zu dem Bruchteil des übertragenen Gesellschaftsvermögens steht, ist ohne Bedeutung
(s. dazu näher unter B.I.2.c).


21 2. Dies vorausgeschickt hat die Übertragung von 80 % der Gesellschaftsanteile unter Zurückbehaltung des zum
Sonderbetriebsvermögen gehörenden Grundstücks und unter Mitübertragung der gesamten zum
Sonderbetriebsvermögen gehörenden Anteile an der Komplementär-GmbH nicht zur Aufdeckung stiller Reserven
geführt.


22 a) Nach den bindenden Feststellungen des FG sieht der Senat keinen Anlass, die Wirksamkeit der im Streitfall
getroffenen Treuhandabrede in Frage zu stellen; auch die Beteiligten haben nichts Gegenteiliges vertreten. Danach
hat F zum 1. Oktober 2002 zunächst nur 80 % seiner (ursprünglichen) Kommanditanteile unentgeltlich auf Z
übertragen.


23 b) Für die zum 1. Oktober 2002 übertragenen 80 % der Gesellschaftsanteile ist nach § 6 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 6
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Alternative 2 EStG der Buchwert fortzuführen.


24 aa) Nachdem F über den 1. Oktober 2002 hinaus zu 20 % seiner ursprünglichen Gesellschaftsanteile an der Klägerin
beteiligt war, zählte das Grundstück X-Straße weiterhin zum Sonderbetriebsvermögen des F und damit zum
"Betriebsvermögen derselben Personengesellschaft" (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 17. Dezember 2008 IV R 65/07, BFHE
224, 91, BStBl II 2009, 371, unter II.2.a, m.w.N.). Dabei kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob der Wortlaut
des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG ("Wirtschaftsgüter ... nicht überträgt") im Sinne einer wertbezogenen oder einer
gegenständlichen (wirtschaftsgutbezogenen) Betrachtung auszulegen ist (näher dazu im Folgenden unter B.I.2.c).
Auch die Beteiligten gehen jedenfalls sinngemäß davon aus, dass in Folge der Zurückbehaltung des streitbefangenen
Grundstücks das mitübertragene Sonderbetriebsvermögen dem an Z übertragenen Anteil eines
Mitunternehmeranteils weder wert- noch wirtschaftsgutbezogen korrespondierte. Deshalb gelangt § 6 Abs. 3 Satz 2
EStG im Streitfall ungeachtet dessen zur Anwendung, ob hinsichtlich des Grundstücks X-Straße eine wertmäßige
oder gegenständliche Betrachtung anzustellen ist.


25 bb) Dass F mit der Übertragung der restlichen 20 % der Gesellschaftsanteile an Z als Gesellschafter der Klägerin
ausschied und damit das Grundstück X-Straße schon ungeachtet dessen gleichzeitiger Übertragung an die I-KG nicht
mehr zum Betriebsvermögen "derselben" Mitunternehmerschaft gehörte, steht einer Anwendung des § 6 Abs. 3
Satz 2 EStG auf die zum 1. Oktober 2002 erfolgte Anteilsübertragung nicht entgegen. Dass die in § 6 Abs. 3 Satz 2
EStG vorausgesetzte Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft mit der Beendigung des
Treuhandverhältnisses am 19. Dezember 2002 nicht mehr gegeben war, hat lediglich zur Folge, dass anlässlich der
(weiteren) Anteilsübertragung am 19. Dezember 2002 neu zu beurteilen ist, ob und inwieweit stille Reserven
aufzudecken sind (B.I.3.).


26 cc) Gleiches gilt, soweit § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG eine Behaltefrist für das Halten des übernommenen
Mitunternehmeranteils durch den Rechtsnachfolger bestimmt. Bis zur unentgeltlichen Übertragung des bei F
verbliebenen Teils des ursprünglichen Mitunternehmeranteils am 19. Dezember 2002 wurde der bereits von Z als
Rechtsnachfolgerin übernommene Teil des ursprünglichen Mitunternehmeranteils --wie in § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG
vorausgesetzt-- nicht veräußert oder aufgegeben. Der Senat geht davon aus, dass die Frist spätestens dann endet,
wenn dem Rechtsnachfolger in den Teilanteil auch der restliche Bruchteil des Anteils am Gesellschaftsvermögen
übertragen wird.


27 c) Der (alleinigen) Anwendung des § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 EStG auf die zum 1. Oktober 2002 erfolgte Übertragung
von 80 % der Gesellschaftsanteile des F steht nicht entgegen, dass F als alleiniger Gesellschafter/Geschäftsführer
der Komplementär-GmbH zu diesem Zeitpunkt seinen Anteil an dieser Gesellschaft nicht nur --entsprechend dem
übertragenen Teil seines Kommanditanteils-- zu 80 %, sondern überquotal zu 100 % unentgeltlich an Z übertragen
hat.


28 aa) Da der Mitunternehmeranteil eines Gesellschafters --wie oben ausgeführt-- sowohl den Anteil am
Gesamthandsvermögen als auch das dem einzelnen Mitunternehmer zuzurechnende Sonderbetriebsvermögen
umfasst, unterfällt auch die anteilige Übertragung des Sonderbetriebsvermögens dem Anwendungsbereich des § 6
Abs. 3 EStG (BFH-Urteil in BFHE 235, 278, BStBl II 2012, 10, unter II.1.a (2), m.w.N.). Die alleinige Beteiligung eines
Kommanditisten an der Komplementär-GmbH führt regelmäßig zu aktivem Sonderbetriebsvermögen II (vgl. BFH-Urteil
in BFHE 224, 91, BStBl II 2009, 371, unter II.2.a bb, m.w.N.). Der erkennende Senat geht deshalb im Streitfall davon
aus, dass auch die Beteiligung des F an der Komplementär-GmbH der Klägerin zu dessen Sonderbetriebsvermögen
gezählt hat.


29 bb) Auch die überquotale (Mit-)Übertragung von Sonderbetriebsvermögen ist allein nach § 6 Abs. 3 EStG zu
beurteilen. Es ist umstritten, ob auch insoweit § 6 Abs. 3 EStG zur Anwendung gelangt (vgl. z.B. Wendt, Finanz-
Rundschau --FR-- 2005, 468, 474, m.w.N.) oder ob bei überquotaler Übertragung von Sonderbetriebsvermögen
anlässlich der Übertragung eines Teils des Anteils am Gesamthandsvermögen der Vorgang in eine Übertragung nach
§ 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für den quotalen Teil des Sonderbetriebsvermögens und eine Übertragung nach § 6 Abs. 5
EStG für den überquotalen Teil des Sonderbetriebsvermögens aufzuteilen ist (so BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 458,
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Rz 16; vgl. auch Stein, Der Betrieb 2012, 1529, m.w.N.). Nach Auffassung des erkennenden Senats fällt indes auch
der überquotale Teil des Sonderbetriebsvermögens in den Anwendungsbereich des § 6 Abs. 3 EStG. Dies folgt aus
einer teleologischen Auslegung von Satz 2 der Vorschrift. Dieser Regelung liegt ersichtlich in Anknüpfung an die
bisherige Rechtsprechung die Vorstellung zugrunde, zu einer anteiligen (quotalen) Übertragung von
Sonderbetriebsvermögen anzuhalten. Die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG sind deshalb (nur) erfüllt,
wenn nicht mindestens ein Anteil am Sonderbetriebsvermögen übertragen wird, der dem Anteil des übertragenen
Teilanteils am gesamten Mitunternehmeranteil des Übertragenden entspricht. Nach Sinn und Zweck der Vorschrift
kann dieser Anteil nur wertmäßig und nicht gegenständlich (wirtschaftsgutbezogen) verstanden werden (näher dazu
Wendt in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 6 EStG Anm. J 01-19). Darüber hinaus steht einer Anwendung des § 6
Abs. 5 EStG auf einen überquotalen Teil des Sonderbetriebsvermögens aber auch entgegen, dass dieser Vorgang in
Verbindung mit der Übertragung eines Mitunternehmeranteils zu sehen ist und es deshalb nicht um die Übertragung
von Einzelwirtschaftsgütern geht, sondern um die Übertragung von Sachgesamtheiten. Ob anlässlich der Übertragung
von Sachgesamtheiten stille Reserven aufzudecken sind, ist nicht nach § 6 Abs. 5 EStG, sondern nach Abs. 3 der
Vorschrift zu entscheiden.


30 cc) Für die Anteilsübertragung zum 1. Oktober 2002 geht der erkennende Senat davon aus, dass trotz der
gleichzeitigen überquotalen (Mit-)Übertragung eines Einzelwirtschaftsguts des Sonderbetriebsvermögens II (Anteil an
Komplementär-GmbH) im Streitfall die Vorschrift des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG anzuwenden ist. Zwar folgt aus den
vorgenannten Erwägungen auch, dass es bei einer überquotalen (Mit-)Übertragung von Sonderbetriebsvermögen der
Regelung des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG mit der Folge des Laufs der dort genannten Behaltefrist nicht bedarf, sondern
dass § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG unmittelbar zur Anwendung gelangt. Bei der erwähnten wertbezogenen Betrachtung sind
die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG jedoch nur dann nicht erfüllt, wenn der Gesamtwert der
übertragenen Wirtschaftsgüter den Wert des gesamten quotal mit zu übertragenden Sonderbetriebsvermögens
abdeckt. Im Streitfall ist jedoch weder von den Beteiligten vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass trotz überquotaler
Übertragung des Anteils an der Komplementär-GmbH der Wert der zum 1. Oktober 2002 mitübertragenen
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens des F 80 % des gesamten Sonderbetriebsvermögens des F
überschritten hätte.


31 dd) Nach alledem ist nicht von Bedeutung, dass das FG keine Feststellungen zum weiteren Schicksal des GmbH-
Anteils getroffen hat. Kommt die Vorschrift des § 6 Abs. 5 EStG auch hinsichtlich des Anteils an der Komplementär-
GmbH nicht zum Tragen, so braucht insbesondere auch nicht geprüft zu werden, ob hinsichtlich der unentgeltlichen
Übertragung des GmbH-Anteils an Z die Behaltefrist des § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG (hier i.V.m. § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3
EStG) eingehalten worden ist und deshalb eine Aufdeckung stiller Reserven rückwirkend auf den Zeitpunkt der
Übertragung dieses Wirtschaftsguts ausscheidet.


32 3. Auch für die am 19. Dezember 2002 übertragenen verbliebenen Gesellschaftsanteile von 20 % ist nach § 6 Abs. 3
Satz 1 Halbsatz 1 EStG der Buchwert fortzuführen. Nach der seit dem Veranlagungszeitraum 2001 gültigen
Gesetzeslage scheidet die Aufdeckung der stillen Reserven, die in den durch einen unentgeltlich übertragenen
Mitunternehmeranteil verkörperten materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern ruhen, und deren Zurechnung zum
laufenden Gewinn auch dann aus, wenn ein funktional wesentliches Betriebsgrundstück des
Sonderbetriebsvermögens in engem zeitlichem Zusammenhang vor oder spätestens zugleich mit der Übertragung
des Mitunternehmeranteils in ein anderes Betriebsvermögen (mit Rechtsträgerwechsel) übertragen worden ist und
wenn dabei --wie bezüglich des von F übertragenen Grundstücks zwischen den Beteiligten unstreitig ist-- die
Voraussetzungen des Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 5 EStG vorliegen.


33 a) Ihrem Wortlaut nach können § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG unabhängig voneinander und damit auch gleichzeitig
--jeweils mit der Rechtsfolge der Buchwertfortführung-- zur Anwendung gelangen. Sowohl § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG als
auch der nach § 52 Abs. 16a EStG i.d.F. des Art. 1 Nr. 13 Buchst. b UntStFG auf Übertragungsvorgänge nach dem
31. Dezember 2000 anzuwendende § 6 Abs. 5 EStG sehen jeweils zwingend Buchwerttransfers vor. Wird --wie hier
am 19. Dezember 2002-- der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so sind nach
§ 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG bei der Ermittlung des Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers
(Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die
Gewinnermittlung ergeben. Nach § 6 Abs. 5 Satz 1 EStG ist für den Fall, dass ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem
Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen überführt wird, bei der Überführung
(ebenfalls) der Wert anzusetzen, der sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergibt, sofern die
Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist; nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG gilt Satz 1 der Vorschrift u.a.
entsprechend, soweit ein Wirtschaftsgut --wie hier das Grundstück X-Straße-- unentgeltlich aus dem
Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers (hier des F) in das Gesamthandsvermögen einer anderen
Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt ist (hier der I-KG), übertragen wird. Handelt es sich indes --was der
erkennende Senat bereits in seinem Urteil vom 6. Mai 2010 IV R 52/08 (BFHE 229, 279, BStBl II 2011, 261, unter
II.2.c cc der Gründe) hervorgehoben hat-- bei den Regelungen in § 6 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 3 EStG um zwei
in ihrer zwingenden, kein Wahlrecht des Steuerpflichtigen zulassenden Anordnung von Rechtsfolgen gleich lautende
(übereinstimmende) Gesetzesbefehle, die sich logisch nicht widersprechen, so sind diese bei gleichzeitigem Vorliegen
der jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen grundsätzlich auch nebeneinander zu befolgen. Dies bedeutet, dass nach
dem Gesetzeswortlaut auch gleichzeitige Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG möglich sind.
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34 b) Der gleichzeitige Eintritt der Rechtsfolgen beider Normen (Buchwerttransfer) läuft dem Sinn und Zweck des
Gesetzes regelmäßig nicht zuwider. Der Zweck der Regelungen des § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG gebietet keine
Auslegung beider Vorschriften dahin, dass bei gleichzeitigem Vorliegen ihrer Tatbestandsvoraussetzungen § 6 Abs. 3
Satz 1 EStG stets nur eingeschränkt nach Maßgabe einer anders lautenden Zweckbestimmung des --im Streitfall
einschlägigen-- § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG verstanden werden und zur Anwendung gelangen darf.


35 aa) Bei gleichzeitiger Anwendung beider Normen kommt es nicht zur Kumulation von Steuervergünstigungen. Denn
die durch ein nach § 6 Abs. 5 EStG begünstigtes Einzelwirtschaftsgut verkörperten stillen Reserven wären anlässlich
der Übertragung einer nach § 6 Abs. 3 EStG begünstigten Sachgesamtheit gleichfalls nicht aufzudecken gewesen,
wenn das betreffende Wirtschaftsgut weiterhin dieser Sachgesamtheit zugehörig gewesen wäre. Zugleich bleiben die
stillen Reserven dieses Wirtschaftsguts in beiden Fällen gleichermaßen steuerverhaftet.


36 bb) § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG i.d.F. des UntStFG führt die u.a. bereits in seinen früheren Fassungen und in der
Vorgängervorschrift des § 7 Abs. 1 EStDV a.F. enthaltene Regelung fort, wonach die unentgeltliche Übertragung eines
Mitunternehmeranteils zum Buchwert erfolgt; dabei ist das Gesetzgebungsverfahren zum UntStFG auch von dem
Bemühen gekennzeichnet, eine Einschränkung des bisherigen Anwendungsbereichs der Vorschrift zu vermeiden (vgl.
BTDrucks 14/6882, S. 32 und 14/7344, S. 7). Wie bei der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder
Teilbetriebs dient der Verzicht auf die Offenlegung der stillen Reserven, die in den durch einen Mitunternehmeranteil
verkörperten Wirtschaftsgütern enthalten sind, der Sicherung der Liquidität des nach einem Rechtsträgerwechsel
fortgeführten Betriebs; in der Literatur wird insoweit auch auf ein tradiertes Motiv des Gesetzgebers verwiesen, die
betriebliche Kontinuität sicherzustellen (vgl. Werndl, in: Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 6 Rz J 4). Wird keine
--mangels Entgeltlichkeit des Übertragungsvorgangs regelmäßig aus der Substanz des Betriebs zu finanzierende--
Steuerbelastung zum Zeitpunkt der Übertragung ausgelöst, entspricht dies --wenn auch als Ausnahme vom Prinzip
der subjektbezogenen Einkünfteermittlung-- auch folgerichtig dem Umstand, dass dem Betrieb durch den
Übertragungsvorgang selbst wegen dessen Unentgeltlichkeit auch nicht mittelbar liquide Mittel entzogen werden.
Begünstigt die Vorschrift damit die Übertragung von Sachgesamtheiten und nicht von Einzelwirtschaftsgütern, so dient
sie typischerweise der Erleichterung der Generationennachfolge (vgl. auch z.B. Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff,
a.a.O., § 6 Rz J 5; zu im Zusammenhang mit dieser Zweckbestimmung stehenden verfassungsrechtlichen
Erwägungen auch Wendt, FR 2005, 468, 472).


37 cc) § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG begünstigt gleichfalls Fälle des Rechtsträgerwechsels, hat dabei aber nicht die
Übertragung von "Gesamtheiten" von Wirtschaftsgütern, sondern die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter im Blick.
Die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern auf einen anderen Rechtsträger zum Buchwert soll nach Aufgabe der
zwischenzeitlich durch das Steuerentlastungsgesetz (StEntlG) 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBl I 1999,
402) bestimmten Regelung, Übertragungen mit Rechtsträgerwechsel zwingend zum Teilwert vorzunehmen (vgl. § 6
Abs. 5 Satz 3 EStG i.d.F. des StEntlG 1999/2000/2002; näher zur Rechtsentwicklung z.B. BTDrucks 14/6882, S. 32;
Wendt, FR 2002, 53; Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz L 3 ff.), der Erleichterung von
"Umstrukturierungen" insbesondere an Personengesellschaften dienen (vgl. BTDrucks 14/6882, S. 32 und 14/7344,
S. 7; BFH-Beschluss vom 15. April 2010 IV B 105/09, BFHE 229, 199, BStBl II 2010, 971, unter II.2.b aa; zutreffend
hiernach z.B. Werndl, in: Kirchhof/ Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz L 10); dabei lässt sich der begünstigte
Übertragungszweck nach den Gesetzesmaterialien negativ dahin abgrenzen, dass bei einer "Umstrukturierung" die
Übertragung nicht zum Zweck der Vorbereitung einer nachfolgenden Veräußerung oder Entnahme erfolgt (vgl.
BTDrucks 14/6882, S. 32 f.). Damit letztlich verbunden ist die --eine Durchbrechung des Subjektsteuerprinzips
rechtfertigende (BFH-Beschluss in BFHE 229, 199, BStBl II 2010, 971)-- Vorstellung, dass eine --typisierend als
Ergebnis einer Umstrukturierung unterstellte-- betriebswirtschaftlich effizientere Nutzung eines einzelnen
Wirtschaftsguts in einem anderen Betriebsvermögen nicht durch eine Besteuerung stiller Reserven behindert werden
soll. Entscheidend ist insoweit, dass das übertragene Wirtschaftsgut --wenn auch durch einen neuen Rechtsträger--
weiterhin betrieblich genutzt wird. Damit ist regelmäßig auch die in dem nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG entsprechend
anwendbaren Satz 1 der Vorschrift als Voraussetzung einer Buchwertfortführung bestimmte Sicherstellung der
Besteuerung der stillen Reserven gewährleistet. Liegt diese Tatbestandsvoraussetzung nicht vor, wird der Zweck der
Umstrukturierung regelmäßig verfehlt, so dass dann die sofortige Aufdeckung der stillen Reserven gerechtfertigt ist.
Einer Zweckverfehlung des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG soll im Übrigen auch die "Sperrfrist" (Behaltefrist) nach § 6 Abs. 5
Satz 4 EStG entgegenwirken (näher hierzu z.B. Fischer in Kirchhof, EStG, 11. Aufl., § 6 Rz 221; Werndl, in:
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz L 40 ff.).


38 dd) (1) Die vorgenannten, in § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG verfolgten Gesetzeszwecke sind auch dann miteinander
vereinbar, wenn die Beteiligten von Übertragungsvorgängen in zeitlichem Zusammenhang sowohl die
Rechtsnachfolge des bisherigen Betriebsinhabers als auch Umstrukturierungen im vorgenannten Sinne
beabsichtigen. Kommt es insoweit zu einer Konkurrenz (einem Nebeneinander) zweier mit Blick auf ihre Rechtsfolgen
übereinstimmender Gesetzesbefehle (vgl. BFH-Urteil in BFHE 229, 279, BStBl II 2011, 261, unter II.1.c cc der
Gründe), so bedarf es deshalb regelmäßig keiner teleologischen Reduktion einer oder beider miteinander
konkurrierender Rechtsnormen. Auch der Normzweck schließt es demnach grundsätzlich nicht aus, dass auch
gleichzeitige Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG möglich sind. Soweit durch die parallele Anwendung
beider Vorschriften missbräuchliche Gestaltungen zu besorgen sein könnten, wird dem durch die Regelung von sog.
Sperrfristen in beiden Vorschriften vorgebeugt (vgl. § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG und § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG).
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39 (2) Eine einschränkende Auslegung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG kommt bei (allen) Übertragungsvorgängen i.S. dieser
Norm nur dann in Betracht, wenn die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der entsprechenden Sachgesamtheit und damit
die Einkünfteerzielung des betreffenden Einzelunternehmers oder der Personengesellschaft durch Übertragungen von
Einzelwirtschaftsgütern in einer Weise berührt würde, dass es wirtschaftlich zu einer Zerschlagung des Betriebs und
damit im Ergebnis zu einer Betriebsaufgabe käme. In dieser Situation würde der Normzweck des § 6 Abs. 3 EStG, die
Existenz der übertragenen Sachgesamtheit als Wirtschaftseinheit zu sichern, verfehlt. Allein der Umstand, dass ein
bislang funktional wesentliches Wirtschaftsgut aus dem Betrieb ausscheidet, ohne dass es diesem künftig auf
veränderter Rechtsgrundlage (z.B. Miete oder Pacht) weiter zum Wirtschaften zur Verfügung steht, rechtfertigt
hingegen noch nicht zwingend die Annahme, dass künftig keine funktionsfähige Sachgesamtheit mehr besteht.
Vielmehr kann dies sogar umgekehrt den Schluss rechtfertigen, dass das betreffende Wirtschaftsgut für die
Funktionsfähigkeit der Sachgesamtheit --wie etwa bei einem im Rahmen der Generationennachfolge hinsichtlich des
Unternehmenszwecks neu ausgerichteten Betrieb-- nicht mehr von wesentlicher Bedeutung ist.


40 (3) Nach den das Revisionsgericht gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen liegt im Streitfall ein solcher
Ausnahmefall indes nicht vor. Vielmehr sollte und konnte im Streitfall das Speditions- und Transportunternehmen der
Klägerin trotz der Übertragung des Betriebsgrundstücks fortgeführt werden. Ist vom Fortbestand des gesamten
Betriebs der Klägerin auszugehen, dann verkörpert auch der von F am 19. Dezember 2002 übertragene gesamte
Mitunternehmeranteil eine funktionsfähige Sachgesamtheit.


41 c) Wird danach der Buchwerttransfer gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG für den unentgeltlichen Übergang eines
Mitunternehmeranteils nunmehr grundsätzlich auch dann nicht ausgeschlossen, wenn ein ausgegliedertes
Einzelwirtschaftsgut (hier: Grundstück X-Straße) zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehört hat, so steht dies
nicht im Widerspruch zu der zu § 7 Abs. 1 EStDV a.F. ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung, deren
Folgerungen das BMF in seinem Schreiben in BStBl I 2005, 458 (u.a. in Rz 4 und 6 sowie --unter Bezug auf die sog.
Gesamtplanrechtsprechung-- in Rz 7) für die --wie im Streitfall-- nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG zu
beurteilende Übertragung eines gesamten Mitunternehmeranteils auch insoweit übernommen hat, als im engen
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Übertragung des Mitunternehmeranteils funktional wesentliches
Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 EStG zum Buchwert in ein anderes Betriebsvermögen überführt bzw.
übertragen wird (zur Ausnahme bei der Übertragung von funktional nicht wesentlichem, nach § 6 Abs. 5 EStG
überführtem bzw. übertragenem Sonderbetriebsvermögen vgl. Rz 8 des BMF-Schreibens in BStBl I 2005, 458).


42 aa) Die genannte BFH-Rechtsprechung hat für die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils i.S. von
§ 7 Abs. 1 EStDV a.F. gefordert, dass (auch) alle diejenigen Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens auf den
Erwerber mitübertragen werden, die für die Mitunternehmerschaft funktional wesentlich sind (vgl. z.B. BFH-Urteil vom
24. August 2000 IV R 51/98, BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173, unter 2.b bb der Gründe). Gefolgert hat dies der BFH
u.a. aus Sinn und Zweck des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG; diese Vorschrift und damit auch die Behandlung
bestimmter Wirtschaftsgüter als Sonderbetriebsvermögen hätten den Sinn und Zweck, einen Mitunternehmer einem
Einzelunternehmer insoweit gleichzustellen, als die Vorschriften des Gesellschaftsrechts dem nicht entgegenstünden
(vgl. hierzu und zum Folgenden BFH-Urteil in BFHE 192, 534, BStBl II 2005, 173, m.w.N.). Würden anlässlich der
unentgeltlichen Übertragung eines Einzelunternehmens Wirtschaftsgüter vom Übertragenden zurückbehalten, die zu
den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehörten, liege keine Betriebsübertragung im Ganzen, sondern eine
Betriebsaufgabe vor. Ebenso sei für die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils i.S. von § 7 Abs. 1
EStDV a.F. zu fordern, dass alle diejenigen Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens auf den Erwerber
mitübertragen werden, die für die Mitunternehmerschaft funktional wesentlich seien. Würden für die
Mitunternehmerschaft wesentliche Grundlagen nicht mitübertragen, liege auch insoweit eine Betriebsaufgabe vor.


43 bb) Die vom BFH zu § 7 Abs. 1 EStDV a.F. vertretene (einschränkende) Auslegung des Begriffs des Anteils eines
Mitunternehmers kommt jedoch nicht in Betracht, wenn nunmehr gleichzeitig die Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 und
Abs. 5 EStG gegeben sind. Denn nach Maßgabe des § 6 Abs. 5 EStG sind Einzelwirtschaftsgüter unabhängig davon
zum Buchwert zu überführen, ob sie zuvor dem Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers oder dem
Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers zugehörig waren. Wenn --wie oben ausgeführt-- nach der seit dem
Veranlagungszeitraum 2001 gültigen Gesetzeslage grundsätzlich Buchwerttransfers nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG
gleichzeitig möglich sind, so gilt dies sowohl für den Einzel- als auch den Mitunternehmer. Deshalb ist nicht ersichtlich,
dass es gleichheitsrechtlich geboten wäre, anlässlich der Übertragung eines Mitunternehmeranteils den
Buchwerttransfer nach § 6 Abs. 3 EStG allein deshalb zu versagen, weil zugleich funktional wesentliches
Sonderbetriebsvermögen nach § 6 Abs. 5 EStG überführt bzw. übertragen wird. Im Übrigen findet die vom BMF in
BStBl I 2005, 458 (Rz 7 und 8) vertretene Differenzierung hinsichtlich funktional wesentlichem und nicht wesentlichem
Sonderbetriebsvermögen (zustimmend Schmidt/Wacker, EStG, 31. Aufl., § 16 Rz 435; Wacker, Höchstrichterliche
Finanzrechtsprechung 2010, 939) im Wortlaut des § 6 Abs. 5 EStG keine Stütze. Soweit in Teilen der Literatur
ausdrücklich oder sinngemäß die Auffassung vertreten wird, dass im Fall der Anwendung des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG
die gleichzeitige Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG ausgeschlossen sei (z.B. Blümich/ Ehmcke, § 6 EStG
Rz 1240c; Fischer in Kirchhof, a.a.O., § 6 Rz 197 f.; HHR/Gratz, § 6 EStG Rz 1364; Herrmann in Frotscher, EStG,
Freiburg 2011, § 6 Rz 481; Schmidt/Kulosa, a.a.O., § 6 Rz 648 und 650; Prinz in Bordewin/Brandt, § 6 EStG Rz 828;
Schmidt/Wacker, a.a.O., § 16 Rz 435; Werndl, in: Kirchhof/ Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 6 Rz J 9; anderer Ansicht z.B.
Emmrich/Kloster, GmbH-Rundschau 2005, 448, 451; Hoffmann in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht,
Kommentar, § 6 Rz 1017a; Storg, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2002, 1384, 1386; Wendt, FR 2005, 468, 471),
beruht dies --soweit überhaupt eine nähere Begründung dieser Rechtsansicht erfolgt-- im Wesentlichen auf der
bloßen Übertragung der Folgerungen der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung auf die Rechtslage nach
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dem UntStFG. Insoweit ergeben sich auch hieraus keine tragenden Gesichtspunkte, die dem Normenverständnis des
Senats entgegenstehen könnten.


44 d) Dem hier vertretenen Auslegungsergebnis steht auch nicht die Regelung des auf der Beschlussempfehlung des
Vermittlungsausschusses zum UntStFG (BTDrucks 14/7780, S. 2, ohne Begründung) beruhenden § 6 Abs. 3 Satz 2
EStG entgegen, dessen Voraussetzungen hinsichtlich der unentgeltlichen Übertragung eines Mitunternehmeranteils
am 19. Dezember 2002 nicht vorliegen. Denn jene Norm betrifft keine Überführung von Einzelwirtschaftsgütern i.S.
des § 6 Abs. 5 EStG, die einer Umstrukturierung im o.g. Sinne dienen; sie setzt vielmehr voraus, dass trotz
Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils vom bisherigen Mitunternehmer nicht übertragene
Wirtschaftsgüter (zum Buchwert) weiter dem Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft angehören und
insoweit gerade nicht Gegenstand einer gleichzeitigen Umstrukturierung sind. Insoweit lässt sich aus dem Umstand,
dass § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG als Voraussetzung für die Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils zum Buchwert
die Einhaltung einer Sperrfrist (Behaltefrist) durch den Rechtsnachfolger des übernommenen
Teilmitunternehmeranteils formuliert, nicht schließen, dass jedenfalls bei Zurückbehaltung funktional wesentlichen
Sonderbetriebsvermögens kein gleichzeitiger --wie dargestellt unterschiedlichen Zwecken dienender--
Buchwerttransfer nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG zulässig ist.


45 e) Anderes lässt sich auch nicht aus den §§ 16, 34 EStG herleiten. Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG i.d.F. des
UntStFG, der nach § 52 Abs. 34 EStG i.d.F. des Art. 1 Nr. 13 Buchst. d Doppelbuchst. aa des UntStFG erstmals auf
Veräußerungen anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezember 2001 erfolgen, ist die Veräußerung des gesamten
Anteils an einer Mitunternehmerschaft erforderlich, um in den Genuss der Tarifermäßigung des § 34 EStG zu
kommen. Veräußerungen eines Teils eines Mitunternehmeranteils sind nicht mehr tarifbegünstigt, da nur die geballte
Aufdeckung aller stillen Reserven privilegiert werden soll (vgl. BTDrucks 14/6882, S. 34). Hieraus ist zwar zu folgern,
dass eine Tarifermäßigung auch dann ausgeschlossen ist, wenn ein Mitunternehmer für ihn wesentliche
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens nicht mitveräußert, sondern zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG in
ein anderes Betriebsvermögen überträgt (vgl. z.B. Reiß in Kirchhof, a.a.O., § 16 Rz 136 ff., m.w.N.). Gegenüber den
§§ 16, 34 EStG haben indes § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG --wie dargestellt-- eine ganz andere Zweckbestimmung, so
dass auf diese Rechtsnormen die den §§ 16, 34 EStG zugrunde liegenden Wertungen des Gesetzgebers nicht ohne
weiteres übertragbar sind (so im Ergebnis auch Storg, DStR 2002, 1384, 1385; Wendt, FR 2005, 468, 471 f.).


46 f) Nicht zum Tragen kommt der Einwand des BMF, dass im Streitfall nach dem Prinzip der Abschnittsbesteuerung die
Verhältnisse zum Bilanzstichtag auf den 31. Dezember 2002 maßgeblich seien. Denn zum einen kommt es für die
steuerliche Beurteilung auf die Verhältnisse im jeweiligen Zeitpunkt einer unentgeltlichen Übertragung i.S. des § 6
Abs. 3 EStG an. Zum anderen besteht aus den vorgenannten Gründen kein Bedarf, die beiden streitbefangenen
Anteilsübertragungen "zu verklammern", folglich auch nicht durch einen Bezug beider Vorgänge auf den
nachfolgenden Bilanzstichtag.


47 g) Offenbleiben kann im Streitfall, ob die vorgenannten Grundsätze für die Anwendung des § 6 Abs. 3 EStG nicht nur
im Fall der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG Geltung beanspruchen,
sondern auch bei der --im Streitfall hinsichtlich des Grundstücks X-Straße in Einklang mit der Auffassung der
Beteiligten zu verneinenden-- Entnahme von Wirtschaftsgütern in das Privatvermögen oder bei der Veräußerung von
Wirtschaftsgütern (vgl. zu einer derartigen Fallkonstellation für die Anwendung des § 24 Abs. 1 des
Umwandlungssteuergesetzes BFH-Urteil in BFHE 236, 29, BStBl II 2012, 638) zur Anwendung gelangen könnten,
also bei Vorgängen, in denen es sogar zur Aufdeckung der durch das entsprechende Wirtschaftsgut verkörperten
stillen Reserven kommt.


48 II. Das FG hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass das nach § 7g Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a
EStG a.F. für die Bildung einer Gewinn mindernden Rücklage (Ansparabschreibung) maßgebliche Größenmerkmal
des Betriebsvermögens des Gewerbebetriebs in den Streitjahren 2003 bis 2005 nicht erfüllt worden ist.


49 1. Zu Recht geht das FA davon aus, dass die Frage, ob ein (variables) Kapitalkonto II eines Kommanditisten (auf dem
auch entnahmefähige Gewinnanteile verbucht werden) als Eigenkapital und damit als Bestandteil des
Betriebsvermögens i.S. des Größenmerkmals in § 7g Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG a.F. anzusehen ist oder ob es als
echte Darlehensforderung des Kommanditisten gegenüber der KG als Fremdkapital zu behandeln ist, nicht
entscheidungserheblich ist. Denn selbst wenn mit der Klägerin von Fremdkapital auszugehen wäre, so wäre die
entsprechende Forderung des Gesellschafters als Sonderbetriebsvermögen in der Sonderbilanz des Gesellschafters
zu aktivieren und in der Steuerbilanz der Gesellschaft als Passivposten auszuweisen. Für die Gesamtbilanz folgt
daraus, dass die Forderung zu Eigenkapital unter Erhöhung des Gesamtkapitalkontos des Gesellschafters wird (vgl.
BFH-Urteil vom 12. Dezember 1996 IV R 77/93, BFHE 183, 379, BStBl II 1998, 180) und deshalb --wovon auch das
BMF-Schreiben in BStBl I 2004, 337, Rz 2 zutreffend ausgeht-- Teil des Betriebsvermögens i.S. von § 7g Abs. 2 Nr. 1
Buchst. a EStG a.F. ist. Die Einbeziehung auch des Sonderbetriebsvermögens in die Betriebsvermögensgrenzen
korrespondiert folgerichtig mit dem Umstand, dass bei Personengesellschaften Ansparabschreibungen sowohl im
Gesamthandsvermögen als auch im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers vorgenommen werden können
(vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2004, 337, Rz 2; aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung z.B. BFH-Urteil vom
29. März 2011 VIII R 28/08, BFHE 233, 434). Anders als die Klägerin meint, ist es auch gleichheitsrechtlich nicht
geboten, Sonderbetriebsvermögen nicht als Teil des nach § 7g EStG a.F. als Größenmerkmal maßgeblichen
Betriebsvermögens zu behandeln. Wenn sich die Klägerin auf Rz 1 des BMF-Schreibens in BStBl I 2004, 337 beruft,
wonach im Fall einer Betriebsaufspaltung sowohl das Besitz- als auch das Betriebsunternehmen
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Ansparabschreibungen bilden können, so folgt diese Behandlung aus dem Umstand, dass es sich --worauf das FA
zutreffend unter Bezug auf das BFH-Urteil vom 17. Juli 1991 I R 98/88 (BFHE 165, 369, BStBl II 1992, 246)
hingewiesen hat-- bei einer Betriebsaufspaltung weiterhin um rechtlich selbständige Unternehmen handelt. Dies liefert
einen hinreichenden sachlichen Grund, beide Unternehmen hinsichtlich der Betriebsvermögensgrenzen des § 7g
EStG a.F. getrennt zu betrachten, selbst wenn ihre persönliche und sachliche Verflechtung eine ihrer Art nach
vermögensverwaltende und damit nicht gewerbliche Betätigung zum Gewerbebetrieb werden lässt.


50 2. Nach den hinsichtlich ihrer rechnerischen Folgerichtigkeit nicht in Frage gestellten Berechnungen der
Außenprüfung belief sich das für die Anwendung des § 7g EStG a.F. maßgebliche Betriebsvermögen auf
427.113,02 EUR (2003), 418.026,93 EUR (2004) und 370.432,39 EUR (2005). Nach den Ausführungen unter B.I. der
Gründe ist dieses Betriebsvermögen für Zwecke des § 7g EStG a.F. in den Jahren 2003 bis 2005 um folgende
Beträge (Angaben in EUR; Absetzungen für Abnutzung --AfA--) zu mindern:


51


Jahr   2002   2003   2004   2005   


Kapital 100.000 98.333 91.666 84.999


./. AfA ./.  1.667 ./.  6.667 ./.  6.667 ./.  6.667


= Differenz 98.333 91.666 84.999 78.332


Korrekturbetrag ./. 91.666 ./. 84.999 ./. 78.332


52 Gleichwohl überschreitet auch das danach verbleibende Betriebsvermögen in allen Streitjahren die in diesen Jahren
maßgebliche Betriebsvermögens-Grenze von 204.517 EUR. Deshalb sind FA und FG im Ergebnis zu Recht davon
ausgegangen, dass in den Streitjahren 2003 bis 2005 keine Ansparabschreibungen zu gewähren sind.


53 III. Somit waren unter Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils der geänderte Gewinnfeststellungsbescheid 2002 und
der geänderte Gewerbesteuermessbescheid 2002 vom 30. Januar 2008 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom
30. September 2008 dahin zu ändern, dass kein Geschäftswert in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt wird. Die
Übertragung der Ermittlung der danach festzustellenden Besteuerungsgrundlagen und des danach festzusetzenden
Gewerbesteuermessbetrags auf das FA beruht auf § 121 Satz 1 i.V.m. § 100 Abs. 2 Satz 2 FGO. Soweit in Folge der
Nichtberücksichtigung des streitbefangenen Geschäftswerts die hierauf in den Jahren 2002 bis 2005 vorgenommenen
AfA zu Unrecht erfolgt sind, wird dies das FA für das Streitjahr 2002 zu berücksichtigen haben. Für die nachfolgenden
Streitjahre 2003 bis 2005 würde die gewinnerhöhende Rückgängigmachung der AfA zu einer nach der FGO
unzulässigen Verböserung führen, nachdem die Revision hinsichtlich der streitbefangenen Ansparabschreibungen
2003 bis 2005 zurückzuweisen war. Insoweit wird das FA die Voraussetzungen des § 174 Abs. 4 AO zu prüfen haben.


54 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO. Die Kosten der Beigeladenen
sind nicht erstattungsfähig (§ 139 Abs. 4 FGO). Es entspricht nicht der Billigkeit, der Klägerin oder der Staatskasse die
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen. Weder haben die Beigeladenen das Revisionsverfahren
wesentlich gefördert noch durch Stellung eines Antrags ein Kostenrisiko getragen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 29. März
2012 IV R 18/08, BFH/NV 2012, 1095; BFH-Beschluss vom 2. Februar 2012 IV B 60/10, BFH/NV 2012, 699, jeweils
m.w.N.).


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 71/12 vom 17.10.2012, Pressemitteilung Nr. 48/16 vom 6.7.2016
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